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 Gemeinde Rastede 
 Der Bürgermeister 

Rat 

 
E i n l a d u n g  

 
Gremium: Rat - öffentlich 
Sitzungstermin: Dienstag, 01.10.2024, 17:00 Uhr 
Ort, Raum: Eventhalle Meyerei, Logemanns Damm 1, 26180 Rastede 

 
 

Rastede, den 19.09.2024 
 
1. An die Mitglieder des Rates der Gemeinde Rastede 
 
 
Hiermit lade ich Sie zu einer Sitzung mit öffentlichen Tagesordnungspunkten ein. 
 
 

Tagesordnung: 
 

Öffentlicher Teil 
 
TOP 1 Eröffnung der Sitzung 

 
TOP 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Beschlussfähigkeit 

und der Tagesordnung 
 

TOP 3 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 17.06.2024 
 

TOP 4 Einwohnerfragestunde 
 

TOP 5 Anwendung des Niedersächsischen Kommunalabschlussbeschleuni-
gungsgesetzes (NBKAG) 
Vorlage: 2024/133                                       Berichterstatterin: Frau Lamers 
 

TOP 6 82. Änderung des Flächennutzungsplans - Gewerbefläche Wahnbek 
Vorlage: 2024/099                                         Berichterstatter: Herr Kammer 
 

TOP 7 Bebauungsplan 121 - Gewerbefläche Wahnbek 
Vorlage: 2024/095                                         Berichterstatter: Herr Kammer 
 

TOP 8 Straßenbenennung BPlan 121 - Gewerbefläche Wahnbek 
Vorlage: 2024/132                                         Berichterstatter: Herr Kammer 
 

TOP 9 Nachbesetzung Erster Gemeinderat/Erste Gemeinderätin 
Vorlage: 2024/118                           Berichterstatter: Bürgermeister Krause 
 

TOP 10 Bericht des Bürgermeisters 
 

TOP 11 Anfragen und Hinweise 



Einladung 
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TOP 12 Einwohnerfragestunde 

 
TOP 13 Schließung der Sitzung 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. Krause 
Bürgermeister 
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 Gemeinde Rastede 
 Der Bürgermeister 

 

B e s c h l u s s v o r l a g e  

 

Vorlage-Nr.: 2024/133 
freigegeben am 16.08.2024 

 
Stab Datum: 15.08.2024 
Sachbearbeiter/in: Hollmeyer, Michael  
 

Anwendung des Niedersächsischen 
Kommunalabschlussbeschleunigungsgesetzes (NBKAG) 
 
 
Beratungsfolge: 
Status Datum Gremium 
Ö 27.08.2024 Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales 
N 10.09.2024 Verwaltungsausschuss 
Ö 01.10.2024 Rat 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Zur Beschleunigung der Jahresabschlüsse 2018 bis 2022 wird 
 

1. § 1 des Niedersächsischen Gesetzes zur Beschleunigung kommunaler Ab-
schlüsse (NBKAG) für die Jahresabschlüsse 2018 bis 2022 entsprechend an-
gewendet und 
 

2. gemäß § 2 NBKAG auf die Rechnungsprüfung der Jahresabschlüsse 2020 bis 
2022 durch das Rechnungsprüfungsamt verzichtet. 

 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
Gemäß § 128 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat die 
Kommune für jedes Haushaltsjahr einen Jahresabschluss nach den Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung klar und übersichtlich aufzustellen. Der Jahresab-
schluss ist gemäß § 129 NKomVG innerhalb von drei Monaten nach Ende des 
Haushaltsjahres aufzustellen. Die Prüfung des Jahresabschlusses obliegt gemäß § 
155 Abs. 1 Nr. 1 NKomVG dem Rechnungsprüfungsamt. 
 
Viele Kommunen in Niedersachsen befinden sich bei der Erstellung der doppischen 
Jahresabschlüsse im Rückstand. Vor dem Hintergrund, dass es den Kommunen oh-
ne entsprechende Vereinfachungs- bzw. Beschleunigungsregelungen nicht gelingen 
wird, kurz- oder zumindest mittelfristig alle rückständigen Jahresabschlüsse gemäß 
den gesetzlichen Vorgaben zu erstellen und zudem geprüft sowie beschlossen zu 
bekommen, hat das Land Niedersachsen das Gesetz zur Beschleunigung kommuna-
ler Abschlüsse (NBKAG) verabschiedet. 
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Hiermit werden für einen befristeten Zeitraum Übergangsregelungen geschaffen, die 
die Aufstellung, die Prüfung und den Beschluss verfristeter Jahresabschlüsse verein-
fachen bzw. beschleunigen. 
 
Das NBKAG bietet nach § 1 Abs. 1 für die Haushaltsjahre bis einschließlich 2022 die 
Möglichkeit, zum einen auf den Anhang nach § 128 Abs. 2 Nr. 4 NKomVG und zum 
anderen auf die Teilergebnisrechnungen (§ 52 Abs. 3 KomHKVO) sowie die Teilfi-
nanzrechnungen (§ 53 Abs. 3 KomHKVO) zu verzichten. Ebenso kann nach § 2 
NBKAG für den Übergangszeitraum bis einschließlich 2022 auf die Prüfung der Jah-
resabschlüsse durch das Rechnungsprüfungsamt verzichtet werden. Für die Anwen-
dung dieser Regelungen ist ein entsprechender Ratsbeschluss erforderlich. 
 
Auch die Gemeinde Rastede befindet sich hinsichtlich der Erstellung der Jahresab-
schlüsse im Rückstau. Bis jetzt konnten lediglich die doppischen Jahresabschlüsse 
für die Haushaltsjahre 2009 bis 2016 fertiggestellt, vom Rechnungsprüfungsamt ge-
prüft und vom Rat beschlossen werden. Der Jahresabschluss für 2017 ist fertigge-
stellt und befindet sich aktuell beim Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung. Die Jahres-
abschlussarbeiten für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 sind bereits weitestgehend 
abgeschlossen.  
 
Vorbehaltlich einer Beschlussfassung durch den Rat in seiner Sitzung am 
01.10.2024 können diese Jahresabschlüsse unter Anwendung der Übergangsrege-
lungen nach § 1 Abs. 1 NBKAG kurzfristig fertiggestellt und dem Rechnungsprü-
fungsamt zur Prüfung vorgelegt werden. Im Anschluss daran kann die Fertigstellung 
der Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 forciert werden. Die Anwendung der Über-
gangsregelungen nach § 1 Abs. 1 NBKAG würde den Arbeitsaufwand deutlich ver-
ringern und die Fertigstellung der Jahresabschlüsse entsprechend beschleunigen. 
 
Für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 schlägt die Verwaltung zudem vor, gemäß § 2 
NBKAG auf die Prüfung dieser Jahresabschlüsse zu verzichten, da eine Prüfung 
durch das Rechnungsprüfungsamt voraussichtlich mehrere Monate in Anspruch 
nehmen wird und hiermit eine weitere zeitliche Verzögerung einhergeht. 
 
Ziel ist es, die Jahresabschlüsse der Jahre 2017 bis 2022 unter Anwendung der 
Übergangsregelungen des NBKAG bis Ende 2025 aufzustellen und vom Rat der 
Gemeinde Rastede beschließen zu lassen. 
 
Hinsichtlich des Verzichts auf die Prüfung der Jahresabschlüsse über einen Zeitraum 
von drei Jahren bestehen seitens der Verwaltung keine Bedenken. 
 
Zeitnah soll sich nach Fertigstellung der Jahresabschlüsse bis 2022 die Fertigstel-
lung der dann noch offenen Jahresabschlüsse (2023 und Folgejahre) anschließen, 
sodass mittelfristig die Jahresabschlüsse letztendlich nach den zeitlichen Vorgaben 
des § 129 NKomVG aufgestellt werden. Diese sind wieder in der gesetzlich vorge-
schriebenen Art und Weise aufzustellen. 
 
Seitens des Rechnungsprüfungsamtes erfolgte der Hinweis, dass für den Jahresab-
schluss 2023 möglicherweise nur ein eingeschränktes Testat erteilt werden kann, da 
aufgrund des Verzichts einer Prüfung der Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 ungeprüf-
te Vermögenswerte der vorangegangenen drei Jahre vorliegen und dies zu einem 
erhöhten Prüfungsrisiko führt. Aus Sicht der Verwaltung wäre ein eingeschränktes 
Testat für 2023 hinzunehmen. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
Keine. 
 
 
Auswirkungen auf das Klima: 
 
Entfällt. 
 
 
Anlagen: 
 
Keine. 
 



Seite 1 von 2 

 

 Gemeinde Rastede 
 Der Bürgermeister 

 

B e s c h l u s s v o r l a g e  

 

Vorlage-Nr.: 2024/099 
freigegeben am 23.07.2024 

 
GB 3 Datum: 11.07.2024 
Sachbearbeiter/in: Kolay, Aysen  
 

82. Änderung des Flächennutzungsplans - Gewerbefläche Wahnbek 
 
 
Beratungsfolge: 
Status Datum Gremium 
Ö 12.08.2024 Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Bauen 
N 20.08.2024 Verwaltungsausschuss 
Ö 01.10.2024 Rat 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Die im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 Bauge-
setzbuch (BauGB) sowie der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 4a Abs. 3 
BauGB eingegangenen Stellungnahmen werden auf der Grundlage dieser 
Beschlussvorlage sowie der Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwick-
lung und Bauen vom 12.08.2024 berücksichtigt. 
 

2. Die bisherige Beschlussfassung und Abwägung wird bestätigt. 
 

3. Die 82. Änderung des Flächennutzungsplanes nebst Begründung und Um-
weltbericht wird beschlossen. 

 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
Um der Nachfrage nach Gewerbeflächen zu begegnen und den Ort Wahnbek weiter-
zuentwickeln, soll das Plangebiet, das zwischen dem Betriebsgrundstück Nord-
Automobile und der vorhandenen Bebauung Memelstraße liegt, für gewerbliche Bau-
vorhaben bereitgestellt werden. 
 
Der derzeit rechtskräftige Flächennutzungsplan stellt das Baugebiet als landwirt-
schaftliche Fläche dar, sodass die 82. Änderung des Flächennutzungsplans durchzu-
führen ist, um gewerbliche Projekte realisieren zu können. 
 
Im April 2024 wurde die öffentliche Auslegung zur Beteiligung der Öffentlichkeit so-
wie die Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange durchgeführt. Von 
den Trägern öffentlicher Belange wurden neben redaktionellen Hinweisen keine pla-
nungsrelevanten Anregungen vorgebracht; von der Öffentlichkeit wurden keine An-
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regungen oder Bedenken vorgetragen.  
 
Daher kann nun der Feststellungsbeschluss gefasst werden. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die Kosten des Bauleitplanverfahrens werden entsprechend eines städtebaulichen 
Vertrages von dem Grundstückseigentümer getragen. 
 
 
Auswirkungen auf das Klima: 
 
Durch die 82. Änderung des Flächennutzungsplans werden für gewerbliche Bebau-
ung vorgesehene Flächen überplant, die bisher noch kaum bebaut sind. Klimatische 
Auswirkungen erfolgen bei Nutzung dieser Baurechte u. a. durch die Versiegelung 
der beanspruchten Flächen. 
 
 
Anlagen: 
 

1. Abwägungsvorschläge 
2. Planzeichnung 
3. Begründung 
4. Umweltbericht 

 



 

 

GEMEINDE RASTEDE 
Landkreis Ammerland 

_______________________________________________________________________ 

 
 

82 Änderung des Flächennut-
zungsplanes 

„Oldenburger Straße, Wahnbek“ 
 

Beteiligung der Behörden und sonstiger  
Träger öffentlicher Belange  

(§ 4 (2) BauGB) 
 

und 
 

Beteiligung der Öffentlichkeit 
(§ 3 (2) BauGB) 

 
ABWÄGUNGSVORSCHLÄGE 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

24.06.2024

Anlage 1 zu Vorlage 2024/099 



82. Änderung des FNP, Behörden-/TÖB-Beteiligung            keine Anregungen 

 
 

Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 

Träger öffentlicher Belange 
 
von folgenden Stellen wurden keine Anregungen in der Stellungnahme vorgebracht: 
 

1. Ammerländer Wasseracht (24.04.2024) 
An der Krömerei 6a 
26655 Westerstede 
 

2. Amprion GmbH (02.05.2024) 
Asset Management 
Robert-Schuman-Straße 7  
44263 Dortmund 
 

3. Avacon Netz GmbH (26.04.2024) 
Anderslebener Str. 62 
39387 Oschersleben 
 

4. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
(29.04.2024) 
Fontainengraben 200 
53123 Bonn 
 

5. ExxonMobil Production Deutschland GmbH (02.05.2024) 
Vahrenwalder Straße 238 
30179 Hannover 
 

6. Gastransport Nord GmbH (13.05.2024) 
Cloppenburger Straße 363 
26133 Oldenburg 
 

7. Niedersächsische Landesforsten (25.04.2024) 
Forstamt Ankum 
Lindenstraße 2 
49577 Ankum 
 

8. Oldenburg Ostfriesischer Wasserverband (24.05.2024) 
Georgstraße 4 
26919 Brake 
 

9. TenneT TSO GmbH (30.04.2024) 
Eisenbahnlängsweg 2 a 
31275 Lehrte 
 
 



82. Änderung des FNP, Behörden-/TÖB-Beteiligung                    Anregungen 

 
 

Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 

Träger öffentlicher Belange 
 
von folgenden Stellen wurden Anregungen in der Stellungnahme vorgebracht: 
 

 
1. EWE Netz GmbH (30.04.2024) 

Cloppenburger Str. 302 
26133 Oldenburg 
 

2. GASCADE Gastransport GmbH 
Kölnische Straße 108-112 
34119 Kassel 
 

3. Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (15.05.2024) 
Postfach 51 01 53 
30631 Hannover 
 

4. Landkreis Ammerland (21.05.2024) 
Ammerlandallee 12 
26655 Westerstede 
 

5. Landwirtschaftskammer Niedersachsen (07.05.2024) 
Bezirksstelle OL-Nord 
Hermann-Ehlers-Straße-15 
26160 Bad Zwischenahn 
 

6. Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege (02.05.2024) 
Regionalreferat Oldenburg 
Ofener Straße 15 
26121 Oldenburg 
 

7. Oldenburg Ostfriesischer Wasserverband (24.05.2024) 
Georgstraße 4 
26919 Brake 
 

8. Telekom Deutschland GmbH (27.05.2024) 
Hannoversche Str. 6-8 
49084 Osnabrück 
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Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 

 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 
 EWE Netz GmbH (30.04.2024) 

Cloppenburger Str. 302 
26133 Oldenburg 

  

 Vielen Dank für die Beteiligung unseres Hauses als Träger öffentlicher 
Belange. 
 
Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet befinden sich 
Versorgungsleitungen und/oder Anlagen der EWE NETZ GmbH. 
 
Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen (Lage) und Standor-
ten (Bestand) grundsätzlich zu erhalten und dürfen weder beschädigt, 
überbaut, überpflanzt oder anderweitig gefährdet werden. Bitte stellen Sie 
sicher, dass diese Leitungen und Anlagen durch Ihr Vorhaben weder 
technisch noch rechtlich beeinträchtigt werden. 
 
Sollte sich durch Ihr Vorhaben die Notwendigkeit einer Anpassung unse-
rer Anlagen, wie z.B. Änderungen, Beseitigung, Neuherstellung der Anla-
gen an einem anderen Ort (Versetzung) oder anderer Betriebsarbeiten 
ergeben, gelten dafür die gesetzlichen Vorgaben und die anerkannten 
Regeln der Technik. 
Für die gegebenenfalls notwendige Erschließung des Plan- oder Bauge-
bietes mit Versorgungsleitungen und Anlagen durch EWE NETZ planen 
Sie bitte einen Versorgungsstreifen bzw. -korridore für z.B. Telekommuni-
kationslinien und Elektrizitätsleitungen gemäß DIN 1998 von mindestens 
2,2 m mit ein. 
Weiterhin kann für die Stromversorgung von Baugebieten o. Ä. zusätzlich 
die Installation einer Trafostation erforderlich sein. Für die Auswahl eines 
geeigneten Stationsplatzes (ca. 6m x 5m) möchten wir Sie bitten, uns in 
weitere Planungen frühzeitig mit einzubinden. Für einen eventuell später 
steigenden Leistungsbedarf könnte ein weiterer Stationsplatz und Lei-
tungsverlegungen in den Versorgungsstreifen erforderlich werden. Wir 
bitten Sie, dass bei Ihren Planungen ebenfalls zu berücksichtigen. 
Bitte informieren Sie uns zudem, wenn ein wärmetechnisches Versor-
gungskonzept umgesetzt werden soll. 
Die Kosten der Anpassungen bzw. der Betriebsarbeiten sind von dem 
Vorhabenträger vollständig zu tragen und der EWE NETZ GmbH zu er-
statten, es sei denn der Vorhabenträger und die EWE NETZ GmbH haben 
eine anderslautende Kostentragung vertraglich geregelt. 
 

 Der Hinweise der EWE werden im Rahmen der Ausführungsplanung be-
rücksichtigt.  
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Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 

 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 
Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren Bedenken oder Anregungen 
vorzubringen. 
 
Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Planungen einzubeziehen und uns 
frühzeitig zu beteiligen. Dies gilt auch für den Fall der Erschließung des 
Plangebietes mit Versorgungsleitungen durch EWE NETZ, denn hierfür 
sind beispielsweise Lage und Nutzung der Versorgungsleitung und die 
sich daraus ableitenden wirtschaftlichen Bedingungen wesentliche Fakto-
ren. Damit die Planung Ihres Baugebietes durch uns erfolgen kann, teilen 
Sie uns bitte die dafür notwendigen Informationen über den folgenden 
Link mit: 
https://www.ewe-netz.de/kommunen/service/neubaugebietserschliessung 
 
In der Laufzeit Ihres Verfahrens kann sich unser Leitungs- und Anlagen-
bestand ändern. 
Damit es nicht zu Entscheidungen auf Grundlage eines veralteten Plan-
werkes kommt, nutzen Sie dafür bitte unsere aktuelle Leitungs- und Anla-
genauskunft. Auf unserer Internetseite der EWE NETZ GmbH können Sie 
sich jederzeit nach einer erfolgreichen Registrierung auf unserem moder-
nen Planauskunftsportal über die konkrete Art und Lage unserer zu be-
rücksichtigenden Anlagen informieren: 
https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-
abrufen 
 
Unsere Kontaktdaten haben sich geändert! 
 
Ab sofort erreichen Sie unsere Fachabteilung für "Träger öffentlicher Be-
lange" ausschließlich unter folgender eigenständiger E-Mailadresse: 
ToeB-Verfahren@ewe-netz.de 
 
Ändern Sie zudem, falls noch nicht geschehen, unsere postalische An-
schrift wie folgt: 
EWE NETZ GmbH 
GE-AS Leitungsrechte 
Cloppenburger Straße 302 
26133 Oldenburg 
 
Haben Sie weitere Fragen? Sie erreichen Ihren Ansprechpartner Claudia 
Vahl unter der folgenden Rufnummer: 0151-74493158. 
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Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 

 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 
    
 GASCADE Gastransport GmbH 

Kölnische Straße 108-112 
34119 Kassel 

  

 Wir antworten Ihnen zugleich auch im Namen und Auftrag der Anlagenbe-
treiber WINGAS GmbH sowie NEL Gastransport GmbH. 
 
Nach Prüfung des Vorhabens im Hinblick auf eine Beeinträchtigung unse-
rer Anlagen teilen wir Ihnen mit, dass unsere Anlagen zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt nicht betroffen sind. Dies schließt die Anlagen der v. g. Betreiber 
mit ein. 
 
Für Kompensationsmaßnahmen muss sichergestellt sein, dass diese un-
sere Anlagen nicht beeinträchtigen und nicht im Schutzstreifen unserer 
Anlagen stattfinden werden. Sollten externe Flächen zur Deckung des 
Kompensationsbedarfs erforderlich sein, sind uns diese ebenfalls mit ent-
sprechenden Planunterlagen zur Stellungnahme vorzulegen. Eine Auflis-
tung der Flurstücke in der Begründung oder im Umweltbericht ist nicht 
ausreichend. 
 
Wir bitten Sie daher, uns am weiteren Verfahren zu beteiligen. 

 Die Hinweise und Informationen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Kompensationsmaßnahmen und -Flächen sind in der Bauleitplanung 
soweit wie im Bauplanungsrecht notwendig aufgeführt und verortet. Er-
gänzungen sind nicht notwendig. 
 
 
 
 
 
Die GASCADE Gastransport GmbH wird weiterhin am Verfahren beteiligt. 

    
 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (15.05.2024) 

Postfach 51 01 53 
30631 Hannover 

  

 In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir zum o.g. 
Vorhaben folgende Hinweise: 
 
Hinweise 
Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen erfolgen, verweisen 
wir für Hinweise und Informationen zu den Baugrundverhältnissen am 
Standort auf den NIBIS ® Kartenserver . Die Hinweise zum Baugrund 
bzw. den Baugrundverhältnissen ersetzen keine geotechnische Erkun-
dung und Untersuchung des Baugrundes bzw. einen geotechnischen 
Bericht. Geotechnische Baugrunderkundungen/- untersuchungen sowie 
die Erstellung des geotechnischen Berichts sollten gemäß der DIN EN 
1997-1 und -2 in Verbindung mit der DIN 4020 in den jeweils gültigen 
Fassungen erfolgen. 

  
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im nachgelagerten 
Verfahren der Vorhaben- und Erschließungsplanung beachtet. 
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Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 

 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 
 
In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir keine 
weiteren Hinweise oder Anregungen. 
 
Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mögliche Konflikte gegen-
über den raumplanerischen Belangen etc. ableiten und vorausschauend 
berücksichtigen zu können. Die Stellungnahme wurde auf Basis des aktu-
ellen Kenntnisstandes erstellt. Die verfügbare Datengrundlage ist weder 
als parzellenscharf zu interpretieren noch erhebt sie Anspruch auf Voll-
ständigkeit. Die Stellungnahme ersetzt nicht etwaige nach weiteren 
Rechtsvorschriften und Normen erforderliche Genehmigungen, Erlaubnis-
se, Bewilligungen oder objektbezogene Untersuchungen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

    
 Landkreis Ammerland (21.05.2024) 

Ammerlandallee 12 
26655 Westerstede 

  

 Ich hatte bereits im Rahmen der Beteiligung nach § 4 Absatz 1 auf das 
der Gemeinde vorliegende Prüfkonzept zur Sicherstellungsverpflichtung 
gemäß § 146 Absatz 2 Satz 2 Telekommunikationsgesetz (TKG) sowie 
auf die der Gemeinde ebenfalls vorliegende Handreichung für ein Materi-
alkonzept zur Umsetzung hingewiesen. 
Entsprechende Erläuterungen werden weiter in der Erläuterung vermisst. 

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und außerhalb des Verfahrens 
im Rahmen der Erschließungsplanung beachtet. 

 Aus raumordnerischer Sicht wird darauf hingewiesen, dass es sich bei 
dem Plangebiet nicht nur um ein Vorsorgegebiet für Landwirtschaft, son-
dern auch um ein Vorsorgegebiet für Natur und Landschaft handelt. Die 
Flurstücke 96/2 und 89/92 der Flur 48 werden von einer Rohrfernleitung 
Gas gekreuzt. Um nachrichtliche Übernahme wird gebeten. 

 Der Anregung zur Aufnahme der Gasleitung wurde nicht gefolgt, da diese 
inkl. Ihrer Schutzabstände außerhalb des Geltungsbereiches verläuft und 
diesen nicht tangiert. 
Die Begründung wird um die mitgeteilten Informationen zur Gebietskate-
gorie redaktionell ergänzt. 

 Aus naturschutzfachlicher Sicht wird darauf hingewiesen, dass die fehlen-
den Kompensationsmaßnahmen  im Flächenpool der Gemeinde Rastede 
nachgewiesen werden. Hierzu ist dem Landkreis Ammerland eine aktuelle 
Übersicht über das Ökokonto der Gemeinde vor Satzungsbeschluss des 
Bebauungsplanes zu übersenden. 

 Dem Hinweis wird gefolgt.  
 
Die Gemeinde Rastede wird dem Landkreis Ammerland eine aktuelle 
Übersicht über das Ökokonto zukommen lassen. 

 Aus wasserrechtlicher Sicht bestehen grundsätzlich aus wasserwirtschaft-
licher Sicht keine Bedenken. 

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 Es ist ein umfassendes Entwässerungskonzept zu erstellen und der Unte-
ren Wasserbehörde vorzulegen. Ggfls. sind wasserrechtliche Genehmi-
gungen/Erlaubnisse zu beantragen. 

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und außerhalb des Verfahrens 
beachtet. 

 Aus verkehrsbehördlicher, immissionsschutzfachlicher und bauordnungs-
rechtlicher sowie denkmalrechtlicher und archäologischer Sicht bestehen 

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 
keine Bedenken gegen diese Planung. 

    
 Landwirtschaftskammer Niedersachsen (07.05.2024) 

Hermann-Ehlers-Str. 15 
26160 Bad Zwischenahn 

  

 Laut Umweltbericht sind zum Ausgleich bei Realisierung dieser Bauleit-
planung einhergehende Eingriffe in den Naturhaushalt und dem Land-
schaftsbild auf externen Flächen zu kompensieren. 
 
Für die notwendige externe Kompensation sollen Poolflächen der Ge-
meinde Rastede herangezogen werden. Konkrete Flurstücke wurden nicht 
benannt. 
 
Aus allgemeiner landwirtschaftlicher Sicht bestehen gegen die Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 121 keine Bedenken, wenn gewährleistet wird, 
dass die externe vorzunehmende Kompensation sich nicht nachteilig auf 
die Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe auswirkt. 

 Die Stellungnahme der Landwirtschaftskammer Niedersachsen wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Notwendige Kompensationsmaßnahmen werden im anerkannten Flä-
chenpool der Gemeinde Rastede umgesetzt. Diese wurden im Vorfeld mit 
der unteren Naturschutzbehörde und den Flächeneigentümern abge-
stimmt. 

    
 Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege (02.05.2024) 

Regionalreferat Oldenburg 
Ofener Straße 15 
26121 Oldenburg 

  

 Die Abteilung Baudenkmalpflege des Niedersächsischen Landesamtes für 
Denkmalpflege ist kein Träger öffentlicher Belange. Der öffentliche Belang 
des Denkmalschutzes wird von der Unteren Denkmalschutzbehörde des 
Landkreises Ammerland vertreten, die wir bei Bedarf denkmalfachlich 
beraten und unterstützen. 
 
Ich möchte daher bitten bzw. ich gehe davon aus, dass die Untere Denk-
malschutzbehörde als zuständige TöB beteiligt wird. 
 
 
 
 
 
 
 

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Die Untere Denkmalschutzbehörde wurde im Rahmen der Beteiligung des 
Landkreises Ammerland mit aufgefordert eine Stellungnahme abzugeben. 
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 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 
 Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 

(30.05.2024) 
Geschäftsbereich Oldenburg 
Kaiserstraße 27 
26122 Oldenburg 

  

 Das Plangebiet liegt östlich an der Kreisstraße 131 „Oldenburger Straße“ 
außerhalb einer gemäß § 4 (2) NStrG festgesetzten Ortsdurchfahrt. Die o. 
g. Bauleitplanung dient der Schaffung der planrechtlichen Voraussetzun-
gen für die Ausweisung von Gewerbeflächen an der Oldenburger Straße. 
Die Erschließung soll über eine neue Verkehrsfläche besonderer Zweck-
bestimmung, und zwar eine private Verkehrsfläche, an die Kreisstraße 
131 „Oldenburger Straße“ erfolgen. 
 
Die Belange des Landkreise Ammerland, vertreten durch die Niedersäch-
sische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - Geschäftsbereich 
Oldenburg (NLStBV - OL), sind als Straßenbaulastträger der Kreisstraße 
131 „Oldenburger Straße“ direkt betroffen. 

 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 

 Betroffenheit: 
Laut dem § 1 Absatz 3 Baugesetzbuch fällt die Aufstellung der Bebau-
ungspläne in das Aufgabenfeld der jeweiligen Gemeinde, aber nicht nur 
die planrechtliche Federführung durch die Gemeinde ist sicherzustellen, 
auch die straßenrechtliche Federführung nach dem NStrG ist durch die 
Gemeinde für die Neuerschließung der privaten Verkehrsfläche zu ge-
währleisten. Die vorliegende Stellungnahme weist noch einmal ausdrück-
lich auf die Nichtbeachtung des § 35, Unterhaltung, NStrG und der stra-
ßenrechtlichen Federführung durch die Gemeinde Rastede hin. 

  
 
Die Hinweise und Einschätzung der NLStBV werden zur Kenntnis ge-
nommen. Der Gemeinde Rastede ist die Rolle der Plan aufstellenden 
Gemeinde durchaus bewusst. 
Die Unterhaltung der Straße wird außerhalb des Bauleitplanverfahrens 
zwischen der Gemeinde Rastede, dem Vorhabenträger und der Straßen-
baubehörde geregelt. Es wird eine öffentliche Widmung vorgenommen. 
 

 Rechtsverhältnis: 
Der Straßenbaulastträger geht nur Rechtsverhältnisse mit einer Gebiets-
körperschaft ein. Dieser Grundsatz legt auch die Vertragspartnerschaft für 
die zu leistenden Unterschriften fest. Bei der Bebauungsplanerschließung 
121 wird nur die Gemeinde Rastede als Vertragspartner akzeptiert. 

  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und außerhalb des Bauleitplan-
verfahrens beachtet. 

 Verkehrsflächen: 
In der Planzeichenerklärung muss eine Aufteilung unter dem Punkt 4: 
Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung erfolgen. Dabei ist eine 
Betitelung der Einmündung als öffentliche Verkehrsfläche und der Stich-
weg mit Wendehammer als private Verkehrsfläche festzulegen. 

  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Unterhaltung der Straße wird außerhalb des Bauleitplanverfahrens 
zwischen der Gemeinde Rastede, dem Vorhabenträger und der Straßen-
baubehörde geregelt. Es wird eine öffentliche Widmung vorgenommen. 
Die gesamte Straße wird beim Eigentümer verbleiben. Die Gemeinde wird 
mit dem Eigentümer eine Erschließungsvereinbarung treffen, die die Ein-
zelheiten zum Bau und Betrieb der Straße regelt. 
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 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 
Eine Verkehrsplanung lag der Ausarbeitung des Entwurfes zu Grunde und 
der Begründung als Anlage bei. 

 Vereinbarungsunterlagen: 
Im § 35 NStrG wird die Form der Unterhaltung für die Neuanbindung einer 
öffentlichen Verkehrsfläche an die übergeordnete Straße, bzw. hier die 
Kreisstraße 131 „Oldenburger Straße“, festgelegt. 
 
Die einzureichende Vereinbarungsunterlage besteht aus der unten aufge-
führten Planunterlage für die öffentliche Verkehrsfläche. 

 

 

  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und außerhalb des Bauleitplan-
verfahrens beachtet. 

 Verweigerung: 
Die NLStBV - OL verweigert die Zustimmung zum Bebauungsplan Nr. 121 
„Oldenburger Straße, Wahnbek“ im Beteiligungsverfahren nach dem § 4 

  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Unterhaltung der Straße wird außerhalb des Bauleitplanverfahrens 
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 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 
Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB), weil in der textlichen Begründung un-
ter Punkt 5.4.1 eine Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung als 
eine private Verkehrsfläche nach § 9 Abs. 1 Nr. 11 Baugesetzbuch fest-
gesetzt wird und es kein Rechtsverhältnis zwischen dem Bauherren und 
dem Straßenbaulastträger der Kreisstraße 131 „Oldenburger Straße über 
die zukünftige Unterhaltung des Einmündungsbereiches an die Kreisstra-
ße geben wird. Damit liegt laut der VV-BauGB (Verwaltungsvorschriften 
zum Baugesetzbuch) nach 28.4.2 Bindung der Gemeinde ein Abwägungs-
fehler vor.  
Der Abwägungsfehler besteht aus der Nichtbeachtung einer Rechtsvor-
schrift, und zwar der § 35, Unterhaltung, NStrG. 

zwischen der Gemeinde Rastede, dem Vorhabenträger und der Straßen-
baubehörde geregelt. Es wird eine öffentliche Widmung vorgenommen. 
Die gesamte Straße wird beim Eigentümer verbleiben. Die Gemeinde wird 
mit dem Eigentümer eine Erschließungsvereinbarung treffen, die die Ein-
zelheiten zum Bau und Betrieb der Straße regelt. 
 
Folgende, redaktionell klarstellende, Formulierung wird zukünftig in der 
Begründung verwendet: 
 
" Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung  
 Zur Erschließung des Plangebiets von der Oldenburger Straße wird eine 
Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „private Verkehrsfläche“ 
gemäß § 9 (1) Nr. 11 BauGB von 9,00 m Breite und mit einem Wende-
kreisel im Zentrum des Gebietes festgesetzt (siehe Anlage zur Verkehrs-
planung). Die Gemeinde wird außerhalb des Bauleitplanverfahrens mit 
dem Eigentümer eine Erschließungsvereinbarung/ Kreuzungsvereinba-
rung gemäß den Vorgaben der Niedersächsischen Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr treffen, die die Einzelheiten zum Bau und Betrieb 
der Straße regelt. Hierzu gehört auch die öffentliche Widmung der ersten 
30 m der Planstraße. Die gesamte Straße wird beim Eigentümer verblei-
ben. 
 
Konkrete Aussagen über den Straßenausbau oder die Gestaltung werden 
im Rahmen der Bauleitplanung nicht getroffen. Die Flächen sind so di-
mensioniert, dass hierin sämtliche notwendige technische Einrichtungen 
wie Fahrbahn, Parkbuchten und Leitungstrassen, aber auch gestalterische 
Aspekte realisiert werden können." 
 
Eine Verkehrsplanung lag der Ausarbeitung des Entwurfes zu Grunde und 
der Begründung als Anlage bei. 
 
Ein Abwägungsfehler wird von Seiten der Gemeinde Rastede nicht gese-
hen. 

 Ich bitte um die schriftliche Benachrichtigung über die Abwägung meiner 
vorgetragenen Stellungnahme vor Veröffentlichung der Bauleitplanung. 

 Dem Wunsch wird nicht gefolgt, da eine Mitteilung über die Entscheidung 
erst nach den Beratungen und der Fassung von Beschlüssen durch die 
politischen Gremien stattfinden kann. 

 Nach Abschluss des Verfahrens bitte ich unter Bezug auf Ziffer 38.2 der 
Verwaltungsvorschriften zum BauGB um Übersendung von zwei Ablich-
tungen der gültigen Bauleitplanung. 

 Die Gemeinde stellt die rechtskräftige Planung nach Abschluss des Ver-
fahrens zur Verfügung.  
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 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 
 Oldenburg Ostfriesischer Wasserverband (24.05.2024) 

Georgstraße 4 
26919 Brake 

  

 In unserer Stellungnahme vom Juli 2023 haben wir uns bereits im Zuge 
der öffentlichen Auslegung beteiligt. 
 
Ergänzend dazu bitten wir um Beachtung folgender Hinweise: 
Soweit unsere damaligen Hinweise ebenfalls beachtet werden, haben wir 
keine weiteren Bedenken oder Anregungen vorzutragen. 

  
Im Juli 2023 wurde ausschließlich zum Bebauungsplan Nr. 121 eine Stel-
lungnahme abgegeben. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

    
 Telekom Deutschland GmbH (27.05.2024) 

Hannoversche Str. 6-8 
49084 Osnabrück 

  

 Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als 
Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat 
die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle 
Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Plan-
verfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderli-
chen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie 
folgt Stellung: 
 
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom. 
 
Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der 
vorhandenen Telekommunikationslinien vermieden werden und aus be-
trieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) der ungehinderte Zu-
gang zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. Es ist des-
halb erforderlich, dass sich die Bauausführenden vor Beginn der Arbeiten 
über die Lage der zum Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen Tele-
kommunikationslinien der Telekom informieren (Internet: 
https://trassenauskunftkabel.telekom.de oder per Email: Planaus-
kunft.Nord@telekom.de). Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu 
beachten. 

 Der Hinweise der Telekom werden im Rahmen der Ausführungsplanung 
berücksichtigt.  
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Anregungen von Bürgern 
 
von Bürgern wurden keine Anregungen in der Stellungnahme vorgebracht. 
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82. Änderung des Flächennutzungsplanes
„Oldenburger Straße, Wahnbek“

Gemeinde Rastede 1. Art der baulichen Nutzung

Öffentliche Auslegung

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Rastede hat in seiner Sitzung am ....................
dem Entwurf der 82. Änderung des Flächennutzungsplanes und der Begründung 
zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB beschlossen. Ort und 
Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am ........................ ortsüblich bekanntgemacht. 
Der Entwurf der 82. Änderung des Flächennutzungsplanes und die Begründung haben 
vom ......................... bis ......................... gemäß § 3 (2) BauGB öffentlich ausgelegen 
und waren auf der Internetseite der Gemeinde einsehbar.

Rastede, ......................... ................................
Bürgermeister

Genehmigung

Die 82. Änderung des Flächennutzungsplanes ist mit Verfügung (Az.: .............................) 
vom heutigen Tage unter Auflagen / mit Maßgaben / Ausnahme der durch ....................... 
kenntlich gemachten Teile gemäß § 6 BauGB genehmigt.

Westerstede, ......................... ............................................
                                                                                                     Landkreis Ammerland
                                                                                                 Die Landrätin - Im Auftrage

Präambel und Ausfertigung
Aufgrund des § 1 (3) des Baugesetzbuches (BauGB) i. V. m. § 58 des Niedersächsi- 
schen Kommunalverfassungsgsetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Rastede in 
seiner Sitzung am ......................... die 82. Änderung des Flächennutzungsplanes 
beschlossen.

Rastede, ......................... ................................
Bürgermeister

Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Rastede hat in seiner Sitzung am ....................
die Aufstellung der 82. Änderung des Flächennutzungsplanes beschlossen. Der 
Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 (1) BauGB am ......................... ortsüblich bekannt 
gemacht.

Rastede, ......................... ................................
Bürgermeister

Feststellungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Rastede hat nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 3 (2) 
BauGB die 82. Änderung des Flächennutzungsplanes in seiner Sitzung am ......................
beschlossen.

Rastede, ......................... ................................
Bürgermeister

(Siegel)

Bekanntmachung

Die Erteilung der Genehmigung der 82. Änderung des Flächennutzungsplanes ist gemäß 
§ 6 (5) BauGB am ........................ ortsüblich bekannt gemacht worden. Die 82. Änderung 
des Flächennutzungsplanes ist damit am ......................... wirksam geworden.

Rastede, ......................... ................................
Bürgermeister

Verletzung von Vorschriften

Innerhalb von einem Jahr nach Wirksamwerden der 82. Änderung des Flächennutzungs- 
planes ist die Verletzung von Vorschriften beim Zustandekommen der 82. Änderung des 
Flächennutzungsplanes und der Begründung nicht geltend gemacht worden.

Rastede, ......................... ................................
Bürgermeister

Beitrittsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Rastede ist den in der Genehmigungsverfügung vom ....................
(Az.: s.o.) aufgeführten Maßgaben / Auflagen / Ausnahmen in seiner Sitzung am 
........................ beigetreten. Der betroffenen Öffentlichkeit sowie den berührten Behörden 
und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurde mit Schreiben vom ......................... 
gemäß § 4a (3), Satz 4 BauGB Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum ......................... 
gegeben.
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am ......................... ortsüblich 
bekanntgemacht.
Die 82. Änderung des Flächennutzungsplanes und die Begründung haben wegen der 
Maßgaben / Auflagen gemäß § 4a (3), Satz 1 i. V. m. § 3 (2) BauGB vom ......................... 
bis ......................... öffentlich ausgelegen.

Rastede, ......................... ................................
Bürgermeister

Kartengrundlage: Amtliche Karte (AZ.: 227008-7 / Stand: 30.01.2023)
Maßstab: 1 : 500
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen 

Vermessungs- und Katasterverwaltung

©  2023

Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
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1.0 ANLASS UND ZIEL DER PLANUNG 
 

Auf Bestreben der Grundstückseigentümerin beabsichtigt die Gemeinde Rastede in der 
Ortschaft Wahnbek die Entwicklung einer größtenteils unbebauten Landwirtschaftsflä-
che zwischen der Oldenburger Straße und dem Brombeerweg für die Erweiterung der 
Flächen eines Automobilhändlers und zur Entwicklung von gewerblichen Bauflächen 
planungsrechtlich vorzubereiten. Zu diesem Zweck wird die vorliegende 82. Änderung 
des Flächennutzungsplanes aufgestellt. Die konkrete Gebietsentwicklung soll über die 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 121 „Oldenburger Straße, Wahnbek“ im Parallel-
verfahren gem. § 8 (3) BauGB erfolgen.  
 
Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage nach gewerblichen Bauflächen in der Ge-
meinde Rastede, insbesondere in der an der Grenze zur Stadt Oldenburg gelegenen 
Ortschaft Wahnbek, ist es planerisches Ziel, an einem bereits vorgeprägten Standort, 
Erweiterungsmöglichkeiten für einen bestehenden Betrieb zu schaffen und Bauland für 
gewerbliche Nutzungen bereitzustellen. Da sich das Plangebiet in ein bestehendes 
Siedlungsgefüge einfügt, wird eine städtebauliche Nachverdichtung in einem weitestge-
hend vorgeprägten Siedlungsbereich ermöglicht, was dem Grundsatz eines sparsamen 
Umgangs mit Grund und Boden entspricht.  
 
Der Geltungsbereich der vorliegenden 82. Änderung des Flächennutzungsplanes mit 
einer Flächengröße von insgesamt circa 2,05 ha befindet sich im Süden des Gemein-
degebietes von Rastede im Norden der Ortschaft Wahnbek auf den Flurstücken 96/4 
und 96/7, allesamt Teil der Flur 48 Gemarkung Rastede. Neben der Landwirtschaftsflä-
che umfasst der Geltungsbereich auch die ehemals zugehörige Hofstelle an der Olden-
burger Straße. Das städtebauliche Umfeld ist größtenteils bebaut und wird durch die 
Lage entlang der Oldenburger Straße (K131) geprägt. Im Norden, Osten und Westen 
befinden sich verschiedene Gewerbebetriebe, einschließlich der Flächen des Automo-
bilhändlers. Im Süden grenzen Einzelhaussiedlungen an den Änderungsbereich an.  
 
Im wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Rastede, aus dem Jahr 1993, wird 
das Plangebiet als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Zur Umsetzung des plane-
rischen Zieles, erfolgt die Darstellung der bislang für die Landwirtschaft bestimmten Flä-
che gem. § 5 (2) Nr.1 BauGB in größten Teil als gewerbliche Baufläche (G) gem. § 1 (1) 
Nr. 3 BauNVO. 

 
In der Abwägung gem. § 1 (7) BauGB sind gleichermaßen die Belange des Umwelt-
schutzes, des Naturschutzes und der Landschaftspflege gem. § 1 (6) Nr. 7 BauGB i. V. 
m. § 1a BauGB zu berücksichtigen. Diese werden im Umweltbericht gem. § 2a BauGB 
zum Bebauungsplan Nr. 121 „Oldenburger Straße, Wahnbek“ umfassend beschrieben, 
der als Teil II als verbindlicher Bestandteil der Begründung des Bebauungsplanes 
„Oldenburger Straße, Wahnbek“ beigefügt ist. Die Umweltprüfung im vorliegenden Flä-
chennutzungsplanänderungsverfahren kann somit gemäß den vorgenannten Regelun-
gen auf die zusätzlichen oder anderen erheblichen Umweltauswirkungen beschränkt 
werden. Jedoch werden durch die vorliegende 82. Änderung des Flächennutzungspla-
nes „Oldenburger Straße, Wahnbek“ keine anderen Umweltauswirkungen erwartet, als 
die im Umweltbericht zum Bebauungsplan abschließend aufgeführten Aspekte, sodass 
der Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 121 „Oldenburger Straße, Wahnbek“ daher 
gleichermaßen für die vorliegende Flächennutzungsplanänderung gilt. 
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1.1 Städtebauliche Erforderlichkeit des Planvorhabens und Standortwahl 
 
Nach § 1 (3) BauGB sind Bauleitpläne aufzustellen (oder zu ändern, zu ergänzen oder 
aufzuheben), sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung er-
forderlich ist. Die Umwandlung landwirtschaftlicher Flächen soll gemäß § 1 a BauGB 
begründet werden.  
 
Der Standort befindet sich im Süden der Gemeinde Rastede im Norden der Ortschaft 
Wahnbek. Die Ortschaft ist insbesondere durch Ihre Nähe zur Stadtgrenze von Olden-
burg geprägt, welche in circa 2 Kilometer südlicher Entfernung liegt. Die Oldenburger 
Straße (K131), ist die Hauptverkehrsroute von Oldenburg in Richtung Rastede. In un-
mittelbarer Umgebung befindet sich das Autobahndreieck Oldenburg Nord, welches, 
eine Auffahrt auf die Autobahnen A29 (Emstek - Wilhelmshaven), A 293 (Autobahnkreuz 
Oldenburg Nord - Autobahnkreuz Oldenburg West) und die Bundesstraße 211 (Olden-
burg - Brake) ermöglicht. Außerdem ist das Plangebiet für eine sich im ländlichen Raum 
befindende Ortschaft gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Circa 130 m 
nördlich an der Oldenburger Straße liegt die Bushaltestelle „Wahnbek Brombeerweg“, 
an der die Linie 340, 345 und 349 (Jaderberg/Wiefelstede/Rastede - Oldenburg) verkeh-
ren. 
 
Gemäß dem § 1 Absatz 5 Satz 3 BauGB sowie § 1 a Absatz 2 Satz 4 BauGB wird 
deutlich, dass eine Begründung der Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlich 
genutzter Flächen durchzuführen ist, bzw. sich mit dem Belang auseinandergesetzt wer-
den muss. 
Das Plangebiet ist im Westen, Norden und Osten von Gewerbeflächen umgeben und 
wird im Süden von gemischten Bauflächen begrenzt. Lediglich im Osten grenzt ein klei-
ner Teil einer öffentlichen Grünfläche an. Die bestehende Landwirtschaftsfläche wird 
aktuell nicht landwirtschaftlich genutzt. Darüber hinaus ist das Potenzial für eine künftige 
landwirtschaftliche Nutzung aufgrund der umliegenden starken gewerblichen Prägung 
bereits eingeschränkt. Der Bereich ist aufgrund der verkehrlichen Lage und den umlie-
genden Nutzungen ein idealer Standort für die weitere Entwicklung von Gewerbeflächen 
in der Gemeinde Rastede. Insgesamt führt die Darstellung weiterer Gewerbeflächen zur 
Erweiterung eines bereits bestehenden Gewerbebetriebes, zu einer bedarfsgerechten 
Ausweisung von Gewerbeflächen. Daher soll in diesem Fall der Entwicklung von Ge-
werbeflächen ein Vorrang gegenüber der Landwirtschaft eingeräumt werden. 
 
Die vorliegende 82. Änderung des Flächennutzungsplanes führt dazu, dass in einem 
notwendigen Umfang bislang ungenutzte Flächen mit einer neuen Nutzung versehen 
werden. Die Gemeinde Rastede ist auf die Inanspruchnahme dieser Fläche zugunsten 
der bedarfsgerechten städtebaulichen Entwicklung angewiesen. Daher werden hier die 
Belange der Landwirtschaft zurückgestellt. 

2.0 RAHMENBEDINGUNGEN 

2.1 Kartenmaterial 
 

Die Planzeichnung der 82. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde unter Verwen-
dung der digitalen Kartengrundlage des LGLN – Regionaldirektion Oldenburg-Cloppen-
burg, Katasteramt Oldenburg, im Maßstab 1 : 5.000 erstellt. 

2.2 Räumlicher Änderungsbereich 
 
Der Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung „Oldenburger Straße, Wahn-
bek“ mit einer Flächengröße von insgesamt circa 2,05 ha befindet sich im Süden des 
Gemeindegebietes von Rastede im Norden des Ortsteils Wahnbek auf den Flurstücken 
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96/4 und 96/7, allesamt Teil der Flur 48 Gemarkung Rastede. Die konkrete Abgrenzung 
sowie die Lage im Gemeindegebiet sind der Planzeichnung zu entnehmen. 

2.3 Nutzungsstruktur und städtebauliche Situation 
 

Das Plangebiet ist größtenteils unbebaut und stellt eine landwirtschaftliche Nutzfläche 
dar. Im Nordwesten an der Oldenburger Straße befindet sich die ehemals zugehörige 
Hofstelle. Das Plangebiet wird über die Oldenburger Straße von Westen her erschlos-
sen. Das städtebauliche Umfeld ist größtenteils bebaut und wird durch die Lage entlang 
der Oldenburger Straße (K131) geprägt. Im Osten, Norden und Westen befinden sich 
verschiedene Gewerbebetriebe, einschließlich der Flächen des zu erweiternden Auto-
mobilhändlers. Im Osten befinden sich darüber hinaus öffentliche Grünflächen. Im Sü-
den grenzen gemischte Bauflächen an den Geltungsbereich an. 

3.0 PLANERISCHE VORGABEN UND HINWEISE 
 
Gemäß § 1 (4) des BauGB müssen Bauleitpläne, wie die hier vorliegende 82. Änderung 
des Flächennutzungsplanes „Oldenburger Straße, Wahnbek“, an die Ziele der Raum-
ordnung angepasst werden. Die kommunale Planung ist aus den Vorgaben der überge-
ordneten Planungen zu entwickeln bzw. auf diese abzustimmen. 

3.1 Landesraumordnungsprogramm (LROP-VO) 
 
Im Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP-Änderungsverordnung) aus 
dem Jahr 2022 (Nds. GVBl. S. 521, 17.09.2022) werden für das Plangebiet keine ge-
sonderten Darstellungen getroffen. Das Plangebiet wird durch die Inhalte der LROP-
Änderungsverordnung nicht berührt. Daher wird die LROP-VO von 2017 für die weitere 
Bewertung der landesplanerischen Vorgaben herangezogen. Hierin werden für das 
Plangebiet keine gesonderten Darstellungen getroffen und es ist somit der ländlichen 
Region des Landes Niedersachsen zuzuordnen. Grundsätzlich soll gem. Kapitel 1.1 Ab-
schnitt 07 die Entwicklung der ländlichen Region gefördert werden, um die Auswirkun-
gen des demographischen Wandels für die Dörfer abzuschwächen und sie als Orte mit 
großer Lebensqualität zu erhalten. Hierbei sind Maßnahmen zu fördern, die der Erhal-
tung der räumlichen Struktur dienen und zugleich bedarfsorientierte, funktionsgerechte, 
sowie umweltverträgliche Raumansprüche befriedigen. Darüber hinaus sollen Standorte 
mit gewachsenem Siedlungsgefüge, wie es der Geltungsbereich darstellt, nutzungs-
spezifisch gefördert werden. Durch die Ausweisung neuer gewerblicher Bauflächen wird 
diesen Zielstellungen der Raumordnung Rechnung getragen, da so die Eigenentwick-
lung der Gemeinde Rastede langfristig gesichert wird. 

3.2 Regionales Raumordnungsprogramm (RROP) 
 

Das Regionale Raumordnungsprogramm des Landkreises Ammerland liegt aus dem 
Jahr 1996 vor. Die Ortschaft Wahnbek wird hierin als Grundzentrum dargestellt. Das 
Plangebiet wird als Vorsorgegebiet für Landwirtschaft „aufgrund hohen, natürlichen, 
standortgebundenen landwirtschaftlichen Ertragspotenzials“ und als Vorsorgegebiet für 
Natur und Landschaft dargestellt. Allgemein trägt die Entwicklung einer bereits innerhalb 
eines entwickelten Siedlungsgebietes liegenden Fläche, sowie der damit einhergehen-
den Ausweisung neuer Gewerbeflächen zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit, sowie 
der Innenentwicklung der Ortschaft Wahnbek bei. Die dargestellte Landwirtschaftsfläche 
wird aktuell nicht landwirtschaftlich genutzt. Darüber hinaus ist das Potenzial für eine 
künftige landwirtschaftliche Nutzung aufgrund der umliegenden starken gewerblichen 
Prägung bereits eingeschränkt. Daher soll in diesem Fall der Entwicklung von Gewer-
beflächen ein Vorrang gegenüber der Landwirtschaft eingeräumt werden. In diesem Zu-
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sammenhang ist die Planung aufgrund der dadurch zu erwartenden positiven Auswir-
kungen für die Gemeinde mit den Zielen des Regionalen Raumordnungsprogramms 
vereinbar. 

3.3 Vorbereitende Bauleitplanung 
 
Im derzeit wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Rastede aus dem Jahr 1993 
wird der Geltungsbereich der 82. Änderung des Flächennutzungsplanes als Fläche für 
die Landwirtschaft gem. § 5 (2) Nr. 9 a) BauGB dargestellt. 

4.0 ÖFFENTLICHE BELANGE 

4.1 Belange von Natur und Landschaft 
 
Zur Beurteilung der Belange des Umweltschutzes (§ 1 (6) Nr. 7 BauGB i.V.m. § 1a 
BauGB) ist im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung eine Umweltprüfung durchzu-
führen. Entsprechend § 2 (4) und § 2a BauGB sind die ermittelten Umweltauswirkungen 
im Umweltbericht zu beschreiben und zu bewerten (§ 2 (4) Satz 1 BauGB). „Wird eine 
Umweltprüfung für das Plangebiet oder für Teile davon in einem Raumordnungs-, Flä-
chennutzungs- oder Bebauungsplanverfahren durchgeführt, soll die Umweltprüfung in 
einem zeitlich nachfolgend oder gleichzeitig durchgeführten Bauleitplanverfahren auf zu-
sätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen beschränkt werden“ (§ 2 (4) Satz 
5 BauGB). Zur konkreten Entwicklung des Plangebietes erfolgt derzeit die Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 121 „Oldenburger Straße, Wahnbek“ im Parallelverfahren 
gem. § 8 (3) BauGB. Ein Umweltbericht entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen 
mit einer umfassenden Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltaus-
wirkungen für das gesamte Planvorhaben erfolgt im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 
121 „Oldenburger Straße, Wahnbek“. Der Umweltbericht wird als Teil II der Begründung 
im nächsten Verfahrensschritt in die Planung eingestellt. Die Umweltprüfung im vorlie-
genden Flächennutzungsplanänderungsverfahren kann somit gemäß den vorgenannten 
Regelungen auf die zusätzlichen oder anderen erheblichen Umweltauswirkungen be-
schränkt werden. Durch die 82. Flächennutzungsplanänderung „Oldenburger Straße, 
Wahnbek“ werden jedoch keine anderen Umweltauswirkungen erwartet, als die im Um-
weltbericht zum Bebauungsplan abschließend aufgeführten Aspekte. Der Umweltbericht 
des Bebauungsplanes Nr. 121 „Oldenburger Straße, Wahnbek“ wird daher gleicherma-
ßen für die vorliegende 82. Flächennutzungsplanänderung seine Gültigkeit erhalten. In-
sofern wird hier auf die Durchführung einer zusätzlichen, umfassenden Umweltprüfung 
verzichtet.  

4.2 Belange des Immissionsschutzes 
 
Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung sind die mit der Planung verbundenen, 
unterschiedlichen Belange untereinander und miteinander zu koordinieren, so dass 
auch in immissionsschutzrechtlicher Hinsicht Konfliktsituationen vermieden werden und 
die städtebauliche Ordnung sichergestellt wird.  

4.2.1 Schallschutz 
 
Auf den Geltungsbereich der 82. Flächennutzungsplanänderung „Oldenburger Straße 
Wahnbek“ und die dadurch geplanten Nutzungen wirkt Verkehrslärm von der Oldenbur-
ger Straße (K 131) und Gewerbelärm von den umliegenden Gewerbebetrieben ein. Dar-
über hinaus müssen die von der vorgesehenen gewerblichen Nutzung zu erwartenden 
gewerblichen Emissionen bereits in der Planung berücksichtigt werden. Eine schalltech-
nische Untersuchung wurde im Rahmen der parallelen Aufstellung des Bebauungspla-
nes Nr. 121 „Oldenburger Straße Wahnbek“ durchgeführt, deren Ergebnisse auch für 
die vorliegende 82. Änderung des Flächennutzungsplanes ihre Gültigkeit hat. Konkrete 
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Festsetzungen zum Schallschutz werden im Bebauungsplan Nr. 121 „Oldenburger 
Straße, Wahnbek“ getroffen.  

4.3 Belange der Wasserwirtschaft 
 
In der Bauleitplanung sind die Belange der Wasserwirtschaft zu beachten. Ein Oberflä-
chenentwässerungskonzept wird im Rahmen der parallelen Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 121 „Oldenburger Straße, Wahnbek“ im nächsten Verfahrensschritt einge-
stellt. Die hierin getroffenen Aussagen zur Oberflächenentwässerung werden auch für 
die vorliegende 82. Flächennutzungsplanänderung ihre Gültigkeit behalten.   

4.4 Belange des Denkmalschutzes 
 
Laut dem Denkmalatlas des Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege gibt es 
im Plangebiet keine Hinweise auf vorkommende Bau- oder Bodendenkmale. Im Rah-
men der Bauleitplanung sind gem. § 1 (6) Nr. 5 BauGB die Belange des Denkmalschut-
zes und der Denkmalpflege zu beachten. Demnach wird nachrichtlich auf die Melde-
pflicht von ur- und frühgeschichtlichen sowie mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Bo-
denfunden im Zuge von Bauausführungen hingewiesen: „Sollten bei den geplanten Bau- 
und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche sowie mittelalterliche oder frühneuzeitliche 
Bodenfunde (das können u. a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, 
Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen, u. Steinkonzentrationen, auch geringe 
Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gem. § 14 (1) des Nds. Denkmal-
schutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und der zuständigen unteren Denkmalschutz-
behörde des Landkreises Ammerland oder dem Nds. Landesamt für Denkmalpflege Re-
ferat Archäologie – Stützpunkt Oldenburg, Ofener Straße 15, Tel. 0441 / 205766-15 als 
verantwortliche Stellen unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig sind der Finder, 
der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 
14 (2) des NDSchG bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige unverändert 
zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbe-
hörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet.“  

4.5 Altablagerungen / Kampfmittel  
 
Im Rahmen des Altlastenprogramms des Landes Niedersachsen haben die Landkreise 
gezielte Nachermittlungen über Altablagerungen innerhalb ihrer Grenzen durchgeführt 
und entsprechendes Datenmaterial gesammelt. Dieses wurde vom damaligen Nieder-
sächsischen Landesamt für Wasser und Abfall (NLWA) (aktuell: Niedersächsischer 
Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN)) bewertet.  
 
Hiernach sind zudem im Plangebiet keine Altablagerungen (stillgelegte Abfallbeseiti-
gungsanlagen z. B. ehemalige Müllkippen) gemeldet. Sollten bei den Bauarbeiten Hin-
weise auf Abfallablagerungen, Bodenverunreinigungen etc. zutage treten oder Boden-
verunreinigungen während der Bauphase (Leckagen beim Umgang mit Betriebsmitteln 
oder Baustoffen) auftreten, ist unverzüglich der Landkreis Ammerland als untere Bo-
denschutz- und Abfallbehörde zu benachrichtigen. 
 
Hinweise auf das Vorkommen von Kampfmitteln liegen derzeit für das Plangebiet nicht 
vor. Sollten bei den Bau- und Erdarbeiten jedoch Kampfmittel (Bombenblindgänger, 
Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.) gefunden werden, sind diese umgehend dem Lan-
desamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN), Regional-
direktion Hameln-Hannover - Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) zu melden.  
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4.6 Belange des Bodenschutzes / des Abfallrechtes 
 
Bei geplanten Baumaßnahmen oder Erdarbeiten sind die Vorschriften des vorsorgenden 
Bodenschutzes zu beachten, d.h. jeder, der auf den Boden einwirkt, hat sich so zu ver-
halten, dass schädliche Bodenveränderungen nicht hervorgerufen werden. Grundstück-
seigentümer bzw. Nutzer sind verpflichtet, Maßnahmen zur Abwehr der von ihrem 
Grundstück drohenden schädlichen Bodenveränderungen zu ergreifen (Grundpflichten 
gemäß § 4 BBodSchG).  
 
Die Verwertung oder Beseitigung von anfallenden Abfällen (z. B. Baustellenabfall, nicht 
auf der Baufläche verwertbarer Bodenaushub usw.) unterliegen den Anforderungen des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes sowie der Satzung über die Abfallentsorgung im Landkreis 
Ammerland in der jeweils gültigen Fassung. Demnach sind die Abfälle einer Verwertung 
(vorrangig) bzw. Beseitigung zuzuführen und hierfür getrennt zu halten. Nicht kontami-
niertes Bodenmaterial und andere natürlich vorkommende Materialien, die bei Bauar-
beiten ausgehoben wurden, können unverändert an dem Ort, an dem sie ausgehoben 
wurden, für Bauzwecke wiederverwendet werden. Verwertungsmaßnahmen wie z. B. 
Flächenauffüllungen außerhalb des Baugrundstückes, Errichtung von Lärmschutzwäl-
len usw., unterliegen ggf. genehmigungsrechtlichen Anforderungen (nach Bau-, Was-
ser- und Naturschutzrecht) und sind daher vorab mit dem Landkreis Ammerland bzw. 
der zuständigen Genehmigungsbehörde abzustimmen. Sofern mineralische Abfälle 
(Recyclingschotter und Bodenmaterial) für geplante Verfüllungen oder Versiegelungen 
zum Einsatz kommen sollen, gelten die Anforderungen der LAGA Richtlinie M 20 (Mit-
teilung der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall Nr. 20 „Anforderungen an die stoffliche 
Verwertung von mineralischen Abfällen“). 

4.7 Belange der Erschließung 
 
Zur Erschließung des Plangebiets von der Oldenburger Straße wird im Rahmen der verbindlichen 
Bauleitplanung eine Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „private Verkehrsfläche“ von 
9,00 m Breite und mit einem Wendekreisel im Zentrum des Gebietes festgesetzt. Die Gemeinde 
wird außerhalb des Bauleitplanverfahrens mit dem Eigentümer eine Erschließungsvereinbarung/ 
Kreuzungsvereinbarung gemäß den Vorgaben der Niedersächsischen Landesbehörde für Stra-
ßenbau und Verkehr treffen, die die Einzelheiten zum Bau und Betrieb der Straße regelt. Hierzu 
gehört auch die öffentliche Widmung der ersten 30 m der Planstraße. Die gesamte Straße wird 
beim Eigentümer verbleiben.  
Konkrete Aussagen über den Straßenausbau oder die Gestaltung werden im Rahmen der Bau-
leitplanung nicht getroffen. Die Flächen sind so dimensioniert, dass hierin sämtliche notwendige 
technische Einrichtungen wie Fahrbahn, Parkbuchten und Leitungstrassen, aber auch gestalte-
rische Aspekte realisiert werden können." 

5.0 INHALTE DER 82. FLÄCHENNUTZUNGSPLANÄNDERUNG 

5.1 Art der baulichen Nutzung 
 

Im Plangebiet erfolgt gem. § 5 (2) Nr.1 BauGB die Darstellung gewerbliche Baufläche 
(G) gem. § 1 (1) Nr. 3 BauNVO. Die Ausweisung von Flächen für die gewerbliche Ent-
wicklung entspricht den bereits dargelegten Entwicklungszielen in der Gemeinde 
Rastede. 

6.0 VERKEHRLICHE UND TECHNISCHE INFRASTRUKTUR 
 

• Verkehrserschließung 
Die Erschließung des Plangebietes erfolgt von der Oldenburger Straße (K 131). 
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• ÖPNV 
Circa 130 m nördlich an der Oldenburger Straße liegt die Bushaltestelle „Wahnbek 
Bromberweg“, an der die Linie 340, 345 und 349 (Jaderberg/Wiefelstede/Rastede-
Oldenburg) verkehren. 
 

• Gas- und Stromversorgung 
Die Gas- und Stromversorgung erfolgt über den Anschluss an die Versorgungsnetze 
der Energieversorgung Weser-Ems (EWE).  
 

• Wasserversorgung  
Die Versorgung des Plangebietes mit Trinkwasser wird durch den Oldenburgisch-
Ostfriesischen Wasserverband (OOWV) gesichert. 
 

• Abfallbeseitigung 
Die Abfallentsorgung wird vom Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Ammerland 
durchgeführt. 
 

• Oberflächenentwässerung 
Die Oberflächenentwässerung des Plangebiets wird über Festsetzungen im Rah-
men der verbindlichen Bauleitplanung geregelt. Ein Oberflächenentwässerungskon-
zept wird im nächsten Verfahrensschritt in diese eingestellt. 
 

• Fernmeldetechnische Versorgung 
Die fernmeldetechnische Versorgung des Bebauungsplangebietes erfolgt über die 
verschiedenen Telekommunikationsanbieter. Neu errichtete Gebäude, die über An-
schlüsse für Endnutzer von Telekommunikationsdienstleistungen verfügen sollen, 
sind gebäudeintern bis zu den Netzabschlusspunkten mit hochgeschwindigkeitsfä-
higen passiven Netzinfrastrukturen (Leerrohre, §3 Abs. 17b TKG) sowie einem Zu-
gangspunkt zu diesen passiven gebäudeinternen Netzkomponenten auszustatten. 

 
• Sonderabfälle 

Sonderabfälle sind vom Abfallerzeuger einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzu-
führen. 

 
• Brandschutz 

Die Löschwasserversorgung innerhalb des Plangebietes wird gemäß den entspre-
chenden Anforderungen sichergestellt.  

7.0 VERFAHRENSGRUNDLAGEN/-VERMERKE 

7.1 Rechtsgrundlagen 
 
Der 82. Flächennutzungsplanänderung liegen zugrunde (in der jeweils aktuellen Fas-
sung): 

 
• BauGB   (Baugesetzbuch), 
• BauNVO   (Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke:  Bau- 

nutzungsverordnung), 
• PlanZV    (Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die  

Darstellung des Planinhaltes: Planzeichenverordnung), 
• NBauO   (Niedersächsische Bauordnung), 
• NDSchG  (Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz), 
• BNatSchG  (Bundesnaturschutzgesetz), 
• NStrG  (Niedersächsisches Straßengesetz), 
• NKomVG   (Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz). 
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7.2 Planverfasser 
 
Die Ausarbeitung der 82. Änderung des Flächennutzungsplans „Oldenburger Straße, 
Wahnbek“ erfolgte im Auftrag der Gemeinde Rastede durch das Planungsbüro: 
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TEIL II: UMWELTBERICHT 

1.0 EINLEITUNG 

Zur Beurteilung der Belange des Umweltschutzes (§ 1 (6) Nr. 7 BauGB) ist im Rahmen 
der Bauleitplanung eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen er-
heblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden. Entsprechend der Anlage zum Bauge-
setzbuch zu § 2 (4) und § 2a BauGB werden die ermittelten Umweltauswirkungen im Um-
weltbericht beschrieben und bewertet (§ 2 (4) Satz 1 BauGB). „Wird eine Umweltprüfung 
für das Plangebiet oder für Teile davon in einem Raumordnungs-, Flächennutzungs- oder 
Bebauungsplanverfahren durchgeführt, soll die Umweltprüfung in einem zeitlich nachfol-
gend oder gleichzeitig durchgeführten Bauleitplanverfahren auf zusätzliche oder andere 
erhebliche Umweltweltauswirkungen beschränkt werden“ (§ 2 (4) Satz 5 BauGB). 
 
Der Bebauungsplan Nr. 121 „Oldenburger Straße, Wahnbek“ wird im Parallelverfahren 
gem. § 8 (3) BauGB zur 82. Flächennutzungsplanänderung „Oldenburger Straße, Wahn-
bek“ aufgestellt. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung wird gem. § 2 (4) Satz 1 
BauGB ein Umweltbericht mit einer umfassenden Beschreibung und Bewertung der vo-
raussichtlichen Umweltauswirkungen des gesamten Planvorhabens erstellt. Da somit be-
reits zeitgleich für den Änderungsbereich des Flächennutzungsplanes eine ausführliche 
Ermittlung der Belange des Umweltschutzes gem. § 1 (6) Nr. 7 BauGB stattgefunden hat, 
kann die Umweltprüfung im Flächennutzungsplanverfahren gem. § 2 (4) Satz 5 BauGB 
auf die zusätzlichen oder anderen erheblichen Umweltauswirkungen beschränkt werden. 
Durch die Änderung des Flächennutzungsplanes werden jedoch keine anderen Umwelt-
auswirkungen erwartet, als die im Umweltbericht zum Bebauungsplan abschließend auf-
geführten Aspekte. Der Inhalt des Umweltberichtes zum Bebauungsplan „Oldenburger 
Straße, Wahnbek“ gilt daher gleichermaßen für die Änderung des Flächennutzungsplanes 
„Oldenburger Straße, Wahnbek“. 

1.1 Beschreibung des Planvorhabens / Angaben zum Standort 

Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage nach gewerblichen Bauflächen in der Gemeinde 
Rastede, insbesondere an der Grenze zur Stadt Oldenburg gelegenen Ortschaft Wahn-
bek, ist es planerisches Ziel, an einem bereits vorgeprägten Standort, Erweiterungsmög-
lichkeiten für einen bestehenden Betrieb zu schaffen und Bauland für gewerbliche Nut-
zungen bereitzustellen. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 121 „Oldenburger 
Straße, Wahnbek“ mit einer Flächengröße von insgesamt circa 2,07 ha befindet sich im 
Südosten des Gemeindegebietes von Rastede im Norden der Ortschaft Wahnbek auf den 
Flurstücken 96/4 und 96/7 und umfasst kleine Teile der Flurstücke 96/2 und 89/2, allesamt 
Teil der Flur 48 Gemarkung Rastede. Neben der Landwirtschaftsfläche umfasst der Gel-
tungsbereich auch die ehemals zugehörige Hofstelle an der Oldenburger Straße. Das 
städtebauliche Umfeld ist größtenteils bebaut und wird durch die Lage entlang der Olden-
burger Straße (K131) geprägt. Im Osten, Norden und Westen befinden sich verschiedene 
Gewerbebetriebe, einschließlich der Flächen des zu erweiternden Automobilhändlers. Im 
Süden grenzen gemischte Bauflächen an den Geltungsbereich an. 

 
Genaue Angaben zum Standort sowie eine detaillierte Beschreibung des städtebaulichen 
Umfeldes, der Art des Vorhabens und den Festsetzungen sind den entsprechenden Ka-
piteln der Begründung zum Bebauungsplan „Oldenburger Straße, Wahnbek“, Kap. 2.2 
„Räumlicher Geltungsbereich“, Kap. 2.3 „Städtebauliche Situation und Nutzungsstruktur“, 
Kap. 1.0 „Anlass und Ziel der Planung“ sowie Kap. 5.0 „Inhalt des Bebauungsplanes“ zu 
entnehmen. 
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1.2 Umfang des Vorhabens und Angaben zu Bedarf an Grund und Boden 

Durch die Festsetzung von Gewerbegebieten, einer Fläche für private Erschließung sowie 
einer privaten Grünfläche, wird ein bisher zum Großteil unbebauter Bereich städtebaulich 
neu beordnet und zum Teil einer anderen Nutzung zugeführt.  

 
Die einzelnen Flächenausweisungen umfassen: 
 
Eingeschränktes Gewerbegebiet 
 

ca. 15.644 m² 

Straßenverkehrsflächen ca. 1.498 m² 
- davon Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung, hier: Ver-

kehrsfläche 
 
ca. 1.211 m² 

 
Flächen für Versorgungsanlagen und für die Abwasserbeseitigung, Zweck-
bestimmung „Regenrückhaltebecken“ 

 
ca. 1.487 m² 

 
Private Grünflächen 
 

ca. 2.074 m² 

- davon Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhal-
tung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

ca. 214 m² 

- davon Flächen zum Anpflanzen und zum Erhalt von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen 

ca. 1.770 m² 

 
Durch die im Bebauungsplan „Oldenburger Straße, Wahnbek“ vorbereiteten Überbau-
ungsmöglichkeiten innerhalb des festgesetzten eingeschränkten Gewerbegebietes kön-
nen bis zu ca. 1,4 ha dauerhaft neu versiegelt werden. 

2.0 PLANERISCHE VORGABEN UND HINWEISE 

Die in einschlägigen Fachplänen und Fachgesetzen formulierten Ziele, die für den vorlie-
genden Planungsraum relevant sind, werden spätestens zum Entwurf unter Kap.3.0 „Pla-
nerische Vorgaben“ der Begründung zum Bebauungsplan umfassend dargestellt (Lan-
desraumordnungsprogramm (LROP), Regionales Raumordnungsprogramm (RROP), vor-
bereitende und verbindliche Bauleitplanung). Im Folgenden werden zusätzlich die plane-
rischen Vorgaben und Hinweise aus naturschutzfachlicher Sicht (Landschaftsprogramm, 
Landschaftsrahmenplan), naturschutzfachlich wertvolle Bereiche / Schutzgebiete, arten-
schutzrechtliche Belange) dargestellt. 

2.1 Landschaftsprogramm  

Entsprechend der Einteilung des Niedersächsischen Landschaftsprogramms aus dem 
Jahr 2021 befindet sich der Geltungsbereich in der naturräumlichen Region „Ostfriesisch-
Oldenburgische Geest“. Diese Region ist geprägt von Grundmoränenplatten im Wechsel 
mit großflächigen Hoch- und Niedermoorgebieten, die durch zahlreiche kleine Bäche ge-
gliedert sind. Daraus entsteht eine regelmäßige Abfolge flacher, schmaler Sandrücken mit 
feuchten, meist moorigen Talniederungen. Die Moorflächen sind heute überwiegend kul-
tiviert oder in Abtorfung befindlich. Außerdem zählt diese Region zu den waldärmsten 
Regionen Niedersachsens, weshalb eine Weiträumigkeit für diese Region charakteristisch 
ist. 

 
Das Plangebiet wird im Niedersächsischen Landschaftsprogramm (MU 2021) in den Kar-
tenwerken wie folgt berücksichtigt: 

 
Das Plangebiet liegt gänzlich im Kulturlandschaftsraum „Oldenburger Geest mit Ammer-
land“ (Karte 3).  
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2.2 Landschaftsrahmenplan (LRP) 

Der Landschaftsrahmenplan als ein informelles Fachgutachten liegt mit dem Stand von 
2021 (LANDKREIS AMMERLAND 2021) vor und trifft folgende Aussagen zum Plangebiet: 
 

- Die potenzielle natürliche Vegetation wird mit Drahtschmielen-Buchenwald des Tief-
landes mit Übergang zum Flattergras-Buchenwald angegeben (Textkarte 1). 

- Das Plangebiet und seine Umgebung gehört zur Landschaftseinheit der „Wie-
felsteder Geestplatte“ (Textkarte 2). 

- Das vorhandene Grünland mit vereinzelten Gebüschen und Gehölzbeständen wird 
als mesophiles Grünland mit hoher bis sehr hohe Bedeutung dargestellt (Textkarten 
5 und 6). 

- Das Plangebiet wird teilweise von Wallhecken durchzogen, welche als kulturhistori-
sche Besonderheiten gelten (Textkarte 11). 

- Für das Plangebiet und seine Umgebung wird Podsol, Braunerde-Podsol, Gley-Po-
dsol sowie Pseudogley-Podsol beschrieben (Textkarte 12). 

- Die vorkommenden Biotoptypen des Plangebietes weisen eine hohe Bedeutung auf. 
Außerdem herrscht eine Lärmbelästigung von > 55 dB Lden (day-evening-night-Lär-
mindex) der nahegelegenen Straßen und Autobahn A293. Nördlich sowie westlich 
grenzen direkt Industrie- und Gewerbeflächen > 1 ha an (Karte 1). 

- Das Landschaftsbild weist eine hohe Bedeutung auf (Karte 2).  
- Das Plangebiet und seine weitere Umgebung gehören zu einem Bereich mit beson-

derer Funktionsfähigkeit für die Wasser- und Stoffretention. Der Fläche wird eine 
mittlere potenzielle Grundwasserneubildung mit geringen oder mittlerem Nitrataus-
waschungsrisiko angegeben (Karte 3.2). 

- Nach der Karte 4 gehört das Grünland zu einem Bereich mit mittlerer Bedeutung für 
die Treibhausgasspeicherung von organischen Böden. 

2.3 Naturschutzfachlich wertvolle Bereiche / Schutzgebiete 

Im Plangebiet und der direkt angrenzenden Umgebung befinden sich gemäß der interak-
tiven Umweltkarten des Kartenservers des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, 
Energie, Bauen und Klimaschutz (MU 2022) keine faunistisch, vegetationskundlich oder 
historisch wertvollen Bereiche oder Vorkommen, die einen nationalen oder internationalen 
Schutzstatus bedingen. Ferner bestehen keine festgestellten oder geplanten Schutzge-
biete.  

 
Im Geltungsbereich wurden Wallhecken erfasst, die als geschützter Landschaftsbestand-
teil nach § 29 BNatSchG i. V. m. § 22 NNatSchG einzustufen sind. 

2.4 Artenschutzrechtliche Belange 

§ 44 BNatSchG in Verbindung mit Art. 12 und 13 der FFH-Richtlinie und Art. 5 der Vogel-
schutzrichtlinie (V-RL) begründen ein strenges Schutzsystem für bestimmte Tier- und 
Pflanzenarten (Tier und Pflanzenarten, die in Anhang A oder B der Europäischen Arten-
schutzverordnung - (EG) Nr. 338/97 aufgeführt sind, Tier- und Pflanzenarten des Anhangs 
IV der FFH-Richtlinie, alle europäischen Vogelarten, besonders oder streng geschützte 
Tier- und Pflanzenarten der Anlage 1 der BArtSchV). Danach ist es verboten, 

- wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 
fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Na-
tur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

- wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogel-
arten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
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Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, 
wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population 
einer Art verschlechtert, 

- Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wildlebenden Tiere der besonders ge-
schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstö-
ren und 

- wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwick-
lungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschä-
digen oder zu zerstören. 

 
Die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 (1) werden um den für Eingriffs-
vorhaben relevanten Absatz 5 des § 44 BNatSchG ergänzt, mit dem bestehende und von 
der Europäischen Kommission anerkannte Spielräume bei der Auslegung der arten-
schutzrechtlichen Vorschriften der FFH-Richtlinie genutzt und rechtlich abgesichert wer-
den, um akzeptable und im Vollzug praktikable Ergebnisse bei der Anwendung der Ver-
botsbestimmungen des Absatzes 1 zu erzielen: 
 
Entsprechend dem § 44 (5) BNatSchG gelten die artenschutzrechtlichen Verbote bei nach 
§ 15 zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie nach den Vorschriften des Bau-
gesetzbuches zulässigen Vorhaben im Sinne des § 18 (2) Satz 1 nur für die in Anhang IV 
der FFH-RL aufgeführte Tier- und Pflanzenarten sowie für die Europäischen Vogelarten. 
Darüber hinaus ist nach nationalem Recht eine Vielzahl von Arten besonders geschützt. 
Diese sind nicht Gegenstand der Betrachtung, da gem. § 44 (5) Satz 5 BNatSchG die 
Verbote des Absatzes 1 für diese Arten nicht gelten, wenn die Zulässigkeit des Vorhabens 
gegeben ist, was bei diesem Projekt der Fall ist. 
 
Zwar ist die planende Kommune nicht unmittelbar Adressat dieser Verbote, da mit dem 
Bebauungsplan in der Regel nicht selbst die verbotenen Handlungen durchgeführt bezie-
hungsweise genehmigt werden. Allerdings ist es geboten, den besonderen Artenschutz 
bereits in der Bauleitplanung angemessen zu berücksichtigen, da ein Bebauungsplan, der 
wegen dauerhaft entgegenstehender rechtlicher Hinderungsgründe (hier entgegenste-
hende Verbote des besonderen Artenschutzes bei der Umsetzung) nicht verwirklicht wer-
den kann, vollzugsunfähig ist.  
 
Die Belange des Artenschutzes werden im Kapitel 3.1.2 und 3.1.3 dargelegt und berück-
sichtigt.  

3.0 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN 

Die Bewertung der bau-, betriebs- und anlagebedingten Umweltauswirkungen des vorlie-
genden Planvorhabens erfolgt anhand einer Bestandsaufnahme bezogen auf die einzel-
nen, im Folgenden aufgeführten Schutzgüter. Durch eine umfassende Darstellung des 
gegenwärtigen Umweltzustandes einschließlich der besonderen Umweltmerkmale im un-
beplanten Zustand sollen die umweltrelevanten Wirkungen der Bebauungsplanaufstellung 
herausgestellt werden. Hierbei werden die negativen sowie positiven Auswirkungen der 
Umsetzung der Planung auf die Schutzgüter dargestellt und hinsichtlich ihrer Erheblichkeit 
soweit wie möglich bewertet. Ferner erfolgt eine Prognose der Umweltauswirkungen bei 
Durchführung und Nichtdurchführung der Planung („Nullvariante“). 
 
Aufgrund der geplanten Baumaßnahmen und der getroffenen Flächenfestsetzungen kön-
nen die vorhandenen Gehölzstrukturen nicht in vollem Umfang erhalten bleiben. Einzel-
bäume werden überplant, aber randliche Heckenstrukturen werden im Zuge der Planung 
festgesetzt und in ihrem Umfang erweitert. Entlang der östlichen Geltungsbereichsgrenze 
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befinden sich Wallhecken, die teilweise auch in den vorliegenden Geltungsbereich hinein-
ragen. Teilweise grenzen Wallheckenabschnitte an. Für die Wallhecken innerhalb des 
Plangebiets wird der Schutzstatus aufgehoben. Die vorhandenen Gehölze werden inner-
halb einer Erhaltfläche zum Erhalt festgesetzt und dauerhaft geschützt. Es erfolgt ein 
Durchbruch auf einer Breite von 10 m. Für die angrenzende Wallhecke im Osten, außer-
halb des vorliegenden Geltungsbereichs, besteht durch die Festlegung einer mindestens 
5 m breiten nicht überbaubaren Fläche, ausreichend Schutz. Innerhalb der nicht überbau-
baren Bereiche sind Garagen und Nebenanlagen in Form von Gebäuden gem. §§ 12 (6) 
und 14 (1) BauNVO sowie Bodenaufschüttungen und -abgrabungen, Boden- und Materi-
alablagerungen und Flächenversiegelungen jeglicher Art unzulässig. 

3.1 Bestandsaufnahme und Bewertung der einzelnen Schutzgüter 

Die Bewertung der Umweltauswirkungen richtet sich nach der folgenden Skala:  
 
- sehr erheblich, 
- erheblich, 
- weniger erheblich, 
- nicht erheblich.  
 
Sobald eine Auswirkung entweder als nachhaltig oder dauerhaft einzustufen ist, kann von 
einer Erheblichkeit ausgegangen werden. Eine Unterteilung im Rahmen der Erheblichkeit 
als „weniger erheblich“, „erheblich“ oder „sehr erheblich“ erfolgt in Anlehnung an die Un-
terteilung der Arbeitshilfe „Umweltbericht in der Bauleitplanung - Arbeitshilfe zu den Aus-
wirkungen des EAG Bau 2004 auf die Aufstellung von Bauleitplänen“ (SCHRÖDTER et al. 
2004). Es erfolgt die Einstufung der Umweltauswirkungen nach fachgutachterlicher Ein-
schätzung, welche für jedes Schutzgut verbal-argumentativ projekt- und wirkungsbezogen 
dargelegt wird. Ab einer Einstufung als „erheblich“ sind Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men vorzusehen, sofern es über Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen nicht zu 
einer Reduzierung der Beeinträchtigungen unter die Erheblichkeitsschwelle kommt. 
 
Die Einstufung der Wertigkeiten der einzelnen Schutzgüter erfolgt bis auf die Einstufung 
der Biotopstrukturen beim Schutzgut Pflanzen, bei denen das Bilanzierungsmodell des 
Niedersächsischen Städtetages (NIEDERSÄCHSISCHER STÄDTETAG 2013) verwendet wird, 
in einer Dreistufigkeit. Dabei werden die Einstufungen „hohe Bedeutung“, „allgemeine Be-
deutung“ sowie „geringe Bedeutung“ verwendet. Die Bewertung erfolgt verbal-argumen-
tativ. 
 
Zum besseren Verständnis der Einschätzung der Umweltauswirkungen wird im Folgen-
den ein kurzer Abriss über die, durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 121  
„Oldenburger Straße, Wahnbek“, verursachten Veränderungen von Natur und Landschaft 
gegeben. 
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Oldenburger Straße, Wahnbek“ werden die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen, einen bestehenden Gewerbebetrieb 
zu erweitern und die Ausweisung weiterer gewerblicher Bauflächen zu ermöglichen. Zur 
Umsetzung des genannten Planungsziels werden im Bebauungsplan „Oldenburger 
Straße, Wahnbek“ eingeschränkte Gewerbegebiete gem. § 8 BauNVO, sowie Straßen-
verkehrsflächen und private Verkehrsflächen und Grünflächen festgesetzt. Weitere grün-
ordnerische Festsetzungen als Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen sowie für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen sowie von Gewässern dienen der planungsrechtlichen Sicherung prägen-
der Elemente in der Landschaft. Darüber hinaus sichern Festsetzungen zur Beschränkung 
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der Art und des Maßes der baulichen Nutzung, der Bauweise und Schutzflächen eine 
geordnete städtebauliche Entwicklung. 
 
Die zulässige Bodenversiegelung beträgt bei einer GRZ von 0,8 maximal 80 % des Ge-
werbegebietes. Zusammen mit den zukünftigen Straßenverkehrsflächen, für die 90% Ver-
siegelung angenommen wird, entspricht dies einer maximalen Versiegelung von rd. 1,4 
ha.  
 
Im Folgenden werden die konkretisierten Umweltauswirkungen des Vorhabens auf die 
verschiedenen Schutzgüter dargestellt und bewertet. 

3.1.1 Schutzgut Mensch 

Ziel des Immissionsschutzes ist es Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Was-
ser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen. 
Schädliche Umwelteinwirkungen sind auf Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das 
Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter einwirkende Luftverunrei-
nigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Umweltein-
wirkungen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nach-
teile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit  
oder die Nachbarschaft herbeizuführen. 
 
Die technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) konkretisiert die zumutbare 
Lärmbelastung in Bezug auf Anlagen i. S. d. Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BIm-
SchG). Die DIN 18005 – Schallschutz im Städtebau – enthält im Beiblatt 1 Orientierungs-
werte, die bei der Planung anzustreben sind.  
 
Grundlage für die Beurteilung ist die Verordnung über Immissionswerte für Schadstoffe in 
der Luft (39. BImSchV), mit der wiederum die Luftqualitätsrichtlinie der EU umgesetzt 
wurde.  
 
Von der I+B Akustik GmbH wurde eine schalltechnische Untersuchung für den Geltungs-
bereich durchgeführt. Für die gewerblichen Nutzungsflächen wurden im Zuge der Unter-
suchung Emissionskontingente nach den Vorgaben der DIN 45691 ermittelt. Die Berech-
nung der Geräuschbelastung durch den öffentlichen Straßenverkehr ergab, je nach ge-
planter Gebietsausweisung, zum Teil Überschreitungen der Orientierungswerte nach Bei-
blatt 1 zur DIN 18005-1. Während der Orientierungswert von 65 dB(A) im Tagzeitraum 
innerhalb der voraussichtlichen, überbaubaren Flächen eingehalten wird, kann es im 
Nachtzeitraum in westlicher Angrenzung an die Oldenburger Straße zu einer Überschrei-
tung des Orientierungswerts von 55 dB(A) um bis zu rund 2 dB kommen. Auf der Grund-
lage der ermittelten Beurteilungspegel wurden die maßgeblichen Außenlärmpegel inner-
halb des Geltungsbereichs ermittelt. Basierend hierauf wurden die Anforderungen an den 
passiven Schallschutz gemäß DIN 4109 deklariert. Die I+B Akustik GmbH kommt zu dem 
Ergebnis, dass insgesamt gegenüber dem angestrebten Bauleitplanverfahren aus immis-
sionsschutzrechtlicher Sicht keine Bedenken bestehen, sofern die in dem Gutachten ge-
nannten schalltechnischen Empfehlungen berücksichtigt werden. 
 
Eine intakte Umwelt stellt die Lebensgrundlage für den Menschen dar. Im Zusammenhang 
mit dem Schutzgut Mensch sind vor allen Dingen gesundheitliche Aspekte bei der Bewer-
tung der umweltrelevanten Auswirkungen von Bedeutung. Bei der Betrachtung des 
Schutzgutes Mensch werden daher neben dem Immissionsschutz, aber auch Aspekte wie 
die planerischen Auswirkungen auf die Erholung- und Freizeitfunktionen bzw. die Wohn-
qualität herangezogen. 
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Für den Menschen stellt das Untersuchungsgebiet momentan Grünlandflächen mit unter-
schiedlichen Gehölzstrukturen dar. Ausgebaute Wegebeziehungen, die der Erholung die-
nen könnten, existieren innerhalb des Plangebietes nicht. Entlang der westlichen Gel-
tungsbereichsgrenze verläuft die Oldenburger Straße und angrenzend befinden sich Ge-
werbebetriebe und Siedlungsbebauung. Dementsprechend hat das Plangebiet keine be-
sondere Erholungsfunktion.  
 
Bewertung 
Dem Geltungsbereich wird hinsichtlich des Schutzgutes Mensch aufgrund der derzeitigen 
Nutzung als Grünland sowie o. g. sonstiger Vorbelastungen der Umgebung eine allge-
meine Bedeutung zugewiesen. Für das Schutzgut Mensch werden keine erheblichen 
umweltrelevanten Auswirkungen, welche die gesundheitlichen Aspekte nachteilig beein-
flussen können, erwartet. 

3.1.2 Schutzgut Pflanzen 

Gemäß dem BNatSchG sind Natur und Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes und 
als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die 
künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der 
nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass:  
 
1. die biologische Vielfalt,  
2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes einschließlich der Rege-

nerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie  
3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Land-

schaft auf Dauer gesichert sind. Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt 
sind entsprechend dem jeweiligen Gefährdungsgrad insbesondere  

a. lebensfähige Populationen wildlebender Tiere und Pflanzen einschließlich 
ihrer Lebensstätten zu erhalten und der Austausch zwischen den Populatio-
nen sowie Wanderungen und Wiederbesiedelungen zu ermöglichen, 

b. Gefährdungen von natürlich vorkommenden Ökosystemen, Biotopen und Ar-
ten entgegenzuwirken sowie 

c. Lebensgemeinschaften und Biotope mit ihren strukturellen und geografi-
schen Eigenheiten in einer repräsentativen Verteilung zu erhalten; be-
stimmte Landschaftsteile sollen der natürlichen Dynamik überlassen bleiben. 

 
Die Erfassung von Biotopen, ihrer Ausprägung und ihres Verbundes liefert Informationen 
über schutzwürdige Bereiche eines Gebiets und ermöglicht eine Bewertung der unter-
suchten Flächen. 
 
Für den Bebauungsplan „Oldenburger Straße, Wahnbek“ wurde im Mai 2022 eine Bio-
toptypenkartierung gemäß DRACHENFELS (2021) durchgeführt. Hierdurch soll die ökologi-
sche Wertigkeit bestimmt sowie eventuell schutzwürdige Bereiche erfasst werden. Im 
Rahmen der Biotopkartierung wurde die Fläche weiterhin auf das Vorkommen geschützter 
Pflanzenarten sowie Arten der Roten Liste (GARVE 2004) untersucht. 

 
Die Benennung der Biotoptypen sowie die Zuordnung zu ihren jeweiligen Gruppen erfolgt 
im folgenden Text sowie der anhängenden Karte gemäß ihrer Benennung in DRACHEN-

FELS (2021). 
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Die Nomenklatur der beschriebenen Pflanzenarten basiert auf der Arten-Referenzliste der 
Gefäßpflanzen (Tracheophyta) für Niedersachsen und Bremen (NLWKN 2021). Informa-
tion zum vorliegenden Bodentyp wurden der BK50 im NIBIS Kartenserver (LBEG 2022) 
entnommen. Zusätzliche bodenkundliche Untersuchungen wurden nicht vorgenommen.  

 
Für Einzelbäume und Gehölzbestände werden in Text und Karte jeweils die minimalen 
und maximalen Brusthöhendurchmesser angegeben.  

 
Die Biotoptypenkartierung wurde am 05.05.2022 durchgeführt. 
 
Übersicht der Biotoptypen 
Im Plangebiet und in dessen unmittelbarer Umgebung befinden sich Biotoptypen aus den 
folgenden Gruppen: 

 
 - Gebüsche und Gehölzbestände 
 - Binnengewässer 
 - Stauden- und Ruderalfluren, 
 - Grünland Grünanlagen, 
 - Acker- und Gartenbaubiotope sowie 
 - Gebäude, Verkehrs- und Industrieflächen. 

 
Beschreibung des Plangebiets 
Das Untersuchungsgebiet befindet sich in Rastede Wahnbek, östlich der Oldenburger 
Straße. Nördlich anschließend befindet sich das Autohaus Nord-Automobile e.K. Das 
Plangebiet umfasst derzeit Flurstück 96/5 und einen Teil von 93/35.  

 
Der eigentliche Geltungsbereich umfasst Grünland- und Rasenflächen mit einigen Gehöl-
zen. Randlich grenzen lineare Gehölzbestände an, darunter auch Wallhecken. Flurstück 
96/4 umfasst ein Wohngrundstück mit historischen Gebäuden sowie Gartenflächen mit 
teils altem Baumbestand. 

 
Das gesamte Untersuchungsgebiet verläuft gemäß der BK 50 (LBEG 2022) auf mittlerem 
Pseudogley-Podsol. 
 
Beschreibung der Biotoptypen 
 
Gebüsche und Gehölzbestände 
Im zentralen Bereich des Untersuchungsgebiets wurden einige Einzelbäume (HBE) und 
Einzelsträucher (BE) festgestellt. Hierbei handelt es sich überwiegend um Obstgehölze 
(Ob) mit Brusthöhendurchmessern zwischen 0,2 und 0,3 m (bis 0,5 m). Auch eine Birke 
(Betula spec.) und eine Stiel-Eiche (Quercus robur) mit Stammdurchmessern zwischen 
0,2 und 0,3 m wurden erfasst (Abbildung 1). 
 
Hinweis: Aufgrund der geringen Anzahl der Obstbäume war es möglich diese individuell 
statt insgesamt als Streuobstbestand (HO) zu erfassen. Gemäß DRACHENFELS (2021) 
können Obstbaumbestände ab einer Größe von 2.500 m² unter den Schutz von § 24 fal-
len. Diese Mindestgröße wird im vorliegenden Fall eindeutig nicht erreicht. 
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Abbildung 1: Gehölze im zentralen Bereich des Plangebiets. Foto: Mai 2022, Stutzmann. 

 
Im Norden des Plangebiets verläuft eine kurze - vor einigen Jahren auf Stock gesetzte – 
Hecke, die derzeit als Strauchhecke (HFS) einzustufen ist. Dominierende Gehölze sind 
Hainbuchen (Carpinus betulus) und Rot-Buchen (Fagus sylvatica). 
 
Am Südrand des Plangebiets verläuft entlang eines Grabens ein schmales Sukzessions-
gebüsch (BRS) aus Weide (Salix spec), der fremdländischen Späten Traubenkirsche 
(Prunus serotina), Brombeeren (Rubus fruticosus agg.) sowie jungen Obstgehölzen. 

 
An den Rändern des Untersuchungsgebiets wurden mehrere Wallhecken erfasst. Festge-
stellt wurden Baum-Wallhecken (HWB), Strauch-Baum-Wallhecken (HWM) sowie ein kur-
zer Gehölzfreier Wall (HWO). Alle erfassten Wallhecken werden im Wallheckenkataster 
dargestellt, mit Ausnahme der Strauch-Baumwallhecke südwestlich des Plangebiets. 
Diese konnte jedoch im Abgleich mit den Preußischen Landesaufnahmen aufgrund des 
vorhandenen Wallkörpers und des teils alten Baumbestands ebenfalls eindeutig als Wall-
hecke eingestuft werden. Ihr Wallkörper weist eine Höhe von etwa 70 cm und eine Breite 
von ca. 2 m auf. 

 
Die Baum-Wallhecken werden von Stiel-Eichen sowie teils auch Rot-Buchen bestimmt. 
Die Brusthöhendurchmesser betragen zwischen 0,3 und 0,8 m (Abbildung 2). Die 
Strauch-Baum-Wallhecken weisen einen Bewuchs aus Stiel-Eichen, Berg-Ahorn (Acer 
pseudoplatanus), Birken und Stechpalmen (Ilex aquifolium) auf. Hier betragen die Brust-
höhendurchmesser zwischen 0,2 und 1,0 m. Alle festgestellten Wallhecken sind ge-
schützte Landschaftsbestandteile gemäß § 22 Abs. 3 NNatSchG. 
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Abbildung 2: Baum-Wallhecke am Nordöstlichen Rand des Plangebiets. Foto: Mai 2022, 
Stutzmann. 

 
Entlang der Oldenburger Straße wurde ein Sonstiger standortgerechter Gehölzbestand 
(HPS) aus Stiel-Eichen, Ahorn, Gewöhnlicher Esche (Fraxinus excelsior) und vereinzelten 
Fichten (Picea abies) mit Brusthöhendurchmessern zwischen 0,2 und 0,7 m erfasst. Die 
Eschen sind aufgrund des Befalls mit Falschem Weißen Stängelbecherchen (Eschentrieb-
sterben) deutlich abgängig. Ein Teil der Eschen wurde kurz vor der Geländebegehung 
infolge von Sturmschäden gerodet.  

 
Einzelbäume im Bereich der Wohnbebauung südlich des Plangebiets wurden explizit er-
fasst, sofern sie nahe der Plangebietsgrenze wachsen. Erfasst wurden eine mehrstäm-
mige Weide (2x0,3 m Brusthöhendurchmesser) sowie eine Stiel-Eiche (Brusthöhendurch-
messer 0,8 m.) 
 
Binnengewässer sowie Stauden- und Ruderalfluren 
Entlang der Oldenburger Straße sowie auch am Südrand des Plangebiets verlaufen Sons-
tige vegetationsarme Gräben (FGZ). Beide führten bei der Bestandserfassung kein Was-
ser, sie wurden als unbeständig (u) eingestuft. Hinweise auf aquatische Vegetation wur-
den nicht festgestellt. Der Graben an der Oldenburger Straße weist eine leichte Verbu-
schung mit Brombeeren (v) auf. Er wird beiderseits von einer Halbruderalen Gras- und 
Staudenflur mittlerer Standorte (UHM) gesäumt. Neben häufigen Gräsern des Grünlands 
treten nitrophile Arten wie die Knoblauchrauke (Alliaria petiolata) und Große Brennnessel 
(Urtica dioica) hinzu. 

 
Auf einem Lärmschutzwall (o.ä.) parallel zur Oldenburger Straße wurde eine Ruderalflur 
frischer bis feuchter Standorte in Verbindung mit einem Rubus Gestrüpp (URF/BRR) fest-
gestellt. Neben Brombeeren kommen hier nitrophile, kurzlebige Arten wie Knoblauchrauke 
und Gräser wie das Knäuelgras (Dactylis glomerata) vor. 
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Grünland und Grünanlagen 
Wiesen und Rasenflächen unterschiedlicher Ausprägungen nehmen den Großteil des 
Plangebiets ein. Es wurden Sonstiges feuchtes Extensivgrünland (GEF) und Mageres me-
sophiles Grünland kalkarmer Standorte (GMA) sowie Artenreiche Scher- und Trittrasen 
(GRR, GRT) festgestellt. 

 
Die artenarmen Extensivgrünlandbereiche werden dabei von häufigen Grünlandarten wie 
Wiesen-Fuchsschwanz (Alopecurus pratensis), Knäuelgras, Echtem Löwenzahn (Taraxa-
cum officinale agg.) und Wolligem Honiggras (Holcus lanatus) sowie Spitz-Wegerich 
(Plantago lanceolata) und Ruchgras (Anthoxanthum odoratum) bestimmt. Bei den beiden 
zuletzt genannten Arten handelt es sich um Kennarten des mesophilen Grünlands, die 
jedoch für eine Einstufung als ebensolches nicht ausreichen. 

 
Das mesophile Grünland weist zusätzlich zu den oben genannten, häufigen Grünlandar-
ten mit Großem Sauerampfer (Rumex acetosa), Ruchgras, Spitz-Wegerich und Rot-
Schwingel (Festuca rubra) vier Kennarten des mesophilen Grünlands mit breiter Stand-
ortamplitude sowie mit den drei Magerkeitszeigern Tüpfel-Johanniskraut (Hypericum per-
foratum), Gewöhnlichem Ferkelkraut (Hypochaeris radicata) und der randlich vorkommen-
den Feld-Hainsimse (Luzula campestris) drei Kennarten des Mageren mesophilen Grün-
lands kalkarmer Standorte auf. Die Fläche wurde als Mageres mesophiles Grünland mit 
einer kennartenarmen Ausprägung (GMA-) eingestuft. Für eine Einstufung als Mageres 
mesophiles Grünland kalkarmer Standorte (GMA) sind mindestens vier Kennarten des 
mesophilen Grünlands mit breiter Standortamplitude sowie zwei Magerkeitszeiger not-
wendig (DRACHENFELS 2021). Dieser Teilbereich hat eine Fläche von 1.500 m². Die Kenn-
arten wurden in unterschiedlicher, aber in zusammengenommen hoher Deckung verteilt 
über die gesamte Fläche festgestellt (Abbildung 3). 

 
Hinweis:  
Mesophiles Grünland ist gemäß „§ 24 Abs. 2 Nr.3 NNatSchG geschützt, je nach Ausprä-
gung ab 500-2.500 m². Der untere Wert gilt für sehr artenreiche Ausprägungen (…) und 
Vorkommen von Rote-Liste-Arten, der obere Wert für Bestände, die die Mindestartenzahl 
nicht oder wenig überschreiten“ (DRACHENFELS 2021). Die beschriebene Fläche fällt auf-
grund ihrer niedrigen Kennartenzahl in Verbindung mit ihrer geringen Größe nicht unter 
den Schutz von § 24 NNatSchG. 
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Abbildung 3: Mesophiles Grünland im Süden des Plangebiets. Foto: Mai 2022, Stutzmann. 

 
Ein Teil der grünlandartig entwickelten Flächen wurde bereits vor der Biotopkartierung 
Anfang Mai erstmalig gemäht. Die Flächen wurden als Scherrasen und nicht als Grünland 
eingestuft, da eine landwirtschaftliche Nutzung des Schnittguts zu diesem frühen Zeit-
punkt unwahrscheinlich ist und die Flächen angrenzend an weitere, als Stellflächen ge-
nutzte Rasenflächen vorgefunden wurden.  

 
Mit Scharfem Hahnenfuß (Ranunculus acris), Spitz-Wegerich, Großem Sauerampfer, Rot-
Schwingel, Ruchgras und Gewöhnlichem Hornklee (Lotus corniculatus) wurden sechs 
Kennarten des mesophilen Grünlands mit breiter Standortamplitude sowie Gewöhnliches 
Ferkelkraut und Feld-Hainsimse (wiederum randlich) als Magerkeitszeiger festgestellt, 
weshalb zusätzlich eine Tendenz zu mesophilem Grünland ausgewiesen wurde. Da einer 
der beiden Magerkeitszeiger nur randlich festgestellt wurde, handelt es sich insgesamt 
um einen Artenreichen Scherrasen mit einer Tendenz zu Sonstigem mesophilen Grünland 
mit breiter Standortamplitude (GRR(GMS), Abbildung 4).  

 
Hinweis:  
Scherrasen fallen auch bei einer Tendenz zum mesophilen Grünland nicht unter den 
Schutz von § 24 NNatSchG. Um die Artenzusammensetzung in der Bewertung widerzu-
spiegeln, sind die Fläche aber wie GMS (Wertstufe IV von V, vgl. DRACHENFELS 2012) zu 
bewerten. 
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Abbildung 4: Scherrasen mit Tendenz zum mesophilen Grünland im südlichen Plangebiet. 
Foto: Mai 2022, Stutzmann. 

 
Angrenzend an die beschriebenen Scherrasen befindet sich auch eine Trittrasenfläche 
(GRT) im Plangebiet. Sie wird als Stellfläche für Fahrzeuge des angrenzenden Autohau-
ses genutzt. Sie weist hohe Offenbodenanteile sowie trittverträgliche Gräser und Kräuter 
wie Spitz-Wegerich, Echten Löwenzahn und Kriechenden Hahnenfuß (Ranunculus 
repens) auf (Abbildung 5). 
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Abbildung 5: Trittrasen im Nordosten des Plangebiets. Foto: Mai 2022, Stutzmann. 

 
Der Garten im Bereich von Flurstück 96/4 ist teilweise als Neuzeitlicher Ziergarten (PHZ) 
mit Rasenflächen und Ziersträuchern einzustufen (Abbildung 6), teilweise wird er von ei-
nem dichten Baumbestand aus Stiel-Eichen und Rot-Buchen bestimmt. Die Brusthöhen 
betragen 0,3-0,8 m. Dieser Teilbereich wurde als Hausgarten mit Großbäumen (PHG) ein-
gestuft (Abbildung 7). 
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Abbildung 6: Neuzeitlicher Ziergarten im Flurstück 96/4. Foto: Mai 2022, Stutzmann. 

 

Abbildung 7: Hausgarten mit Großbäumen im Westen von Flurstück 96/4. Foto: Mai 2022, 
Stutzmann. 

In den Randbereichen von Flurstück 96/4 wurden mehrere Abschnitte Artenreicher Scher-
rasen (GRR) mit kurzer, regelmäßig gepflegter Grasnarbe und typischer tritt- und schnitt-
verträglicher Vegetation festgestellt. Sie befinden sich außerhalb der eigentlichen Garten-
flächen und wurden deshalb gesondert erfasst. 
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Zwischen dem Wohngrundstück und dem Gelände des Autohauses verläuft ein Zierge-
büsch überwiegend nicht heimischer Gehölzarten in Verbindung mit einer Baumreihe 
(BZN/HBA) aus jungen Obstgehölzen (Brusthöhendurchmesser unter 0,1 m). 

 
Die Grünanlagen im Bereich des Autohauses wurden als Artenreiche Scherrasen in Ver-
bindung mit Ziergebüschen aus überwiegend nicht heimischen Gehölzarten (GRR/BZN) 
sowie einer Sonstigen Grünanlage ohne Altbäume (PZA) in Verbindung mit einem Stillge-
wässer in Grünanlage (SXG) eingestuft. 

 
Acker- und Gartenbaubiotope 
Im nördlichen Plangebiet befindet sich eine Landwirtschaftliche Lagerfläche (EL) von 
Schnittgut mit einem aufkommenden Rubus-Gestrüpp (als Nebencode: BRR). 

 
Gebäude, Verkehrs- und Industrieflächen 
Bei den Gebäuden im Bereich von Flurstück 96/4 handelt es sich um historische Wohn- 
und Landwirtschaftsgebäude, die als Dorfgebiet/landwirtschaftliches Gebäude (OD) ein-
gestuft wurden, sowie kleinere Sonstige Bauwerke (OY). Die Zuwegung zu den Gebäuden 
erfolgt über Wege (OVW), die mit Lockermaterial (w) bzw. Kopfsteinpflaster (p) befestigt 
wurden. 

 
Westlich des Plangebiets verläuft die asphaltierte Oldenburger Straße (OVSa). Die Au-
ßenbereiche des Autohauses wurden als Sonstiger gewerblich genutzter Platz (OFG) ein-
gestuft, teils mit Lockermaterial (w), teils mit einer Mischung aus Rasengittersteinen (g) 
oder engfugigem Pflaster (v) befestigt. Das Hauptgebäude des Autohauses wurde als Ge-
werbegebiet (OGG) erfasst. 

 
Die Zuwegung ins Plangebiet erfolgt derzeit über eine Lücke in der Wallhecke im Nord-
westen des Plangebiets. Der dortige Weg ist mit Lockermaterial befestigt (OVWw) und 
läuft in einen unbefestigten bis dünn mit Lockermaterial bedeckten Wegabschnitt aus 
(OVWuw). 

 
Südlich des Plangebiets grenzen Hausgärten (PH) mit Gebäuden der Einzel- und Reihen-
hausbebauung (OE) an. Zusätzliche Gebäude in diesem Bereich wurden als Sonstige 
Bauwerke (OY) eingestuft. 

 
Floristische und faunistische Besonderheiten 

Einer der Einzelbäume wies neben Kronentotholz eine Spechthöhle sowie auch mehrere 
größere Höhlungen durch ausgefaulte Äste auf. Reste eines letztjährigen Hornissennests 
(besonders geschützte Art gemäß BArtSchV) bestätigen die anzunehmende Habitatfunk-
tion der Höhlungen (Abbildungen 8 & 9). 

 
In zwei der angrenzenden Wallhecken außerhalb des Geltungsbereichs wurde mit der 
Stechpalme eine besonders geschützte Art (gemäß § 7 Abs. 2 BNatSchG) festgestellt. Es 
handelt sich um zwei Individuen an der Ostgrenze des Plangebiets und etwa acht Indivi-
duen südöstlich desselben. 
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Abbildung 8: Eine der Höhlungen im Habitatbaum. Foto: Mai 2022, Stutzmann 

 

Abbildung 9: Spechthöhle im Stamm des Habitatbaums. Foto: Mai 2022, Stutzmann. 

 

 
 
 



Gemeinde Rastede – Umweltbericht Bebauungsplan Nr. 121 und 82. Flächennutzungsplanänderung  

„Oldenburger Straße, Wahnbek“ 18 

 

 
Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 

 

Bewertung 
Zur Ermittlung des Eingriffes in Natur und Landschaft wird das Bilanzierungsmodell des 
niedersächsischen Städtetages von 2013 (Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung) angewendet. 
 
In diesem Modell werden Eingriffsflächenwert und Kompensationsflächenwert ermittelt 
und gegenübergestellt. Zur Berechnung des Eingriffsflächenwertes werden zunächst 
Wertfaktoren für die vorhandenen Biotoptypen vergeben und mit der Größe der Fläche 
multipliziert. Analog werden die Wertfaktoren der Biotoptypen der Planungsfläche mit der 
Flächengröße multipliziert und anschließend wird die Differenz der beiden Werte gebildet.  
 
Es werden 6 Wertfaktoren unterschieden: 
 

Wertfaktor Beispiele Biotoptypen 
 

5 = sehr hohe Bedeutung naturnaher Wald; geschütztes Biotop 
4 = hohe Bedeutung Baum-Wallhecke 
3 = mittlere Bedeutung Strauch-Baumhecke 
2 = geringe Bedeutung Intensiv-Grünland 
1 = sehr geringe Bedeutung Acker 
0 = weitgehend ohne Bedeutung versiegelte Fläche 

 
In der Liste II des Bilanzierungsmodells (Übersicht über die Biotoptypen in Niedersachsen) 
sind den einzelnen Biotoptypen entsprechende Wertfaktoren zugeordnet. Für die im Plan-
gebiet vorhandenen bzw. geplanten Biotope ergeben sich folgende Wertstufen: 
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Tabelle 1: Im Geltungsbereich erfasste und geplante Biotoptypen und deren Bewertung 

 
Biotoptyp 

 

 
Wertfaktor 

 
Anmerkungen 

Strauch-Baum-Wallhecke 
[HWM]  

4 hohe Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Baum-Wallhecke [HWB] 4 hohe Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Gehölzfreier Wall [HWO] 4 hohe Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Sonstiger Einzelbaum [HBE] 4-2 hohe bis geringe Bedeutung für Arten und Lebensge-
meinschaften 

Baumreihe/Allee [HBA] 4-2 hohe bis geringe Bedeutung für Arten und Lebensge-
meinschaften 

Mageres mesophiles Grünland 
kalkarmer Standorte [GMA] 

4-3 hohe Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Sonstiges mesophiles Grün-
land [GMS] 

4-3 hohe Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Sonstiges feuchtes Extensiv-
grünland [GEF] 

5-3 hohe Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Einzelstrauch [BE] 3 mittlere Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Sonstiger standortgerechter 
Gehölzbestand [HPS] 

3 mittlere Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Strauchhecke [HFS] 3 mittlere Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Rubus-Gestrüpp [BRR] 3 mittlere Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Ruderalflur frischer bis feuch-
ter Standorte [URF] 

3 mittlere Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Halbruderale Gras- und Stau-
denflur mittlerer Standorte 
[UHM] 

3 mittlere Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Ziergebüsch aus überwiegend 
nicht heimischen Gehölzarten 
[BZN] 

2 geringe Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Hausgarten mit Großbäumen 
[PHG] 

2 geringe Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Sonstiges naturnahes Sukzes-
sionsgebüsch [BRS] 

2 geringe Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Stillgewässer in Grünanlage 
[SXG] 

2 geringe Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Sonstiger vegetationsarmer 
Graben [FGZ] 

2 geringe Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Sonstige Grünanlage ohne Alt-
bäume [PZA] 

2 geringe Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Neuzeitlicher Ziergarten [PHZ] 1 sehr geringe Bedeutung für Arten und Lebensgemein-
schaften 

Artenreicher Scherrasen 1 sehr geringe Bedeutung für Arten und Lebensgemein-
schaften 

Trittrasen [GRT] 1 sehr geringe Bedeutung für Arten und Lebensgemein-
schaften 

Weg [OVW] 0 weitgehend ohne Bedeutung 

Straße [OVS] 0 weitgehend ohne Bedeutung 

Versiegelte Flächen [OD, 
OGG, OY, OE, OFG] 

0 weitgehend ohne Bedeutung 

 
Hinsichtlich der Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen ist zu konstatieren, 
dass Wiesen und Rasenflächen unterschiedlicher Ausprägungen den Großteil des Plan-
gebiets einnehmen, welches demnach eine allgemeine Bedeutung für Arten und Lebens-
gemeinschaften aufweist. 
 
Durch die Flächeninanspruchnahme durch die Ausweisung von Gewerbegebieten sowie 
Erschließungswegen gehen Lebensräume von Pflanzen verloren bzw. werden stark ver-
ändert, so dass erhebliche negative Umweltauswirkungen zu prognostizieren sind. 
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3.1.3 Schutzgut Tiere 

Für das Schutzgut Tiere gelten die übergeordneten Ziele wie für das Schutzgut Pflanzen 
(vgl. Kapitel 3.1.2). 

 
Es wurden keine faunistischen Kartierungen durchgeführt. Es kann darum lediglich von 
Annahmen auf Grundlage der durchgeführten Biotoptypenkartierung ausgegangen wer-
den, wie sich die faunistische Zusammensetzung in dem Gebiet darstellen könnte. 

 
Das Plangebiet wird überwiegend von Grünland mit Gehölzbeständen eingenommen.  

 
Es ist aufgrund der im Plangebiet vorhandenen sowie umliegenden Strukturen und der 
aktuellen Nutzung davon auszugehen, dass z. B. bei der faunistischen Gruppe der Vögel 
Arten des Siedlungsbereiches vorkommen können. Diese Arten weisen eine breite ökolo-
gische Amplitude auf und sind in der Lage, bei Störungen auf Ersatzbiotope der Umge-
bung auszuweichen. Insgesamt sind im Plangebiet und daran angrenzend vorwiegend 
Vogelarten anzunehmen, die sich an die Anwesenheit des Menschen gewöhnt haben. 
Aufgrund der vorhandenen Strukturen ist das Vorhandensein von Bodenbrütern, Gehölz- 
und Gebäudebrütern anzunehmen.  
 
Als eine weitere Artengruppe sind die Säugetiere und hier insbesondere die Fledermäuse 
zu erwähnen, wobei hier im Hinblick auf die artenschutzrechtliche Abarbeitung ein 
Schwerpunkt auf die Berücksichtigung dieser Tiergruppe gelegt werden kann. Alle Fleder-
mausarten sind nach § 7 (2) Nr. 14 BNatSchG streng geschützt.  
 
Bei der Biotoptypenkartierung wurde festgestellt, dass einer der Einzelbäume neben Kro-
nentotholz eine Spechthöhle sowie auch mehrere größere Höhlungen durch ausgefaulte 
Äste aufwies. Für diesen Baum kann eine Habitatfunktion sowohl für Höhlenbrüter als 
auch für Fledermäuse angenommen werden. 

 
Bewertung 
Das Plangebiet weist aufgrund seiner aktuellen Situation eine allgemeine Bedeutung für 
das Schutzgut Tiere auf. Zum Teil kommen im Geltungsbereich auch ältere Einzelbäume 
vor, die nicht allesamt erhalten bleiben können. Insgesamt werden aufgrund der aktuellen 
Situation und der Überplanung von Gehölzbeständen und Grünland im Plangebiet bei 
Umsetzung der Planung erhebliche Beeinträchtigungen für das Schutzgut Tiere erwar-
tet. 

Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 

Die Festsetzungen sehen vor, eine vorhandene Grünland- und Scherrasenflächen zu 
überplanen. Die angrenzenden und teilweise im Geltungsbereich befindlichen Gehölze 
der Wallhecken werden durch die Festsetzung einer Erhaltfläche weitestgehend erhalten. 
Im Geltungsbereich stockende Einzelbäume werden überplant. Diese Strukturen könnten 
für Fledermäuse und Brutvögel potenzielle Fortpflanzungs-, Aufzucht- und Ruhestätten 
darstellen. Mit der Überplanung dieser Strukturen könnten artenschutzrechtliche Verbots-
tatbestände gemäß § 44 BNatSchG verbunden sein, da den Tieren diese Lebensräume 
nach Durchführung der Planung nicht mehr zur Verfügung stünden bzw. Störungen durch 
bau- und betriebsbedingte Lärmimmissionen verursacht werden könnten.  
 
Aufgrund der starken anthropogenen Vorbelastung des Gebiets ist nicht davon auszuge-
hen, dass weitere Tierarten gemäß Anhang IV der FFH- Richtlinie im Plangebiet vorkom-
men.  
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Zur Überprüfung der Auswirkungen der Planung auf die verschiedenen Arten unter Be-
rücksichtigung der Verbotstatbestände wird im Folgenden eine artenschutzrechtliche Prü-
fung für Fledermäuse und Brutvögel durchgeführt.  

 
Tierarten des Anhanges IV der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 

 
Säugetiere: Fledermäuse 
 
Prüfung des Zugriffsverbots (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) sowie des Schädigungsverbots 
(§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 
Quartierpotenzial für Fledermäuse im Geltungsbereich ist im Bereich der bestehenden 
Gehölzstrukturen nicht gänzlich auszuschließen. Vorhandene Gehölzstrukturen können 
Fledermäusen als Fortpflanzungs- und Ruhestätte dienen. Im Geltungsbereich sind Ge-
hölzstrukturen, teilweise ältere Einzelbäume vorhanden, die sich aufgrund ihrer Rinden- 
und Altersstruktur am ehesten für Fledermäuse eignen, womit potenziell auch Fleder-
mausquartiere vorkommen können. Ein Einzelbaum im Plangebiet weist verschiedene als 
Quartier geeignete Strukturen auf und erfüllt damit ebenfalls potenziell eine Habitatfunk-
tion.  
 
Zu fällende Bäume, die diesen Kriterien entsprechen, sind vor der Fällung durch eine öko-
logische Baubegleitung oder einer geeigneten Fachkraft mittels Hubsteiger/Baumkletterer 
und Endoskop auf besetzte Höhlen und somit artenschutzrechtliche Konflikte, insbeson-
dere Winterquartiere von Fledermäusen, zu überprüfen. 
 
Für die Überplanung des Einzelbaumes mit potenzieller Habitatfunktion wird angesichts 
des vorhandenen Quartierpotentials zur Sicherstellung der ökologischen Funktion in 
räumlichem Zusammenhang die Schaffung von Ausweichmöglichkeiten empfohlen:  
 
• Pro beseitigtem Höhlenbaum mind. 3 Fledermauskästen für baumbewohnende Fleder-
mausarten  
 
Die Installation der Kästen kann im Verlauf des Winters bis Mitte Februar erfolgen, so 
dass sie für die nächste Fledermaussaison nutzbar sind. Für das Anbringen der Fleder-
mauskästen sollte u.a. beachtet werden: 

 
Da Fledermäuse je nach Art und Jahreszeit unterschiedliche mikroklimatische Ansprüche 
haben, sollten die Ersatzquartiere in verschiedenen Himmelsrichtungen von sonnig bis 
halbschattig an einem oder benachbarten Gebäuden angeboten werden.  
 

- Ausrichtung der Kästen: Südost bis Nordwest als bevorzugte Aus-
richtung, Ost bis Nordwest möglich, Nord bis Nordost nicht grund-
sätzlich vermeiden, bei großer Hitze kann ein kühler Hangplatz 
nützlich sein.  

- Höhe, ab 3-5 m aufwärts, auf freien Anflug achten, damit die Fle-
dermäuse vor dem Kasten schwärmen können.  

- Fledermäuse meiden Licht, es darf daher keine Beleuchtung auf 
die Kästen fallen!  

 
Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die weiteren vorhandenen Gehölzstrukturen 
(hier: die älteren Einzelbäume) und Gebäude im Plangebiet den Fledermäusen als Fort-
pflanzungs- und Ruhestätte dienen, in dem einzelne eventuell vorhandene Baumhöhlen 
zeitweise als Sommer-, Zwischen- und Balzquartier bezogen werden, sind Vermeidungs-
maßnahmen diesbezüglich zu berücksichtigen.  
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Um die Verletzung und Tötung von Individuen auszuschließen ist die Baufeldräu-
mung/Baufeldfreimachung während des Fortpflanzungszeitraums vom 01. März bis zum 
15. Juli unzulässig. Darüber hinaus ist sie unzulässig in der Zeit vom 01. März bis zum 30. 
September, sofern Gehölze oder Bäume abgeschnitten, auf den Stock gesetzt oder be-
seitigt werden oder Röhrichte zurückgeschnitten oder beseitigt werden. Die Baufeldräu-
mung/Baufeldfreimachung ist in den o. g. Zeiträumen als auch bei einer Beseitigung von 
Bäumen und Röhrichten im Zeitraum vom 01. Oktober bis Ende Februar jeweils nur zu-
lässig, wenn die untere Naturschutzbehörde zuvor nach Vorlage entsprechender Nach-
weise der Unbedenklichkeit eine entsprechende Zustimmung erteilt hat.  

 
Vorhandene Gebäude sind vor der Durchführung von Sanierungsmaßnahmen bzw. Ab-
rissarbeiten durch eine sachkundige Person auf Fledermausvorkommen zu überprüfen. 
Werden Fledermäuse festgestellt, sind die Arbeiten umgehend einzustellen und das wei-
tere Vorgehen ist mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Ammerland ab-
zustimmen. Umfang und Ergebnis der biologischen Baubegleitung sind in einem Kurzbe-
richt/Protokoll nachzuweisen. 

 
Der Verlust potentieller Tagesverstecke, innerhalb der zu rodenden Gehölze kann durch 
angrenzende Habitatstrukturen (zu erhaltende Gehölze der Wallhecke und angrenzende 
Wallhecken) bzw. neu geplante Eingrünungen aufgefangen werden.  
 
Durch die vorgesehenen neuen Gebäude innerhalb der neu geplanten Bauflächen sind 
keine Tötungen oder Beschädigungen durch Kollisionen zu erwarteten, da Fledermäuse 
in der Lage sind, starren Objekten auszuweichen. Weitere stättenunabhängige Tötungen 
oder Beschädigungen von Individuen durch das Vorhaben können ebenfalls ausgeschlos-
sen werden. Bau-, betriebs- oder anlagebedingte Tötungen oder Verletzungen während 
der nächtlichen Jagdausübung von Fledermäusen werden nicht angenommen, da 
Baumaschinen und neu errichtete Gebäude keine erheblichen Hindernisse darstellen, die 
nicht umflogen werden können. Eine Erhöhung über das normale Lebensrisiko hinaus 
wird nicht erwartet.  

 
Sofern die oben beschriebenen Vorsorgemaßnahmen durchgeführt werden, sind etwaige 
schädliche Wirkungen mit der Realisierung der vorliegenden Bauleitplanung weder bau- 
noch anlage- oder betriebsbedingt zu erwarten. Unter Voraussetzung der oben genannten 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) sind das Zugriffsverbot und 
das Schädigungsverbot nach § 44 (1) Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG nicht einschlägig. 

 
Prüfung des Störungsverbots (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 
Ein Verbotstatbestand im Sinne des § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG liegt vor, wenn es zu einer 
erheblichen Störung der Art kommt. Diese tritt dann ein, wenn sich der Erhaltungszustand 
der lokalen Population der jeweiligen Art verschlechtert. Die lokale Population kann defi-
niert werden als (Teil-)Habitat und Aktivitätsbereich von Individuen einer Art, die in einem 
für die Lebensraumansprüche der Art ausreichend räumlich-funktionalen Zusammenhang 
stehen.  

 
Der Erhaltungszustand der Population kann sich verschlechtern, wenn aufgrund der Stö-
rung einzelne Tiere durch den verursachten Stress so geschwächt werden, dass sie sich 
nicht mehr vermehren können (Verringerung der Geburtenrate) oder sterben (Erhöhung 
der Sterblichkeit). Weiterhin käme es zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustan-
des, wenn die Nachkommen aufgrund einer Störung nicht weiter versorgt werden können. 

 
Baubedingte Störungen durch Verlärmung und Lichtemissionen während sensibler Zeiten 
(Aufzucht- und Fortpflanzungszeiten) sind in Teilbereichen grundsätzlich möglich, da es 
potenziell möglich ist, dass Quartiere in den bestehenden Gehölzstrukturen und in der 
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unmittelbaren Umgebung in älteren Gehölzen vorkommen. Erhebliche und dauerhafte 
Störungen durch baubedingte Lärmemissionen (Baumaschinen und Baufahrzeuge) sind 
jedoch nicht zu erwarten, da die Bautätigkeit auf einen begrenzten Zeitraum beschränkt 
ist und außerhalb der Hauptaktivitätszeit von Fledermäusen, d. h. am Tage und nicht in 
der Nacht, stattfindet. Ein hierdurch ausgelöster dauerhafter Verlust von potentiellen 
Quartieren in der Umgebung des Plangebietes ist unwahrscheinlich. Bei dem geplanten 
Vorhaben ist auch aufgrund der anthropogenen, vor allem gewerblichen, Vorbelastungen 
nicht von einer erheblichen Störung für die in diesem Areal potentiell vorkommenden Arten 
auszugehen.  
 
Erhebliche, baubedingte Störungen während der nächtlichen Jagdaktivitäten von Fleder-
mäusen werden ebenfalls nicht angenommen, da nach BRINKMANN et al. (2011) heutzu-
tage weitgehend davon ausgegangen wird, dass Scheuch- und Barrierewirkungen bei Fle-
dermäusen eine nur untergeordnete Rolle spielen. Ein ausgelöster langfristiger Verlust 
von potenziellen Quartieren in der Umgebung ist unwahrscheinlich. Von den im Geltungs-
bereich bereits vorhandenen sowie geplanten Nutzungen ist nicht von einer Störung für 
die in diesem Areal möglicherweise vorkommenden Arten auszugehen. Deshalb ist auch 
nicht damit zu rechnen, dass ein Teilbereich für die betroffenen Individuen der lokalen 
Population verloren geht. Von der im Geltungsbereich geplanten Ausweisung von Gewer-
begebieten sowie Anpflanz- und Erhaltflächen und Flächen zur Regenrückhaltung ist nicht 
von einer Störung für die in diesem Areal und der Umgebung möglicherweise vorkom-
menden Fledermausarten auszugehen. Eine erhebliche Störung im Sinne einer Ver-
schlechterung des Erhaltungszustandes der potentiellen lokalen Fledermauspopulatio-
nen, die einen über den Eingriffsbereich hinausreichenden Aktionsradius haben dürften, 
ist ungeachtet dessen nicht anzunehmen. Gleiches gilt für potentiell vorkommende Win-
terquartiere im Umfeld des Eingriffsbereichs als Lebensstätten während der Überwinte-
rungszeit von Fledermäusen. 
 
Zwischen Sommerquartieren und Winterquartieren legen Fledermäuse mehr oder weni-
ger lange Wanderungen zurück (SCHOBER & GRIMMBERGER 1998, DIETZ 2007). Durch die 
zu den raumgreifenden Zugstrecken vergleichsweise kleine Planfläche und ihrer innerört-
lichen (Rand)Lage, ist von einer erheblichen Störung der Zugstrecken während der Wan-
derungszeiten abzusehen. Ebenso bilden die zukünftig neuen Strukturen kein erhebli-
ches, anlagebedingtes Hindernis, das nicht umflogen werden kann, da diese Strukturen 
bereits im Plangebiet und der Umgebung vorkommen und bereits umflogen werden müs-
sen. In der unmittelbaren Umgebung bilden Baum- und Heckenstrukturen entlang von 
landwirtschaftlich genutzten Freiflächen nutzbare Leitlinien zur Orientierung für die lokale 
Fledermausfauna. Durch die Festsetzung von randlichen Eingrünungen an der westli-
chen, nördlichen und östlichen Geltungsbereichsgrenze können ebenfalls neue Leitlinien 
entstehen.  
 
Der Fellwechsel der Fledermäuse erfolgt vor und nach den Wintermonaten (DIETZ 2007). 
Während dieser „Mauserzeit“ bleiben die Tiere mobil und zeigen keine größeren Abwei-
chungen oder Beeinträchtigungen in ihrer Lebensweise, auf die das Vorhaben mit einer 
erheblichen und nachhaltigen Störung Einfluss haben könnte.  
 
Der Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist daher nicht einschlägig. 

 
Geschützte wildlebende Vogelarten im Sinne von Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes können verschiedene europäische Vogelarten 
potenziell vorkommen, die hinsichtlich der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände zu 
betrachten sind. 
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Generell gehören alle europäischen Vogelarten, d.h. sämtliche wildlebende Vogelarten 
die in den EU-Mitgliedstaaten heimisch sind, zu den gemeinschaftlich geschützten Arten. 
Um das Spektrum der zu berücksichtigenden Vogelarten im Rahmen der speziellen ar-
tenschutzrechtlichen Prüfung einzugrenzen, werden bei der artspezifischen Betrachtung 
folgenden Gruppen berücksichtigt:  
 

• Streng geschützte Vogelarten, 

• Arten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie, 

• Vogelarten, die auf der Roten Liste oder der Vorwarnliste ge-
führt werden, 

• Koloniebrüter, 

• Vogelarten mit speziellen Lebensraumansprüchen (u. a. hin-
sichtlich Fortpflanzungsstätte). 

 
Unter Berücksichtigung dieser Kriterien wird eine Vorentscheidung für die artbezogene 
Betrachtung vorgenommen. Euryöke, weit verbreitete Vogelarten müssen im Rahmen der 
artenschutzrechtlichen Prüfung keiner vertiefenden artspezifischen Darstellung unterlie-
gen, wenn durch das Vorhaben keine populationsrelevanten Beeinträchtigungen zu er-
warten sind (BMVBS 2009). Ein Ausschluss von Arten kann in dem Fall erfolgen, wenn 
die Wirkungsempfindlichkeiten der Arten vorhabenspezifisch so gering sind, dass mit hin-
reichender Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass keine Verbotstatbestände 
ausgelöst werden können (Relevanzschwelle). Diese sogenannten Allerweltsarten finden 
über den flächenbezogenen Biotoptypenansatz der Eingriffsregelung (einschließlich Ver-
meidung und Kompensation) hinreichend Berücksichtigung (vgl. BAUCKLOH et al. 2007). 
 
Das Vorhaben kann zu einem Verlust von Brut-, Wohn- und Zufluchtsstätten sowie Nah-
rungshabitaten europäisch geschützter Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie 
führen. 

 
Prüfung des Zugriffsverbots (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) sowie des Schädigungsverbots 
(§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 
Gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 ist es verboten, besonders geschützte Tierarten zu fangen, zu 
verletzen oder zu töten, gleiches gilt für deren Entwicklungsformen. Weiter ist es nach § 
44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG verboten, Fortpflanzungs- und Ruhestätten besonders ge-
schützter Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Sämtli-
che im Planungsraum potentiell vorkommenden Brutvögel gelten nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 
BNatSchG als mindestens besonders geschützt und fallen sinngemäß unter Artikel 1 der 
EU-Vogelschutzrichtlinie. 
 
Hinsichtlich der Fortpflanzungsstätten sind verschiedene Vogelgruppen zu unterscheiden, 
die unterschiedliche Nistweisen und Raumansprüche aufweisen. Dabei kann es sich um 
typische Gehölzbrüter oder auch um Arten, die an Gebäuden und oder auf dem Boden 
brüten, handeln.  

 
Regelmäßig genutzte Fortpflanzungsstätten sind auch bei längerer Abwesenheit der Tiere 
geschützt. Dies gilt beispielsweise für regelmäßig benutzte Brutplätze von Zugvögeln 
(STMI BAYERN 2011). Nicht mehr geschützt sind Fortpflanzungsstätten, die funktionslos 
geworden sind, z. B. alte Brutplätze von Vögeln, die in jedem Jahr an anderer Stelle ein 
neues Nest bauen. Ebenfalls nicht geschützt sind potenzielle Lebensstätten, die bisher 
noch nicht von gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten genutzt werden. Für die Prüfung 
des Eintretens des Verbotstatbestandes des § 44 Abs. 1 Nr. 3 (Zerstörung von Fortpflan-
zungsstätten) ist gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG maßgeblich, ob die ökologische Funktion 
der betroffenen Fortpflanzungsstätten im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt, d.h. 
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ob die jeweiligen Brutpaare auf geeignete Strukturen in der näheren Umgebung auswei-
chen können. Bei den ungefährdeten und ökologisch nicht ausgesprochen anspruchsvol-
len Arten, die zudem ihre Nester jährlich neu bauen, wird gemäß RUNGE et al. (2010) 
davon ausgegangen, dass ein Ausweichen für diese Vorkommen generell möglich ist. 
 
Nahezu sämtliche potenziell vorkommende Arten sind in der Lage, sich in der nächsten 
Brutperiode einen neuen Niststandort zu suchen, dennoch kann ein Vorkommen von per-
manenten Fortpflanzungsstätten nicht in Gänze ausgeschlossen werden. Bei der Bio-
toptypenkartierung wurde festgestellt, dass einer der Einzelbäume neben Kronentotholz 
eine Spechthöhle sowie auch mehrere größere Höhlungen durch ausgefaulte Äste auf-
wies. Für diesen Baum kann eine Habitatfunktion für Höhlenbrüter angenommen werden. 
 
Im Fall einer Beseitigung von Höhlenbäumen wären dann geeignete vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in Form von artspezifischen künstlichen Nisthil-
fen vorzusehen, die das Eintreten des Verbotstatbestandes vermeiden, indem diese dazu 
beitragen, dass die ökologische Funktion der von den Rodungsarbeiten betroffenen Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt bleiben. Da-
her wird angesichts des vorhandenen Quartierpotentials zur Sicherstellung der ökologi-
schen Funktion in räumlichem Zusammenhang die Schaffung von Ausweichmöglichkeiten 
empfohlen:  
 
• Pro beseitigtem Höhlenbaum mind. 4 Nistkästen für Brutvögel 
 
Dabei sollten die Nistkästen vornehmlich für ausgesprochene Höhlenbrüter sowie auch 
anteilig für Halbhöhlenbrüter Verwendung finden.  
 
Um die Verletzung und Tötung von Individuen auszuschließen, sind Bau-, Abriss- und 
Rodungsarbeiten, der Auf- und Abtrag von Oberboden sowie vergleichbare Maßnahmen 
nur außerhalb der Brutphase der Vögel durchzuführen (d.h. nicht vom 01. März bis zum 
30. September). Zur Vermeidung von Verstößen gegen artenschutzrechtliche Bestimmun-
gen sind ganzjährig unmittelbar vor dem Fällen die Bäume durch eine sachkundige Per-
son auf das Vorkommen besonders geschützter Arten, insbesondere auf die Bedeutung 
für höhlenbewohnende Vogelarten und Gehölzbrüter zu überprüfen. Vorhandene Ge-
bäude sind vor der Durchführung von Sanierungsmaßnahmen bzw. Abrissarbeiten durch 
eine sachkundige Person auf Vogelniststätten zu überprüfen. Werden besetzte Vogelnes-
ter/Baumhöhlen festgestellt, sind die Arbeiten umgehend einzustellen und das weitere 
Vorgehen ist mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Ammerland abzustim-
men. 
 
Mögliche Tötungen von Individuen durch betriebsbedingte Kollisionen mit Fahrzeugen 
vom bspw. Zulieferverkehr oder mit Gebäuden gehen nicht über das allgemeine Lebens-
risiko hinaus und stellen daher keinen Verbotstatbestand dar. Bei dem Untersuchungs-
raum ist davon auszugehen, dass es sich um eine standort- und strukturtypische Nutzung 
ohne erhöhte punktuelle oder flächige Nutzungshäufigkeit von bestimmten Vogelarten 
handelt. Den Bereich queren keine traditionellen Flugrouten bzw. besonders stark fre-
quentierte Jagdgebiete von Vögeln, so dass eine signifikante Erhöhung von Kollisionen 
und eine damit verbundene Mortalität aufgrund des geplanten Bauvorhabens auszuschlie-
ßen ist. 
 
Somit ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen die 
Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG nicht erfüllt sind. 

 
Prüfung des Störungsverbots (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG 
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Die Störung von Vögeln durch bau- oder betriebsbedingten Lärm und/oder andere Immis-
sionen in für die Tiere sensiblen Zeiten kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden, da 
die vorhandenen Gehölzstrukturen im Plangebiet bzw. am Rand des Plangebietes oder in 
dessen näherer Umgebung verbleiben und als Niststätten genutzt werden können und die 
Lärmimmissionen durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes höher sein dürften als 
im jetzigen Ist-Zustand.  

 
Das Störungsverbot nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG während der sensiblen Zeiten der 
Vögel stellt nur in dem Fall einen Verbotstatbestand dar, in dem eine erhebliche Störung 
verursacht wird. Eine Erheblichkeit ist gemäß Bundesnaturschutzgesetz gegeben, wenn 
durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert wird, ins-
besondere wenn sich die Störung auf die Überlebenschancen, die Reproduktionsfähigkeit 
oder den Fortpflanzungserfolg der lokalen Population nachteilig auswirkt. Unter dem Be-
griff der lokalen Population einer Art ist eine Gruppe von Individuen einer Art zu verstehen, 
die eine Fortpflanzungs- oder Überdauerungsgemeinschaft bilden und einen zusammen-
hängenden Raum gemeinsam bewohnen. Typische Beispiele für projektspezifische Stö-
rungen sind Beunruhigung / Scheuchwirkung infolge Bewegung, Erschütterung, Lärm 
oder Licht, häufig durch Fahrzeuge oder Maschinen sowie auch Zerschneidungswirkun-
gen (vgl. STMI BAYERN 2011). 
 
Von erheblichen Störungen während der Mauserzeit, die zur Verschlechterung des Erhal-
tungszustandes der lokalen Population führen, ist nicht auszugehen. Dies hängt damit 
zusammen, dass es nur zu einer Verschlechterung käme, wenn die Störung von Indivi-
duen während der Mauserzeit zum Tode derselben und damit zu einer Erhöhung der Mor-
talität in der Population führen würde. Die im Plangebiet potentiell vorkommenden Arten 
bleiben jedoch auch während der Mauser mobil und können gestörte Bereiche verlassen 
und Ausweichhabitate in der Umgebung aufsuchen. 
 
Weiterhin sind erhebliche Störungen während Überwinterungs- und Wanderzeiten auszu-
schließen. Das Plangebiet stellt keinen Rast- und Nahrungsplatz für darauf zwingend an-
gewiesene Vogelarten dar. Die im Plangebiet zu erwartenden Vögel sind an die verkehrs- 
und siedlungsbedingten Beunruhigungen (im speziellen Fall natürlich auch durch die be-
reits bestehende Nutzung) gewöhnt und in der Lage, bei Störungen in der Umgebung 
vorhandene ähnliche Habitatstrukturen (Gehölzbestände) aufzusuchen. Durch die Pla-
nung kommt es zu keinen ungewöhnlichen Scheucheffekten, die zu starker Schwächung 
und zum Tod von Individuen führen werden.  

 
Hinsichtlich des Störungsverbotes während der Fortpflanzungs- und Aufzuchtszeit ist  
ebenfalls nicht mit der Erfüllung von Verbotstatbeständen zu rechnen. Die zu erwartenden 
Arten sind nicht auf einen Niststandort angewiesen. Gestörte Bereiche kommen daher für 
die Nistplatzwahl von vornherein nicht in Frage. Sollten einzelne Individuen durch plötzlich 
auftretende erhebliche Störung, z. B. Freizeitlärm, zum dauerhaften Verlassen des Nestes 
und zur Aufgabe ihrer Brut veranlasst werden, führt dies nicht automatisch zu einer Ver-
schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population der im Plangebiet zu er-
wartenden Arten. Nistausfälle sind auch durch natürliche Gegebenheiten, wie z. B. Un-
wetter und Fraßfeinde gegeben. Durch Zweitbruten und die Wahl eines anderen Niststan-
dortes sind die Arten i.d.R. in der Lage solche Ausfälle zu kompensieren.  
 
Betriebsbedingte Störungen durch u. a. Anlieferverkehre können nicht während der Fort-
pflanzungs- und Aufzuchtzeiten ausgeschlossen werden. Lärmimmissionen können ne-
ben dem Effekt der Verlärmung als solches zu Maskierungen von artspezifischen Gesän-
gen, die der Kommunikation, dem Revierverhalten oder der Balz dienen, führen. Zu prüfen 
ist nun, inwiefern sich eine solche Störung auf den Erhaltungszustand der lokalen Popu-
lation auswirkt, falls die Beeinträchtigung als erheblich einzustufen wäre. 
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Es kann aufgrund der bereits stark vorgeprägten Strukturen angrenzend an das Plange-
biet davon ausgegangen werden, dass die vorkommenden Arten an gewisse für Siedlun-
gen, Straßen und Gewerbegebiete typische Störquellen gewöhnt sind. Eine erhebliche 
Störung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG liegt bei dieser Planung nicht vor, da die 
potenziell vorkommenden Brutvogelarten nicht durch Störungsempfindlichkeit gekenn-
zeichnet sind und weiterhin Ausweichmöglichkeiten im nahen Umfeld bestehen. Es kommt 
somit nicht zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population. 

 
Fazit 
Im Ergebnis der Betrachtung bleibt festzustellen, dass die Verbotstatbestände nach  
§ 44 BNatSchG unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen nicht einschlägig 
sind. 

3.1.4 Biologische Vielfalt 

Als Kriterien zur Beurteilung der Vielfalt an Lebensräumen und Arten wird die Vielfalt an 
Biotoptypen und die damit verbundene naturraum- und lebensraumtypische Artenvielfalt 
betrachtet, wobei Seltenheit, Gefährdung und die generelle Schutzverantwortung auf in-
ternationaler Ebene zusätzlich eine Rolle spielen. 
 
Das Vorkommen der verschiedenen Arten und Lebensgemeinschaften wurde in den vo-
rangegangenen Kapiteln zu den Schutzgütern Pflanzen und Tiere ausführlich dargestellt. 
Ebenso werden hier die Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter Pflanzen und 
Tiere betrachtet und bewertet. 
 
Bewertung 
Unter Berücksichtigung der prognostizierten Auswirkungen des Vorhabens werden für die 
Biologische Vielfalt insgesamt keine erheblichen negativen Auswirkungen durch die Rea-
lisierung des Gewerbegebietes und der weiteren Festsetzungen erwartet. Die geplante 
Realisierung des Planvorhabens ist damit mit den betrachteten Zielen der Artenvielfalt 
sowie des Ökosystemschutzes der Rio-Konvention von 1992 vereinbar und widerspricht 
nicht der Erhaltung der biologischen Vielfalt bzw. beeinflusst diese nicht im negativen 
Sinne. 

3.1.5 Schutzgüter Boden und Fläche 

Der Boden nimmt mit seinen vielfältigen Funktionen eine zentrale Stellung im Ökosystem 
ein. Neben seiner Funktion als Standort der natürlichen Vegetation und der Kulturpflanzen 
weist er durch seine Filter-, Puffer- und Transformationsfunktionen gegenüber zivilisati-
onsbedingten Belastungen eine hohe Bedeutung für die Umwelt des Menschen auf. Ge-
mäß § 1a (2) BauGB ist mit Grund und Boden sparsam umzugehen, wobei zur Verringe-
rung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglich-
keiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von 
Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen so-
wie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen sind. 

 
Auf Basis des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) gilt es, nachhaltig die Funktio-
nen des Bodens zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenverän-
derungen abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässer-
verunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Bo-
den zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürli-
chen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit 
wie möglich vermieden werden. 
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Das Plangebiet wird gemäß den Aussagen der aktuellen Bodenkarte BK50 des Datenser-
vers des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG 2022) überwiegend von 
mittlerem Pseudogley-Podsol eingenommen.  

 
Sulfatsaure Böden sowie Suchräume für schutzwürdige Böden werden für den gesamten 
Planbereich nicht angezeigt.  

 
In Deutschland liegt der Flächenverbrauch für Siedlungen und Verkehr bei durchschnitt-
lich 54 ha täglich (Stand 2020, UBA 2022). Täglich wird Fläche für Arbeiten, Wohnen und 
Mobilität belegt, was Auswirkungen auf die Umwelt hat. Ziel ist es, im Rahmen der deut-
schen Nachhaltigkeitsstrategie (BUNDESREGIERUNG 2022) den täglichen Flächenver-
brauch durch Zuwachs der Siedlungs- und Verkehrsfläche auf unter 30 ha pro Tag zu 
reduzieren. Dem Schutzgut Fläche kommt daher eine hohe Bedeutung zu.  

 

 

Abbildung 10: Bodentyp im Geltungsbereich (rot gestrichelt, LBEG 2022, unmaßstäblich) 

 
Bewertung 
Insgesamt wird der Boden hinsichtlich der Bodenfunktionen in den bislang noch unbebau-
ten Bereichen als Boden mit allgemeiner Bedeutung eingestuft. Aktuell gibt es wenig Be-
bauung oder Versiegelung im Geltungsbereich, d.h. die natürlichen Bodenfunktionen sind 
weder beeinträchtigt noch eingeschränkt. Das hier vorgesehene Vorhaben verursacht 
neue Versiegelungsmöglichkeiten in einer Flächengröße von ca. 1,3 ha. Sämtliche Bo-
denfunktionen gehen in diesen Bereichen irreversibel verloren. Durch Bautätigkeiten kann 
es im Umfeld zumindest zeitweise zu Verdichtungen und damit Veränderungen des Bo-
denluft- und -wasserhaushaltes mit Auswirkungen auf die Bodenfunktionen kommen.  
 
Die Überbauung dieses Bodens ist als erhebliche Beeinträchtigung zu bewerten.  

Pseudogley-Podsol 
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3.1.6 Schutzgut Wasser 

Das Schutzgut Wasser stellt einen wichtigen Bestandteil des Naturhaushaltes dar und 
bildet die Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen. Auf Basis des Wasser-
haushaltsgesetzes gilt es, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die Gewäs-
ser als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebens-
raum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen. Im Rahmen der Um-
weltprüfung ist das Schutzgut Wasser unter dem Aspekt der Auswirkungen auf den 
Grundwasserhaushalt, auf die Wasserqualität sowie auf den Zustand des Gewässersys-
tems zu betrachten. Im Sinne des Gewässerschutzes sind Maßnahmen zu ergreifen, die 
zu einer Begrenzung der Flächenversiegelung und der damit einhergehenden Zunahme 
des Oberflächenwassers, zur Förderung der Regenwasserversickerung sowie zur Ver-
meidung des Eintrags wassergefährdender Stoffe führen. Im Rahmen der Bauleitplanung 
ist der Nachweis eines geregelten Abflusses des Oberflächenwassers zu erbringen. 

 
Oberflächenwasser 
Laut den Daten des MU (2022) befinden sich im Plangebiet keine Oberflächengewässer. 
Entlang der südlichen Geltungsbereichsgrenze verläuft ein vegetationsarmer Graben.  
 
Grundwasser 
Grundwasser hat eine wesentliche Bedeutung für die Leistungsfähigkeit des Naturhaus-
haltes, als Naturgut der Frischwasserversorgung und als Bestandteil grundwassergepräg-
ter Böden. Gemäß den Darstellungen des LBEG (2022) liegt die Grundwasserneubil-
dungsrate im Plangebiet zwischen > 300 bis 350 mm/a. Das Schutzpotenzial der Grund-
wassersüberdeckung liegt im Plangebiet und seiner Umgebung im hohen Bereich. 
 
Bewertung 
In den bislang noch nicht bebauten Plangebiet wird dem Schutzgut Wasser eine allge-
meine Bedeutung zugesprochen. Es handelt sich im Geltungsbereich und der angrenzen-
den Umgebung weder um ein Wasserschutzgebiet noch um einen besonderen Bereich 
zur Trinkwassergewinnung.  

 
Das Planvorhaben wird aufgrund der bereits bestehenden Nutzungen im Umfeld und der 
geringen Erweiterungsmöglichkeiten voraussichtlich weniger erhebliche negative Aus-
wirkungen für das Schutzgut Wasser in seiner wichtigen Funktion für den Naturhaushalt 
mit sich bringen. 

3.1.7 Schutzgüter Klima und Luft 

Der Landkreis Ammerland und somit auch das Plangebiet, liegen in der klimaökologischen 
Region „Küstennaher Raum“. Diese Region ist geprägt durch gemäßigtes Seeklima und 
feuchte Nordwestwinde von der Nordsee her. Die überwiegende Luftzufuhr aus westlicher 
Richtung verursachen ein maritimes Klima, das sich durch relativ niedrige Temperatur-
schwankungen im Tages- und Jahresverlauf, eine hohe Luftfeuchtigkeit sowie häufige Be-
wölkung und Nebelbildung auszeichnet. Es herrschen daher mäßig warme Sommer und 
verhältnismäßig milde Winter. Die Niederschläge verteilen sich relativ über das ganze 
Jahr mit einem Maximum im Hochsommer (LANDKREIS AMMERLAND 2021).  

 
Luftverunreinigungen (Rauch, Stäube, Gase und Geruchsstoffe) oder Luftveränderungen 
sind Belastungen des Klimas, die sowohl auf der kleinräumigen Ebene als auch auf der 
regionalen oder globalen Ebene Auswirkungen verursachen können. Neben den Belas-
tungen bzw. Gefährdungen durch Luftschadstoffe werden im Zuge der Umweltprüfung 
auch klimarelevante Bereiche und deren mögliche Beeinträchtigungen betrachtet und in 
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der weiteren Planung berücksichtigt. Dazu gehören Flächen, die aufgrund ihrer Vegetati-
onsstruktur, ihrer Topographie oder ihrer Lage geeignet sind, negative Auswirkungen der 
Luft zu verringern und für Luftreinhaltung, Lufterneuerung oder Temperaturausgleich zu 
sorgen. 

 
Aufgrund der nahegelegenen Autobahn A293 und A29, kommt es im Plangebiet zu Mess-
werten von 1 Lden (day-evening-night-Lärmindex) durch Straßenlärm (MU 2022). Eben-
falls durch die Autobahn im Umfeld von 250 m gelegen, kommt es zu lufthygienischen 
Belastungen (LANDKREIS AMMERLAND 2021).  

 
Bewertung 
Bei der Bewertung der umweltrelevanten Auswirkungen auf das Schutzgut Luft sind die 
mit der Umsetzung der Planung einhergehenden Luftverunreinigungen von Bedeutung. 
Hierbei sind die Nutzungen zu beachten, die durch ihren Ausstoß von Luftschadstoffen 
(Rauch, Stäube, Gase und Geruchsstoffe) zu nachteiligen Veränderungen der Luftzusam-
mensetzung führen und somit eine Beeinträchtigung der übrigen Schutzgüter darstellen. 
Das Schutzgut Klima ist hierbei eng mit dem Schutzgut Luft verbunden. 

 
Luftverunreinigungen oder Luftveränderungen sind Belastungen des Klimas, die sowohl 
auf der kleinräumigen Ebene als auch auf der regionalen oder globalen Ebene Auswir-
kungen verursachen können. Neben den Belastungen bzw. Gefährdungen werden im 
Zuge der Umweltprüfung die Berücksichtigung und der Erhalt klimarelevanter Bereiche 
bewertet. Dazu gehören Flächen, die aufgrund ihrer Vegetationsstruktur, ihrer Topogra-
phie oder ihrer Lage geeignet sind, negative Auswirkungen der Luft zu verringern und für 
Luftreinhaltung, Lufterneuerung oder Temperaturausgleich zu sorgen. Aktuell ist das 
Kleinklima im Geltungsbereich und seiner Umgebung durch die vorhandenen Gehölzbe-
stände aber auch durch die bereits bestehende gewerbliche Nutzung, der Oldenburger 
Straße und der Autobahn in unmittelbarer Umgebung geprägt. Durch die Umsetzung des 
Planvorhabens sind insbesondere durch die starke Vorbelastung weniger erhebliche 
Auswirkungen auf das Schutzgut Klima sowie auf das Schutzgut Luft zu erwarten.  

3.1.8 Schutzgut Landschaft 

Da ein Raum immer in Wechselbeziehung und -wirkung zu seiner näheren Umgebung 
steht, kann das Planungsgebiet nicht isoliert, sondern muss vielmehr im Zusammenhang 
seines stadt- sowie naturräumlichen Gefüges betrachtet werden. Das Schutzgut Land-
schaft zeichnet sich durch ein harmonisches Gefüge aus vielfältigen Elementen aus, wel-
ches hinsichtlich der Aspekte Vielfalt, Eigenart oder Schönheit zu bewerten ist. 

 
Das Landschaftsbild im Plangebiet ist geprägt durch Gewerbebetriebe im Westen, Norden 
und Nordosten. Südlich des Geltungsbereichs befinden sich Wohnsiedlungen und in un-
mittelbarer Nähe liegt im Westen das Autobahnkreuz Oldenburg-Nord vor. Der Bereich ist 
gänzlich stark anthropogen vorgeprägt. Lediglich im Osten grenzen Grünflächen an das 
Plangebiet an. Der Geltungsbereich ist zudem umgeben von Gehölzbeständen. Die west-
liche Grenze verläuft an der Oldenburger Straße.  
 
Bewertung 
Dem Schutzgut Landschaft wird aufgrund der aktuellen Bestandssituation eine allgemeine 
Bedeutung zugesprochen. Durch die Umsetzung der Planung kommt es in den derzeit 
noch nicht bebauten Bereichen zu einer deutlich wahrnehmbaren Veränderung der bisher 
in weiten Teilen durch Grünland genutzten Fläche. Zudem werden die vorhandenen Ge-
hölzstrukturen überplant. Dem entgegen steht, dass die Sichtbarkeit des Vorhabens auf-
grund der den Geltungsbereich umgebenden Gehölzstrukturen teilweise eingeschränkt 
ist.  
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Die Umweltauswirkungen werden daher als weniger erheblich eingestuft.  

3.1.9 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Im BNatSchG ist die dauerhafte Sicherung von Natur- und historisch gewachsenen Kul-
turlandschaften mit ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern vor Verunstaltung, Zersie-
delung und sonstigen Beeinträchtigungen im Sinne der Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft in § 1 Abs. 4 Nr. 1 festgeschrieben. 
Der Schutz von Kulturgütern stellt im Rahmen der baukulturellen Erhaltung des Orts- und 
Landschaftsbildes ebenso gemäß § 1 Abs. 5 BauGB eine zentrale Aufgabe in der Bauleit-
planung dar. Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind § 1 Abs. 6 Nr. 7 d) BauGB folgend 
insbesondere die Belange von, und umweltbezogenen Auswirkungen auf Kultur- und 
Sachgüter zu berücksichtigen. 
 
Als Kulturgüter können Gebäude oder Gebäudeteile, gärtnerische oder bauliche Anlagen 
wie Friedhöfe oder Parkanlagen und weitere menschlich erschaffene Landschaftsteile von 
geschichtlichem, archäologischem, städtebaulichem oder sonstigem Wert betrachtet wer-
den. Schützenswerte Sachgüter bilden natürliche oder vom Menschen geschaffene Güter, 
die für Einzelne, Gruppen oder die Gesellschaft allgemein von materieller Bedeutung sind, 
wie bauliche Anlagen oder ökonomisch genutzte, regenerierbare Ressourcen 
(SCHRÖDTER et al. 2004).  
 
Die Wallhecken an der Geltungsbereichsgrenze, die geschützte Landschaftsbestandteile 
gemäß § 22 NNatSchG darstellen, sind als bedeutendes Kulturgut zu betrachten.  
 
Bewertung 
Die Wallhecken werden vom vorliegenden Vorhaben größtenteils nicht berührt, da sie zum 
größten Teil nicht Bestandteil der vorliegenden Planung sind und außerhalb des Geltungs-
bereichs liegen. Ein Teilbereich wird jedoch in geringer Flächengröße überplant.  Die Aus-
wirkungen auf das Kultur- und Sachgut Wallhecken wird aufgrund der Überplanung eines 
Wallheckenabschnitts als erheblich eingeschätzt. 

3.2 Wechselwirkungen 

Bei der Betrachtung der Wechselwirkungen soll sichergestellt werden, dass es sich bei 
der Prüfung der Auswirkungen nicht um eine rein sektorale Betrachtung handelt, sondern 
sich gegenseitig verstärkende oder addierende Effekte berücksichtigt werden (KÖPPEL et 
al. 2004). So stellt der Boden Lebensraum und Nahrungsgrundlage für verschiedene Fau-
nengruppen wie z.B. Vögel, Amphibien etc. dar, sodass bei einer Versiegelung nicht nur 
der Boden mit seinen umfangreichen Funktionen verloren geht, sondern auch Auswirkun-
gen auf das Schutzgut Pflanzen und Tiere zu erwarten sind.  

 
Negative, sich verstärkende Wechselwirkungen, die über das Maß der bisher durch das 
Vorhaben ermittelten Auswirkungen hinausgehen, sind nicht zu prognostizieren.  

3.3 Kumulative Wirkungen 

Wirkungen, die sich gegenseitig verstärken oder addieren, können nicht nur in Beziehung 
der Schutzgüter zueinander entstehen, sondern auch durch Zusammenwirken eines kon-
kreten Vorhabens mit weiteren Plänen und Projekten. Solche kumulativen Wirkungen tre-
ten ein, wenn Auswirkungen eines Projektes sich mit vergangenen, aktuellen oder in na-
her Zukunft zu realisierenden Plänen oder Projekten verbinden (JESSEL & TOBIAS 2000). 
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So kann bspw. der Ausbau von Straßen in Gewerbegebieten die Ansiedlung neuer Indust-
rieanlagen nach sich ziehen, wobei die Infrastrukturverbesserung und die Bestandsanla-
gen allein keine erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt haben, in Verbindung mit der 
Errichtung neuer Industrieanlagen Immissionsgrenzwerte jedoch überschritten werden 
können. Aus mehreren, für sich allein genommen geringen Auswirkungen können durch 
diese Wirkungsüberlagerung demnach erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt entste-
hen. Kumulative Wirkungsgefüge sind daher grundsätzlich in die Umweltprüfung einzube-
ziehen.  

 
Derzeit liegen keine Kenntnisse über Pläne oder Projekte vor, die einen hinreichenden 
Planungsstand aufweisen und im räumlichen Wirkbereich des geplanten Vorhabens lie-
gen. Von einer kumulativen Wirkung des betrachteten Vorhabens und weiterer Pläne oder 
Projekte ist daher nicht auszugehen. Es sind demnach keine erheblichen Auswirkun-
gen auf die Umwelt durch kumulative Wirkungen zu erwarten. 

3.4 Zusammengefasste Umweltauswirkungen 

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes „Oldenburger Straße, Wahnbek“ kommt 
es zu Versiegelungen von Fläche. Die Beeinträchtigung für die Schutzgüter Pflanzen, 
Tiere und Boden sowie Kultur- und Sachgüter sind als erheblich zu beurteilen. Für die 
Schutzgüter Wasser, Klima und Luft sowie Landschaft sind die Beeinträchtigungen als 
weniger erheblich zu beurteilen. Für die übrigen zu betrachtenden Schutzgüter sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. Unfälle oder Katastrophen, welche durch die 
Planung ausgelöst werden könnten wobei negative Umweltauswirkungen, die durch au-
ßerhalb des Plangebietes auftretende Unfälle und Katastrophen hervorgerufen werden 
können, sind nicht zu erwarten. Die zu erwartenden Umweltauswirkungen bei Realisie-
rung des Vorhabens werden nachfolgend tabellarisch zusammengestellt. 
 

Tabelle 2: Zu erwartende Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter und ihre Bewertung 

Schutzgut Beurteilung der Umweltauswirkungen Erheblichkeit 

Mensch 

• Keine bzw. geringe Erholungsfunktion 

• Vorbelastungen durch die Oldenburger Straße und 
angrenzende Gewerbebetriebe 

• Keine erheblichen Auswirkungen ersichtlich 

- 

Pflanzen 
• Erhebliche negative Auswirkungen durch Verlust der 

Biotopstrukturen 
•• 

Tiere 

• Verlust von Teillebensräumen (u. a. Bruthabitate) 

• Größtmöglicher Erhalt von Gehölzstrukturen  

• Verlust von einigen Einzelbäumen 

• Neuanpflanzung von Gehölzstrukturen 

•• 

Biologische 
Vielfalt 

• Nach derzeitigem Kenntnisstand keine erheblichen 
Auswirkungen ersichtlich 

- 

Boden und 
Fläche 

• negative Auswirkungen durch Verlust von Bodenfunk-
tionen durch Versiegelungen, Bodenbewegung und 
Verdichtung 

•• 

Wasser 
• geringe Veränderung des lokalen Wasserhaushalts 

durch Flächenversieglung 

• Überplanung eines Grabens 

• 

Klima und 
Luft 

• Beeinträchtigungen der klimatischen Gegebenheiten 
durch Versiegelung 

• Beeinträchtigung der Luftqualität durch Versiegelung 
und dem Gewerbegebiet 

• 
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4.0 ENTWICKLUNGSPROGNOSEN DES UMWELTZUSTANDES 

4.1 Entwicklung des Umweltzustandes bei Planungsdurchführung 

Bei der konkreten Umsetzung des Planvorhabens ist mit den oben genannten Umwelt-
auswirkungen zu rechnen. Durch die Realisierung der Bestimmungen des Bebauungspla-
nes wird es ermöglicht, auf einer rd. 2 ha großen, derzeit hauptsächlich landwirtschaftli-
chen Grünlandfläche mit landwirtschaftlichem Gebäude ein eingeschränktes Gewerbege-
biet zu entwickeln. Im Zuge dessen können bis zu 1,4 ha neu versiegelt werden. Die vor-
handenen prägenden Gehölzstrukturen innerhalb der Fläche werden größtenteils über-
plant während randliche Strukturen erhalten und durch weitere Anpflanzungen ergänzt 
werden.  

4.2 Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung 

Bei Nichtdurchführung der Planung bleiben die bestehenden Nutzungen unverändert er-
halten. Das Plangebiet würde weiterhin einer landwirtschaftlichen Grünlandnutzung un-
terliegen. Für Arten und Lebensgemeinschaften würde der bisherige Lebensraum unver-
änderte Lebensbedingungen bieten.  

5.0 VERMEIDUNG, MINIMIERUNG UND KOMPENSATION NACHTEILIGER 
UMWELTAUSWIRKUNGEN 

Der Verursacher eines Eingriffs ist nach § 15 Abs. 1 BNatSchG verpflichtet, vermeidbare 
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. Beeinträchtigungen sind 
vermeidbar, wenn zumutbare Alternativen, den mit dem Eingriff verfolgten Zweck am glei-
chen Ort ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu er-
reichen, gegeben sind. Soweit Beeinträchtigungen nicht vermieden werden können, ist 
dies zu begründen. Verbleiben nach Ausschöpfung aller Vermeidungs- und Minimierungs-
maßnahmen erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes, so sind gemäß § 15 
Abs. 2 BNatSchG Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchzuführen.  
 
Die Belange des Umweltschutzes sind nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB bei der Aufstellung 
von Bauleitplänen sowie nach § 1 Abs. 7 BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen. 
Obwohl durch die Aufstellung eines Bebauungsplanes an sich nicht direkt in den Natur-
haushalt und das Landschaftsbild eingegriffen wird, sondern durch dessen Realisierung, 
ist die Eingriffsregelung dennoch von großer Bedeutung. Nur unter ihrer Beachtung ist 
eine ordnungsgemäße Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange möglich. Auf der 
Grundlage der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung sind nach § 1 a Abs. 3 BauGB die 

Schutzgut Beurteilung der Umweltauswirkungen Erheblichkeit 

Landschaft 

• Verlust prägender Gehölzstrukturen im Plangebiet  

• Verlust von Grünlandflächen 

• Vorbelastung durch Gewerbe und Straße in der unmit-
telbaren Umgebung 

• 

Kultur- und 
Sachgüter 

• Überplanung eines Wallheckenabschnitts •• 

Wechsel-
wirkungen 

• Keine erheblichen sich verstärkenden Wechselwirkun-
gen zwischen den einzelnen Schutzgütern 

- 

Einstufung der Erheblichkeit in Anlehnung an SCHRÖDTER et al. (2004):  

•••: sehr erheblich, ••: erheblich, •: weniger erheblich, -: nicht erheblich. 
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Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu beurteilen und Aussagen zur Vermei-
dung, Minimierung und zur Kompensation zu entwickeln. 
 
Das geplante Vorhaben wird vermeidbare sowie unvermeidbare Beeinträchtigungen von 
Natur und Landschaft auslösen. Die einzelnen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnah-
men für die jeweiligen Schutzgüter wie auch Kompensationsumfang und Kompensations-
maßnahmen nicht vermeidbarer, erheblicher Beeinträchtigungen werden in den folgenden 
Kapiteln dargestellt. 

5.1 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Maßnahmen und Vorkehrungen, die aufgrund gesetzlicher Bestimmungen regulär durch-
zuführen sind (z. B. Schallschutzmaßnahmen) bilden keine ausdrücklichen Vermeidungs- 
und Minimierungsmaßnahmen im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. Sie 
stellen einen grundsätzlichen, verbindlichen Handlungsrahmen und werden im Zuge der 
Umweltprüfung nicht zusätzlich angeführt. Allgemeinhin gilt, dass im Zuge der Planung 
und Umsetzung des Vorhabens in jeglicher Hinsicht der neueste Stand der Technik zu 
berücksichtigen ist. Zudem hat eine fachgerechte Entsorgung und Verwertung von Abfäl-
len zu erfolgen, die während der Bau- sowie der Betriebsphase anfallen. Weiterhin sind 
die Bauzeit sowie die Baufläche auf das notwendige Maß zu reduzieren. 
 
Die im Folgenden aufgeführten Maßnahmen tragen dem Grundsatz der Eingriffsvermei-
dung und -minimierung Rechnung. 

5.1.1 Schutzgut Mensch 

Unter Berücksichtigung der im Schallgutachten genannten schalltechnischen Empfehlun-
gen werden keine erheblichen negativen Auswirkungen erwartet. Folglich gelten folgende 
Vermeidungs- oder Minimierungsmaßnahmen. 
 

• Bauliche Maßnahmen zum Schallschutz 
Innerhalb des Geltungsbereiches sind als Vorkehrung zum Schutz gegen schädliche 
Umwelteinwirkungen i. S. d. BImSchG gem. § 9 (1) Nr. 24 BauGB bauliche Maßnah-
men zur Umsetzung der Anforderungen an das gesamte bewertete Bau-Schalldämm-
Maß R'w,ges durchzuführen. 
 

• Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen 
Innerhalb des Geltungsbereiches werden als Vorkehrung zum Schutz gegen schäd-
liche Umwelteinwirkungen i. S. d. BImSchG gem. § 9 (1) Nr. 24 BauGB werden für 
Schlafräume folgende passive Schallschutzmaßnahmen festgesetzt: 

- In zukünftigen Schlafräumen ist zur Nachtzeit zwischen 22:00 und 6:00 Uhr 
ein Schalldruckpegel von ≤ 30 dB (A) im Rauminneren bei ausreichender 
Belüftung zur gewährleisten. 

- Zukünftige Schlafräume im Bereich mit einem Beurteilungspegel von 
Lr,Nacht > 50 dB(A) sind bevorzugt zur geräuschabgewandten Seite aus-
zurichten sowie zusätzlich bspw. mit schallgedämmten Lüftungssystemen 
auszustatten. 

- Zukünftige Schlafräume im Bereich mit einem Beurteilungspegel von 50 
dB(A) ≥ Lr,Nacht > 45 dB(A) sind bevorzugt zur geräuschabgewandten 
Seite auszurichten oder bspw. Mit schallgedämmten Lüftungssystemen 
auszustatten. 

- Die Dimensionierung solcher Lüftungssysteme ist im Zuge der Genehmi-
gungsplanung festzulegen und zu detaillieren. Generell gilt gemäß Kapitel 
4.4.5.1 der DIN 4109-2 /15/, dass auf der lärmabgewandten Seite von um 5 
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dB verminderten Pegeln ausgegangen werden kann. Im Falle einer ge-
schlossenen Bauweise bzw. bei Innenhöfen ist eine pauschale Reduzierung 
um 10 dB zulässig.  

 
Durch Maßnahmen zum Ausgleich von Beeinträchtigungen anderer Schutzgüter können 
allerdings zusätzlich positive Wirkungen auf das Schutzgut Mensch erreicht werden. 

5.1.2 Schutzgut Pflanzen 

Aufgrund der Überplanung und den damit einhergehenden Verlusten sind die Umwelt-
auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen als erheblich zu bewerten. Es werden daher 
folgende Maßnahmen textlich festgesetzt: 
 

• Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzun-
gen sowie von Gewässern gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB (ca. 215 m²) 
Innerhalb der Flächen zur Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen gem. § 9 (1) Nr. 25a & b BauGB sind die vorhandenen Gehölze zu erhalten. 
Bei Abgang sind die Gehölze durch Neupflanzungen zu ersetzen. Während der Er-
schließungsarbeiten sind Schutzmaßnahmen gem. RAS-LP 4 und DIN 18920 vorzu-
sehen. Die Flächen decken die vorhandenen Flächenanteile der Wallhecke im Plan-
gebiet ab. Der Schutzstatus der Wallhecken wird im Zuge dieser Planung aufgehoben 
und die Wallheckenabschnitte kompensiert. Mit der Anlage der Erhaltfläche soll der 
Bestand dennoch geschützt und erhalten werden. Zum Schutz ist weiterhin eine nicht 
überbaubare Fläche von mindestens 5 m festgesetzt. Diese Bereiche dienen dem 
Schutz der Gehölzbestände vor Beeinträchtigungen durch Versiegelungen, Verdich-
tungen, Aufschüttungen und Abgrabungen. Innerhalb dieser Flächen sind Bodenauf-
schüttungen und -abgrabungen, Boden- und Materialablagerungen sowie Flächen-
versiegelungen jeglicher Art unzulässig. 

 

• Flächen zum Anpflanzen sowie für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a und 
b BauGB 
Innerhalb der Flächen zum Anpflanzen und zur Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 (1) Nr. 25a & b BauGB sind die vorhandenen 
Gehölze zu erhalten. Außerdem sind die bestehenden Gehölze durch heimische, 
standortgerechte Gehölzanpflanzungen in Form einer Baum- Strauchhecke zu ergän-
zen und auf Dauer zu erhalten. Bei Abgang sind die Gehölze durch Neupflanzungen 
zu ersetzen. Während der Erschließungsarbeiten sind Schutzmaßnahmen gem. 
RAS-LP 4 und DIN 18920 vorzusehen.  
 
Zu verwendende Pflanzarten: 
Bäume: Eberesche, Stieleiche, Hainbuche, Sandbirke, Rotbuche 
Sträucher: Eingriffliger Weißdorn, Faulbaum, Gemeiner Schneeball, Gewöhnliches 
Pfaffenhütchen, Hundsrose, Schlehe, Schwarzer Holunder 
 
Qualitäten: 
Bäume: Hochstamm, 3x verpflanzt, Stammumfang 12-14 cm, Heister, 2x verpflanzt, 
Höhe 125-150cm 
Sträucher: leichte Sträucher, 1x verpflanzt, Höhe 70 - 90 cm 

 
Maßnahmen, auf die verbindlich hingewiesen wird bzw. die verbindlich nachrichtlich über-
nommen werden, bilden folgende:  

 

• Allgemeine Schutzbestimmungen 
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Im Rahmen der Planungsumsetzung sind die Bestimmungen der §§ 39 (Allgemeiner 
Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen) und 44 BNatSchG (Vorschriften für beson-
ders geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten) zu beachten. 

 

• Bauzeitenregelung für Rodungsarbeiten und Gehölzentnahmen 
Die Baufeldräumung/Baufeldfreimachung ist während des Fortpflanzungszeitraums 
vom 01. März bis zum 15. Juli unzulässig. Darüber hinaus ist sie unzulässig in der 
Zeit vom 01. März bis zum 30. September, sofern Gehölze oder Bäume abgeschnit-
ten, auf den Stock gesetzt oder beseitigt werden oder Röhrichte zurückgeschnitten 
oder beseitigt werden. Die Baufeldräumung/Baufeldfreimachung ist in den o. g. Zeit-
räumen als auch bei einer Beseitigung von Bäumen und Röhrichten im Zeitraum vom 
01. Oktober bis Ende Februar jeweils nur zulässig, wenn die untere Naturschutzbe-
hörde zuvor nach Vorlage entsprechender Nachweise der Unbedenklichkeit eine ent-
sprechende Zustimmung erteilt hat. 
 

Maßnahmen, auf die allgemein hingewiesen wird, bilden folgende: 
 

• Schutz von Gehölzbeständen  
Zum Schutz von zu erhaltenden oder unmittelbar an den Geltungsbereich angrenzen-
den Gehölzbeständen und Einzelbäumen während der Erschließungs- und Bauarbei-
ten sind Schutzmaßnahmen gemäß RAS-LP 4 und DIN 18920 durchzuführen. We-
sentliche Punkte zum Schutz oberirdischer Gehölzteile sowie dem Wurzelbereich bil-
den Schutzmaßnahmen, die davor bewahren, dass:  

 

− Erdreich abgetragen oder aufgefüllt wird. 

− Baumaterialien gelagert, Maschinen, Fahrzeuge, Container oder Kräne ab-
gestellt oder Baustelleneinrichtungen errichtet werden. 

− bodenfeindliche Materialien wie Streusalz, Kraftstoff, Zement oder Heißbitu-
men gelagert oder aufgebracht werden. 

− Fahrzeuge fahren und direkt oder indirekt die Wurzeln schwer verletzen. 

− Wurzeln ausgerissen oder geschädigt werden. 

− Stamm oder Äste angefahren, angestoßen oder abgebrochen werden. 

− die Rinde verletzt wird. 

− die Blattmasse stark verringert wird. 
 

Die Schutzmaßnahmen sind fachgerecht vor Baubeginn zu installieren und werden 
erst nach Fertigstellung der Bautätigkeiten abgebaut. Deren volle Funktion ist wäh-
rend des gesamten Bauzeitraums sicherzustellen. Eintretende Mängel sind umge-
hend zu beseitigen. Durch die Umsetzung der Maßnahme werden Beeinträchtigun-
gen von Gehölzen während der Bauzeit vermieden und die Funktion dieser im Natur-
haushalt erhalten- auch im Hinblick auf Lebensstätten für die Fauna. 

 

• Größtmöglicher Erhalt von Gehölzstrukturen 
Im Zuge der Planung und der Bautätigkeiten sollte der größtmögliche Erhalt von Ge-
hölzen, Sträuchern und Einzelbäumen im Plangebiet angestrebt werden. 

 
Für die verbleibenden, nicht zu vermeidenden erheblichen Auswirkungen durch das 
Vorhaben auf das Schutzgut Pflanzen wird der Kompensationsbedarf in Kapitel 5.2 
ermittelt. Die durchzuführenden Kompensationsmaßnahmen werden in Kapitel 5.3 
erläutert.  
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5.1.3 Schutzgut Tiere 

Aufgrund des Verlustes von Lebensstätten ergeben sich erhebliche Auswirkungen auf das 
Schutzgut Tiere.  
 
Es gelten dieselben Maßnahmen, die für das Schutzgut Pflanzen textlich festgesetzt wur-
den. Von den aufgeführten Bestandssicherungen profitiert nicht nur das Schutzgut Pflan-
zen, sondern auch das Schutzgut Tiere. Es werden für die gehölzbrütende Vogelfauna 
potentielle Lebensstätten erhalten. 
 
Maßnahmen, auf die verbindlich hingewiesen wird bzw. die verbindlich nachrichtlich über-
nommen werden, bilden folgende:  
 

• Allgemeine Schutzbestimmungen 
Im Rahmen der Umsetzung der Planung sind die Bestimmungen der §§ 39 (Allgemei-
ner Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen) und 44 BNatSchG (Vorschriften für be-
sonders geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten) zu beachten. 

 

• Bauzeitenregelung für die Baufeldfreimachung 
Die Baufeldräumung/Baufeldfreimachung ist während des Fortpflanzungszeitraums 
vom 01. März bis zum 15. Juli unzulässig. Darüber hinaus ist sie unzulässig in der 
Zeit vom 01. März bis zum 30. September, sofern Gehölze oder Bäume abgeschnit-
ten, auf den Stock gesetzt oder beseitigt werden oder Röhrichte zurückgeschnitten 
oder beseitigt werden. Die Baufeldräumung/Baufeldfreimachung ist in den o. g. Zeit-
räumen als auch bei einer Beseitigung von Bäumen und Röhrichten im Zeitraum vom 
01. Oktober bis Ende Februar jeweils nur zulässig, wenn die untere Naturschutzbe-
hörde zuvor nach Vorlage entsprechender Nachweise der Unbedenklichkeit eine ent-
sprechende Zustimmung erteilt hat. 

 

• Anbringen von Nisthilfen 
Als Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB sind, um artenschutzrechtliche Verbotstatbe-
stände für Brutvögel gemäß § 44 (1) BNatSchG zu vermeiden, pro beseitigtem Höh-
lenbaum (entsprechend mind. 4) Nistkästen für Brutvögel (geeignet für Höhlenbrüter 
und Halbhöhlenbrüter) anzubringen. Die Nisthilfen müssen jeweils speziell für die zu-
vor genannten Arten geeignet sein und fachgerecht an dem zu erhaltenden Baumbe-
stand im Geltungsbereich angebracht und erhalten werden. Die Durchführung der 
Maßnahmen ist rechtzeitig vor der Brutzeit zu gewährleisten.  
 
Als Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB sind, um artenschutzrechtliche Verbotstatbe-
stände für Fledermäuse gemäß § 44 (1) BNatSchG zu vermeiden pro beseitigtem 
Höhlenbaum (entsprechend mind. 3) Fledermauskästen für baumbewohnende Fle-
dermausarten anzubringen. Die Kästen müssen für die entsprechenden Arten geeig-
net sein und fachgerecht an dem zu erhaltenden Baumbestand im Geltungsbereich 
angebracht und erhalten werden. Die Durchführung der Maßnahmen ist im Verlauf 
des Winters bis Mitte Februar zu gewährleisten.  
 
Zudem sind zu fällende Bäume zeitnah vor der Fällung von einer Fachkraft auf arten-
schutzrechtliche Konflikte zu überprüfen. Eine Beseitigung von Bäumen im genann-
ten Zeitraum ist nur zulässig, wenn die zuständige UNB zuvor durch Vorlage entspre-
chender Nachweise der Unbedenklichkeit auf Antrag eine entsprechende Zustim-
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mung erteilt hat. Sollten dennoch während der Bautätigkeiten Hinweise auf ein arten-
schutzrechtliches Hindernis bestehen, sind alle Arbeiten umgehend einzustellen und 
das weitere Vorgehen mit der zuständigen UNB abzustimmen. 

 
Durch Umsetzung der Maßnahme werden artenschutzrechtliche Verbotstatbestände 
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG hinsichtlich der Artengruppen Vögel und Fledermäuse 
vermieden. 

 
Maßnahmen, auf die allgemein hingewiesen wird, bilden folgende:  

 

• Insektenfreundliche Leuchtmittel 
Zur Vermeidung erheblicher Störungen potentiell vorhandener Quartiere ist auf eine 
starke nächtliche Beleuchtung der Baustellen ebenso zu verzichten wie auf Lichtein-
träge, die über das normale Maß der Beleuchtung der Verkehrswege und der auf den 
Wohngrundstücken vorhandenen versiegelten Flächen hinausgehen. Die Beleuch-
tung sollte nur indirekt und mit „insektenfreundlichen“ Lampen erfolgen (HSE/T-Lam-
pen). Punktuelle Beleuchtungskonzentrationen sind zu vermeiden. Gebäude sollten 
nicht direkt angestrahlt werden. Vorgaben hierfür können bspw. dem Leitfaden „In-
sektenfreundliche Leuchtmittel“ des BUND LANDESVERBAND SCHLESWIG-HOLSTEIN E. 
V. (2014) entnommen werden.  

 
Für die verbleibenden, nicht zu vermeidenden erheblichen Auswirkungen durch das Vor-
haben auf das Schutzgut Tiere wird der Kompensationsbedarf in Kapitel 5.2 ermittelt. Die 
durchzuführenden Kompensationsmaßnahmen werden in Kapitel 5.3 erläutert.  

5.1.4 Biologische Vielfalt 

Es werden nach derzeitigem Kenntnisstand keine erheblichen negativen Auswirkungen 
erwartet, folglich sind auch keine Vermeidungs- oder Minimierungsmaßnahmen notwen-
dig oder vorgesehen. Durch Maßnahmen zum Ausgleich von Beeinträchtigungen anderer 
Schutzgüter können allerdings zusätzlich positive Wirkungen auf die Biologische Vielfalt 
erreicht werden. 

5.1.5 Schutzgüter Boden und Fläche 

Aufgrund des Verlustes der Bodenfunktionen und der Flächenneuversiegelung ergeben 
sich durch das Vorhaben erhebliche Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden und Flä-
che.  

 
Maßnahmen, auf die verbindlich hingewiesen wird bzw. die verbindlich nachrichtlich über-
nommen werden, bilden folgende:  
 

• Meldung von Altablagerungen 
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen zutage 
treten, so ist unverzüglich die zuständige untere Bodenschutzbehörde zu benachrich-
tigen. 

 
Maßnahmen, auf die allgemein hingewiesen wird, bilden folgende: 

 

• Verminderung von Versiegelung 
Zur Verminderung der Beeinträchtigungen, die aus der Versiegelung von Flächen re-
sultieren, sind Zufahrten, Stellflächen und sonstige zu befestigende Flächen mög-
lichst mit luft- und wasserdurchlässigen Materialien (Schotterrasen, Rasengittersteine 
o. ä.) zu erstellen. 
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• Schutz des Oberbodens 
Entsprechend § 202 BauGB ist der humose Oberboden von anderen Bodenschichten 
getrennt auszuheben und zu lagern. Ziel ist es, ihn in einem nutzbaren Zustand zu 
erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen.  

 

• Berücksichtigung von DIN-Normen 
Im Rahmen der Bautätigkeiten sind die gängigen DIN-Normen zum Bodenschutz ak-
tiv anzuwenden (u. a. DIN 18915, DIN 19639, DIN 19731). Im Wesentlichen sollen: 

 

− sich Eingriffe und Arbeitsflächen auf das notwendige Maß beschränken. 

− angrenzende Flächen nicht befahren oder anderweitig genutzt werden. 

− Bodenschichten im Allgemeinen schichtgetreu ab- und aufgetragen werden. 

− Lagerungen von Boden ortsnah, schichtgetreu, von möglichst kurzer Dauer 
und entsprechend vor Witterung und Wassereinstau geschützt vorgenommen 
werden. 

− Vermischungen von Böden verschiedener Herkunft oder mit unterschiedli-
chen Eigenschaften vermieden werden.  

− auf verdichtungsempfindlichen Flächen Stahlplatten oder Baggermatten zum 
Schutz vor mechanischen Belastungen ausgelegt werden.  

− besonders bei verdichtungsempfindlichen Böden auf die Witterung und den 
Feuchtegehalt im Boden geachtet werden, um Strukturschäden zu vermei-
den. 

− Anforderungen an die korrekte stoffliche Verwertung von mineralischen Ab-
fällen berücksichtigt werden. 

 
Die als erheblich eingestuften Umweltauswirkungen für das Schutzgut Boden und Fläche 
können durch die genannten im Plangebiet vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen mi-
nimiert werden. Ferner wird durch die umzusetzenden externen Kompensationsmaßnah-
men auch das Schutzgut Boden aufgewertet, so dass keine erheblichen Umweltauswir-
kungen verbleiben. 

5.1.6 Schutzgut Wasser 

Das Planvorhaben wird weniger erhebliche Auswirkungen für das Schutzgut Wasser mit 
sich bringen. Es werden daher folgende Maßnahmen textlich festgesetzt: 
 

• Anlage von Regenrückhaltebecken 
Innerhalb der festgesetzten Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB sind für die 
Oberflächenentwässerung geplanten Regenrückhaltebecken anzulegen.  

 
Maßnahmen, auf die allgemein hingewiesen wird, bilden folgende: 
 

• Versickerung von Niederschlagswasser auf den Baugrundstücken 
Um den Eingriff in den Wasserhaushalt so gering wie möglich zu halten, sollte das 
Niederschlagswasser so lange wie möglich im Gebiet gehalten werden. Dazu ist das 
Regenwasser von Dachflächen und Flächen anderer Nutzung, von denen kein Ein-
trag von Schadstoffen ausgeht, nach Möglichkeit auf den Grundstücken zu versi-
ckern.  

 
Mit den Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, die für das Schutzgut Pflanzen vorgesehen 
werden, können die weniger erheblichen negativen Umweltauswirkungen, die durch das 
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hier betrachtete Vorhaben prognostiziert wurden, ausgeglichen werden. Es verbleiben 
keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser, die einer Kompensation be-
dürfen. 

5.1.7 Schutzgüter Klima und Luft 

Bei Umsetzung der Planung sind geringe lokale Veränderungen mit weniger erheblichen 
Auswirkungen auf die Schutzgüter Klima und Luft zu erwarten. Erhebliche Auswirkungen 
auf regionaler oder globaler Ebene werden nicht angenommen.  

 
Es gelten dieselben Maßnahmen, die für das Schutzgut Pflanzen textlich festgesetzt wur-
den. Von den aufgeführten Bestandssicherungen profitiert nicht nur das Schutzgut Pflan-
zen, sondern durch die CO2-Minderung und O2 -Anreicherung auch die Luftqualität im und 
um das Plangebiet.  
 
Maßnahmen, auf die allgemein hingewiesen wird, bilden folgende: 

 

• Energetische Standards nach GEG 
Die Anforderungen an Neubauten im Sinne des GEG sind bei der Gebäudeplanung 
zu berücksichtigen. Energetische Gebäudestandards werden hierdurch erheblich an-
gehoben und damit effizienter gestaltet, was sich weniger negativ auf das Kleinklima 
im Plangebiet auswirkt und im übergeordneten Sinne auch auf das regionale und glo-
bale Klima. 
 

• Verwendung fossiler Brennstoffe 
Die Verwendung fossiler Brennstoffe (Braun- und Steinkohle, Torf, Erdgas und Erdöl) 
für die Wärme- und Warmwasserversorgung ist unzulässig. Ausgenommen davon ist 
die Wärme- und Warmwasserversorgung für gewerbliche Prozesse. Holz und Bio-
masse gehören nicht zu den fossilen Brennstoffen und werden von dieser Festset-
zung nicht erfasst. (§ 9 (1) Nr. 23 a BauGB). 

 

• Photovoltaik 
Die nutzbaren Dachflächen der Gebäude (Dachflächen abzüglich durch Dachfenster, 
Entlüftungsanlagen, technische Aufbauten etc. belegter Teile des Daches) sind mit 
Photovoltaikmodulen zur Nutzung der einfallenden solaren Strahlungsenergie auszu-
statten (§ 9 (1) Nr. 23 b BauGB). 
 

Es verbleiben keine erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgüter Klima und Luft, die 
einer Kompensation bedürfen. 

5.1.8 Schutzgut Landschaft 

Es ist mit weniger erheblichen Auswirkungen durch das Vorhaben auf das Schutzgut 
Landschaft zu rechnen. Es werden folgende Maßnahmen verbindlich textlich festgesetzt:  

 

• Festsetzung von Bauverbotszonen 
Auf den nicht überbaubaren, straßenseitigen Grundstücksflächen und auf der nicht 
überbaubaren, östlichen Grundstücksfläche zu den Flurstücken 89/2, 89/6 und 90/24 
hin sind Garagen und Nebenanlagen in Form von Gebäuden gem. §§ 12 (6) und 14 
(1) BauNVO nicht zulässig. Innerhalb dieser Flächen sind Bodenaufschüttungen und 
-abgrabungen, Boden- und Materialablagerungen sowie Flächenversiegelungen jeg-
licher Art unzulässig. 
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• Festsetzung von Gebäudehöhen 
Innerhalb des eingeschränkten Gewerbegebietes wird die maximale Firsthöhe auf 
12,00 m festgesetzt.  

 
Ferner gelten dieselben Maßnahmen, die für das Schutzgut Pflanzen textlich festgesetzt 
wurden (vgl. Kap. 5.1.2). Von den aufgeführten Bestandssicherungen profitiert nicht nur 
das Schutzgut Pflanzen, sondern auch das Schutzgut Landschaft durch die siedlungsty-
pische Eingrünung des Baugebietes.  

 
Maßnahmen, die durch die örtlichen Bauvorschriften verbindlich werden, bilden folgende: 

 

• Beschränkung von Werbeanlagen 
Werbeanlagen sind nur zur Eigenwerbung an der Stätte der Leistung zulässig. Dies 
gilt sowohl für direkt am Gebäude angebrachte Werbeanlagen als auch für freiste-
hende Werbeanlag (z.B. Aufsteller, Pylone und Fahnenmasten). Ausgenommen von 
dieser Regelung sind: 

- Auslagen, Dekorationen und Plakatwerbung in Fenstern und Schaukästen, 
- Werbeanlagen, die vorübergehend für öffentliche Wahlen oder Abstimmun-

gen angebracht oder aufgestellt werden.  
Ausnahmsweise können Werbeanlagen auch auf einem Grundstück errichtet werden, 
das unmittelbar an das Grundstück der Leistung angrenzt. 
 
Im räumlichen Geltungsbereich sind folgende Werbeanlagen unzulässig: 

- Werbung in Form von Lauf-, Wechsel- und Blinklicht 
- Lichtwerbung in folgenden Farben: RAL 1026 Leuchtgelb, RAL 2005 Leuch-

torange, RAL 2007 Leuchthellorange, RAL 3024 Leuchtrot, RAL 3026 
Leuchthellrot, RAL 603·8· Leuchtgrün sowie Töne, die dem Farbspektrum 
entsprechen, 

- Werbung mit Einsatz von Bildwerfern und Lasern (Lichtwerbung am Himmel 
oder auf Projektionsflächen) 

- Werbeanlagen, von denen Beschallungen zum Zwecke der Werbung aus-
gehen. 

 
Es verbleiben keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft, die einer 
Kompensation bedürfen.  

5.1.9 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Es ergeben sich durch das Vorhaben erhebliche Auswirkungen auf das Kulturgut Wallhe-
cke. Maßnahmen, auf die verbindlich hingewiesen wird bzw. die verbindlich nachrichtlich 
übernommen werden, bilden folgende:  

 

• Meldung von Bodenfunden 
Im Rahmen der Bauleitplanung sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB die Belange des 
Denkmalschutzes und der Denkmalpflege zu beachten. Sollten bei den geplanten 
Bau- und Erdarbeiten ur- und frühgeschichtliche sowie mittelalterliche und frühneu-
zeitliche Bodenfunde (das können u. a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansamm-
lungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen oder Steinkonzentrationen, 
auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gemäß § 14 Abs. 
1 des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes (DSchG ND) meldepflichtig und 
müssen der zuständigen unteren Denkmalschutzbehörde beim Landkreis Ammerland 
oder dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege - Abteilung Archäologie 
- Stützpunkt Oldenburg, Ofener Straße 15, Tel. 0441/799-2120 unverzüglich gemel-
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det werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unterneh-
mer. Bodenfunde und FundsteIlen sind nach § 14 Abs. 2 DSchG ND bis zum Ablauf 
von vier Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz 
ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung 
der Arbeiten gestattet. 

 
Für die verbleibenden, nicht zu vermeidenden erheblichen Auswirkungen durch das 
Vorhaben auf die Schutzgüter Kultur- und Sachgüter wird der Kompensationsbedarf 
in Kapitel 5.2 im Rahmen der Bilanzierung der Biotoptypen ermittelt. Die durchzufüh-
renden Kompensationsmaßnahmen werden in Kapitel 5.3 erläutert.  
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5.2 Eingriffsbilanzierung  

Entsprechend dem Naturschutzgesetz (Eingriffsregelung) muss ein unvermeidbarer zu-
lässiger Eingriff in die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und das Landschaftsbild 
durch geeignete Maßnahmen kompensiert werden.  

5.2.1 Schutzgut Pflanzen 

Die Eingriffsbilanzierung erfolgt mit dem Bilanzierungsmodell des niedersächsischen 
Städtetages von 2013 (NIEDERSÄCHSISCHER STÄDTETAG: Arbeitshilfe zur Ermittlung von 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung). Der Eingriffsumfang wird da-
bei durch einen Flächenwert ausgedrückt, der sich nach der folgenden Formel errechnet: 
 
a) Flächenwert des Ist-Zustandes: 
 

Größe der Eingriffsfläche in m² x 
Wertfaktor des vorhandenen Bio-
toptyps  
 

b) Flächenwert des Planungszustandes: Größe der Planungsfläche in m² x 
Wertfaktor des geplanten Biotoptyps  
 

c) 
 

    Flächenwert des Planungszustandes 
-   Flächenwert des Ist-Zustandes 
=  Flächenwert des Eingriffs (Maß für die Beeinträchtigung) 

 
Mit Hilfe dieses Wertes wird die Bilanzierung von Eingriff und Kompensation ermöglicht. 
Berechnung des Flächenwertes des Eingriffs: 
 

Tabelle 2: Berechnung des Flächenwertes des Eingriffs 

 
Ist-Zustand 

  

Planung 

Biotoptyp 
Fläche 
(m²) 

Wertfak-
tor 

Flächen-
wert 

Biotoptyp 
Fläche 
(m²) 

Wert-
faktor 

Flächen-
wert 

A* 241 1 241 HF (Erhaltfläche)*2 214 2,5 536 

                

HBE (4 Stk)*1 80 3 240 HF*3 1.665 2 3.330 

GEF 4.163 3 12.490 HF** 105 2 210 

GMA- 1.520 3 4.560         

URF/BRR 178 3 535 SXZ*4 1.487 1 1.487 

HPS 215 3 644         

HFS 89 3 268 GR*5 3.129 1 3.129 

        GR*6 150 1 150 

GRR(GMS) 3.124 2 6.248 GRT*7 90 1 90 

BE (3 Stk)*1 30 2 60         

HBE (7 Stk)*1 70 2 140 X*8 12.515 0 0 

EL(BRR) 289 2 578 X*9 1.348 0 0 

BRS 157 2 314     

FGZu 268 2 536     

PHG 809 2 1.619     

        

HF** 105 2 210     

        

PHZ 4.046 1 4.046     
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Ist-Zustand 

  

Planung 

Biotoptyp 
Fläche 
(m²) 

Wertfak-
tor 

Flächen-
wert 

Biotoptyp 
Fläche 
(m²) 

Wert-
faktor 

Flächen-
wert 

GRR 2.281 1 2.281     

GRT 1.826 1 1.826     

            

OD 744 0 0     

OY 93 0 0     

OVW 553 0 0     

Gesamt 20.882*   Gesamt 20.703   

Flächenwert Ist-Zustand                        36.837 Flächenwert Planungs-Zustand 8.931 

 
Erklärungen:  
 

* Es handelt sich um die Flächenanteile der Wallheckenabschnitte im Geltungsbereich. Da die Wallhecke im 
Verhältnis 1:1 (abhängig von den betroffenen Metern) kompensiert wird, werden die Flächenanteile mit 
der Wertstufe 1 in die Bilanzierung eingestellt, um eine doppelte Kompensation zu vermeiden.  

*1 Gemäß dem angewendeten Bilanzierungsmodell (Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen in der Bauleitplanung) werden Einzelbäume zusätzlich zur Grundfläche erfasst. Weiterhin sind 
vorhandene Einzelbäume zusätzlich zur Grundfläche nach der vorhandenen Kronentrauffläche zu bestim-
men. Dieser Flächenwert ist dem Wert der Grundfläche zuzuzählen. Aus diesem Grund ist bei einem Vor-
handensein von Einzelbäumen die Gesamtfläche größer als die Geltungsbereichsgröße. Die Größe des Gel-
tungsbereiches ergibt sich indem die Flächen der Einzelbäume und Einzelsträucher von der Gesamtfläche 
abgezogen werden. Die Fläche der Einzelbäume beträgt hier 180 m². Pro Einzelbaum mit > 0,3 m Stamm-
durchmesser wird eine Fläche von 20 m² angesetzt und die Wertstufe 3 berücksichtigt (hier: 4 Stk.). Pro 
Einzelbaum mit < 0,3 m Stammdurchmesser wird eine Fläche von 10 m² angesetzt und die Wertstufe 2 
berücksichtigt (hier: 11 Einzelbäume, 3 Einzelsträucher). 

*2 Im Geltungsbereich befindliche Abschnitte der Wallhecke werden innerhalb dieser Fläche zum Erhalt fest-
gesetzt.  

*3 Es handelt sich um Flächen für die Anlage von standortgerechten, heimischen gebietseigenen Baum-
Strauchpflanzungen (Anpflanz- und Erhaltfläche, HF). 

*4 Es handelt sich um die Fläche für die Regenrückhaltung. 
*5 Die unversiegelten Bereiche der festgesetzten Fläche für Gewerbe (20 %) werden als artenarmer Scherrasen 

(GR) mit dem Wertfaktor 1 berücksichtigt. 
*6 Die unversiegelten Bereiche der festgesetzten Fläche für die Erschließung (10 %) werden als artenarmes 

Straßenbegleitgrün (GR) mit dem Wertfaktor 1 berücksichtigt. 
*7 Übrige Bereiche der privaten Grünfläche werden als Scher- und Trittrasen mit dem Wertfaktor 1 berück-

sichtigt. 
*8 Vollständig versiegelte Flächenanteile des ausgewiesenen Gewerbegebietes (80%). 
*9 Vollständig versiegelte Flächenanteile der Erschließung (90%). 
** Planungsrechtlich freigeräumte Fläche aus Überplanung einer Teilfläche des vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplans Nr. 1 „Südlich Brombeerweg“ 2. Änderung. Im Bestandsplan liegen dort Flächen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft als Umgrenzung von Flächen mit 
Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
sowie von Gewässern vor. Die Fläche wird innerhalb des Geltungsbereichs verlagert und auf der Planungs-
seite innerhalb der Anpflanz- und Erhaltfläche kompensiert. 

 
 
 Flächenwert Planung =    8.931   
- Flächenwert Ist-Zustand =  36.837 
= Flächenwert des Eingriffs = -27.906 
 
 

Es ergibt sich somit ein Flächenwert von 27.906 Werteinheiten für den Eingriff in Natur 
und Landschaft, der kompensiert werden muss. Dies entspricht einer Flächengröße von 
ca.  27.906 m2 bei Aufwertung um einen Wertfaktor. Bei einer Aufwertung der potenziellen 
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Kompensationsflächen um zwei Wertfaktoren, wie es im Allgemeinen durch entspre-
chende Maßnahmenkonzepte möglich ist, ergibt sich ein Bedarf von ca. 13.953 m2 Kom-
pensationsbedarf auf externen Flächen. 

5.2.2 Schutzgut Tiere 

Brutvögel 
Als Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB sind, um artenschutzrechtliche Verbotstatbestände für 
Brutvögel gemäß § 44 (1) BNatSchG zu vermeiden pro beseitigtem Höhlenbaum (ent-
sprechend mind. 4) Nistkästen für Brutvögel (geeignet für Höhlenbrüter und Halbhöhlen-
brüter) anzubringen. Die Nisthilfen müssen jeweils speziell für die zuvor genannten Arten 
geeignet sein und fachgerecht an dem zu erhaltenden Baumbestand im Geltungsbereich 
angebracht und erhalten werden. Die Durchführung der Maßnahmen ist durch eine fach-
kundige Person rechtzeitig vor der Brutzeit zu gewährleisten.  
 
Fledermäuse 
Als Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB sind, um artenschutzrechtliche Verbotstatbestände für 
Fledermäuse gemäß § 44 (1) BNatSchG zu vermeiden pro beseitigtem Höhlenbaum (ent-
sprechend mind. 3) Fledermauskästen für baumbewohnende Fledermausarten anzu-
bringen und pro beseitigtem Gebäude mind. 5 Fledermauskästen für gebäudebewoh-
nende Fledermausarten zu installieren.  
 
Die Installation der Kästen kann im Verlauf des Winters bis Mitte Februar erfolgen, so 
dass sie für die nächste Fledermaussaison nutzbar sind. Für das Anbringen der Fleder-
mauskästen sollte u.a. beachtet werden: Da Fledermäuse je nach Art und Jahreszeit un-
terschiedliche mikroklimatische Ansprüche haben, sollten die Ersatzquartiere in verschie-
denen Himmelsrichtungen von sonnig bis halbschattig an einem oder benachbarten Ge-
bäuden angeboten werden.  
 

- Ausrichtung der Kästen: Südost bis Nordwest als bevorzugte Ausrichtung, Ost 
bis Nordwest möglich, Nord bis Nordost nicht grundsätzlich vermeiden, bei 
großer Hitze kann ein kühler Hangplatz nützlich sein.  

- Höhe, ab 3-5 m aufwärts, auf freien Anflug achten, damit die Fledermäuse vor 
dem Kasten schwärmen können.  

- Fledermäuse meiden Licht, es darf daher keine Beleuchtung auf die Kästen 
fallen!  

5.2.3 Schutzgüter Boden und Fläche 

Auf einer Fläche von rd. 1,4 ha erfolgt die Neuversiegelung bzw. Überbauung offener Bo-
denbereiche. Bezogen auf das Schutzgut Boden und Fläche stellt dies einen erheblichen 
Eingriff dar. Die Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden können gem. Eingriffsmodell 
nach dem Nds. Städtetag (NIEDERSÄCHSISCHER STÄDTETAG 2013) zusammen mit den 
Wertverlusten für das Schutzgut Pflanzen ausgeglichen werden, da die Kompensations-
maßnahmen, welche eine Verbesserung der Biotoptypen mit sich bringen multifunktional 
ebenfalls eine Verbesserung der Bodenfunktionen über bspw. eine Verringerung von 
Nährstoffeinträgen oder Bodenbearbeitung mit sich bringen. Es verbleiben somit keine 
erheblichen Umweltauswirkungen für das Schutzgut Boden.  
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5.2.4 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Durch den Bebauungsplan „Oldenburger Straße, Wahnbek“ werden im Geltungsbereich 
Wallhecken auf einer Länge von insgesamt 113 m überplant. Dafür ist eine Neuanlage im 
Verhältnis 1:1 (= 113 m) erforderlich. Da eine Neuanlage innerhalb des Geltungsbereichs 
nicht möglich ist, verbleibt ein Kompensationsdefizit von 113 m Wallhecke, dass durch 
eine Neuanlage zu decken ist.  

5.3 Maßnahmen zur Kompensation 

Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Na-
tur und Landschaft zu unterlassen sowie unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maß-
nahmen des Naturhaushaltes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaß-
nahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Ausgeglichen ist eine Beeinträchtigung, 
wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes in gleichartiger 
Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederherge-
stellt oder neugestaltet ist. Ersetzt ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beein-
trächtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betroffenen Naturraum in gleichwerti-
ger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neugestaltet ist (§ 
15 (1) und (2) BNatSchG).  
 
Obwohl durch den Bebauungsplan nebst Flächennutzungsplanänderung selbst nicht in 
den Naturhaushalt und das Landschaftsbild eingegriffen werden kann, sondern nur durch 
seine Realisierung, ist die Eingriffsregelung dennoch von Bedeutung, da nur bei ihrer Be-
achtung eine ordnungsgemäße Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange möglich 
ist. 

 
Um die mit der Realisierung des Bebauungsplanes verbundenen Beeinträchtigungen in 
den Naturhaushalt und das Landschaftsbild zu kompensieren, sind folgende Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen durchzuführen: 

5.3.1 Ausgleichsmaßnahmen 

Anlage von standortgerechten, heimischen gebietseigenen Baum-Strauch-Pflan-
zungen (ca. 1.770 m²) 
 
Entlang der westlichen und südlichen Geltungsbereichsgrenze sind in der Fläche zum 
Anpflanzen und zur Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen so-
wie von Gewässern (Planungen, Nutzungsregelungen und Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft nach § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 
6 BauGB) auf einer Breite von mindestens 3,00 m (bis 17 m) Anpflanzungen mit standort-
gerechten heimischen / gebietseigenen Bäumen und Sträuchern vorzusehen.  
 
Bei der Auswahl der Gehölze wird in Anlehnung an die potenziell natürliche Vegetation 
auf standorttypische, gebietseigene Arten zurückgegriffen. Neben der landschaftlichen 
Einbindung und der Schutz- bzw. Begrenzungsfunktionen weist eine standorttypische Ge-
hölzvegetation (Kombination Bäume/Sträucher) einen hohen faunistischen Wert auf. Eine 
Vielzahl von biotoptypischen Vogelarten nutzen diese Biotope als Ansitz- und Singwarte 
sowie als Brutmöglichkeit. Weiterhin haben verschiedene Wirbellose und auch Amphi-
bienarten ihren Haupt- oder Teillebensraum im Bereich von Gehölzen und Gebüschen. 
Neben der hohen Bedeutung für die Tierwelt und den Naturhaushalt prägen derartige Bi-
otopstrukturen das Landschaftsbild positiv. Neben der hohen Bedeutung für die Tierwelt 
und den Naturhaushalt wird auf die besondere Landschaftsbildprägung derartiger Biotop-
strukturen hingewiesen. 
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Zu verwendende Pflanzenarten: 
 
Bäume: Eberesche, Stieleiche, Hainbuche, Sandbirke, Rotbuche 
Sträucher: Eingriffliger Weißdorn, Faulbaum, Gemeiner Schneeball, Gewöhnliches Pfaf-
fenhütchen, Hundsrose, Schlehe, Schwarzer Holunder 
 
Qualitäten: 
 
Bäume:  Hochstamm, 3x verpflanzt, Stammumfang 12-14 cm, 

Heister, 2x verpflanzt, Höhe 125 - 150 cm 
Sträucher:  leichte Sträucher, 1x verpflanzt, Höhe 70 - 90 cm 
 
Der Pflanz- und Reihenabstand erfolgt im Abstand von jeweils einem Meter. Bei Abgang 
der gepflanzten Gehölze sind entsprechende Exemplare an gleicher Stelle nachzupflan-
zen. Um im Rahmen der Eingriffsregelung den o. g. übergeordneten naturschutzfachli-
chen Zielsetzungen gerecht zu werden, ist bei der Umsetzung von Kompensationsmaß-
nahmen und der Durchführung von Pflanzmaßnahmen und Ansaaten die Verwendung 
von Pflanzen und Saatgut gebietseigener Herkünfte vorzusehen. 

5.3.2 Ersatzmaßnahmen 

Die mit der Realisierung der Aufstellung des Bebauungsplanes „Oldenburger Straße, 
Wahnbek“ verbundenen unvermeidbaren Beeinträchtigungen können nicht vollständig 
über Ausgleichsmaßnahmen gemäß § 15 (2) BNatSchG kompensiert werden.  
 
Trotz der beschriebenen Ausgleichsmaßnahmen verbleibt ein Kompensationsrestwert 
von insgesamt 27.906 Werteinheiten für das Schutzgut Biotoptypen, die extern zu kom-
pensieren sind. Die Gemeinde verfügt über Poolflächen, die für Ersatzmaßnahmen zur 
Verfügung stehen und zur Deckung des Kompensationsdefizits von 27.906 Werteinheiten 
herangezogen werden.   

 
Wallheckenkompensation 
 
Durch die vorliegende Planung werden Wallhecken auf einer Länge von insgesamt 113 m 
überplant. Dafür ist eine Neuanlage im Verhältnis 1:1 (= 113 m) erforderlich. Zur Kompen-
sation sind an anderer Stelle 113 m neue Wallhecken anzulegen oder wallheckenför-
dernde Maßnahmen durchzuführen. Dies erfolgt über das Wallheckenschutzprogramm 
der Unteren Naturschutzbehörde des LANDKREISES AMMERLAND. Die Gemeinde Rastede 
wird zu diesem Zweck mit der Naturschutzstiftung Ammerland eine vertragliche monetäre 
Regelung treffen, durch welche die Wallhecke über die Stiftung kompensiert werden kann. 
 
Über die beschriebenen Maßnahmen und Flächen können die ermittelten erheblichen 
Umweltauswirkungen vollständig ersetzt werden.  

6.0 ANDERWEITIGE PLANUNGSMÖGLICHKEITEN 

6.1 Standort – Änderung des Flächennutzungsplanes 

Die Standortwohl ist im Kapitel 1.1 der Begründung erläutert und wird im Folgenden erneut 
aufgeführt. 
 
Nach § 1 (3) BauGB sind Bauleitpläne aufzustellen (oder zu ändern, zu ergänzen oder 
aufzuheben), sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung er-
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forderlich ist. Die Umwandlung landwirtschaftlicher Flächen soll gemäß § 1 a BauGB be-
gründet werden.  
 
Der Standort befindet sich im Südwesten der Gemeinde Rastede im Norden der Ortschaft 
Wahnbek. Die Ortschaft ist insbesondere durch Ihre Nähe zur Stadtgrenze von Oldenburg 
geprägt, welche in circa 2 Kilometer südlicher Entfernung liegt. Die Oldenburger Straße 
(K131), ist die Hauptverkehrsroute von Oldenburg in Richtung Rastede. In unmittelbarer 
Umgebung befindet sich das Autobahndreieck Oldenburg Nord, welches, eine Auffahrt 
auf die Autobahnen A29 (Emstek - Wilhelmshaven), A 293 (Autobahnkreuz Oldenburg 
Nord - Autobahnkreuz Oldenburg West) und die Bundesstraße 211 (Oldenburg - Brake) 
ermöglicht. Außerdem ist das Plangebiet für eine sich im ländlichen Raum befindende 
Ortschaft gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Circa 130 m nördlich an der 
Oldenburger Straße liegt die Bushaltestelle „Wahnbek Brombeerweg“, an der die Linien 
340, 345 und 349 (Jaderberg/Wiefelstede/Rastede - Oldenburg) verkehren.  
 
Das Plangebiet ist im Westen, Norden und Osten von Gewerbeflächen umgeben und wird 
im Süden von gemischten Bauflächen begrenzt. Lediglich im Westen grenzt ein kleiner 
Teil einer öffentlichen Grünfläche an. Die bestehende Landwirtschaftsfläche wird aktuell 
nicht landwirtschaftlich genutzt. Darüber hinaus ist das Potenzial für eine künftige land-
wirtschaftliche Nutzung aufgrund der umliegenden starken gewerblichen Prägung bereits 
eingeschränkt. Der Bereich ist aufgrund der verkehrlichen Lage und den umliegenden 
Nutzungen ein idealer Standort für die weitere Entwicklung von Gewerbeflächen in der 
Gemeinde Rastede. Insgesamt führt die Darstellung weiterer Gewerbeflächen zur Erwei-
terung eines bereits bestehenden Gewerbebetriebes, zu einer bedarfsgerechten Auswei-
sung von Gewerbeflächen und Wohnbauland. Daher soll in diesem Fall der Entwicklung 
von Gewerbeflächen ein Vorrang gegenüber der Landwirtschaft eingeräumt werden.  
 
Die vorliegende Änderung des Flächennutzungsplanes führt dazu, dass in einem notwen-
digen Umfang bislang ungenutzte Flächen mit einer neuen Nutzung versehen werden. Die 
Gemeinde Rastede ist auf die Inanspruchnahme dieser Fläche zugunsten der bedarfsge-
rechten städtebaulichen Entwicklung angewiesen. Die Flächen auf dem vorgesehenen 
Standort sind für die Gemeinde verfügbar, was hinsichtlich der mittelfristigen Realisierung 
der vorbereitenden Bauleitplanung ein entscheidendes Kriterium ist. Daher werden hier 
die Belange der Landwirtschaft zurückgestellt. 

6.2 Planinhalt – Aufstellung eines Bebauungsplans 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Oldenburger Straße, Wahnbek“ werden die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen, um Flächen zur Erweiterung eines be-
stehenden Gewerbebetriebes und der Ausweisung weiterer gewerblicher Bauflächen be-
reitzustellen. Zu diesem Zweck wird im Geltungsbereich ein eingeschränktes Gewerbe-
gebiet (GEe) gem. § 8 BauNVO festgesetzt. 
 
Im Bebauungsplan „Oldenburger Straße, Wahnbek“ wird das Maß der baulichen Nutzung 
innerhalb der festgesetzten Baugebiete über die Festsetzung einer Grundflächenzahl 
(GRZ) gem. § 16 (2) Nr. 1 BauNVO geregelt. Innerhalb des gem. § 8 BauNVO festgesetz-
ten eingeschränkten Gewerbegebietes (GEe) wird eine GRZ von maximal 0,8 festgesetzt. 
Dies entspricht der dem Entwicklungsvorhaben zu Grunde liegenden Planung und den für 
die gewerbliche Baugebiete üblichen Dimensionierungen.  
 
Zudem wird das Maß der baulichen Nutzung über die zulässige Zahl der Vollgeschosse 
baulicher Anlagen gem. § 16 (2) Nr. 3 BauNVO definiert. Innerhalb des festgesetzten ein-
geschränkten Gewerbegebietes (GEe) gem. § 8 BauNVO darf maximal zweigeschossig 
gebaut werden, was dem bestehenden Siedlungsumfeld entspricht. 
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Zur Erschließung des Plangebiets von der Oldenburger Straße wird eine Verkehrsfläche 
besonderer Zweckbestimmung „private Erschließung“ gemäß gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB 
festgesetzt. 
 
Zur Eingrünung des Plangebiets und zur Absicherung der landschaftsprägenden Ele-
mente im Plangebiet, werden private Grünflächen gem. § 9 (1) Nr. 15 BauGB festgesetzt. 
Aussagen über die Gestaltung werden nicht getroffen. 
 
Zur Sicherung, Erhaltung und Entwicklung des Grünbestands, insbesondere der Gehölz-
strukturen, die den Saum des Plangebietes im Süden und im Westen zur Oldenburger 
Straße bilden, werden Teile der oben genannten festgesetzten öffentliche Grünflächen 
überlagernd als Fläche zum Anpflanzen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen gem. § 9 (1) Nr. 25 a) i.V.m. § 9 (1) Nr. 25 b) BauGB festgesetzt. In diesen 
Flächen sind die vorhandenen Gehölzbestände zu schützen, zu pflegen und dauerhaft zu 
erhalten sowie durch Anpflanzungen von heimischen, standortgerechten Bäumen und 
Sträuchern zu ergänzen. Abgänge oder Beseitigungen aufgrund einer Befreiung sind adä-
quat vom Eingriffsverursacher zu ersetzen.  

7.0 ZUSÄTZLICHE ANGABEN 

7.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Ver-
fahren 

7.1.1 Analysemethoden und -modelle 

Die Eingriffsregelung wurde für das Schutzgut Pflanzen auf Basis des niedersächsischen 
Städtetages von 2013 (Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
in der Bauleitplanung) abgehandelt. Zusätzlich wurde für die übrigen Schutzgüter eine 
verbal-argumentative Eingriffsbetrachtung vorgenommen. 

7.1.2 Fachgutachten 

Im Rahmen der Aufstellung dieser Bauleitplanungen wurde eine Biotoptypenkartierung im 
Geltungsbereich und der angrenzenden Umgebung durchgeführt. Die schalltechnische 
Untersuchung zum Verkehrslärm für den Geltungsbereich des Plangebietes wurde von 
der I+B Akustik GmbH durchgeführt.   

7.2 Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen 

Zu den einzelnen Schutzgütern stand ausreichend aktuelles Datenmaterial zur Verfügung 
bzw. wurde im Rahmen der Bestandserfassung zu den Biotoptypen erhoben, sodass 
keine Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen auftraten. 

7.3 Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung 

Gemäß § 4c BauGB müssen die Kommunen die erheblichen Umweltauswirkungen über-
wachen (Monitoring), die auf Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten. Hier-
durch sollen insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig er-
kannt werden, um geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ermöglichen. Im Rahmen der 
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vorliegenden Planung wurden zum Teil erhebliche bzw. weniger erhebliche Umweltaus-
wirkungen festgestellt.  
 
Zur Überwachung der prognostizierten Umweltauswirkungen der Planung wird innerhalb 
von zwei Jahren nach Satzungsbeschluss bzw. Feststellungsbeschluss eine Überprüfung 
durch die Gemeinde Rastede stattfinden, die feststellt, ob sich unvorhergesehene erheb-
liche Auswirkungen abzeichnen. Gleichzeitig wird die Durchführung der festgelegten Aus-
gleichsmaßnahmen ein Jahr nach Umsetzung der Baumaßnahme erstmalig kontrolliert. 
Nach weiteren drei Jahren wird eine erneute Überprüfung stattfinden. Sollte diese nicht 
durchgeführt worden sein, wird die Gemeinde deren Realisierung über geeignete Maß-
nahmen sicherstellen. 

8.0 ALLGEMEINVERSTÄNDLICHE ZUSAMMENFASSUNG 

Die Gemeinde Rastede beabsichtigt den Bebauungsplan Nr. 121 „Oldenburger Straße, 
Wahnbek“ aufzustellen, um der anhaltend hohen Nachfrage nach gewerblichen Bauflä-
chen Rechnung zu tragen. Im Parallelverfahren wird gem. § 8 (3) BauGB die 82. Flächen-
nutzungsplanänderung „Oldenburger Straße, Wahnbek“ durchgeführt. 
 
Durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes „Oldenburger Straße, Wahnbek“ kommt 
es zu Versiegelungen von Fläche. Die Beeinträchtigung für die Schutzgüter Pflanzen, 
Tiere und Boden sowie Kultur- und Sachgüter sind als erheblich zu beurteilen. Für die 
Schutzgüter Wasser, Klima und Luft sowie Landschaft sind die Beeinträchtigungen als 
weniger erheblich zu beurteilen. Für die übrigen zu betrachtenden Schutzgüter sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. Unfälle oder Katastrophen, welche durch die 
Planung ausgelöst werden könnten wobei negative Umweltauswirkungen, die durch au-
ßerhalb des Plangebietes auftretende Unfälle und Katastrophen hervorgerufen werden 
können, sind nicht zu erwarten.  
 
Die Eingriffe in Natur und Landschaft werden unter Berücksichtigung der Vermeidungs- 
und Minimierungs- sowie Ausgleichsgebote dargestellt. 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur 
Vermeidung, Minimierung und die Kompensationsmaßnahmen auf externen Flächen 
keine erheblichen negativen Umweltauswirkungen im Geltungsbereich zurückbleiben. 
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Gemeinde Rastede
Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 121 "Oldenburger Straße, Wahnbek"

Quelle/Kartengrundlage: Amtliche Karte (ALKIS)

Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 121
"Oldenburger Straße, Wahnbek"

Gemeinde Rastede

Abkürzungen für Gehölzarten
Ah Ahorn Acer  spec.
Ahb Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus
Bi Birke Betula spec.
Bu Rot-Buche Fagus sylvatica
Ei Stiel-Eiche Quercus robur
Hb Hainbuche Carpinus betulus
Hs Gewöhnliche Hasel Corylus avellana
Ob Obstbäume
Sp Stechpalme llex aquifolium
Ts Späte Traubenkirsche Prunus serotina
We Weide Salix spec.

Landkreis Ammerland

Geltungsbereich des Bebauungsplanes

Einzelbaum, Einzelstrauch

Wälder, Gehölze

Graben, Gewässer

Stammdurchmesser der Gehölze in m (geschätzt)

Wallhecke gemäß § 22 Abs. 3 NNatSchG

0,3

§w

Biotoptypen (Stand 05/2022)
[Biotoptypenkürzel nach « Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen » (DRACHENFELS 2021)]

Gebüsche und Gehölzbestände
BRR Rubus-Gestrüpp
BRS Sonstiges naturnahes Sukzessionsgebüsch
HWM Strauch-Baum-Wallhecke
HWB Baum-Wallhecke
HWO Gehölzfreier Wall
HFS Strauchhecke
HBE Einzelbaum
BE Einzelstrauch
HBA Baumreihe/Allee
HPS Sonstiger standortgerechter Gehölzbestand

Binnengewässer
FGZ Sonstiger vegetationsarmer Graben
SXG Stillgewässer in Grünanlage

Zusätze: u = unbeständig, zeitweise trockenfallend
v = Verbuschung, Gehölzaufkommen

Grünland
GMA Mageres mesophiles Grünland kalkarmer Standorte
GMS Sonstiges mesophiles Grünland
GEF Sonstiges feuchtes Extensivgrünland
UHM Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte
URF Ruderalflur frischer bis feuchter Standorte

Zusätze: – = kennartenarme Ausprägung

Stauden- und Ruderalfluren
UHM Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte
URF Ruderalflur frischer bis feuchter Standorte

Acker- und Gartenbaubiotope
EL Landwirtschaftliche Lagerfläche

Grünanlagen
GRR Artenreicher Scherrasen
GRT Trittrasen
BZN Ziergebüsch aus überwiegend nicht heimischen Gehölzarten
PH Hausgarten
PHG Hausgarten mit Großbäumen
PHZ Neuzeitlicher Ziergarten
PZA Sonstige Grünanlage ohne Altbäume

Gebäude, Verkehrs- und Industrieflächen
OVS Straße
OVW Weg
OFG Sonstiger gewerblich genutzter Platz
OE Einzel- und Reihenhausbebauung
OD Dorfgebiet/landwirtschaftliches Gebäude
OGG Gewerbegebiet
OY Sonstiges Bauwerk 

Zusätze: w = wassergebundene Decke/Lockermaterial
p = Kopfsteinpflaster
g = Sonstiges Pflaster mit breiten Fugen
v = Sonstiges Pflaster mit engen Fugen
a = Asphalt/Beton
u = unbefestigt

Anmerkung des Verfassers:
Die genaue Lage und Ausdehnung der dargestellten Biotoptypen ist nicht vor Ort eingemessen, so dass 
hieraus keinerlei Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden kann. Die dargestellten Strukturen geben 
vielmehr die ungefähre Lage und Ausdehnung der zum Zeitpunkt der Bestandskartierung angetroffenen 
Biotoptypen und Nutzungen wieder.
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 Gemeinde Rastede 
 Der Bürgermeister 

 

B e s c h l u s s v o r l a g e  

 

Vorlage-Nr.: 2024/095 
freigegeben am 23.07.2024 

 
GB 3 Datum: 10.07.2024 
Sachbearbeiter/in: Kolay, Aysen  
 

Bebauungsplan 121 - Gewerbefläche Wahnbek 
 
 
Beratungsfolge: 
Status Datum Gremium 
Ö 12.08.2024 Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Bauen 
N 20.08.2024 Verwaltungsausschuss 
Ö 01.10.2024 Rat 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Die im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 Bauge-
setzbuch (BauGB) sowie der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnah-
men werden auf der Grundlage dieser Beschlussvorlage sowie der Sitzung 
des Ausschusses für Gemeindeentwicklung und Bauen am 12.08.2024 be-
rücksichtigt. 
 

2. Die bisherige Beschlussfassung und Abwägung werden bestätigt. 
 

3. Der Bebauungsplan Nr. 121 mit Begründung und Umweltbericht sowie die örtli-
chen Bauvorschriften werden gemäß § 1 Abs. 3 Baugesetzbuch in Verbindung 
mit § 10 Abs. 1 BauGB beschlossen.  

 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 121 sollen die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für ein Gewerbegebiet an der Oldenburger Straße im Ortsteil Wahn-
bek geschaffen werden. Das Plangebiet befindet sich zwischen dem bestehenden 
Betriebsgrundstück Nord-Automobile und der vorhandenen Bebauung an der Me-
melstraße, dass bisher landwirtschaftlich genutzt wird. Durch diese Bauleitplanung 
wird eine städtebauliche (Nach-) Verdichtung in einem weitestgehend vorgeprägten 
Siedlungsbereich ermöglicht. 
 
Die Erschließung des Bebauungsplanes Nr. 121 ist über eine Verkehrsfläche vorge-
sehen, die an der Oldenburger Straße angeschlossen wird. Unabhängig von der öf-
fentlich-rechtlichen Widmung wird die Straße im Eigentum des Investors verbleiben. 
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Im April 2024 wurden die öffentliche Auslegung sowie die Beteiligung der Behörden 
und Träger öffentlicher Belange durchgeführt. Von den Trägern öffentlicher Belange 
wurden überwiegend Hinweise, die sich auf die spätere Bauausführung beziehen 
und daher zur Kenntnis genommen werden oder redaktionelle Änderungen vorgetra-
gen, die in die Begründung eingearbeitet wurden. Anregungen oder Hinweise der 
Öffentlichkeit sind nicht vorgetragen worden. 
 
Die Stellungnahmen und Abwägungsvorschläge sind der Anlage 1 zu entnehmen. 
Die Abwägungsvorschläge enthalten in kursiver Schrift zudem die Stellungnahmen 
aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und Träger 
öffentlicher Belange, um diese im Zuge der Gesamtabwägung berücksichtigen zu 
können. 
 
Inhaltliche Änderungen waren infolge der eingegangenen Stellungnahmen nicht er-
forderlich, sodass der Satzungsbeschluss gefasst werden kann.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die Kosten des Bauleitplanverfahrens werden entsprechend eines städtebaulichen 
Vertrages von dem Investor getragen. 
 
 
Auswirkungen auf das Klima: 
 
Durch die Versiegelung und Überbauung der künftigen Bauflächen werden die loka-
len Klimabedingungen verändert sowie klima- und energierelevante Ressourcen in 
Anspruch genommen. Auf die Ausführungen in der Anlage 4 zu dieser Vorlage wird 
verwiesen. 
 
 
Anlagen: 
 

1. Abwägungsvorschläge 
2. Planzeichnung 
3. Begründung 
4. Umweltbericht 

 



 

 

GEMEINDE RASTEDE 
Landkreis Ammerland 

_______________________________________________________________________ 
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Träger öffentlicher Belange 
 
von folgenden Stellen wurden keine Anregungen in der Stellungnahme vorgebracht: 
 

1. Ammerländer Wasseracht (24.04.2024) 
An der Krömerei 6a 
26655 Westerstede 
 

2. Amprion GmbH (02.05.2024) 
Asset Management 
Robert-Schuman-Straße 7  
44263 Dortmund 
 

3. Avacon Netz GmbH (26.04.2024) 
Anderslebener Str. 62 
39387 Oschersleben 
 

4. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
(29.04.2024) 
Fontainengraben 200 
53123 Bonn 
 

5. ExxonMobil Production Deutschland GmbH (02.05.2024) 
Vahrenwalder Straße 238 
30179 Hannover 
 

6. Gastransport Nord GmbH (13.05.2024) 
Cloppenburger Straße 363 
26133 Oldenburg 
 

7. Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (16.05.2024) 
Dezernat 42 Luftverkehr 
Kaiserstr. 27 
26122 Oldenburg 
 

8. Niedersächsische Landesforsten (25.04.2024) 
Forstamt Ankum 
Lindenstraße 2 
49577 Ankum 
 

9. TenneT TSO GmbH (30.04.2024) 
Eisenbahnlängsweg 2 a 
31275 Lehrte 
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Träger öffentlicher Belange 
 
von folgenden Stellen wurden Anregungen in der Stellungnahme vorgebracht: 
 

 
1. EWE Netz GmbH (30.04.2024) 

Cloppenburger Str. 302 
26133 Oldenburg 
 

2. GASCADE Gastransport GmbH (06.05.2024) 
Kölnische Straße 108-112 
34119 Kassel 
 

3. Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (15.05.2024) 
Postfach 51 01 53 
30631 Hannover 
 

4. Landkreis Ammerland (21.05.2024) 
Ammerlandallee 12 
26655 Westerstede 
 

5. Landwirtschaftskammer Niedersachsen (07.05.2024) 
Bezirksstelle OL-Nord 
Hermann-Ehlers-Straße-15 
26160 Bad Zwischenahn 
 

6. Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (30.05.2024) 
Geschäftsbereich Oldenburg 
Kaiserstraße 27 
26122 Oldenburg 
 

7. Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege (02.05.2024) 
Regionalreferat Oldenburg 
Ofener Straße 15 
26121 Oldenburg 
 

8. Oldenburg Ostfriesischer Wasserverband (24.05.2024) 
Georgstraße 4 
26919 Brake 
 

9. Telekom Deutschland GmbH (27.05.2024) 
Hannoversche Str. 6-8 
49084 Osnabrück 
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 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 
 EWE Netz GmbH (30.04.2024) 

Cloppenburger Str. 302 
26133 Oldenburg 

  

 Vielen Dank für die Beteiligung unseres Hauses als Träger öffentlicher Be-
lange. 
 
Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet befinden sich 
Versorgungsleitungen und/oder Anlagen der EWE NETZ GmbH. 
 
Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen (Lage) und Standorten 
(Bestand) grundsätzlich zu erhalten und dürfen weder beschädigt, über-
baut, überpflanzt oder anderweitig gefährdet werden. Bitte stellen Sie si-
cher, dass diese Leitungen und Anlagen durch Ihr Vorhaben weder tech-
nisch noch rechtlich beeinträchtigt werden. 
 
Sollte sich durch Ihr Vorhaben die Notwendigkeit einer Anpassung unserer 
Anlagen, wie z.B. Änderungen, Beseitigung, Neuherstellung der Anlagen 
an einem anderen Ort (Versetzung) oder anderer Betriebsarbeiten erge-
ben, gelten dafür die gesetzlichen Vorgaben und die anerkannten Regeln 
der Technik. 
Für die gegebenenfalls notwendige Erschließung des Plan- oder Baugebie-
tes mit Versorgungsleitungen und Anlagen durch EWE NETZ planen Sie 
bitte einen Versorgungsstreifen bzw. -korridore für z.B. Telekommunikati-
onslinien und Elektrizitätsleitungen gemäß DIN 1998 von mindestens 2,2 m 
mit ein. 
Weiterhin kann für die Stromversorgung von Baugebieten o. Ä. zusätzlich 
die Installation einer Trafostation erforderlich sein. Für die Auswahl eines 
geeigneten Stationsplatzes (ca. 6m x 5m) möchten wir Sie bitten, uns in 
weitere Planungen frühzeitig mit einzubinden. Für einen eventuell später 
steigenden Leistungsbedarf könnte ein weiterer Stationsplatz und Leitungs-
verlegungen in den Versorgungsstreifen erforderlich werden. Wir bitten Sie, 
dass bei Ihren Planungen ebenfalls zu berücksichtigen. 
Bitte informieren Sie uns zudem, wenn ein wärmetechnisches Versor-
gungskonzept umgesetzt werden soll. 
Die Kosten der Anpassungen bzw. der Betriebsarbeiten sind von dem Vor-
habenträger vollständig zu tragen und der EWE NETZ GmbH zu erstatten, 
es sei denn der Vorhabenträger und die EWE NETZ GmbH haben eine an-
derslautende Kostentragung vertraglich geregelt. 
 

 Der Hinweise der EWE werden im Rahmen der Ausführungsplanung be-
rücksichtigt.  
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 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 
Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren Bedenken oder Anregungen vor-
zubringen. 
 
Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Planungen einzubeziehen und uns 
frühzeitig zu beteiligen. Dies gilt auch für den Fall der Erschließung des 
Plangebietes mit Versorgungsleitungen durch EWE NETZ, denn hierfür 
sind beispielsweise Lage und Nutzung der Versorgungsleitung und die sich 
daraus ableitenden wirtschaftlichen Bedingungen wesentliche Faktoren. 
Damit die Planung Ihres Baugebietes durch uns erfolgen kann, teilen Sie 
uns bitte die dafür notwendigen Informationen über den folgenden Link mit: 
https://www.ewe-netz.de/kommunen/service/neubaugebietserschliessung 
 
In der Laufzeit Ihres Verfahrens kann sich unser Leitungs- und Anlagenbe-
stand ändern. 
Damit es nicht zu Entscheidungen auf Grundlage eines veralteten Planwer-
kes kommt, nutzen Sie dafür bitte unsere aktuelle Leitungs- und Anlagen-
auskunft. Auf unserer Internetseite der EWE NETZ GmbH können Sie sich 
jederzeit nach einer erfolgreichen Registrierung auf unserem modernen 
Planauskunftsportal über die konkrete Art und Lage unserer zu berücksich-
tigenden Anlagen informieren: 
https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-abru-
fen 
 
Unsere Kontaktdaten haben sich geändert! 
 
Ab sofort erreichen Sie unsere Fachabteilung für "Träger öffentlicher Be-
lange" ausschließlich unter folgender eigenständiger E-Mailadresse: 
ToeB-Verfahren@ewe-netz.de 
 
Ändern Sie zudem, falls noch nicht geschehen, unsere postalische An-
schrift wie folgt: 
EWE NETZ GmbH 
GE-AS Leitungsrechte 
Cloppenburger Straße 302 
26133 Oldenburg 
 
Haben Sie weitere Fragen? Sie erreichen Ihren Ansprechpartner Claudia 
Vahl unter der folgenden Rufnummer: 0151-74493158. 
 



Abwägung: B-Plan Nr. 121, Behörden-/TÖB-Beteiligung   (Verfahren gem. § 4 (2) BauGB)                                                            3 

 
Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 

 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 
 GASCADE Gastransport GmbH (06.05.2024) 

Kölnische Straße 108-112 
34119 Kassel 

  

 Wir antworten Ihnen zugleich auch im Namen und Auftrag der Anlagenbe-
treiber WINGAS GmbH sowie NEL Gastransport GmbH. 
 
Nach Prüfung des Vorhabens im Hinblick auf eine Beeinträchtigung unserer 
Anlagen teilen wir Ihnen mit, dass unsere Anlagen zum gegenwärtigen Zeit-
punkt nicht betroffen sind. Dies schließt die Anlagen der v. g. Betreiber mit 
ein. 
 
Für Kompensationsmaßnahmen muss sichergestellt sein, dass diese un-
sere Anlagen nicht beeinträchtigen und nicht im Schutzstreifen unserer An-
lagen stattfinden werden. Sollten externe Flächen zur Deckung des Kom-
pensationsbedarfs erforderlich sein, sind uns diese ebenfalls mit entspre-
chenden Planunterlagen zur Stellungnahme vorzulegen. Eine Auflistung 
der Flurstücke in der Begründung oder im Umweltbericht ist nicht ausrei-
chend. 
 
Wir bitten Sie daher, uns am weiteren Verfahren zu beteiligen. 

 Die Hinweise und Informationen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Kompensationsmaßnahmen und -Flächen sind in der Bauleitplanung 
soweit wie im Bauplanungsrecht notwendig aufgeführt und verortet. Ergän-
zungen sind nicht notwendig. 
 
 
 
 
 
Die GASCADE Gastransport GmbH wird weiterhin am Verfahren beteiligt. 

    
 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (15.05.2024) 

Postfach 51 01 53 
30631 Hannover 

  

 In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir zum o.g. 
Vorhaben folgende Hinweise: 
 
Hinweise 
Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen erfolgen, verweisen 
wir für Hinweise und Informationen zu den Baugrundverhältnissen am 
Standort auf den NIBIS ® Kartenserver . Die Hinweise zum Baugrund bzw. 
den Baugrundverhältnissen ersetzen keine geotechnische Erkundung und 
Untersuchung des Baugrundes bzw. einen geotechnischen Bericht. Geo-
technische Baugrunderkundungen/- untersuchungen sowie die Erstellung 
des geotechnischen Berichts sollten gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in 
Verbindung mit der DIN 4020 in den jeweils gültigen Fassungen erfolgen. 
 

  
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im nachgelagerten Ver-
fahren der Vorhaben- und Erschließungsplanung beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 
In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir keine wei-
teren Hinweise oder Anregungen. 
 
Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mögliche Konflikte gegenüber 
den raumplanerischen Belangen etc. ableiten und vorausschauend berück-
sichtigen zu können. Die Stellungnahme wurde auf Basis des aktuellen 
Kenntnisstandes erstellt. Die verfügbare Datengrundlage ist weder als par-
zellenscharf zu interpretieren noch erhebt sie Anspruch auf Vollständigkeit. 
Die Stellungnahme ersetzt nicht etwaige nach weiteren Rechtsvorschriften 
und Normen erforderliche Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen 
oder objektbezogene Untersuchungen. 

 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

    
 Landkreis Ammerland (21.05.2024) 

Ammerlandallee 12 
26655 Westerstede 

  

 Aus Sicht des Immissionsschutzes bestehen aufgrund der vorgelegten Un-
terlagen keine Bedenken. 
Auf meine Stellungnahme vom 04.08.2023 wird verwiesen. 

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 Stellungnahme vom 04.08.2023 
 
Ein bislang dem Außenbereich zugeordnetes Gelände soll als einge-
schränktes Gewerbegebiet überplant werden. Dabei werden allen Teilbe-
reichen Lärmemissionskontingente zugeordnet, die unterhalb der für Ge-
werbegebiete uneingeschränkt zulässigen Kontingente liegen. 
 
In der textlichen Festsetzung Nr. 18 wird im vorletzten Absatz darauf hin-
gewiesen, dass generell auf der lärmabgewandten Seite eine Minderung 
der ermittelten Pegel angenommen werden kann. Dies bezieht sich auch 
auf die maßgeblichen Außenlärmpegel in der TF 17 und sollte, auch wenn 
es dann doppelt auftaucht, in der TF 17 dargestellt werden. 
 
In der textlichen Festsetzung Nr. 18 wird im letzten Absatz darauf hinge-
wiesen, dass von den oben aufgeführten Festsetzungsvorschlägen abge-
wichen werden kann, wenn gutachterlich die Einhaltung der Regelwerke 
nachgewiesen wird. Dieser Absatz bezieht sich auch auf die TF 16 und 
17. Daher wird empfohlen, diesen in eine eigene TF auszulagern und den 
Passus "von den oben aufgeführten Festsetzungsvorschlägen." durch 
"von den textlichen Festsetzungen Nr. 16 bis 18 (anzupassen falls sich die 
Nummerierung verschieben sollte) kann." zu ersetzen. 

  
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt und eine entsprechende redaktionelle Anpas-
sung vorgenommen. 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt und eine entsprechende redaktionelle Anpas-
sung vorgenommen. 
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 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 
 
Anmerkung zum Schallgutachten: 
-     Das Betriebsleiterwohnhaus "Brombeerweg 22" ist nicht als Immissi-
onsort im Rahmen der Kontingentierung berücksichtigt worden. Da es sich 
um einen Immissionsort innerhalb eines eingeschränkten Gewerbegebie-
tes handelt, sollte dieser Immissionsort mit erfasst werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-     Bei der Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegels ist nach Kapi-
tel 4.2.4 der gewerbliche Geräuschanteil, der nach Ziffer 4.4.5.7 der DIN 
4109-2:2018-01 zu berücksichtigen ist, nicht berücksichtigt worden. 
 
 
 
 
 
 
-     Die im Schallgutachten verwendeten Verkehrsdaten für die A 29 bzw. 
A 293 basieren auf der niedersächsischen Verkehrsmengenkarte aus dem 
Jahr 2015. Es wurde 2021 eine Ermittlung durchgeführt, die zu geringfügi-
gen geänderten Verkehrsmengen führt. Aus den Rasterlärmkarten zum 
Verkehrslärm lässt sich jedoch ableiten, dass trotz der hohen Verkehrs-
zahlen die Autobahnen keinen relevanten Einfluss auf das Plangebiet 
ausüben. Daher kann dieser Umstand als vernachlässigbar angesehen 
werden. 

 
 
Im Zuge der Emissionskontingentierung werden Betriebsleiterwohnungen, 
die denselben Schutzanspruch wie das geplante Gebiet aufweisen, übli-
cherweise nicht berücksichtigt, da i. d. R. keine negativen, schalltechni-
schen Auswirkungen durch das hinzukommende Gebiet zu erwarten sind. 
Eine überschlägige Berechnung der planbedingten Zusatzbelastung an 
der BLW „Brombeerweg 22“ zeigt, dass die Beurteilungspegel inkl. Zu-
satzkontingent von 3 dB im entsprechenden Sektor mit 51 dB(A) tags und 
36 dB(A) nachts mehr als 10 dB unterhalb der Orientierungswerte für Ge-
werbegebiete von 65/50 dB(A) tags/nachts liegen. Dies bestätigt die ein-
gangs geschilderte Einschätzung einer schalltechnischen Unbedenklich-
keit der festgelegten Emissionskontingente. (I+B Akustik GmbH, 
20.11.2023) 
 
Die Geräuschbelastung durch die umliegenden Verkehrswege ist so hoch 
(insbesondere auf der Oldenburger Straße mit DTV > 10000), dass die 
umliegenden, in unmittelbarer Umgebung des Plangebiets befindlichen 
Gewerbeflächen mit überwiegend geringen FSP zu keiner maßgeblichen 
Erhöhung der Beurteilungspegel durch den Verkehrslärm führen. Im vor-
liegenden Fall konnte die Berücksichtigung der gewerblichen Immissionen 
auf dem Plangebiet zur Ermittlung der MALP außer Acht gelassen wer-
den. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 

 Die Anmerkungen zum Schallgutachten wurden nach der Darstellung in der 
Abwägung durch den Schallgutachter geprüft. Es ergaben sich keine Än-
derungen. Entgegen der Darstellung in der Abwägung wurden die Vor-
schläge zur Änderung der textlichen Festsetzungen nicht geändert. Hier 
wird noch um Nacharbeitung gebeten. 

 Der Anregung wird gefolgt und die Planzeichnung wie oben stehend redak-
tionell angepasst. 
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 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 
 Aus raumordnerischer Sicht weise ich darauf hin, dass es sich bei dem 

Plangebiet nicht nur um ein Vorsorgegebiet für Landwirtschaft, sondern 
auch um ein Vorsorgegebiet für Natur und Landschaft handelt. Die Flurstü-
cke 96/2 und 89/2 der Flur 48 werden von einer Rohrfernleitung Gas ge-
kreuzt. Um entsprechende nachrichtliche Übernahme wird gebeten. 

 Der Anregung zur Aufnahme der Gasleitung wurde nicht gefolgt, da diese 
inkl. Ihrer Schutzabstände außerhalb des Geltungsbereiches verläuft und 
diesen nicht tangiert. 
Die Begründung wird um die mitgeteilten Informationen zur Gebietskatego-
rie redaktionell ergänzt. 

 Der Abfallwirtschaftsbetrieb weist darauf hin, dass die geplante Erschlie-
ßungsvereinbarung zwischen dem Eigentümer der Straße und der Ge-
meinde Rastede Regelungen zum Befahren der Straße durch Entsorgungs-
fahrzeuge beinhalten sollte. 

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und außerhalb des Verfahrens 
beachtet. 

 Aus naturschutzfachlicher Sicht wird darauf hingewiesen, dass die fehlen-
den Kompensationsmaßnahmen im Flächenpool der Gemeinde Rastede 
nachgewiesen werden. Hierzu ist dem Landkreis Ammerland eine aktuelle 
Übersicht über das Ökokonto der Gemeinde vor Satzungsbeschluss des 
Bebauungsplanes zu übersenden. 

 Dem Hinweis wird gefolgt.  
 
Die Gemeinde Rastede wird dem Landkreis Ammerland eine aktuelle Über-
sicht über das Ökokonto zukommen lassen.  

 Aus wasserrechtlicher Sicht bestehen grundsätzlich aus wasserwirtschaft-
licher Sicht keine Bedenken. 

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 Es ist ein umfassendes Entwässerungskonzept zu erstellen und der Unte-
ren Wasserbehörde vorzulegen. Ggfls. sind wasserrechtliche Genehmigun-
gen/Erlaubnisse zu beantragen 

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und außerhalb des Verfahrens 
beachtet. 

 Aus bauordnungsrechtlicher Sicht wird darauf hingewiesen, dass die textli-
chen Festsetzungen Nr. 4 und 6 im Hinblick auf die Vorschrift des § 32 
Absatz 3 NBauO (Photovoltaikanlagen auf Parkplätzen) überprüft werden 
sollte. 

 In den Bebauungsplan wurde der Verweis eingearbeitet, dass die gemäß § 
32 a Absatz 3 NBauO geforderten Vorschriften umzusetzen sind und dabei 
nicht der Festsetzung der Art der Nutzung widersprechen. 

 Der Entwurf zur Änderung der NBauO 2024 sieht nunmehr folgendes vor: 
 
Absatz 3: 
Wird ein offener Parkplatz oder ein offenes Parkdeck mit mehr als 25 Ein-
stellplätzen für Kraftfahrzeuge errichtet, so ist über der Einstellplatzfläche 
eine Solarenergieanlage zur Stromerzeugung zu installieren. Dieselbe 
Pflicht besteht auch, wenn mindestens 50 Prozent der vorhandenen Fläche 
eines offenen Parkplatzes in seinen Abmessungen oder Fahrbahnkonstruk-
tionen wesentlich geändert oder erneuert werden. Ausgenommen von den 
Pflichten nach den Sätzen 1 und 2 sind Parkplätze, die unmittelbar entlang 
der Fahrbahn öffentlicher Straßen angeordnet und die dem öffentlichen 
Verkehr gewidmet sind. Die Pflichten nach den Sätzen 1 und 2 gelten auch, 
wenn der Parkplatz oder das Parkdeck von mehreren Nutzungseinheiten 
auch in unterschiedlichen Gebäuden genutzt wird. 
 

 Der Hinweis wird entgegen genommen, ist der Gemeinde jedoch bereits 
bekannt. Eine Prüfung der Festsetzungen in Bezug auf die bauleitplaneri-
schen Möglichkeiten hat in Verbindung mit der stattgefunden. 
Da es sich jedoch in diesem Planungsfall nicht um einen Vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan handelt, können auch noch keine Aussagen zu den 
Stellplätzen vorgenommen werden. Grundsätzlich sind die Solarenergiean-
lagen auf Parkplatzflächen zulässig. Der weitere Umgang wird im Rahmen 
der anschließenden Genehmigungsplanung  geregelt. 
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 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 
Die geplanten Festsetzungen Nr. 4, 6 und 8 dieses Bebauungsplanentwur-
fes könnten zu Widersprüchen gegenüber der Gesetzgebung und deren 
Einhaltung führen. 
 
Um Prüfung bzw. Überarbeitung wird gebeten. 

 Weiterhin stimmen die Flurstücksnummern in der Festsetzung Nr. 4 nicht 
(98/6 müsste 89/6 sein). 

 Der Anregung wird gefolgt und die Festsetzung gemäß der Anmerkung re-
daktionell geändert. 

 Der Hinweis Nr. 9 sollte dahingehend ergänzt werden, dass auch Zaunan-
lagen, Stellplätze, Photovoltaikanlagen u. a. bauliche Anlagen im Sinne des 
Baurechts sind, sofern diese auch berücksichtigt werden. 

 Der Forderung wird nicht gefolgt, da grundsätzlich nachzulesen ist, welche 
Anlagen bauliche Anlagen im Sinne der Niedersächsischen Bauordnung 
sind. 

 Aus bauplanungsrechtlicher Sicht wird darauf hingewiesen, dass am 
06.07.2023 das Gesetz zur Stärkung der Digitalisierung in Bauleitplanver-
fahren und zur Änderung weiterer Vorschriften vom 03.07.2023 im Bundes-
gesetzblatt verkündet worden ist (BGBl. 2023 I Nr. 176). Das Inkrafttreten 
richtet sich nach Artikel 6 des Gesetzes. Auf die hiermit verbundenen Ver-
fahrensänderungen und neuen Begrifflichkeiten sowie auf die allgemeinen 
Überleitungsvorschriften wird hingewiesen. Es sollte dokumentiert werden, 
ob dieses Bauleitplanverfahren vor dem Inkrafttreten dieser Gesetzesände-
rung förmlich eingeleitet worden ist oder danach. 

 Die Verfahrensvermerke hinsichtlich des Aufstellungsbeschlusses werden 
bis zur Satzung ausgefüllt. 

 Für den gesamten Geltungsbereich soll die Satzung der Gemeinde 
Rastede zur Regelung der Außenwerbung in Teilen des Gemeindegebietes 
- örtliche Bauvorschriften gemäß § 84 Absatz 3 Nr.2 NBauO in der Fassung 
mit Satzungsbeschluss vom 22.07.2014 Anwendung finden. 

 Die Aussage des Landkreises ist korrekt. 

 Bei Vergleich dieser Regelungen mit der hier in diesen Bebauungsplanent-
wurf aufgenommenen örtlichen Bauvorschriften ist jedoch festzustellen, 
dass diese nicht komplett übernommen worden sind. Insbesondere fehlt z. 
B. § 4 Nr. 1 der genannten Satzung bezüglich Werbeanlagen, die mit be-
weglichen Teilen in einer Ansichtsfläche größer als 1 m² im Geltungsbe-
reich der Satzung ausgenommen sind. Um Prüfung wird gebeten. 

 Die Anregung des Landkreises ist korrekt. Der Hinweis zu der nachrichtli-
chen Übernahme der Örtlichen Bauvorschriften wird durch die klarstellende 
Ergänzung des nachfolgenden Punktes vervollständigt: 
„Werbeanlagen mit beweglichen Teilen mit einer Ansichtsfläche größer als 
1 qm,“ 
 

 Empfohlen wird im Übrigen auch, die maximale Höhe der möglichen Geld-
buße unter Nr. 5 aufzunehmen. 

 Die Gemeinde folgt der Empfehlung des Landkreises nicht, da die Konse-
quenzen der Nichteinhaltung unabhängig vom Bauleitplanverfahren be-
stimmt werden. Der Hinweis hierauf wird als ausreichend angesehen. 

 Weiter wird auf das der Gemeinde vorliegende Prüfkonzept zur Sicherstel-
lungsverpflichtung gemäß § 176 Absatz 2 Satz 2 Telekommunikationsge-
setz (TKG) sowie auf die der Gemeinde ebenfalls vorliegende Handrei-
chung für ein Materialkonzept zur Umsetzung hingewiesen. 

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und außerhalb des Verfahrens 
im Rahmen der Erschließungsplanung beachtet. 

 Bezüglich der Hinweise/nachrichtlichen Übernahme wird nochmals darauf 
hingewiesen, dass es sich bei dem Hinweis Nr. 10 um die Kontingentierung 
der Schallemissionen handelt. 

 Der Hinweis wird im Bebauungsplan angepasst. 
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 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 
 Seitens des Gesundheitsamtes bestehen keine Bedenken. Auswirkungen 

auf das Schutzgut Mensch/Gesundheit werden von dort nicht erwartet. 
Die in dem Schallgutachten genannten schalltechnischen Empfehlungen 
sind zu berücksichtigen. 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 Aus verkehrlicher Sicht bestehen keine Bedenken.  Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
    
 Landwirtschaftskammer Niedersachsen (07.05.2024) 

Hermann-Ehlers-Str. 15 
26160 Bad Zwischenahn 

  

 Laut Umweltbericht sind zum Ausgleich bei Realisierung dieser Bauleitpla-
nung einhergehende Eingriffe in den Naturhaushalt und dem Landschafts-
bild auf externen Flächen zu kompensieren. 
 
Für die notwendige externe Kompensation sollen Poolflächen der Ge-
meinde Rastede herangezogen werden. Konkrete Flurstücke wurden nicht 
benannt. 
 
Aus allgemeiner landwirtschaftlicher Sicht bestehen gegen die Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 121 keine Bedenken, wenn gewährleistet wird, 
dass die externe vorzunehmende Kompensation sich nicht nachteilig auf 
die Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe auswirkt. 

 Die Stellungnahme der Landwirtschaftskammer Niedersachsen wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Notwendige Kompensationsmaßnahmen werden im anerkannten Flächen-
pool der Gemeinde Rastede umgesetzt. Diese wurden im Vorfeld mit der 
unteren Naturschutzbehörde und den Flächeneigentümern abgestimmt. 

    
 Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 

(30.05.2024) 
Geschäftsbereich Oldenburg 
Kaiserstraße 27 
26122 Oldenburg 

  

 Das Plangebiet liegt östlich an der Kreisstraße 131 „Oldenburger Straße“ 
außerhalb einer gemäß § 4 (2) NStrG festgesetzten Ortsdurchfahrt. Die o. 
g. Bauleitplanung dient der Schaffung der planrechtlichen Voraussetzun-
gen für die Ausweisung von Gewerbeflächen an der Oldenburger Straße. 
Die Erschließung soll über eine neue Verkehrsfläche besonderer Zweckbe-
stimmung, und zwar eine private Verkehrsfläche, an die Kreisstraße 131 
„Oldenburger Straße“ erfolgen. 
 
Die Belange des Landkreise Ammerland, vertreten durch die Niedersächsi-
sche Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - Geschäftsbereich 

 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 



Abwägung: B-Plan Nr. 121, Behörden-/TÖB-Beteiligung   (Verfahren gem. § 4 (2) BauGB)                                                            9 

 
Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 

 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 
Oldenburg (NLStBV - OL), sind als Straßenbaulastträger der Kreisstraße 
131 „Oldenburger Straße“ direkt betroffen. 

 Betroffenheit: 
Laut dem § 1 Absatz 3 Baugesetzbuch fällt die Aufstellung der Bebauungs-
pläne in das Aufgabenfeld der jeweiligen Gemeinde, aber nicht nur die plan-
rechtliche Federführung durch die Gemeinde ist sicherzustellen, auch die 
straßenrechtliche Federführung nach dem NStrG ist durch die Gemeinde 
für die Neuerschließung der privaten Verkehrsfläche zu gewährleisten. Die 
vorliegende Stellungnahme weist noch einmal ausdrücklich auf die Nicht-
beachtung des § 35, Unterhaltung, NStrG und der straßenrechtlichen Fe-
derführung durch die Gemeinde Rastede hin. 

  
 
Die Hinweise und Einschätzung der NLStBV werden zur Kenntnis genom-
men. Der Gemeinde Rastede ist die Rolle der Plan aufstellenden Gemeinde 
durchaus bewusst. 
Die Unterhaltung der Straße wird außerhalb des Bauleitplanverfahrens zwi-
schen der Gemeinde Rastede, dem Vorhabenträger und der Straßenbau-
behörde geregelt. Es wird eine öffentliche Widmung vorgenommen. 
 

 Rechtsverhältnis: 
Der Straßenbaulastträger geht nur Rechtsverhältnisse mit einer Gebiets-
körperschaft ein. Dieser Grundsatz legt auch die Vertragspartnerschaft für 
die zu leistenden Unterschriften fest. Bei der Bebauungsplanerschließung 
121 wird nur die Gemeinde Rastede als Vertragspartner akzeptiert. 

  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und außerhalb des Bauleitplan-
verfahrens beachtet. 

 Verkehrsflächen: 
In der Planzeichenerklärung muss eine Aufteilung unter dem Punkt 4: Ver-
kehrsfläche besonderer Zweckbestimmung erfolgen. Dabei ist eine Betite-
lung der Einmündung als öffentliche Verkehrsfläche und der Stichweg mit 
Wendehammer als private Verkehrsfläche festzulegen. 

  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Unterhaltung der Straße wird außerhalb des Bauleitplanverfahrens zwi-
schen der Gemeinde Rastede, dem Vorhabenträger und der Straßenbau-
behörde geregelt. Es wird eine öffentliche Widmung vorgenommen. Die ge-
samte Straße wird beim Eigentümer verbleiben. Die Gemeinde wird mit 
dem Eigentümer eine Erschließungsvereinbarung treffen, die die Einzelhei-
ten zum Bau und Betrieb der Straße regelt. 
Eine Verkehrsplanung lag der Ausarbeitung des Entwurfes zu Grunde und 
der Begründung als Anlage bei. 

 Vereinbarungsunterlagen: 
Im § 35 NStrG wird die Form der Unterhaltung für die Neuanbindung einer 
öffentlichen Verkehrsfläche an die übergeordnete Straße, bzw. hier die 
Kreisstraße 131 „Oldenburger Straße“, festgelegt. 
 
Die einzureichende Vereinbarungsunterlage besteht aus der unten aufge-
führten Planunterlage für die öffentliche Verkehrsfläche. 

  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und außerhalb des Bauleitplan-
verfahrens beachtet. 
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 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 

 

 
 Verweigerung: 

Die NLStBV - OL verweigert die Zustimmung zum Bebauungsplan Nr. 121 
„Oldenburger Straße, Wahnbek“ im Beteiligungsverfahren nach dem § 4 
Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB), weil in der textlichen Begründung unter 
Punkt 5.4.1 eine Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung als eine 
private Verkehrsfläche nach § 9 Abs. 1 Nr. 11 Baugesetzbuch festgesetzt 
wird und es kein Rechtsverhältnis zwischen dem Bauherren und dem Stra-
ßenbaulastträger der Kreisstraße 131 „Oldenburger Straße über die zu-
künftige Unterhaltung des Einmündungsbereiches an die Kreisstraße ge-
ben wird. Damit liegt laut der VV-BauGB (Verwaltungsvorschriften zum 
Baugesetzbuch) nach 28.4.2 Bindung der Gemeinde ein Abwägungsfehler 
vor.  

  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Unterhaltung der Straße wird außerhalb des Bauleitplanverfahrens zwi-
schen der Gemeinde Rastede, dem Vorhabenträger und der Straßenbau-
behörde geregelt. Es wird eine öffentliche Widmung vorgenommen. Die ge-
samte Straße wird beim Eigentümer verbleiben. Die Gemeinde wird mit 
dem Eigentümer eine Erschließungsvereinbarung treffen, die die Einzelhei-
ten zum Bau und Betrieb der Straße regelt. 
 
Folgende, redaktionell klarstellende, Formulierung wird zukünftig in der Be-
gründung verwendet: 
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 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 
Der Abwägungsfehler besteht aus der Nichtbeachtung einer Rechtsvor-
schrift, und zwar der § 35, Unterhaltung, NStrG. 

" Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung  
 Zur Erschließung des Plangebiets von der Oldenburger Straße wird eine 
Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „private Verkehrsfläche“ ge-
mäß § 9 (1) Nr. 11 BauGB von 9,00 m Breite und mit einem Wendekreisel 
im Zentrum des Gebietes festgesetzt (siehe Anlage zur Verkehrsplanung). 
Die Gemeinde wird außerhalb des Bauleitplanverfahrens mit dem Eigentü-
mer eine Erschließungsvereinbarung/ Kreuzungsvereinbarung gemäß den 
Vorgaben der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Ver-
kehr treffen, die die Einzelheiten zum Bau und Betrieb der Straße regelt. 
Hierzu gehört auch die öffentliche Widmung der ersten 30 m der Plan-
straße. Die gesamte Straße wird beim Eigentümer verbleiben. 
 
Konkrete Aussagen über den Straßenausbau oder die Gestaltung werden 
im Rahmen der Bauleitplanung nicht getroffen. Die Flächen sind so dimen-
sioniert, dass hierin sämtliche notwendige technische Einrichtungen wie 
Fahrbahn, Parkbuchten und Leitungstrassen, aber auch gestalterische As-
pekte realisiert werden können." 
 
Eine Verkehrsplanung lag der Ausarbeitung des Entwurfes zu Grunde und 
der Begründung als Anlage bei. 
 
Ein Abwägungsfehler wird von Seiten der Gemeinde Rastede nicht gese-
hen. 

 Ich bitte um die schriftliche Benachrichtigung über die Abwägung meiner 
vorgetragenen Stellungnahme vor Veröffentlichung der Bauleitplanung. 

 Dem Wunsch wird nicht gefolgt, da eine Mitteilung über die Entscheidung 
erst nach den Beratungen und der Fassung von Beschlüssen durch die po-
litischen Gremien stattfinden kann. 

 Nach Abschluss des Verfahrens bitte ich unter Bezug auf Ziffer 38.2 der 
Verwaltungsvorschriften zum BauGB um Übersendung von zwei Ablichtun-
gen der gültigen Bauleitplanung. 

 Die Gemeinde stellt die rechtskräftige Planung nach Abschluss des Verfah-
rens zur Verfügung.  
 

    
 Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege (02.05.2024) 

Regionalreferat Oldenburg 
Ofener Straße 15 
26121 Oldenburg 

  

 Die Abteilung Baudenkmalpflege des Niedersächsischen Landesamtes für 
Denkmalpflege ist kein Träger öffentlicher Belange. Der öffentliche Belang 
des Denkmalschutzes wird von der Unteren Denkmalschutzbehörde des 
Landkreises Ammerland vertreten, die wir bei Bedarf denkmalfachlich be-
raten und unterstützen. 

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 
 
Ich möchte daher bitten bzw. ich gehe davon aus, dass die Untere Denk-
malschutzbehörde als zuständige TöB beteiligt wird. 

 
Die Untere Denkmalschutzbehörde wurde im Rahmen der Beteiligung des 
Landkreises Ammerland mit aufgefordert eine Stellungnahme abzugeben. 

    
 Oldenburg Ostfriesischer Wasserverband (24.05.2024) 

Georgstraße 4 
26919 Brake 

  

 In unserer Stellungnahme vom Juli 2023 haben wir uns bereits im Zuge 
der öffentlichen Auslegung beteiligt. 
 
Ergänzend dazu bitten wir um Beachtung folgender Hinweise: 
Soweit unsere damaligen Hinweise ebenfalls beachtet werden, haben wir 
keine weiteren Bedenken oder Anregungen vorzutragen. 

  
Zur Stellungnahme vom Juli 2023 siehe unten. 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 Stellungnahme vom Juli 2023: 
 
Wir bedanken uns für die Übersendung der Unterlagen zum oben genann-
ten Vorhaben und für die Beteiligung als Träger öffentlicher Belange. 
Nach Prüfung der Unterlagen nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
Im Bereich des Plangebietes befinden sich Versorgungsleitungen des 
OOWV. 
 
Wir bitten Sie sicherzustellen, dass die Leitungen weder mit einer ge-
schlossenen Fahrbahndecke, außer in Kreuzungsbereichen, noch durch 
Hochbauten überbaut werden. Außerdem ist eine Überpflanzung der Lei-
tungen oder anderweitige Störung oder Gefährdung in ihrer Funktion aus-
zuschließen. 
 
Versorgungssicherheit 
Die entstehenden Grundstücke im Plangebiet können an unser Trinkwas-
serversorgungsnetz angeschlossen werden. Die notwendigen Rohrverle-
gungsarbeiten und Grundstücksanschlüsse können nur auf der Grundlage 
der Allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWas-
serV) des OOWV und unter Berücksichtigung des Begleitvertrages für die 
Gemeinde Rastede durchgeführt werden. 
 
Bitte beachten Sie bzgl. der Mindestabstände zu Bauwerken und Fremd-
anlagen sowie die Anforderungen an Schutzstreifen das DVGW Arbeits-
blatt W 400-1. 

 Die Hinweise des OOWV werden zur Kenntnis genommen und im Rahmen 
der Ausführungsplanung berücksichtigt.  
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 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 
 
Versorgungsdruck 
Der durchschnittliche flächenspezifische Trinkwasserbedarf für Gewerbe 
im OOWV Verbandsgebiet liegt bei ca. 1500 m³/(ha*a). Für unsere Be-
trachtung sind wir davon ausgegangen, dass dieser Wert im vorgesehe-
nen Plangebiet nicht überschritten wird. Unter diesen genannten Voraus-
setzungen kann die vorgesehene Bebauung für zwei Vollgeschosse (EG + 
1 OG) entsprechend DVGW 400-1 druckgerecht mit Trinkwasser aus un-
serem Versorgungsnetz versorgt werden. Falls die Anforderungen des 
Kunden an den Wasserdruck, den in der Regel vorherrschenden Mindest-
druck an der Abzweigstelle der Anschlussleitung von der Versorgungslei-
tung von 2,35 bar überschreiten, obliegt es ihm eine entsprechende 
Druckerhöhungsanlage in seiner Trinkwasserinstallation vorzusehen.  
 
Löschwasserversorgung  
Im Hinblick auf den der Gemeinde Rastede obliegenden Brandschutz 
(Grundschutz, NBrandSchG §2) weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass 
die Löschwasservorhaltung kein gesetzlicher Bestandteil der öffentlichen 
Wasserversorgung ist und nicht vertraglich auf den OOWV übertragen 
wurde. Eine Pflicht zur vollständigen oder teilweisen Sicherstellung der 
Löschwasserversorgung über das öffentliche Trinkwasserversorgungsnetz 
besteht für den OOWV nicht.  
 
Laut DVGW W405 umfasst der Löschbereich sämtliche Löschwasserent-
nahmemöglichkeiten in einem Umkreis von 300m um das Brandobjekt. 
Vorhandene Hydranten um das Plangebiet können bei Einzelentnahme je 
nach Lage 48 m³/h oder 72 m³/h aus der Trinkwasserversorgung für den 
Grundschutz des Plangebietes bereitstellen.  
 
Um das Wiederaufnehmen der Pflasterung bei der Herstellung von Haus-
anschlüssen zu vermeiden, sollte der Freiraum für die Leitungen erst nach 
75%iger Bebauung der Grundstücke endgültig gepflastert werden.  
Wir weisen darauf hin, dass wir jegliche Verantwortung ablehnen, wenn 
es durch Nichtbeachtung der vorstehenden Ausführung zu Verzögerun-
gen oder Folgeschäden kommt. Eventuelle Sicherungs- bzw. Umlegungs-
arbeiten können nur zu Lasten des Veranlassers oder nach den Kostenre-
gelungen bestehender Verträge durchgeführt werden.  
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 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 
Die Einzeichnung der Versorgungsanlagen in dem anliegenden Plan ist 
unmaßstäblich. Genauere Auskünfte gibt Ihnen gerne der Dienststellenlei-
ter Herr Kaper von unserer Betriebsstelle in Westerstede, Tel: 04488 
845211, vor Ort an.  
 
Um eine effiziente Bearbeitung der Stellungnahmen sicherzustellen, bitten 
wir Sie uns Ihre Anfragen und Mitteilungen per E-Mail an: stellungnah-
men-toeb@oowv.de zu senden. 

    
 Telekom Deutschland GmbH (27.05.2024) 

Hannoversche Str. 6-8 
49084 Osnabrück 

  

 Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als 
Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat 
die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle 
Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Plan-
verfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderli-
chen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie 
folgt Stellung: 
 
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom. 
 
Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der 
vorhandenen Telekommunikationslinien vermieden werden und aus be-
trieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) der ungehinderte Zu-
gang zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. Es ist des-
halb erforderlich, dass sich die Bauausführenden vor Beginn der Arbeiten 
über die Lage der zum Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen Tele-
kommunikationslinien der Telekom informieren (Internet: https://trassen-
auskunftkabel.telekom.de oder per Email: Planauskunft.Nord@tele-
kom.de). Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten. 

 Der Hinweise der Telekom werden im Rahmen der Ausführungsplanung 
berücksichtigt.  
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Anregungen von Bürgern 
 
von Bürgern wurden keine Anregungen in der Stellungnahme vorgebracht. 
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Gemeinde Rastede
Bebauungsplan Nr. 121 "Oldenburger Straße, Wahnbek"

M 1 : 1.000

Satzung

26180 Rastede Oldenburger Str. 86 Tel. (04402) 977930-0 www.diekmann-mosebach.de

Regionalplanung • Stadt- und Landschaftsplanung • Entwicklungs- und Projektmanagement

D i e k m a n n  •  M o s e b a c h  &  P a r t n e r

PLANZEICHENERKLÄRUNG

eingeschränktes Gewerbegebiet

PRÄAMBEL UND AUSFERTIGUNG

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

HINWEISE / NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

Gemeinde Rastede

Bebauungsplan Nr. 121
"Oldenburger Straße, Wahnbek"
mit örtlichen Bauvorschriften

Landkreis Ammerland

Übersichtsplan unmaßstäblich
WMS TopPlusOpen - Auszug aus den
Geobasisdaten des Bundesamtes
für Kartographie und
Geodäsie (BKG)
©2023

Diese Ausfertigung des Bebauungsplanes Nr. 121 „Oldenburger Straße, Wahnbek“ mit örtlichen 
Bauvorschriften stimmt mit der Urschrift überein.

Rastede, ......................... .................................
Bürgermeister

BEGLAUBIGUNG

Aufgrund des § 1 (3) und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und des § 58 (2) Satz 1 Nr. 2 des
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in den jeweils aktuellen Fassungen hat der 
Rat der Gemeinde Rastede den Bebauungsplan Nr. 121 „Oldenburger Straße, Wahnbek“ mit örtlichen 
Bauvorschriften bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen als Satzung am 
......................... beschlossen.

Rastede, ......................... .................................
Bürgermeister

VERFAHRENSVERMERKE

PLANVERFASSER
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 121 „Oldenburger Straße, Wahnbek“ mit örtlichen Bauvorschriften 
wurde vom Planungsbüro Diekmann • Mosebach & Partner ausgearbeitet.

Rastede, ......................... .................................
 Unterschrift

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG

SATZUNGSBESCHLUSS

Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 121 „Oldenburger Straße, Wahnbek“ 
mit örtlichen Bauvorschriften wurde keine Verletzung von Vorschriften im Sinne des § 215 BauGB beim 
Zustandekommen des Bebauungsplanes und der Begründung geltend gemacht.

Rastede, ......................... .................................
Bürgermeister

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Rastede hat in seiner Sitzung am ......................... die Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 121 „Oldenburger Straße, Wahnbek“ mit örtlichen Bauvorschriften beschlossen. 
Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 (1) BauGB am ......................... ortsüblich bekannt gemacht worden.

Rastede, ......................... .................................
Bürgermeister

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Rastede hat in seiner Sitzung am ......................... nach Erörterung 
dem Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 121 „Oldenburger Straße, Wahnbek“ mit örtlichen Bauvorschriften 
zugestimmt und die öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB beschlossen.
Ort und Dauer der Auslegung wurden gem. § 3 (2) BauGB am ......................... ortsüblich durch die Tages- 
zeitung und die Internetseite der Gemeinde bekannt gemacht.
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 121 „Oldenburger Straße, Wahnbek“ mit örtlichen Bauvorschriften hat 
mit Begründung sowie den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen vom 
26.04.2024 bis zum 30.05.2024 öffentlich ausgelegen und war auf der Internetseite der Gemeinde einsehbar.

Rastede, ......................... .................................
Bürgermeister

Der Rat der Gemeinde Rastede hat den Bebauungsplan Nr. 121 „Oldenburger Straße, Wahnbek“ mit örtlichen 
Bauvorschriften, bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen nach Prüfung der 
Stellungnahmen gem. § 3 (2) BauGB in seiner Sitzung am .......................... gem. § 10 BauGB als Satzung 
beschlossen. Die Begründung wurde ebenfalls beschlossen und ist dem Bebauungsplan gemäß § 9 (8) 
BauGB beigefügt.

Rastede, ......................... .................................
Bürgermeister

PLANUNTERLAGE
Kartengrundlage: Liegenschaftskarte

Maßstab: 1 : 1000
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und

Katasterverwaltung

©  2023

Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
Regionaldirektion Oldenburg - Cloppenburg

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen 
baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom 30.01.2023; AZ: 227008-7) 
Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.

Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Westerstede, den .........................

.......................................................
Alfred u. Dirk Menger
Öffentlich bestellte Vermessungsingenieur
Rhododendronstraße 22
26655 Westerstede

AUSFERTIGUNG
Die Satzung des Bebauungsplanes Nr. 121 „Oldenburger Straße, Wahnbek“ mit örtlichen Bauvorschriften, 
bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen, wird hiermit ausgefertigt.

Rastede, ......................... .................................
Bürgermeister

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 121 „Oldenburger Straße, Wahnbek“ mit örtlichen 
Bauvorschriften ist gem. § 10 (3) BauGB am ......................... ortsüblich bekannt gemacht worden. Der 
Bebauungsplan Nr. 121 „Oldenburger Straße, Wahnbek“ mit örtlichen Bauvorschriften ist damit am 
......................... rechtsverbindlich geworden.

Rastede, ......................... .................................
Bürgermeister

INKRAFTTRETEN

VERLETZUNG VON VORSCHRIFTEN

Zentrenrelevante Sortimente

Bekleidung, Wäsche
Einzelhandel mit Bekleidung (WZ 47.71.0)

Haus- und Heimtextilien (u.a. Stoffe, Kurzwaren, Gardinen und Zubehör),
Einzelhandel mit Heimtextilien (WZ 47.51.0), Einzelhandel mit Vorhängen, Teppiche,
Fußbodenbeläge und Tapeten (WZ 47.53.0) (hier nur Vorhänge)

Sportbekleidung und -Schuhe
Bekleidung (WZ 47.71.0) (hier nur Sportbekleidung)
Schuhe (WZ 47.72.1) (hier nur Sportschuhe)

Schuhe
Einzelhandel mit Schuhen (WZ 47.72.1)

Bücher
Einzelhandel mit Büchern (WZ 47.61.0)

Papier- und Schreibwaren, Bürobedarf
Einzelhandel mit Schreib- und Papierwaren, Schul- und Büroartikeln (WZ 47.62.2)

Spielwaren
Einzelhandel mit Spielwaren (WZ 47.65.0)

Glas, Porzellan und Keramik, Hausrat:
Einzelhandel mit keramischen Erzeugnissen und Glaswaren (WZ 47.59.2),
Einzelhandel mit Haushalts-gegenstände na n. g. (WZ 47.59.9), Einzelhandel mit
Kunstgegenständen, Bildern kunstgewerbliche Er-zeugnisse, Briefmarken, Münzen
und Geschenkartikel (WZ 47.78.3) (hier nur Geschenkartikel)

Foto und Zubehör:
Foto- und optische Erzeugnisse (ohne Augenoptiker) (WZ 47.78.2)

Optische und akustische Artikel:
Augenoptiker (WZ 47.78.1), Einzelhandel mit medizinische und orthopädische,
Artikeln (WZ 47.74.0) (hier nur akustische Artikel)

Uhren, Schmuck:
Einzelhandel mit Uhren und Schmuck (WZ 47.77.0)

Lederwaren, Koffer· und Taschen:
Einzelhandel mit Lederwaren und Reisegepäck (WZ 47.72.2)

Sanitätswaren:
Einzelhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln (WZ 47.74.0)

Nahversorgungsrelevante Sortimente

Nahrungs- und Genussmittel, Reformwaren
Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren (WZ 47.11.1; WZ 47.11.2;
WZ 27.21.0; WZ 47.22.0; WZ 47.23.0; WZ 47.24.0; WZ 47.25.0; WZ 47.26.0; WZ
47.29.0)

Drogerie, Kosmetik, Parfümeriewaren
Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln (WZ 47.75.0)
Pharmazeutische Artikel, Arzneimittel Apotheken (WZ 47.73.0)

Schnittblumen und kleinere Pflanzen
Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Sämereien und Düngemitteln (WZ 47.76.1) (hier
nur Schnittblumen und kleinere Pflanzen)

Zeitungen und Zeitschriften
Einzelhandel mit Zeitschriften und Zeitungen (WZ 47.62.1)

1. Innerhalb der gem. § 8 BauNVO festgesetzten eingeschränkten Gewerbegebiete (GEe1) - (GEe3) sind die 
allgemein zulässigen Nutzungen gem. § 8 (2) Nr. 1, 3 & 4 BauNVO (Anlagen zur Erzeugung von Strom 
oder Wärme aus solarer Strahlungsenergie oder Windenergie, sowie Tankstellen und Anlagen für 
sportliche Zwecke) gem. § 1 (5) BauNVO nicht zulässig. Ausgenommen davon sind 
E-Tankstellen/-Ladesäulen nach § 8 (2) Nr. 3 BauNVO, welche allgemein zulässig sind.

2. Innerhalb der gem. § 8 BauNVO festgesetzten eingeschränkten Gewerbegebiete (GEe1) - (GEe3) sind die 
ausnahmsweise zulässigen Nutzungen gem. § 8 (3) Nr. 2 & 3 BauNVO (Anlagen für kirchliche, kulturelle, 
soziale und gesundheitliche Zwecke; Vergnügungsstätten) gem. §1 (6) Nr. 1 BauNVO nicht zulässig.

3. Innerhalb der gem. § 8 BauNVO festgesetzten eingeschränkten Gewerbegebiete (GEe1) - (GEe3) sind 
gem. § 1 (9) BauNVO Einzelhandelsbetriebe mit zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimenten gem. 
Sortimentsliste als Kernsortiment nicht zulässig. Als Randsortiment (insgesamt max. 10 % der 
Verkaufsfläche) sind zentren- und nahversorgungsrelevante Sortimente zulässig.

Zentren- und nahversorgungsrelevante Sortimente
(WZ - Nr. = Klassifikation der Wirtschaftszweige des Statistischen Bundesamtes aus dem Jahr 2008)

Zur Verkaufsfläche im Sinne der textlichen Festsetzungen zählen alle dem Kunden zugänglichen Flächen, 
die geeignet sind, Verkaufsabschlüsse zu fördern (dies beinhaltet Stand-, Auslage- und Ausstellungs- 
flächen, dem Kunden zugänglichen Gänge bzw. Laufwege, Umkleidebereiche, Eingangs- und Kassen- 
zonen, Windfänge, zugängliche Lagerflächen, SB-Hochregalhallen, Freiverkaufsflächen oder Zelte).

4. Auf den nicht überbaubaren, straßenseitigen Grundstücksflächen und auf der nicht überbaubaren, 
östlichen  Grundstücksfläche zu den Flurstücken 89/2, 89/6 und 90/24 hin sind Garagen und 
Nebenanlagen in Form von Gebäuden gem. §§ 12 (6) und 14 (1) BauNVO nicht zulässig. Innerhalb dieser 
Flächen sind Bodenaufschüttungen und -abgrabungen, Boden- und Materialablagerungen sowie 
Flächenversiegelungen jeglicher Art unzulässig.

5. Es gelten für bauliche Anlagen gem. § 18 (1) BauNVO folgende Höhenbezugspunkte:

Obere Bezugspunkte:

Traufhöhe (TH): Schnittkante zwischen den Außenflächen des aufgehenden Mauerwerks und der 
Dachhaut

Firsthöhe (FH): obere Firstkante

Unterer Bezugspunkt: Straßenoberkante der nächsten Erschließungsstraße gemessen senkrecht zur 
Mitte der zur erschließenden Straße zugewandten Gebäudeseite

6. Innerhalb des Geltungsbereiches sind  als Maßnahme zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB mindestens 50 % der Stellplätze und Zufahrten 
ausschließlich mit wasserdurchlässigen Materialien (z. B. Rasengitterstein, Schotterrasen, Kies- / Splitter- 
abdeckung, haufwerksporige Pflaster etc.) zu befestigen.

7. Innerhalb des Geltungsbereiches sind als Maßnahme zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB 25% der Fassaden mit Hilfe von fest installierten 
Rankhilfen zu begrünen. Ausgenommen hiervon sind überdachte Stellplätze (Carports) gem. § 12 (6) 
BauNVO sowie Nebenanlagen in Form von Gebäuden gemäß § 14 (1) BauNVO.

8. Innerhalb des Geltungsbereiches sind als Maßnahme zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB ist innerhalb der Stellplatzanlagen pro 10 
Stellplätze mindestens ein hochstämmiger Laubbaum der potentiell natürlichen Vegetation oder ein 
hochstämmiger Obstbaum zu pflanzen.

9. Als Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gem. § 9 
(1) Nr. 20 BauGB sind zur Vermeidung erheblicher Störungen potentiell vorhandener Quartiere ist auf eine 
starke nächtliche Beleuchtung der Baustellen ebenso zu verzichten wie auf Lichteinträge, die über das 
normale Maß der Beleuchtung der Verkehrswege und der auf den Wohngrundstücken vorhandenen 
versiegelten Flächen hinausgehen. Die Beleuchtung sollte nur indirekt und mit „insektenfreundlichen“ 
Lampen erfolgen (HSE/T-Lampen). Punktuelle Beleuchtungskonzentrationen sind zu vermeiden. Gebäude 
sollten nicht direkt angestrahlt werden.

10. Als Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gem.   § 9 
(1) Nr. 20 BauGB sind, um artenschutzrechtliche Verbotstatbestände für Brutvögel gemäß § 44 (1) 
BNatSchG zu vermeiden pro beseitigtem Höhlenbaum (entsprechend mind. 4) Nistkästen für Brutvögel 
(geeignet für Höhlenbrüter und Halbhöhlenbrüter) anzubringen. Die Nisthilfen müssen jeweils speziell für 
die zuvor genannten Arten geeignet sein und fachgerecht an dem zu erhaltenden Baumbestand im 
Geltungsbereich angebracht und erhalten werden. Die Durchführung der Maßnahmen ist rechtzeitig vor 
der Brutzeit zu gewährleisten.

11. Als Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gem.   
§ 9 (1) Nr. 20 BauGB sind, um artenschutzrechtliche Verbotstatbestände für Fledermäuse gemäß § 44 
(1) BNatSchG zu vermeiden pro beseitigtem Höhlenbaum (entsprechend mind. 3) Fledermauskästen 
für baumbewohnende Fledermausarten anzubringen. Die Kästen müssen für die entsprechenden Arten 
geeignet sein und fachgerecht an dem zu erhaltenden Baumbestand im Geltungsbereich angebracht 
und erhalten werden. Die Durchführung der Maßnahmen ist im Verlauf des Winters bis Mitte Februar zu 
gewährleisten.

12. Die Verwendung fossiler Brennstoffe (Braun- und Steinkohle, Torf, Erdgas und Erdöl) für die Wärme- 
und Warmwasserversorgung ist gem. § 9 (1) Nr. 23 a) BauGB unzulässig. Ausgenommen davon ist die 
Wärme- und Warmwasserversorgung für gewerbliche Prozesse. Holz und Biomasse gehören nicht zu 
den fossilen Brennstoffen und werden von dieser Festsetzung nicht erfasst.

13. Die nutzbaren Dachflächen der Gebäude (Dachflächen abzüglich durch Dachfenster, Entlüftungs- 
anlagen, technische Aufbauten etc. belegter Teile des Daches) sind gem. § 9 (1) Nr. 23 b) BauGB mit 
Photovoltaikmodulen zur Nutzung der einfallenden solaren Strahlungsenergie auszustatten.

14. Innerhalb der gem. § 8 BauNVO festgesetzten eingeschränkten Gewerbegebiete sind gem. § 9 (1) Nr. 
24 BauGB nur Betriebe und Anlagen zulässig, deren Geräusche die in der Planzeichnung den 
jeweiligen Flächen zugeordneten Emissionskontingente (LEK) als Tag- und Nachtwerte nach DIN 
45691 nicht überschreiten.

Für die in der Planzeichnung dargestellten Richtungssektoren A-B nach DIN 45691 werden folgende 
Zusatzkontingente festgesetzt:

Der Bezugspunkt, von welchem die einzelnen Sektoren ausgehen, hat die Koordinaten E: 32448660 / 
N: 5896035.

15. Innerhalb des Geltungsbereiches sind als Vorkehrung zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwir- 
kungen i. S. d. BImSchG gem. § 9 (1) Nr. 24 BauGB bauliche Maßnahmen zur Umsetzung der 
Anforderungen an das gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß R'w,ges durchzuführen.

16. Innerhalb des Plangebiets werden maßgebliche Außenlärmpegel von 64 dB(A) < La ≤ 70 dB(A) erreicht. 
In der nachfolgenden Tabelle werden die hierfür jeweils maßgeblichen Bau-Schalldämm-Maße in 5 dB  
Stufen aufgeführt.

        Generell gilt gemäß Kapitel 4.4.5.1 der DIN 4109-2 /15/, dass auf der lärmabgewandten Seite von um
        5 dB verminderten Pegeln ausgegangen werden kann. Im Falle einer geschlossenen Bauweise bzw. bei
        Innenhöfen ist eine pauschale Reduzierung um 10 dB zulässig.

17. Innerhalb des Geltungsbereiches werden als Vorkehrung zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwir- 
kungen i. S. d. BImSchG gem. § 9 (1) Nr. 24 BauGB werden für Schlafräume folgende passive 
Schallschutzmaßnahmen festgesetzt:

• In zukünftigen Schlafräumen ist zur Nachtzeit zwischen 22:00 und 6:00 Uhr ein Schalldruckpegel 
von ≤ 30 dB (A) im Rauminneren bei ausreichender Belüftung zur gewährleisten.

• Zukünftige Schlafräume im Bereich mit einem Beurteilungspegel von Lr,Nacht > 50 dB(A) sind 
bevorzugt zur geräuschabgewandten Seite auszurichten sowie zusätzlich bspw. mit schallge- 
dämmten Lüftungssystemen auszustatten.

• Zukünftige Schlafräume im Bereich mit einem Beurteilungspegel von 50 dB(A) ≥ Lr ,Nacht > 45 dB(A)
sind bevorzugt zur geräuschabgewandten Seite auszurichten oder bspw. mit schallgedämmten 
Lüftungssystemen auszustatten.

• Die Dimensionierung solcher Lüftungssysteme ist im Zuge der Genehmigungsplanung festzulegen 
und zu detaillieren.

Generell gilt gemäß Kapitel 4.4.5.1 der DIN 4109-2 /15/, dass auf der lärmabgewandten Seite von um   
5 dB verminderten Pegeln ausgegangen werden kann. Im Falle einer geschlossenen Bauweise bzw. bei 
Innenhöfen ist eine pauschale Reduzierung um 10 dB zulässig.

18. Von den in den Textlichen Festsetzungen Nr. 15 bis 17 kann abgewichen werden, sofern im Bau- 
genehmigungsverfahren anhand eines Schallgutachtens nachgewiesen werden kann, dass sich der 
maßgebliche Außenlärmpegel durch die Eigenabschirmung der Baukörper bzw. durch Abschirmungen 
vorgelagerter Baukörper verringert. Für die Ermittlung der Mindestanforderungen an den baulichen 
Schallschutz ist die DIN 4109 maßgeblich.

19. Innerhalb der gem. § 9 (1) Nr. 25 a) i.V.m. § 9 (1) Nr. 25 b) BauGB festgesetzten Flächen zum 
Anpflanzen und mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen sind die vorhandenen Gehölzbestände zu schützen, zu pflegen und dauerhaft 
zu erhalten sowie durch Anpflanzungen von heimischen, standortgerechten Bäumen und Sträuchern zu 
ergänzen. Abgänge oder Beseitigungen aufgrund einer Befreiung sind adäquat vom Eingriffsverur- 
sacher zu ersetzen.

Zu verwendende Pflanzenarten:
Bäume: Eberesche, Stieleiche, Hainbuche, Sandbirke, Rotbuche
Sträucher: Eingriffliger Weißdorn, Faulbaum, Gemeiner Schneeball, Gewöhnliches Pfaffenhütchen, 

Hundsrose, Schlehe, Schwarzer Holunder

Qualitäten:
Bäume: Hochstamm, 3x verpflanzt, Stammumfang 12 - 14 cm,

Heister, 2x verpflanzt, Höhe 125 - 150cm
Sträucher: leichte Sträucher, 1x verpflanzt, Höhe 70 - 90 cm

20. Innerhalb der Flächen mit Bindung für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern gem. § 9 (1) Nr. 25b BauGB sind die vorhandenen 
Gehölze zu erhalten und bei Abgang durch standortgerechte Gehölzanpflanzungen vom Eingriffs- 
verursacher zu ergänzen. Die zu verwendenden Planzarten und Qualitäten sind der textlichen 
Festsetzung Nr. 18 zu entnehmen. Während der Bauarbeiten sind Schutzmaßnahmen gem. RAS - LP 4 
und DIN 18920 vorzusehen.

21. Dachflächen, mit einer Dachneigung von weniger als 15 Grad, sind dauerhaft und flächendeckend zu 
begrünen (gemäß § 9 (1) Nr. 25a BauGB). Mindestens 60% dieser Dachflächen sind dauerhaft und 
fachgerecht mit einer stark durchwurzelbaren Substratschicht von mindestens 12 cm zu versehen und 
extensiv zu begrünen, sodass dauerhaft eine geschlossene Vegetationsfläche gewährleistet ist.  Dabei 
sind niedrige, trockenheitsresistente Pflanzen (zum Beispiel Gräser, bodenbedeckende Gehölze oder  
Wildkräuter) zu verwenden. Grundsätzlich sind standortgerechte Saat- und Pflanzgüter regionaler 
Herkunft zu  verwenden. Ausgenommen werden können Flächen für technische Dachaufbauten, zum 
Beispiel für  Photovoltaikanlagen. Bei Abgang oder bei Beseitigung sind entsprechende Arten innerhalb 
der Dachfläche vom Eingriffsverursacher nachzupflanzen

Lfd. Nr. Teilfäche Quellentyp Emissionskontigent LEK in
dB(A) pro m² Tag/Nacht

Quellfläche in m²

1
2
3

GEe1
GEe2
GEe3

DIN 45691 61/46
60/45
57/42

8.413
3.549
4.602

Richtungs-
sektor k

Zusatzkontigent LEK zus. k
in dB pro m² Tag/Nacht

UTM-Koordinaten WGS84; Zone 32U

A
B

3 / 3
0 / 0

E: 32448660 N: 5896028
E: 32448666 N: 5896031

Sektorengrenze 1 Sektorengrenze 2
E: 32448666 N: 5896031
E: 32448660 N: 5896028

Maßgeblicher Außenlärm-
pegel La in dB (A)

Erforderliches bewertetes gesamtes Bau-Schalldämm-Maß R′w,ges

60
65
70

30
35
40

30
30
35

Aufenthaltsräume in Wohnungen Büroräume

Für den gesamten Geltungsbereich findet die Satzung der Gemeinde Rastede zur Regelung der Außen- 
werbung in Teilen des Gemeindegebietes - Örtliche Bauvorschriften gemäß § 84 (3) Nr. 2 der Niedersächsi- 
schen Bauordnung (NBauO) - in der Fassung mit Satzungsbeschluss vom 22.07.2014 Anwendung.
Folglich treffen für den Geltungsbereich folgende Vorschriften zu:

1. Die örtlichen Bauvorschriften gelten für alle· Werbeanlagen im Sinne des § 50 (1) der NBauO.

2. Werbeanlagen sind nur zur Eigenwerbung an der Stätte der Leistung zulässig. Dies gilt sowohl für direkt
am Gebäude angebrachte Werbeanlagen als auch für freistehende Werbeanlag (z.B. Aufsteller, Pylone 
und Fahnenmasten).

Ausgenommen von dieser Regelung sind:
• Auslagen, Dekorationen und Plakatwerbung in Fenstern und Schaukästen,
• Werbeanlagen, die vorübergehend für öffentliche Wahlen oder Abstimmungen angebracht oder 

aufgestellt werden.

Ausnahmsweise können Werbeanlagen auch auf einem Grundstück errichtet werden, das unmittelbar 
an das Grundstück der Leistung angrenzt.

3. Im räumlichen Geltungsbereich sind folgende Werbeanlagen unzulässig:

• Werbeanlagen mit beweglichen Teilen mit einer Ansichtsfläche größer als 1 qm,
• Werbung in Form von Lauf-, Wechsel- und Blinklicht,
• Lichtwerbung in folgenden Farben: RAL 1026 Leuchtgelb, RAL 2005 Leuchtorange, RAL 2007 

Leuchthelllorange, RAL 3024 Leuchtrot, RAL 3026 Leuchthellrot, RAL 603·8· Leuchtgrün sowie 
Töne, die dem Farbspektrum entsprechen,

• Werbung mit Einsatz von Bildwerfern und Lasern (Lichtwerbung am Himmel oder auf Projektions- 
flächen),

• Werbeanlagen, von denen Beschallungen zum Zwecke der Werbung ausgehen.

4. Die Bauaufsichtsbehörde kann Abweichungen von den Bestimmungen zulassen, wenn die Einhaltung
der Örtlichen Bauvorschriften im Einzelfall zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führen würden.

5. Ordnungswidrig handelt, gemäß § 80 (3) NBauO, wer vorsätzlich oder fahrlässig eine Maßnahme 
durchführt oder durchführen lässt, die nicht den Anforderungen dieser örtlichen Bauvorschriften über die 
Regelung der Außenwerbung im Gemeindegebiet entspricht. Gemäß § 80 (5) NBauO können 
Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße geahndet werden.

1. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- und frühgeschichtliche, sowie mittelalterliche oder 
frühneuzeitliche Bodenfunde (das können u.a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, 
Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen u. Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher 
Funde) gemacht werden, sind diese gemäß § 14 (1) des NDSchG meldepflichtig und müssen der 
zuständigen unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Ammerland oder dem Niedersächsischen 
Landesamt für Denkmalpflege - Abteilung Archäologie - Stützpunkt Oldenburg, Ofener Straße 15, Tel. 
0441-205766-15 unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten 
oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 (2) des NDSchG bis zum Ablauf 
von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, 
wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

2. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen zutage treten, so ist    
unverzüglich die untere Bodenschutzbehörde des Landkreises Ammerland zu benachrichtigen.

3. Sollten Bodenverunreinigungen zutage treten, so ist unverzüglich die untere Abfallbehörde des 
Landkreises Ammerland zu benachrichtigen.

4. Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.) gefunden werden, sind diese 
umgehend der zuständigen Polizeidienststelle, dem Ordnungsamt oder dem Kampfmittelbeseitigungs- 
dienst zu melden.

5. Anfallende Sonderabfälle sind vom Abfallerzeuger einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen.

6. Die Baufeldräumung/Baufeldfreimachung ist während des Fortpflanzungszeitraums vom 01. März bis 
zum 15. Juli unzulässig. Darüber hinaus ist sie unzulässig in der Zeit vom 01. März bis zum 30. 
September, sofern Gehölze oder Bäume abgeschnitten, auf den Stock gesetzt oder beseitigt werden 
oder Röhrichte zurückgeschnitten oder beseitigt werden. Die Baufeldräumung/Baufeldfreimachung ist in 
den o. g. Zeiträumen als auch bei einer Beseitigung von Bäumen und Röhrichten im Zeitraum vom 01. 
Oktober bis Ende Februar jeweils nur zulässig, wenn die untere Naturschutzbehörde zuvor nach 
Vorlage entsprechender Nachweise der Unbedenklichkeit eine entsprechende Zustimmung erteilt hat.

7. Innerhalb des Geltungsbereichs sind die Bestimmungen des § 39 BNatSchG (Allgemeiner Schutz 
wildlebender Tiere und Pflanzen) in Verbindung mit § 44 BNatSchG (Vorschriften für besonders 
geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten) zu beachten.

8. Gemäß § 24 (1) NStrG dürfen außerhalb der Ortsdurchfahrten längs der Landes- und Kreisstraßen:

• Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 20 m (dies gilt entsprechend für Aufschüttungen und 
Abgrabungen größeren Umfangs), gemessen vom äußeren Rand der für den Kraftfahrzeugverkehr 
bestimmten Fahrbahn und

• bauliche Anlagen im Sinne der Niedersächsischen Bauordnung, die über Zufahrten unmittelbar oder 
mittelbar angeschlossen werden sollen,

• nicht errichtet werden.

9. Gemäß § 24 (2) NStrG ergehen Baugenehmigungen oder nach anderen Vorschriften notwendige 
Genehmigungen im Benehmen mit der Straßenbaubehörde, wenn:

• bauliche Anlagen im Sinne der Niedersächsischen Bauordnung längs der Landes- und Kreis- 
straßen in einer Entfernung bis zu 40 m, gemessen vom äußeren Rand der für den Kraftfahrzeug- 
verkehr bestimmten Fahrbahn, errichtet oder erheblich geändert werden sollen,

• bauliche Anlagen im Sinne der Niedersächsischen Bauordnung auf Grundstücken, die außerhalb 
der Ortsdurchfahrten über Zufahrten an Landes- und Kreisstraßen unmittelbar oder mittelbar 
angeschlossen sind, erheblich geändert oder anders genutzt werden sollen.

10. In der Gemeinde Rastede bestehen folgende rechtsgültige Bebauungspläne, in denen keine Kontigen- 
tierung der Schallimmissionen festgesetzt ist:

• Bebauungsplan Nr. 33a, nur nördliches Baufeld;
• Bebauungsplan Nr. 33 b, inkl. 1. und 2. Änderung;
• Bebauungsplan Nr. 33 c, inkl. 1. Änderung;
• Bebauungsplan Nr. 47, inkl. 2., 3. & 4. Änderung, im nordwestlichen, südlichen und südwestlichen 

Baufeld.

11. Die oben angeführten DIN-Vorschriften sind beim Bauamt der Gemeinde Rastede einzusehen.

12. Es ist das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634) anzuwenden, die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 176) geändert worden ist.

13. Es ist die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786) anzuwenden, die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 176) geändert worden ist.

14. Es gilt die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist.

15. Trotz der im Plan festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen verbleibt ein Kompensationsrestwert von 
insgesamt 27.906 Werteinheiten für das Schutzgut Biotoptypen, die extern zu kompensieren sind. Die 
Gemeinde verfügt über Poolflächen, die für Ersatzmaßnahmen zur Verfügung stehen und zur Deckung 
des Kompensationsdefizits von 27.906 Werteinheiten herangezogen werden. Durch die vorliegende 
Planung werden Wall-hecken auf einer Länge von insgesamt rd. 113 m überplant. Dafür ist eine 
Neuanlage im Verhältnis 1:1 (= 113 m) erforderlich. Zur Kompensation sind an anderer Stelle 113 m 
neue Wallhecken anzulegen oder wallheckenfördernde Maßnahmen durchzuführen. Dies erfolgt über 
das Wallheckenschutzprogramm der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Ammerland. Die 
Gemeinde Rastede wird zu diesem Zweck mit der Naturschutzstiftung Ammerland eine vertragliche 
monetäre Regelung treffen, durch welche die Wallhecke über die Stiftung kompensiert werden kann.

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN gem. § 84 (3) Nr. 2 NBauO

(Siegel)

(Siegel)

1. Art der baulichen Nutzung

0,8

GEe

LEK tags
LEK nachts

mit örtlichen Bauvorschriften

Beikarte 1: Beurteilungspegel "Verkehr" tagsüber, 1. OG.

Beikarte 2: Beurteilungspegel "Verkehr" nachts, 1. OG.
M 1 : 2.000

M 1 : 2.000

maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ), z. B. 0,8

2. Maß der baulichen Nutzung

Zahl der maximal zulässigen Vollgeschosse, z. B. II

maximal zulässige Traufhöhe (TH), z. B. 7,00 m

II

maximal zulässige Firsthöhe (FH), z. B. 12,00 m

TH ≤ 7,00m

FH ≤ 12,00m

offene Bauweise

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Baugrenze

o

4. Verkehrsflächen

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung, hier: private Verkehrsfläche

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Flächen für die Abwasserbeseitigung

5. Flächen für Versorgungsanlagen und für die Abwasserbeseitigung

Zweckbestimmung, hier: "Regenrückhaltebecken"

private Grünflächen

6. Grünflächen

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft, hier: Wallheckenschutzstreifen

7. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Flächen zum Anpflanzen und zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

8. Sonstige Planzeichen

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

maßgebliche Außenlärmpegel La gem. DIN 4109 - 2:2018 - 01

X

X

X

Emissionskontingent (LEK), Tag- und Nachtwerte gem. DIN 45691

Richtungssektoren für Zusatzkontingente nach DIN 45691A

Bauverbotszone gem. § 24 (1) NStrG

9. Informelle Darstellungen

Baubeschränkungszone gem. § 24 (2) NStrG

Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Maßgeblicher Außenlärmpegel (MALP), hier: >70 - 75 dB(A)MALP
>70 - 75 dB(A)
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1.0 ANLASS UND ZIEL DER PLANUNG 
 
Auf Bestreben der Grundstückseigentümerin beabsichtigt die Gemeinde Rastede in der 
Ortschaft Wahnbek die Entwicklung einer größtenteils unbebauten Landwirtschaftsflä-
che zwischen der Oldenburger Straße und dem Brombeerweg für die Erweiterung der 
Flächen eines Automobilhändlers und zur Entwicklung von gewerblichen Bauflächen 
planungsrechtlich vorzubereiten. Zu diesem Zweck wird der Bebauungsplan Nr. 121 
„Oldenburger Straße, Wahnbek“ aufgestellt.  

 
Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage nach gewerblichen Bauflächen in der Ge-
meinde Rastede, insbesondere in der an der Grenze zur Stadt Oldenburg gelegenen 
Ortschaft Wahnbek, ist es planerisches Ziel an einem bereits vorgeprägten Standort Er-
weiterungsmöglichkeiten für einen bestehenden Betrieb zu schaffen und Bauland für 
gewerbliche Nutzungen bereitzustellen. Da sich das Plangebiet in ein bestehendes 
Siedlungsgefüge einfügt wird eine städtebauliche Nachverdichtung in einem weitestge-
hend vorgeprägten Siedlungsbereich ermöglicht, was dem Grundsatz eines sparsamen 
Umgangs mit Grund und Boden entspricht.  
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 121 „Oldenburger Straße, Wahnbek“ mit 
einer Flächengröße von insgesamt circa 2,05 ha befindet sich im Süden des Gemein-
degebietes von Rastede im Norden der Ortschaft Wahnbek auf den Flurstücken 96/4 
und 96/7 und umfasst kleine Teile der Flurstücke 96/2 und 89/2, allesamt Teil der Flur 
48, Gemarkung Rastede. Neben der Landwirtschaftsfläche umfasst der Geltungsbereich 
auch die ehemals zugehörige Hofstelle an der Oldenburger Straße. Das städtebauliche 
Umfeld ist größtenteils bebaut und wird durch die Lage entlang der Oldenburger Straße 
(K131) geprägt. Im Osten, Norden und Westen befinden sich verschiedene Gewerbe-
betriebe, einschließlich der Flächen des zu erweiternden Automobilhändlers. Im Süden 
grenzen gemischte Bauflächen an den Geltungsbereich an.  
 
Zur Umsetzung des genannten Planungsziels werden im Bebauungsplan Nr. 121 
„Oldenburger Straße, Wahnbek“ eingeschränkte Gewerbegebiete (GEe1) – (GEe3) 
gem. § 8 BauNVO, sowie private Verkehrs- und Grünflächen festgesetzt. Weitere grün-
ordnerische Festsetzungen dienen der planungsrechtlichen Sicherung prägender Ele-
mente in der Landschaft. Darüber hinaus sichern Festsetzungen zur Beschränkung der 
Art und des Maßes der baulichen Nutzung, der Bauweise und Schutzflächen eine ge-
ordnete städtebauliche Entwicklung.  

 
Im wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Rastede, aus dem Jahr 1993, sowie 
dessen 19. und 49. Änderung wird das Plangebiet als Fläche für die Landwirtschaft und 
als gewerbliche Baufläche dargestellt. Zur Umsetzung des planerischen Zieles, erfolgt 
im Rahmen der im Parallelverfahren gem. § 8 (3) BauGB verlaufenden 82. Flächennut-
zungsplanänderung gem. § 5 (2) Nr.1 BauGB die durchgängige Darstellung als gewerb-
liche Baufläche (G) gem. § 1 (1) Nr. 3 BauNVO. 

 
Insgesamt wird mit dem Planvorhaben eine Erweiterung eines bestehenden Gewerbe-
unternehmens und so dessen anhaltende Wettbewerbsfähigkeit sichergestellt. Parallel 
erfolgt die Entwicklung von gewerblichen Bauflächen. Somit trägt das Planvorhaben zur 
Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Gemeinde Rastede bei und kommt der wach-
senden Nachfrage an Gewerbeflächen in der Region Oldenburg entgegen. Dadurch soll 
die örtliche Eigenentwicklung der Gemeinde langfristig gesichert und der notwendige 
Gestaltungsspielraum gegeben werden, um eine positive demografische und wirtschaft-
liche Entwicklung im ländlichen Raum sicherzustellen.  

 
In der Abwägung gem. § 1 (7) BauGB sind die Belange des Umweltschutzes, des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege gem. § 1 (6) Nr. 7 BauGB zu berücksichtigen 
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(vgl. § 1a BauGB). Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 121 „Oldenburger 
Straße, Wahnbek“ erfolgen die Prüfung der ökologischen Belange und der Beeinträch-
tigung von Schutzgütern im Rahmen eines Umweltberichtes gem. § 2a BauGB. Der Um-
weltbericht ist als Teil II als verbindlicher Bestandteil der Begründung des Bebauungs-
planes beigefügt. Zudem werden auf der Grundlage einer ökologischen Bestandsauf-
nahme die durch das Planvorhaben vorbereiteten Eingriffe in den Naturhaushalt und das 
Landschaftsbild im Sinne des BNatSchG bilanziert und bewertet.  

1.1 Städtebauliche Erforderlichkeit des Planvorhabens und Standortwahl 
 
Nach § 1 (3) BauGB sind Bauleitpläne aufzustellen (oder zu ändern, zu ergänzen oder 
aufzuheben), sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung er-
forderlich ist. Die Umwandlung landwirtschaftlicher Flächen soll gemäß § 1 a BauGB 
begründet werden.  
 
Der Standort befindet sich im Süden der Gemeinde Rastede im Norden der Ortschaft 
Wahnbek. Die Ortschaft ist insbesondere durch Ihre Nähe zur Stadtgrenze von Olden-
burg geprägt, welche in circa 2 Kilometer südlicher Entfernung liegt. Die Oldenburger 
Straße (K131), ist die Hauptverkehrsroute von Oldenburg in Richtung Rastede. In un-
mittelbarer Umgebung befindet sich das Autobahndreieck Oldenburg Nord, welches, 
eine Auffahrt auf die Autobahnen A29 (Ahlhorn - Wilhelmshaven), A 293 (Autobahnkreuz 
Oldenburg Nord - Autobahnkreuz Oldenburg West) und die Bundesstraße 211 (Olden-
burg - Brake) ermöglicht. Außerdem ist das Plangebiet für eine sich im ländlichen Raum 
befindende Ortschaft gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Circa 130 m 
nördlich an der Oldenburger Straße liegt die Bushaltestelle „Wahnbek Brombeerweg“, 
an der die Linie 340, 345 und 349 (Jaderberg/Wiefelstede/Rastede - Oldenburg) verkeh-
ren. 
 
Gemäß dem § 1 Absatz 5 Satz 3 BauGB sowie § 1 a Absatz 2 Satz 4 BauGB wird 
deutlich, dass eine Begründung der Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlich 
genutzter Flächen durchzuführen ist, bzw. sich mit dem Belang auseinandergesetzt wer-
den muss. 
Das Plangebiet ist im Westen, Norden und Osten von Gewerbeflächen umgeben und 
wird im Süden von gemischten Bauflächen begrenzt. Lediglich im Osten grenzt ein klei-
ner Teil einer öffentlichen Grünfläche an. Die bestehende Landwirtschaftsfläche wird 
aktuell nicht landwirtschaftlich genutzt. Darüber hinaus ist das Potenzial für eine künftige 
landwirtschaftliche Nutzung aufgrund der umliegenden starken gewerblichen Prägung 
bereits eingeschränkt. Der Bereich ist aufgrund der verkehrlichen Lage und den umlie-
genden Nutzungen ein idealer Standort für die weitere Entwicklung von Gewerbeflächen 
in der Gemeinde Rastede. Insgesamt führt die Darstellung weiterer Gewerbeflächen zur 
Erweiterung eines bereits bestehenden Gewerbebetriebes und somit zu einer bedarfs-
gerechten Ausweisung von Gewerbeflächen. Daher soll in diesem Fall der Entwicklung 
von Gewerbeflächen ein Vorrang gegenüber der Landwirtschaft eingeräumt werden. 
 
Der Vollzug des vorliegenden Bebauungsplanes führt dazu, dass in einem notwendigen 
Umfang bislang ungenutzte Flächen mit einer neuen Nutzung versehen werden. Die 
Gemeinde Rastede ist auf die Inanspruchnahme dieser Fläche zugunsten der bedarfs-
gerechten städtebaulichen Entwicklung angewiesen. Daher werden hier die Belange der 
Landwirtschaft zurückgestellt. 

2.0 KARTENMATERIAL 
 
Die Planzeichnung des Bebauungsplanes Nr. 121 „Oldenburger Straße, Wahnbek“ 
wurde auf der Grundlage des vom Vermessungsbüro Alfred u. Dirk Menger zur Verfü-
gung gestellten Kartenmaterials im Maßstab 1 : 1000 erstellt.  
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2.1 Räumlicher Geltungsbereich  
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 121 „Oldenburger Straße, Wahnbek“ mit 
einer Flächengröße von insgesamt circa 2,05 ha befindet sich im Süden des Gemein-
degebietes von Rastede im Norden des Ortsteils Wahnbek auf den Flurstücken 96/4 
und 96/7 und umfasst kleine Teile der Flurstücke 96/2 und 89/2, allesamt Teil der Flur 
48, Gemarkung Rastede. Die exakte Abgrenzung des Bebauungsplanes ist der Plan-
zeichnung zu entnehmen. 

2.2 Städtebauliche Situation und Nutzungsstruktur 
 
Das Plangebiet ist größtenteils unbebaut und stellt eine landwirtschaftliche Nutzfläche 
dar. Im Nordwesten an der Oldenburger Straße befindet sich die ehemals zugehörige 
Hofstelle. Das Plangebiet wird über die Oldenburger Straße von Westen her erschlos-
sen. Das städtebauliche Umfeld ist größtenteils bebaut und wird durch die Lage entlang 
der Oldenburger Straße (K131) geprägt. Im Osten, Norden und Westen befinden sich 
verschiedene Gewerbebetriebe, einschließlich der Flächen des zu erweiternden Auto-
mobilhändlers. Im Osten befinden sich darüber hinaus öffentliche Grünflächen. Im Sü-
den grenzen gemischte Bauflächen an den Geltungsbereich an. 

3.0 PLANERISCHE VORGABEN UND HINWEISE 
 
Gemäß § 1 (4) des BauGB müssen Bauleitpläne, wie der hier vorliegende Bebauungs-
plan Nr. 121 „Oldenburger Straße, Wahnbek“, an die Ziele der Raumordnung angepasst 
werden. Die kommunale Planung ist aus den Vorgaben der übergeordneten Planungen 
zu entwickeln bzw. auf diese abzustimmen.  

3.1 Landesraumordnungsprogramm (LROP) 
 
Im Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP-Änderungsverordnung) aus 
dem Jahr 2022 (Nds. GVBl. S. 521, 17.09.2022) werden für das Plangebiet keine ge-
sonderten Darstellungen getroffen. Das Plangebiet wird durch die Inhalte der LROP-
Änderungsverordnung nicht berührt. Daher wird die LROP-VO von 2017 für die weitere 
Bewertung der landesplanerischen Vorgaben herangezogen. Hierin werden für das 
Plangebiet keine gesonderten Darstellungen getroffen und es ist somit der ländlichen 
Region des Landes Niedersachsen zuzuordnen. Grundsätzlich soll gem. Kapitel 1.1 Ab-
schnitt 07 die Entwicklung der ländlichen Region gefördert werden, um die Auswirkun-
gen des demographischen Wandels für die Dörfer abzuschwächen und sie als Orte mit 
großer Lebensqualität zu erhalten. Hierbei sind Maßnahmen zu fördern, die der Erhal-
tung der räumlichen Struktur dienen und zugleich bedarfsorientierte, funktionsgerechte, 
sowie umweltverträgliche Raumansprüche befriedigen. Darüber hinaus sollen Standorte 
mit gewachsenem Siedlungsgefüge, wie es der Geltungsbereich darstellt, nutzungsspe-
zifisch gefördert werden. Durch die Ausweisung neuer gewerblicher Bauflächen wird 
diesen Zielstellungen der Raumordnung Rechnung getragen, da so die Eigenentwick-
lung der Gemeinde Rastede langfristig gesichert wird. 

3.2 Regionales Raumordnungsprogramm (RROP) 
 
Das Regionale Raumordnungsprogramm des Landkreises Ammerland liegt aus dem 
Jahr 1996 vor. Die Ortschaft Wahnbek wird hierin als Grundzentrum dargestellt. Das 
Plangebiet wird als Vorsorgegebiet für Landwirtschaft „aufgrund hohen, natürlichen, 
standortgebundenen landwirtschaftlichen Ertragspotenzials“ und Vorsorgegebiet für Na-
tur und Landschaft dargestellt. Allgemein trägt die Entwicklung einer bereits innerhalb 
eines entwickelten Siedlungsgebietes liegenden Fläche, sowie der damit einhergehen-
den Ausweisung neuer Gewerbeflächen zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit, sowie 
der Innenentwicklung der Ortschaft Wahnbek bei. Die dargestellte Landwirtschaftsfläche 
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wird aktuell nicht landwirtschaftlich genutzt. Darüber hinaus ist das Potenzial für eine 
künftige landwirtschaftliche Nutzung aufgrund der umliegenden starken gewerblichen 
Prägung bereits eingeschränkt. Daher soll in diesem Fall der Entwicklung von Gewer-
beflächen ein Vorrang gegenüber der Landwirtschaft eingeräumt werden. In diesem Zu-
sammenhang ist die Planung aufgrund der dadurch zu erwartenden positiven Auswir-
kungen für die Gemeinde mit den Zielen des Regionalen Raumordnungsprogramms 
vereinbar. 

3.3 Vorbereitende Bauleitplanung 
 

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Rastede, aus dem Jahr 1993, sowie 
dessen 19. und 49. Änderung wird das Plangebiet als Fläche für die Landwirtschaft und 
als gewerbliche Baufläche dargestellt. Zur Umsetzung des planerischen Zieles, erfolgt 
im Rahmen der im Parallelverfahren gem. § 8 (3) BauGB verlaufenden 82. Flächennut-
zungsplanänderung gem. § 5 (2) Nr.1 BauGB die durchgängige Darstellung als gewerb-
liche Baufläche (G) gem. § 1 (1) Nr. 3 BauNVO. 
 
Somit wird die Darstellung des Flächennutzungsplanes mit den vorgesehenen Festset-
zungen des Bebauungsplanes in Einklang gebracht.  

3.4 Verbindliche Bauleitplanung 
 

Für den Kernbereich des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 121 „Oldenbur-
ger Straße, Wahnbek“ liegt noch keine verbindliche Bauleitplanung vor. Dieser kann 
planungsrechtlich dem Außenbereich gem. § 35 BauGB zugeordnet werden.  
 
In unmittelbarer Umgebung zum Bebauungsplan befinden sich im Uhrzeigersinn fol-
gende rechtsgültige Bebauungspläne: 

 
Im Norden liegt der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 1, 2. Änderung, in dem ein 
Eingeschränktes Gewerbegebiet (GEE) für den Automobilhändler festgesetzt wird und 
der weitere grünordnerische Festsetzungen beinhaltet. Im Osten grenzen die Bebau-
ungspläne Nr. 68e und Nr. 103 an den Geltungsbereich an, welche neben grünordneri-
schen Festsetzungen, vornehmlich Gewerbegebiete (GE) und weiter im Süden allge-
meine Wohngebiete (WA) festsetzen. Im südöstlichen Bebauungsplan Nr. 88 werden 
vor allem allgemeine Wohngebiete (WA) festgesetzt. Im Süden grenzt die 3. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 34 an, der ein Mischgebiet festsetzt. 
 
Von der im mittelbaren Umfeld bestehenden verbindlichen Bauleitplanung sind keine 
Interessens- oder Nutzungskonflikte mit der vorgesehenen Planung zu erwarten. Durch 
die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 121 „Oldenburger Straße, Wahnbek“ wird ein 
Lückenschluss zwischen den westlich der Oldenburger Straße in der Ortschaft Wahnbek 
verlaufenden Bebauungsplänen geschaffen.  
 
Zur Schaffung von Zufahrten werden im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 121 „Oldenburger Straße, Wahnbek“ zwei kleine Teilbereiche des vorhabenbezo-
gene Bebauungsplan Nr. 1, 2. Änderung und des Bebauungsplanes Nr. 68e überplant. 
Die in den Ursprungsbebauungsplänen für die Teilbereiche getroffenen Festsetzungen 
werden aufgehoben und neu festgesetzt.  

4.0 ÖFFENTLICHE BELANGE  

4.1.1 Belange von Natur und Landschaft  
 
Die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege gem. § 1a BauGB sowie die 
sonstigen umweltbezogenen Auswirkungen des Planvorhabens werden im Rahmen des 
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Umweltberichtes gem. § 2a BauGB zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 121 
„Oldenburger Straße, Wahnbek“, bewertet. Die Belange des Umwelt- und Naturschutzes 
sowie der Landschaftspflege sind so umfassend zu berücksichtigen, dass die Beein-
trächtigungen des Naturhaushaltes, die mit der Realisierung der Bauleitplanung verbun-
den sind, sofern möglich vermieden, minimiert oder kompensiert werden können. Über 
die Entwicklung entsprechender Maßnahmen auf Grundlage der angewandten Eingriffs-
regelung wird dies im Rahmen der Umweltprüfung geschehen.  
 
Trotz der im Plan festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen verbleibt ein Kompensations-
restwert von insgesamt 27.906 Werteinheiten für das Schutzgut Biotoptypen, die extern 
zu kompensieren sind. Die Gemeinde verfügt über Poolflächen, die für Ersatzmaßnah-
men zur Verfügung stehen und zur Deckung des Kompensationsdefizits von 27.906 
Werteinheiten herangezogen werden. Durch die vorliegende Planung werden Wallhe-
cken auf einer Länge von insgesamt rd. 113 m überplant. Dafür ist eine Neuanlage im 
Verhältnis 1:1 (= 113 m) erforderlich. Zur Kompensation sind an anderer Stelle 113 m 
neue Wallhecken anzulegen oder wallheckenfördernde Maßnahmen durchzuführen. 
Dies erfolgt über das Wallheckenschutzprogramm der Unteren Naturschutzbehörde des 
Landkreises Ammerland. Die Gemeinde Rastede wird zu diesem Zweck mit der Natur-
schutzstiftung Ammerland eine vertragliche monetäre Regelung treffen, durch welche 
die Wallhecke über die Stiftung kompensiert werden kann. 
 
Der Umweltbericht ist als Teil II als verbindlicher Bestandteil der Begründung des Be-
bauungsplanes beigefügt. 

4.1.2 Artenschutzrechtliche Belange 
 
§ 44 BNatSchG begründet ein strenges Schutzsystem für bestimmte Tier- und Pflan-
zenarten. Zwar ist die planende Gemeinde nicht unmittelbar Adressat dieser Verbote, 
da mit der Aufstellung bzw. Änderung des Bebauungsplanes in der Regel nicht selbst 
die verbotenen Handlungen durchgeführt beziehungsweise genehmigt werden. Aller-
dings ist es geboten, den besonderen Artenschutz bereits in der Bauleitplanung ange-
messen zu berücksichtigen, da ein Bebauungsplan, der wegen dauerhaft entgegenste-
hender rechtlicher Hinderungsgründe (hier entgegenstehende Verbote des besonderen 
Artenschutzes bei der Umsetzung) nicht verwirklicht werden kann, vollzugsunfähig ist. 

 
Die Erfüllung des Verbotstatbestandes der Tötung und Gefährdung von (potenziellen) 
Individuen ist vermeidbar, indem die Bestände weitgehend erhalten bleiben. Geplante 
bzw. notwendige Gehölzfällungen sind außerhalb der Brutzeit und Fledermausquartiers-
zeit durchzuführen. Bei Hinweisen auf Fledermäuse in bestehenden Bäumen, die besei-
tigt werden sollen, ist unabhängig von der Jahreszeit eine vorherige Kontrolle auf tat-
sächlichen Besatz durchzuführen und eine entsprechende Zustimmung bei der unteren 
Naturschutzbehörde einzuholen. Erhebliche Störungen auf vorkommende Tierarten sind 
bei Umsetzung der Planung nicht zu erwarten, da sich in der räumlichen Umgebung 
bereits bestehende Siedlungsstrukturen befinden. Es ist davon auszugehen, dass sich 
die Störwirkungen nicht signifikant verändern werden, zumal der Ursprungsplan hier be-
reits großflächig eine Bebauung zulässt. Eine Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten wäre grundsätzlich auf den bislang unbebauten Ackerflächen als auch im 
Zuge von Gehölzfällungen möglich. Um auszuschließen, dass ggf. brütende Vogelarten 
auf den noch unbebauten und immer noch landwirtschaftlich genutzten Flächen zu 
Schaden kommen, ist die Baufeldräumung/Baufeldfreimachung ist während des Fort-
pflanzungszeitraums vom 01. März bis zum 15. Juli unzulässig. Darüber hinaus ist sie 
unzulässig in der Zeit vom 01. März bis zum 30. September, sofern Gehölze oder Bäume 
abgeschnitten, auf den Stock gesetzt oder beseitigt werden oder Röhrichte zurückge-
schnitten oder beseitigt werden. Die Baufeldräumung/Baufeldfreimachung ist in den o. 
g. Zeiträumen als auch bei einer Beseitigung von Bäumen und Röhrichten im Zeitraum 
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vom 01. Oktober bis Ende Februar jeweils nur zulässig, wenn die untere Naturschutz-
behörde zuvor nach Vorlage entsprechender Nachweise der Unbedenklichkeit eine ent-
sprechende Zustimmung erteilt hat.  
 
Unter Berücksichtigung der o. g. Vermeidungsmaßnahmen sind die Verbotstatbestände 
nach § 44 BNatSchG nicht einschlägig.  

4.2 Belange des Immissionsschutzes 
 
Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung sind die mit der Planung verbundenen, 
unterschiedlichen Belange untereinander und miteinander zu koordinieren, so dass 
auch in immissionsschutzrechtlicher Hinsicht Konfliktsituationen vermieden werden und 
die städtebauliche Ordnung sichergestellt wird.  

4.2.1 Schallschutz 
 

Die Beurteilung der akustischen Situation im Planungsraum ist ein wesentlicher Belang 
der Bauleitplanung. Das Plangebiet befindet sich unmittelbar östlich der Oldenburger 
Straße (K131), einer Hauptverbindungsstraße zwischen Oldenburg und dessen nördli-
chem Umland in Richtung Varel und Wilhelmshaven. Aufgrund der ausgehenden Immis-
sionen können sich Konflikte mit umliegenden Nutzungen ergeben. 
 
Die schalltechnische Untersuchung für den Geltungsbereich des Plangebietes der I+B 
Akustik GmbH ist als Anlage 1 der Begründung beigefügt  
 
Hierin wurden für die gewerblichen Nutzungsflächen Emissionskontingente nach den 
Vorgaben der DIN 45691 ermittelt, wobei das Plangebiet in drei Teilflächen unterschied-
licher Größe eingeteilt, sowie mit unterschiedlichen Emissionskontingenten versehen 
wurde. Zusätzlich zu den jeweils vergebenen Emissionskontingenten wurden zur bes-
seren Nutzbarkeit der Planflächen Richtungssektoren mit Zusatzkontingenten definiert. 
 
Die Berechnung der Geräuschbelastung durch den öffentlichen Straßenverkehr ergibt, 
je nach geplanter Gebietsausweisung, zum Teil Überschreitungen der Orientierungs-
werte nach Beiblatt 1 zur DIN 18005-1. Während der Orientierungswert von 65 dB(A) im 
Tagzeitraum innerhalb den voraussichtlichen, überbaubaren Flächen eingehalten wird, 
kann es im Nachtzeitraum in westlicher Angrenzung an die Oldenburger Straße zu einer 
Überschreitung des Orientierungswerts von 55 dB(A) um bis zu rund 2 dB kommen. Auf 
der Grundlage der ermittelten Beurteilungspegel wurden die maßgeblichen Außenlärm-
pegel innerhalb des Geltungsbereichs ermittelt. Basierend hierauf wurden die Anforde-
rungen an den passiven Schallschutz gemäß DIN 4109 deklariert. 
 
Abschließend wurden Vorschläge für textliche Festsetzungen im Bebauungsplan hin-
sichtlich der Emissionskontingentierung und den Anforderungen an den Schallschutz 
formuliert. Diese wurden in die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 121 „Olden-
burger Straße, Wahnbek“ aufgenommen. Im Bebauungsplan werden die vorgenannten 
MALP-Bereiche als passive Lärmschutzmaßnahmen entsprechend festgesetzt. 
 
Insgesamt bestehen gegenüber dem angestrebten Bauleitplanverfahren aus immissi-
onsschutzrechtlicher Sicht keine Bedenken, sofern die in dem Gutachten genannten 
schalltechnischen Empfehlungen berücksichtigt werden. 

 
Verwaltungsrechtliche Hinweise: 
 
Gemäß der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG 4 CN 7.16, Quelle 
/9/) gilt bei einer internen Gliederung eines Baugebiets nach §1 (4) Satz 1 Nr. 2 BauNVO 
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/5/ die Voraussetzung, dass das betroffene Gebiet in einzelne Teilgebiete mit verschie-
den hohen Emissionskontingenten zerlegt wird. In einem weiteren Urteil vom 29.06.2021 
(BVerwG 4 CN 8.19, Quelle /10/) wurde zudem ergänzt, dass es im Baugebiet zudem 
„[…] ein Teilgebiet ohne Emissionsbeschränkung oder mit solchen Emissionskontingen-
ten geben (muss), die bei typisierender Betrachtung ausreichend hoch sind, um die nach 
§8 Abs. 2 BauNVO zulässigen und nicht nach §1 Abs. 5 BauNVO wirksam ausgeschlos-
senen Arten von Nutzungen zu verwirklichen.“ 
 
Im Falle einer planübergreifenden Gliederung eines Baugebiets nach §1 (4) Satz 2 
BauNVO gilt zwingend die Voraussetzung, dass neben dem zu gliedernden Baugebiet 
in mindestens einem Gebiet im Ergebnis alle gewerblichen Nutzungen im Sinne von § 8 
BauNVO allgemein zulässig sind. 
 
In der Gemeinde Rastede bestehen folgende Rechtsgültige Bebauungspläne, in denen 
keine Kontingentierung der Schallimmissionen festgesetzt ist: 
-  Bebauungsplan Nr. 33a, nur nördliches Baufeld; 
- Bebauungsplan Nr. 33 b, inkl. 1. und 2. Änderung; 
- Bebauungsplan Nr. 33 c, inkl. 1. Änderung; 
- Bebauungsplan Nr. 47, inkl. 2., 3. & 4. Änderung im nordwestlichen, südlichen und 

südwestlichen Baufeld. 

4.3 Belange der Wasserwirtschaft 
 
In der Bauleitplanung sind die Belange der Wasserwirtschaft zu beachten. Es ist vorge-
sehen, dass die Oberflächenentwässerung durch geeignete Maßnahmen (Becken, Ri-
golen oder Stauraumkanäle) sichergestellt wird. Ein Oberflächenentwässerungskonzept 
wurde für die vorliegende Planung durch das Büro Wessels und Grünefeld Ingenieurbe-
ratung aus Garrel im Juni 2023 erstellt. Dies sieht die Ableitung des anfallenden Ober-
flächenwassers in ein dafür vorgesehenes Regenrückhaltungsbecken und die weitere 
gedrosselte Abgabe in den westlich des Plangebietes liegenden Straßenseitengraben 
der Oldenburger Straße (Vorflut) im Konzept vor. Das Oberflächenentwässerungskon-
zept sowie der Antrag auf Plangenehmigung zur Erstellung eines Regenrückhaltebe-
ckens, sowie für die Erlaubnis zur Einleitung von Niederschlagswasser gemäß WHG in 
ein oberirdisches Gewässer sind als Anlage 2 der Begründung dieses Bebauungsplanes 
beigefügt.  

4.4 Belange des Denkmalschutzes 
 
Laut dem Denkmalatlas des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege gibt 
es keine Hinweise auf im Plangebiet vorkommende Bau- oder Bodendenkmale. Im Rah-
men der Bauleitplanung sind gem. § 1 (6) Nr. 5 BauGB die Belange des Denkmalschut-
zes und der Denkmalpflege zu beachten. Folglich wird nachrichtlich auf die Meldepflicht 
von ur- und frühgeschichtlichen sowie mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Bodenfun-
den im Zuge von Bauausführungen mit anschließendem Text hingewiesen: „Sollten bei 
den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche sowie mittelalterliche 
oder frühneuzeitliche Bodenfunde (das können u. a. sein: Tongefäßscherben, Holzkoh-
leansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen, u. Steinkonzentratio-
nen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gem. § 14 (1) 
des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der unteren 
Denkmalschutzbehörde des Landkreises Ammerland oder dem Nds. Landesamt für 
Denkmalpflege Referat Archäologie – Stützpunkt Oldenburg, Ofener Straße 15, Tel. 
0441 / 205766-15 als verantwortliche Stellen unverzüglich gemeldet werden. Melde-
pflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und 
Fundstellen sind nach § 14 (2) des NDSchG bis zum Ablauf von vier Werktagen nach 
der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht 
die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet.“ 
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4.5 Altablagerungen / Kampfmittel  
 
Im Rahmen des Altlastenprogramms des Landes Niedersachsen haben die Landkreise 
gezielte Nachermittlungen über Altablagerungen innerhalb ihrer Grenzen durchgeführt 
und entsprechendes Datenmaterial gesammelt. Dieses wurde vom damaligen Nieder-
sächsischen Landesamt für Wasser und Abfall (NLWA) (aktuell: Niedersächsischer 
Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN)) bewertet.  
 
Hiernach sind zudem im Plangebiet keine Altablagerungen (stillgelegte Abfallbeseiti-
gungsanlagen z. B. ehemalige Müllkippen) gemeldet. Sollten bei den Bauarbeiten Hin-
weise auf Abfallablagerungen, Bodenverunreinigungen etc. zutage treten oder Boden-
verunreinigungen während der Bauphase (Leckagen beim Umgang mit Betriebsmitteln 
oder Baustoffen) auftreten, ist unverzüglich der Landkreis Ammerland als untere Bo-
denschutz- und Abfallbehörde zu benachrichtigen. 
 
Hinweise auf das Vorkommen von Kampfmitteln liegen derzeit für das Plangebiet nicht 
vor. Sollten bei den Bau- und Erdarbeiten jedoch Kampfmittel (Bombenblindgänger, 
Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.) gefunden werden, sind diese umgehend dem Lan-
desamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN), Regional-
direktion Hameln-Hannover - Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) zu melden.  

4.6 Belange des Bodenschutzes / des Abfallrechtes 
 
Bei geplanten Baumaßnahmen oder Erdarbeiten sind die Vorschriften des vorsorgenden 
Bodenschutzes zu beachten, d.h. jeder, der auf den Boden einwirkt, hat sich so zu ver-
halten, dass schädliche Bodenveränderungen nicht hervorgerufen werden. Grundstück-
seigentümer bzw. Nutzer sind verpflichtet, Maßnahmen zur Abwehr der von ihrem 
Grundstück drohenden schädlichen Bodenveränderungen zu ergreifen (Grundpflichten 
gemäß § 4 BBodSchG).  
 
Die Verwertung oder Beseitigung von anfallenden Abfällen (z. B. Baustellenabfall, nicht 
auf der Baufläche verwertbarer Bodenaushub usw.) unterliegen den Anforderungen des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes sowie der Satzung über die Abfallentsorgung im Landkreis 
Ammerland in der jeweils gültigen Fassung. Demnach sind die Abfälle einer Verwertung 
(vorrangig) bzw. Beseitigung zuzuführen und hierfür getrennt zu halten. Nicht kontami-
niertes Bodenmaterial und andere natürlich vorkommende Materialien, die bei Bauar-
beiten ausgehoben wurden, können unverändert an dem Ort, an dem sie ausgehoben 
wurden, für Bauzwecke wiederverwendet werden. Verwertungsmaßnahmen wie z. B. 
Flächenauffüllungen außerhalb des Baugrundstückes, Errichtung von Lärmschutzwäl-
len usw. unterliegen ggf. genehmigungsrechtlichen Anforderungen (nach Bau-, Wasser- 
und Naturschutzrecht) und sind daher vorab mit dem Landkreis Ammerland bzw. der 
zuständigen Genehmigungsbehörde abzustimmen. Sofern mineralische Abfälle (Recyc-
lingschotter und Bodenmaterial) für geplante Verfüllungen oder Versiegelungen zum 
Einsatz kommen sollen, gelten die Anforderungen der LAGA Richtlinie M 20 (Mitteilung 
der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall Nr. 20 „Anforderungen an die stoffliche Verwer-
tung von mineralischen Abfällen“). 

4.7 Belang Verkehrsplanung 
 
Auf Grundlage der Anmerkungen zum frühzeitigen Verfahren wurde zum Entwurf hin 
eine Verkehrsplanung vom Büro Wessels und Grünefeld Ingenieurberatung durchge-
führt, welche im Anhang zu finden ist. 
Bei der Verkehrsplanung des Stiches und des Einfahrtsbereiches wurden die rechtlichen 
Vorgaben eingehalten. Die Verkehrsplanung wurde der Ausarbeitung des Entwurfes des 
Bebauungsplanes zu Grunde gelegt und dieser entsprechend angepasst. 
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5.0 INHALT DES BEBAUUNGSPLANES NR. 121 

5.1 Art der baulichen Nutzung 
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 121 „Oldenburger Straße, Wahnbek“ wer-
den die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen, um Flächen zur Erweiterung 
eines bestehenden Gewerbebetriebes und der Ausweisung weiterer gewerblicher Bau-
flächen bereitzustellen. Zu diesem Zweck werden im Geltungsbereich eingeschränkte 
Gewerbegebiete (GEe1) – (GEe3) gem. § 8 BauNVO festgesetzt. Die Gliederung der 
unterschiedlichen eingeschränkten Gewerbegebiete erfolgt entsprechend der im Plan-
gebiet vorgesehenen immissionsschutzrechtlichen Kontingentierung.  

 
Zur Steuerung einer der räumlichen Situation angemessenen Gebietsentwicklung be-
darf es der Regelung der zulässigen Nutzungsarten.  

 
Innerhalb der gem. § 8 BauNVO festgesetzten eingeschränkten Gewerbegebiete 
(GEe1) – (GEe3) sind die gem. § 8 (2) Nr. 1, 3 & 4 BauNVO zulässigen Nutzungen 
(Anlagen zur Erzeugung von Strom oder Wärme aus solarer Strahlungsenergie oder 
Windenergie, sowie Tankstellen & Anlagen für sportliche Zwecke) gem. § 1 (5) BauNVO 
nicht zulässig. E-Tankstellen/-Ladesäulen, sofern sie unter den § 8 (2) Nr. 3 BauNVO 
fallen, sind allgemein zulässig. Es darf davon ausgegangen werden, dass es sich bei 
der Ladeinfrastruktur um keine Tankstelle im Sinne der BauNVO handelt. Die BauNVO 
begreift Tankstellen als Verkaufsstellen von Kraftstoff1 mit beträchtlichen schädlichen 
Auswirkungen (erhebliche Verkehre). Sofern es sich bei Ladestationen für Elektrofahr-
zeuge um eine nicht störende Anlage im Sinne der BauNVO handelt ist diese allgemein 
zulässig. 
Zulässig sind grundsätzlich Photovoltaik-Anlagen über Stellplatzanlagen und auf Dä-
chern sowie Forderungen nach § 32 a (3) BauNVO. Dies dient der Möglichkeit in einem 
behutsamen Maße die erneuerbaren Energiequellen zu nutzen und eine Stimmigkeit mit 
den gesetzlichen Forderungen nach der NBauO herzustellen. 
 
Dazu sind innerhalb der gem. § 8 BauNVO festgesetzten eingeschränkten Gewerbege-
biete (GEe1) – (GEe3) die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen gem. § 8 (3) Nr. 2 & 
3 BauNVO (Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke; Ver-
gnügungsstätten) nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.  
 
Die vorgenannten Nutzungen stehen nicht im Einklang mit der planerischen Zielsetzung 
zur standortangemessenen Entwicklung des Gebietes und hätten zudem negative Aus-
wirkungen auf den örtlich bereits vorherrschenden Siedlungscharakter. Dementspre-
chend dient dieser Nutzungsausschluss der Koordination einer der räumlichen Situation 
angemessenen Gebietsentwicklung und der Vermeidung städtebaulicher Fehlentwick-
lungen.  
 
Zur verträglichen Steuerung der Angebotsentwicklung in Zusammenhang mit den be-
stehenden Gewerbebetrieben bedarf es der Steuerung gem. § 1 (9) BauNVO.  
 
Innerhalb der gem. § 8 BauNVO festgesetzten eingeschränkten Gewerbegebiete 
(GEe1) – (GEe3) sind gem. § 1 (9) BauNVO Einzelhandelsbetriebe mit zentren- und 
nahversorgungsrelevanten Sortimenten gem. Sortimentsliste als Kernsortiment nicht zu-
lässig. Als Randsortiment (insgesamt max. 10 % der Verkaufsfläche bzw. max. 800 m² 
Verkaufsfläche) sind zentren- und nahversorgungsrelevante Sortimente zulässig.  
 
Zentren- und nahversorgungsrelevante Sortimente (WZ - Nr. = Klassifikation der Wirt-
schaftszweige des Statistischen Bundesamtes aus dem Jahr 2008): 

 
1 18 vgl. Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, BauGB 97. EL 2010 § 6 BauNVO Rn. 39 
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Zentrenrelevante Sortimente 
 
Bekleidung, Wäsche 
Einzelhandel mit Bekleidung (WZ 47.71.0) 
 
Haus- und Heimtextilien (u.a. Stoffe, Kurzwaren, Gardinen und Zubehör), 
Einzelhandel mit Heimtextilien (WZ 47.51.0), Einzelhandel mit Vorhängen, Teppiche, Fußbodenbeläge und 
Tapeten (WZ 47.53.0) (hier nur Vorhänge) 
 
Sportbekleidung und -Schuhe 
Bekleidung (WZ 47.71.0) (hier nur Sportbekleidung) 
Schuhe (WZ 47.72.1) (hier nur Sportschuhe) 
 
Schuhe 
Einzelhandel mit Schuhen (WZ 47.72.1) 
 
Bücher 
Einzelhandel mit Büchern (WZ 47.61.0) 
 
Papier- und Schreibwaren, Bürobedarf 
Einzelhandel mit Schreib- und Papierwaren, Schul- und Büroartikeln (WZ 47.62.2) 
 
Spielwaren 
Einzelhandel mit Spielwaren (WZ 47.65.0) 
 
Glas, Porzellan und Keramik, Hausrat: 
Einzelhandel mit keramischen Erzeugnissen und Glaswaren (WZ 47.59.2), Einzelhandel mit Haushaltsge-
genstände na n. g. (WZ 47.59.9), Einzelhandel mit Kunstgegenständen, Bildern kunstgewerbliche Erzeug-
nisse, Briefmarken, Münzen und Geschenkartikel (WZ 47.78.3) (hier nur Geschenkartikel) 
 
Foto und Zubehör: 
Foto- und optische Erzeugnisse (ohne Augenoptiker) (WZ 47.78.2) 
 
Optische und akustische Artikel: 
Augenoptiker (WZ 47.78.1), Einzelhandel mit medizinische und orthopädische, Artikeln (WZ 47.74.0) (hier 
nur akustische Artikel) 
 
Uhren, Schmuck: 
Einzelhandel mit Uhren und Schmuck (WZ 47.77.0) 
 
 
Lederwaren, Koffer· und Taschen: 
Einzelhandel mit Lederwaren und Reisegepäck (WZ 47.72.2) 
 
Sanitätswaren: 
Einzelhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln (WZ 47.74.0) 
 
Nahversorgungsrelevante Sortimente 
 
Nahrungs- und Genussmittel, Reformwaren  
Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren (WZ 47.11.1; WZ 47.11.2; WZ 27.21.0; WZ 
47.22.0; WZ 47.23.0; WZ 47.24.0; WZ 47.25.0; WZ 47.26.0; WZ 47.29.0) 
 
Drogerie, Kosmetik, Parfümeriewaren 
Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln (WZ 47.75.0) 
Pharmazeutische Artikel, Arzneimittel Apotheken (WZ 47.73.0) 
 
Schnittblumen und kleinere Pflanzen 
Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Sämereien und Düngemitteln (WZ 47.76.1) (hier nur Schnittblumen und 
kleinere Pflanzen) 
 
Zeitungen und Zeitschriften 
Einzelhandel mit Zeitschriften und Zeitungen (WZ 47.62.1) 
 
Zur Verkaufsfläche im Sinne der textlichen Festsetzungen zählen alle dem Kunden zu-
gänglichen Flächen, die geeignet sind Verkaufsabschlüsse zu fördern (dies beinhaltet 
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Stand-, Auslage- und Ausstellungsflächen, dem Kunden zugänglichen Gänge bzw. Lauf-
wege, Umkleidebereiche, Eingangs- und Kassenzonen, Windfänge, zugängliche Lager-
flächen, SB- Hochregalhallen, Freiverkaufsflächen oder Zelte).  
 
Die Gemeinde Rastede hat ein Einzelhandelskonzept im Jahre 2015 beschlossen, wel-
ches als Orientierung für die genannten Sortimentslisten herangezogen wird.  

5.2 Maß der baulichen Nutzung 
 
Die Festlegungen zum Maß der baulichen Nutzung haben das Ziel, das sich städtebau-
lich adäquate Einfügen zukünftiger baulicher Entwicklungen in Wahnbek zu gewährleis-
ten. 
 
Im Bebauungsplan Nr. 121 „Oldenburger Straße, Wahnbek“ wird das Maß der baulichen 
Nutzung innerhalb der festgesetzten Baugebiete über die Festsetzung einer Grundflä-
chenzahl (GRZ) gem. § 16 (2) Nr. 1 BauNVO geregelt. Innerhalb der gem. § 8 BauNVO 
festgesetzten eingeschränkten Gewerbegebiete (GEe1) – (GEe3) wird eine GRZ von 
maximal 0,8 festgesetzt. Dies entspricht der dem Entwicklungsvorhaben zu Grunde lie-
genden Planung und den für die gewerbliche Baugebiete üblichen Dimensionierungen.  
 
Zudem wird das Maß der baulichen Nutzung über die maximal zulässige Zahl der Voll-
geschosse baulicher Anlagen gem. § 16 (2) Nr. 3 BauNVO definiert. Innerhalb der gem. 
§ 8 BauNVO festgesetzten eingeschränkten Gewerbegebiete (GEe1) – (GEe3) darf ma-
ximal zweigeschossig gebaut werden, was dem bestehenden Siedlungsumfeld ent-
spricht.  

 
Die Höhe baulicher Anlagen kann gem. § 16 (2) BauNVO im Bebauungsplan festge-
setzt werden. Zur Steuerung der baulichen Höhenentwicklung und zur Vermeidung 
überdimensionierter Baukörper, werden innerhalb der gem. § 8 BauNVO festgesetzten 
eingeschränkten Gewerbegebiete (GEe1) – (GEe3) eine maximal zulässige Firsthöhe 
(FH) von FH ≤ 12,00 m sowie eine maximal zulässige Traufhöhe (TH) von TH ≤ 7,00 
m festgesetzt. 
 
Maßgebend für die Höhenbegrenzungen sind die gem. § 18 (1) BauNVO in den textli-
chen Festsetzungen des Bebauungsplanes definierten Höhenbezugspunkte. Als unte-
rer Bezugspunkt gilt hiernach die Straßenoberkante (Fahrbahnmitte) der nächsten Er-
schließungsstraße im Endausbauzustand, gemessen senkrecht zur Mitte der zur er-
schließenden Straße zugewandten Gebäudeseite. Als Bezugspunkt für die Traufhöhe 
(TH) zählt die untere Schnittkante zwischen den Außenflächen des aufgehenden Mau-
erwerks und der Dachhaut und der obere Bezugspunkt der Firsthöhe (FH) ist die obere 
Firstkante.  

 
Mit diesen Festsetzungen wird eine maßvolle Einfügung der angestrebten Entwicklung 
in das bestehende Siedlungsumfeld ermöglicht.  

5.3 Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen 
 
Im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 121 „Oldenburger Straße, Wahnbek“ wird inner-
halb der gem. § 8 BauNVO festgesetzten eingeschränkten Gewerbegebiete (GEe1) – 
(GEe3) eine offene Bauweise (o) gem. § 22 (2) BauNVO festgesetzt, wodurch hier Ge-
bäude mit seitlichem Grenzabstand zulässig sind, sofern deren Länge maximal 50,00 m 
beträgt. Die Grenzabstände regeln sich nach der Niedersächsischen Bauordnung 
(NBauO). Diese Festsetzung orientiert sich an der umliegenden Siedlungsstruktur.  
 
Die überbaubaren und nicht überbaubaren Grundstücksflächen werden in den Baugebie-
ten durch die Festsetzung von Baugrenzen gem. § 23 (1) BauNVO bestimmt, welche mit 
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einem Abstand von 3,00 m, 5,00 und 10,00 m von den Geltungsbereichsgrenzen, Ver-
kehrsflächen und Grünflächen und ohne Abstand zur Fläche für Versorgungsanlagen 
(Regenrückhaltebecken) festgesetzt sind um ein der örtlichen Lage angemessenes Bau-
feld zu schaffen. Es gelten die Vorschriften des § 23 (3) BauNVO. 
 
Das Maß der baulichen Nutzung wird über die zulässige Zahl der Vollgeschosse bauli-
cher Anlagen gem. § 16 (2) Nr. 3 BauNVO definiert. In Übereinstimmung mit der ortsüb-
lichen Bauhöhe in der Nachbarschaft wird im Plangebiet einheitlich eine zweigeschos-
sige Bebauung festgesetzt. Ergänzend dazu werden noch Trauf- und Firsthöhen festge-
setzt, um nachbarschaftlichen Spannungen vorzubeugen. Dies dient dazu, dass sich 
eine künftige Bebauung maßvoll in die bestehende Bebauungsstruktur einfügt. Und an-
dererseits verträgliche Übergänge zur angrenzenden Nachbarschaft schafft. Gleichzeitig 
wird Rücksicht auf den sorgsamen Umgang mit Grund und Boden genommen indem 
eine gute Ausnutzung der Fläche vorgenommen wird, anstatt in einem anderen Verfah-
ren neue Flächen auszuweisen. 
Mit diesen Festsetzungen wird ein nutzungsgerechter Entwicklungsspielraum geschaf-
fen und zugleich eine verträgliche Weiterentwicklung des bestehenden Siedlungsgefü-
ges sichergestellt.  
 
Um eine einheitliche Straßenraumsituation zu schaffen sind darüber hinaus auf den stra-
ßenseitigen, nicht überbaubaren Grundstücksflächen, Garagen und überdachte Stell-
plätze (Carports) gem. § 12 (6) BauNVO sowie Nebenanlagen in Form von Gebäuden 
gemäß § 14 (1) BauNVO nicht zulässig. 

 
Ferner ist zu berücksichtigen, dass ausgehend von der K 131 eine Bauverbotszone gem. 
§ 24 (1) NStrG mit einer Breite von 20,0 m gilt. Hier dürfen Hochbauten jeder Art sowie 
bauliche Anlagen im Sinne der Niedersächsischen Bauordnung nicht errichtet werden. 
Folglich werden die Baugrenzen gem. § 23 (1) BauNVO entlang der Bauverbotszone 
festgesetzt, um so den größtmöglichen Entwicklungsspielraum für das Plangebiet zu 
gewährleisten. 
 
Zusätzlich gilt ausgehend von der K 131 eine Baubeschränkungszone gem. § 24 (2) 
NStrG mit einer Breite von 40,0 m. Hier werden Baugenehmigungen oder nach anderen 
Vorschriften notwendige Genehmigungen im Benehmen mit der Straßenbaubehörde nur 
erlaubt, wenn bauliche Anlagen in einer Entfernung bis zu 40,0 m errichtet oder erheb-
lich geändert sowie bauliche Anlagen im Sinne der Niedersächsischen Bauordnung er-
heblich geändert oder anders genutzt werden sollen.  

5.4 Verkehrsflächen  

5.4.1 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung  
 

Zur Erschließung des Plangebiets von der Oldenburger Straße wird eine Verkehrsfläche 
besonderer Zweckbestimmung „private Verkehrsfläche“ gemäß § 9 (1) Nr. 11 BauGB 
von 9,00 m Breite und mit einem Wendekreisel im Zentrum des Gebietes festgesetzt 
(siehe Anlage zur Verkehrsplanung). Die Gemeinde wird außerhalb des Bauleitplanver-
fahrens mit dem Eigentümer eine Erschließungsvereinbarung/ Kreuzungsvereinbarung 
gemäß den Vorgaben der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Ver-
kehr treffen, die die Einzelheiten zum Bau und Betrieb der Straße regelt. Hierzu gehört 
auch die öffentliche Widmung der ersten 30 m der Planstraße. Die gesamte Straße wird 
beim Eigentümer verbleiben. 
 
Konkrete Aussagen über den Straßenausbau oder die Gestaltung werden im Rahmen 
der Bauleitplanung nicht getroffen. Die Flächen sind so dimensioniert, dass hierin sämt-
liche notwendige technische Einrichtungen wie Fahrbahn, Parkbuchten und Leitungs-
trassen, aber auch gestalterische Aspekte realisiert werden können 
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5.4.2 Bereich ohne Ein- und Ausfahrten 
 

An der Geltungsbereichsgrenze entlang der Oldenburger Straße (K131) werden darüber 
hinaus gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB Bereiche ohne Ein- und Ausfahrten festgesetzt. Diese 
dienen der geregelten Abwicklung des Verkehrs entlang der Kreisstraße.  

5.5 Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasser-
beseitigung sowie für Ablagerungen 

5.5.1 Regenrückhaltebecken 
 
Vom Büro Wessels und Grünefeld wurde eine Berechnung des notwendigen Platzbe-
darfs für ein Regenrückhaltebecken vorgenommen (siehe Anhang). Die Flächenvorgabe 
wurde in den Bebauungsplan übernommen, um die Entsorgung des überschüssigen 
Oberflächenwassers sicher zu stellen. Die dafür notwendige Fläche wird in durch die 
Festsetzung einer Fläche für die Abwasserbeseitigung mit der Zweckbestimmung „Re-
genrückhaltebecken“ gem. § 9 (1) Nr. 14 BauGB planungsrechtlich gesichert.  

5.6 Grünflächen  

5.6.1 Private Grünflächen 
 

Zur Eingrünung des Plangebiets und zur Absicherung der landschaftsprägenden Ele-
mente im Plangebiet, werden am westlichen, südlichen und teilw. östlichen Rand des 
Geltungsbereiches private Grünflächen gem. § 9 (1) Nr. 15 BauGB festgesetzt. Parallel 
dazu werden auf diesen Flächen Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und 
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft festgesetzt. 

5.7 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft 

 
Die Gemeinde Rastede sieht vor, folgende Festsetzungen für den Natur und Land-
schaftsschutz zu treffen um die lokale Versickerung und Retention von Oberflächenwas-
ser zu ermöglichen und eine verbesserte Einbindung des Planbereiches in die Landschaft 
zu erreichen. Dafür werden folgende Festsetzungen innerhalb des Bebauungsplanes ge-
tätigt. 
 
Innerhalb des Geltungsbereiches sind als Maßnahme zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB 25% der Fas-
saden mit Hilfe von fest installierten Rankhilfen zu begrünen. Ausgenommen hiervon sind 
überdachte Stellplätze (Carports) gem. § 12 (6) BauNVO sowie Nebenanlagen in Form 
von Gebäuden gemäß § 14 (1) BauNVO. 
 
Innerhalb des Geltungsbereiches sind als Maßnahme zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB ist innerhalb 
der Stellplatzanlagen pro 10 Stellplätze mindestens ein hochstämmiger Laubbaum der 
potentiell natürlichen Vegetation oder ein hochstämmiger Obstbaum zu pflanzen.  

 
Auf Basis der Ergebnisse des Umweltberichtes werden darüber hinaus folgende Textli-
che Festsetzungen getroffen.  
 
- Als Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB sind, um artenschutzrechtliche Verbotstatbe-
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stände für Brutvögel gemäß § 44 (1) BNatSchG zu vermeiden pro beseitigtem Höh-
lenbaum (entsprechend mind. 4) Nistkästen für Brutvögel (geeignet für Höhlenbrüter 
und Halbhöhlenbrüter) anzubringen. Die Nisthilfen müssen jeweils speziell für die 
zuvor genannten Arten geeignet sein und fachgerecht an dem zu erhaltenden Baum-
bestand im Geltungsbereich angebracht und erhalten werden. Die Durchführung der 
Maßnahmen ist rechtzeitig vor der Brutzeit zu gewährleisten. 
 

- Als Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB ist zur Vermeidung erheblicher Störungen 
potentiell vorhandener Quartiere auf eine starke nächtliche Beleuchtung der Bau-
stellen ebenso zu verzichten wie auf Lichteinträge, die über das normale Maß der 
Beleuchtung der Verkehrswege und der auf den Wohngrundstücken vorhandenen 
versiegelten Flächen hinausgehen. Die Beleuchtung sollte nur indirekt und mit „in-
sektenfreundlichen“ Lampen erfolgen (HSE/T-Lampen). Punktuelle Beleuchtungs-
konzentrationen sind zu vermeiden. Gebäude sollten nicht direkt angestrahlt wer-
den.  

 
- Als Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB sind, um artenschutzrechtliche Verbotstatbe-
stände für Fledermäuse gemäß § 44 (1) BNatSchG zu vermeiden pro beseitigtem 
Höhlenbaum (entsprechend mind. 3) Fledermauskästen für baum-bewohnende Fle-
dermausarten anzubringen. Die Kästen müssen für die entsprechenden Arten ge-
eignet sein und fachgerecht an dem zu erhaltenden Baumbestand im Geltungsbe-
reich angebracht und erhalten werden. Die Durchführung der Maßnahmen ist im 
Verlauf des Winters bis Mitte Februar zu gewährleisten. 

5.8 Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Er-
haltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von 
Gewässern 

 
Zur Sicherung, Erhaltung und Entwicklung des Grünbestands, insbesondere der Ge-
hölzstrukturen, die den Saum des Plangebietes im Süden und im Westen zur Oldenbur-
ger Straße bilden, werden Teile der oben genannten festgesetzten privaten Grünflächen 
überlagernd als Fläche zum Anpflanzen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 (1) Nr. 25 a) i.V.m. § 9 (1) Nr. 25 b) BauGB 
festgesetzt. In diesen Flächen sind die vorhandenen Gehölzbestände zu schützen, zu 
pflegen und dauerhaft zu erhalten sowie durch Anpflanzungen von heimischen, stand-
ortgerechten  
Bäume und Sträucher zu ergänzen. Abgänge oder Beseitigungen aufgrund einer Befrei-
ung sind adäquat vom Eingriffsverursacher zu ersetzen.  
  
Zu verwendende Pflanzenarten:  
Bäume: Eberesche, Stieleiche, Hainbuche, Sandbirke, Rotbuche  
Sträucher: Eingriffliger Weißdorn, Faulbaum, Gemeiner Schneeball, Gewöhnliches Pfaf-
fenhütchen, Hundsrose, Schlehe, Schwarzer Holunder  
 
Qualitäten:  
Bäume: Hochstamm, 3x verpflanzt, Stammumfang 12-14 cm,  
Heister, 2x verpflanzt, Höhe 125 - 150 cm  
 
Sträucher: leichte Sträucher, 1x verpflanzt, Höhe 70 - 90 cm 
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5.9 Gebiete, in denen bestimmte, die Luft erheblich verunreinigende Stoffe 
nicht oder nur beschränkt verwendet werden dürfen 

 
Aufgrund der Vorgaben der Gemeinde Rastede ist die Verwendung fossiler Brennstoffe 
(Braun- und Steinkohle, Torf, Erdgas und Erdöl) für die Wärme- und Warmwasserver-
sorgung gem. § 9 (1) Nr. 23 a BauGB unzulässig. Ausgenommen davon ist die Wärme- 
und Warmwasserversorgung für gewerbliche Prozesse.  

5.10 Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom, 
Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien 

 
Aufgrund der Vorgaben der Gemeinde Rastede sind die nutzbaren Dachflächen der Ge-
bäude (Dachflächen abzüglich durch Dachfenster, Entlüftungsanlagen, technische Auf-
bauten etc. belegter Teile des Daches) gem. § 9 (1) Nr. 23 b BauGB mit Photovoltaik-
modulen zur Nutzung der einfallenden solaren Strahlungsenergie auszustatten.  

5.11 Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
 

Aufgrund der auf das Plangebiet von der Oldenburger Straße (K 131) einwirkenden Ver-
kehrslärme- und Gewerbeimmissionen werden auf der Grundlage der vorliegenden 
Schallprognose im Bebauungsplan Nr. 121 „Oldenburger Straße, Wahnbek“ Lärm-
schutzvorkehrungen festgesetzt.  
 
Emissionskontingente: 
Den Teilflächen des Geltungsbereichs des vorgelegten Rahmenplans sind Emissions-
kontingente als flächenbezogene Schalleistungspegel zugeordnet worden. Die zuläs-
sige Höhe ist von den Planwerten an den maßgeblichen Immissionsorten abhängig. Die 
Zulässigkeit eines Vorhabens (Betriebe bzw. Anlagen) ist im bau- oder immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsverfahren nach den Maßgaben der DIN 45691, An-
hang B.8, in Verbindung mit der TA Lärm zu prüfen. 
 
Innerhalb der gem. § 8 BauNVO festgesetzten eingeschränkten Gewerbegebiete sind 
nur Betriebe und Anlagen zulässig, deren Geräusche die in der Planzeichnung den je-
weiligen Flächen zugeordneten Emissionskontingente (𝑳𝑳EK) als Tag- und Nachtwerte 
nach DIN 45691 nicht überschreiten. 

 

 
Für die in der Planzeichnung dargestellten Richtungssektoren A-B nach DIN 45691 wer-
den folgende Zusatzkontingente festgesetzt: 

 
Richtungssektor 

k 
Zusatzkontingent 
𝑳𝑳EK,zus,𝒌𝒌 in dB 
Tag / Nacht 

UTM-Koordinaten WGS84; Zone 32U 
Sektorengrenze 1 Sektorengrenze 2 

A 3 / 3 E: 32448660 N: 
5896028 

E: 32448666 N: 
5896031 

B 0 / 0 E: 32448666 N: 
5896031 

E: 32448660 N: 
5896028 

 

Ldf Nr. Teilfläche Quellentyp Emissionskon-
tingent 𝑳𝑳EK in 
dB(A) pro m² 
Tag / Nacht 

Quellfläche 
in m² 

 

1 GEe1 DIN 45691 61/46 8.413 
2 GEe2 60/45 3.549 
3 GEe3 57/42 4.602 
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Der Bezugspunkt, von welchem die einzelnen Sektoren ausgehen, hat die Koordinaten E: 
32448660 / N: 5896035.  
 
Passiver Schallschutz 
 
Passiver Schallschutz: An die Außenbauteile von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen 
(z. B. Wohnzimmer, Schlafräume und Büroräume) sind erhöhte Anforderungen bezüg-
lich des Schallschutzes zu stellen. 
 
Innerhalb des Geltungsbereiches sind als Vorkehrung zum Schutz gegen schädliche 
Umwelteinwirkungen i. S. d. BImSchG gem. § 9 (1) Nr. 24 BauGB bauliche Maßnahmen 
zur Umsetzung der Anforderungen an das gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß 
R'w,ges durchzuführen 
 
Innerhalb des Plangebiets werden maßgebliche Außenlärmpegel von 64 dB(A) < 𝐿𝐿a ≤ 
70 dB(A) erreicht. In der nachfolgenden Tabelle werden die hierfür jeweils maßgeblichen 
Bau-Schalldämm-Maße in 5 dB - Stufen aufgeführt. 
 

Maßgeblicher 
Außenlärmpegel 
𝐿𝐿a in dB(A) 

Erforderliches bewertetes gesamtes  
Bau-Schalldämm-Maß 𝑹𝑹′w,ges der Außenbauteile in dB 

Aufenthaltsräume in Wohnungen Büroräume 
60 30 30 
65 35 30 
70 40 35 

 
Auf der Ebene nachfolgender Baugenehmigungsverfahren können für die Berechnung 
der Schalldämm-Maße Isolinien in 1 dB – Schritten herangezogen werden. 
Außenwohnbereiche: 

 
Für künftige Außenwohnbereiche innerhalb des Gewerbegebiets sind keine gesonder-
ten Anforderungen an den Schallschutz zu stellen, da die Orientierungswerte gemäß 
Beiblatt 1 zur DIN 18005-1 innerhalb planerisch vorgesehenen überbaubaren Flächen 
nicht überschritten werden. 
 
Als Vorkehrung zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen i. S. d. BImSchG 
gem. § 9 (1) Nr. 24 BauGB werden für Schlafräume folgende passive Schallschutzmaß-
nahmen festgesetzt: 
 
- In zukünftigen Schlafräumen ist zur Nachtzeit zwischen 22:00 und 6:00 Uhr ein Schall-
druckpegel von ≤ 30 dB(A) im Rauminneren bei ausreichender Belüftung zur gewähr-
leisten. 
- Zukünftige Schlafräume im Bereich mit einem Beurteilungspegel von 𝐿𝐿𝐿𝐿,Nacht>50 
dB(A) sind bevorzugt zur geräuschabgewandten Seite auszurichten sowie zusätzlich 
bspw. mit schallgedämmten Lüftungssystemen auszustatten. 
- Zukünftige Schlafräume im Bereich mit einem Beurteilungspegel von 50 
dB(A)≥𝐿𝐿𝐿𝐿,Nacht>45 dB(A) sind bevorzugt zur geräuschabgewandten Seite auszurichten 
oder bspw. mit schallgedämmten Lüftungssystemen auszustatten. 
- Die Dimensionierung solcher Lüftungssysteme ist im Zuge der Genehmigungsplanung 
festzulegen und zu detaillieren. 
 
Generell gilt gemäß Kapitel 4.4.5.1 der DIN 4109-2 /15/, dass auf der lärmabgewandten 
Seite von um 5 dB verminderten Pegeln ausgegangen werden kann. Im Falle einer ge-
schlossenen Bauweise bzw. bei Innenhöfen ist eine pauschale Reduzierung um 10 dB 
zulässig.  
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Von den oben aufgeführten Festsetzungsvorschlägen kann abgewichen werden, sofern 
im Baugenehmigungsverfahren anhand eines Schallgutachtens nachgewiesen werden 
kann, dass sich der maßgebliche Außenlärmpegel durch die Eigenabschirmung der 
Baukörper bzw. durch Abschirmungen vorgelagerter Baukörper verringert. Für die Er-
mittlung der Mindestanforderungen an den baulichen Schallschutz ist die DIN 4109 
maßgeblich. 

5.12 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen 
 
Zusätzlich sind die Dachflächen, mit einer Dachneigung von weniger als 15 Grad dau-
erhaft und flächendeckend zu begrünen (gemäß § 9 (1) Nr. 25a BauGB). Mindestens 
60% dieser Dachflächen sind dauerhaft und fachgerecht mit einer stark durchwurzelba-
ren Substratschicht von mindestens 12 cm zu versehen und extensiv zu begrünen, so-
dass dauerhaft eine geschlossene Vegetationsfläche gewährleistet ist. Dabei sind nied-
rige, trockenheitsresistente Pflanzen (zum Beispiel Gräser, bodenbedeckende Gehölze 
oder Wildkräuter) zu verwenden. Grundsätzlich sind standortgerechte Saat- und Pflanz-
güter regionaler Herkunft zu verwenden. Ausgenommen werden können Flächen für 
technische Dachaufbauten, zum Beispiel für Photovoltaikanlagen. Bei Abgang oder bei 
Beseitigung sind entsprechende Arten innerhalb der Dachfläche vom Eingriffsverursa-
cher nachzupflanzen. 

6.0 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 
 
Für den gesamten Geltungsbereich findet die Satzung der Gemeinde Rastede zur Re-
gelung der Außenwerbung in Teilen des Gemeindegebietes - Örtliche Bauvorschriften 
gemäß § 84 (3) Nr. 2 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) – in der Fassung mit 
Satzungsbeschluss vom 22.07.20214 anwendung.  
Folglich treffen für den Geltungsbereich folgende Vorschriften zu: 
 
1. Die örtlichen Bauvorschriften gelten für alle· Werbeanlagen im Sinne des § 50 (1) der 
NBauO. 
2. Werbeanlagen sind nur zur Eigenwerbung an der Stätte der Leistung zulässig. Dies 
gilt sowohl für direkt am Gebäude angebrachte Werbeanlagen als auch für freistehende 
Werbeanlag (z.B. Aufsteller, Pylone und Fahnenmasten). 
 
Ausgenommen von dieser Regelung sind: 
• Auslagen, Dekorationen und Plakatwerbung in Fenstern und Schaukästen, 
• Werbeanlagen, die vorübergehend für öffentliche Wahlen oder Abstimmungen ange-
bracht oder aufgestellt werden. 
 
Ausnahmsweise können Werbeanlagen auch auf einem Grundstück errichtet werden, 
das unmittelbar an das Grundstück der Leistung angrenzt. 
 
3. Im räumlichen Geltungsbereich sind folgende Werbeanlagen unzulässig: 
 
• Werbeanlagen mit beweglichen Teilen mit einer Ansichtsfläche größer als 1 qm, 
• Werbung in Form von Lauf-, Wechsel- und Blinklicht, 
• Lichtwerbung in folgenden Farben: RAL 1026 Leuchtgelb, RAL 2005 Leuchtorange, 
RAL 2007 Leuchthelllorange, RAL 3024 Leuchtrot, RAL 3026 Leuchthellrot, RAL 603·8· 
Leuchtgrün sowie Töne, die dem Farbspektrum entsprechen, 
• Werbung mit Einsatz von Bildwerfern und Lasen (Lichtwerbung am Himmel oder auf 
Projektionsflächen), 
• Werbeanlagen, von denen Beschallungen zum Zwecke der Werbung ausgehen. 
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4. Die Bauaufsichtsbehörde kann Abweichungen von den Bestimmungen zulassen, 
wenn die Einhaltung der Örtlichen Bauvorschriften im Einzelfall zu einer offenbar nicht 
beabsichtigten Härte führen würden. 
 
5. Ordnungswidrig handelt, gemäß § 80 (3) NBauO, wer vorsätzlich oder fahrlässig eine 
Maßnahme durchführt oder durchführen lässt. die nicht den Anforderungen dieser örtli-
chen Bauvorschriften über die Regelung der Außenwerbung im Gemeindegebiet ent-
spricht. 
Gemäß § 80 (5) NBauO können Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße geahndet 
werden. 

7.0 VERKEHRLICHE UND TECHNISCHE INFRASTRUKTUR 
 
• Verkehrserschließung 

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt von der Oldenburger Straße (K 131). 
 

• ÖPNV 
Circa 130 m nördlich an der Oldenburger Straße liegt die Bushaltestelle „Wahnbek 
Bromberweg“, an der die Linie 340, 345 und 349 (Jaderberg/Wiefelstede/Rastede-
Oldenburg) verkehren. 
 

• Gas- und Stromversorgung 
Die Gas- und Stromversorgung erfolgt über den Anschluss an die Versorgungsnetze 
der Energieversorgung Weser-Ems (EWE).  
 

• Wasserversorgung  
Die Versorgung des Plangebietes mit Trinkwasser wird durch den Oldenburgisch-
Ostfriesischen Wasserverband (OOWV) gesichert. 
 

• Abfallbeseitigung 
Die Abfallentsorgung wird vom Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Ammerland 
durchgeführt. 
 

• Oberflächenentwässerung 
Die Oberflächenentwässerung des Plangebiets erfolgt über geeignete Maßnahmen. 
Ein Oberflächenentwässerungskonzept wird im nächsten Verfahrensschritt in die 
Planung eingestellt.  
 

• Fernmeldetechnische Versorgung 
Die fernmeldetechnische Versorgung des Bebauungsplangebietes erfolgt über die 
verschiedenen Telekommunikationsanbieter. Neu errichtete Gebäude, die über An-
schlüsse für Endnutzer von Telekommunikationsdienstleistungen verfügen sollen, 
sind gebäudeintern bis zu den Netzabschlusspunkten mit hochgeschwindigkeitsfä-
higen passiven Netzinfrastrukturen (Leerrohre, §3 (17b) TKG) sowie einem Zu-
gangspunkt zu diesen passiven gebäudeinternen Netzkomponenten auszustatten. 

 
• Sonderabfälle 

Sonderabfälle sind vom Abfallerzeuger einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzu-
führen. 

 
• Brandschutz 

Die Löschwasserversorgung innerhalb des Plangebietes wird gemäß den entspre-
chenden Anforderungen sichergestellt.  
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8.0 VERFAHRENSGRUNDLAGEN / -VERMERKE 

8.1 Rechtsgrundlagen 
 
Dem Bebauungsplan liegen zugrunde (in jeweils aktueller Fassung): 
 
• BauGB  (Baugesetzbuch), 
• BauNVO  (Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke: Bau- 

nutzungsverordnung), 
• PlanzV  (Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die  

Darstellung des Planinhaltes: Planzeichenverordnung), 
• NBauO  (Niedersächsische Bauordnung), 
• NAGBNatSchG (Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnatur-  

schutzgesetz) 
• NDSchG  (Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz) 

8.2 Verfahrensübersicht 

8.2.1 Aufstellungsbeschluss 
 

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Rastede hat in seiner Sitzung am ……….. 
gem. § 2 (4) BauGB den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 121 
„Oldenburger Straße, Wahnbek“ gefasst. 

8.2.2 Öffentliche Auslegung 
 
Die Begründung hat gem. § 3 (2) BauGB vom ……….. bis ………. zusammen mit der 
Planzeichnung öffentlich ausgelegen. 

8.2.3 Satzungsbeschluss 
 
Der Rat der Gemeinde Rastede hat den Bebauungsplan Nr. 121 „Oldenburger Straße, 
Wahnbek“ nach Prüfung der fristgemäß vorgebrachten Anregungen in seiner Sitzung 
am .......................... gem. § 10 (1) BauGB als Satzung beschlossen. Die Begründung 
wurde ebenfalls beschlossen und ist dem Bebauungsplan gem. § 9 (8) BauGB beige-
fügt. 

 
Rastede, ................................ 

 
 

...................................... 
Der Bürgermeister 
 

8.3 Planverfasser 
Die Ausarbeitung des Bebauungsplanes Nr. 121 „Oldenburger Straße, Wahnbek“ er-
folgte im Auftrag der Gemeinde Rastede durch das Planungsbüro: 
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TEIL II: UMWELTBERICHT 

1.0 EINLEITUNG 

Zur Beurteilung der Belange des Umweltschutzes (§ 1 (6) Nr. 7 BauGB) ist im Rahmen 
der Bauleitplanung eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen er-
heblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden. Entsprechend der Anlage zum Bauge-
setzbuch zu § 2 (4) und § 2a BauGB werden die ermittelten Umweltauswirkungen im Um-
weltbericht beschrieben und bewertet (§ 2 (4) Satz 1 BauGB). „Wird eine Umweltprüfung 
für das Plangebiet oder für Teile davon in einem Raumordnungs-, Flächennutzungs- oder 
Bebauungsplanverfahren durchgeführt, soll die Umweltprüfung in einem zeitlich nachfol-
gend oder gleichzeitig durchgeführten Bauleitplanverfahren auf zusätzliche oder andere 
erhebliche Umweltweltauswirkungen beschränkt werden“ (§ 2 (4) Satz 5 BauGB). 
 
Der Bebauungsplan Nr. 121 „Oldenburger Straße, Wahnbek“ wird im Parallelverfahren 
gem. § 8 (3) BauGB zur 82. Flächennutzungsplanänderung „Oldenburger Straße, Wahn-
bek“ aufgestellt. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung wird gem. § 2 (4) Satz 1 
BauGB ein Umweltbericht mit einer umfassenden Beschreibung und Bewertung der vo-
raussichtlichen Umweltauswirkungen des gesamten Planvorhabens erstellt. Da somit be-
reits zeitgleich für den Änderungsbereich des Flächennutzungsplanes eine ausführliche 
Ermittlung der Belange des Umweltschutzes gem. § 1 (6) Nr. 7 BauGB stattgefunden hat, 
kann die Umweltprüfung im Flächennutzungsplanverfahren gem. § 2 (4) Satz 5 BauGB 
auf die zusätzlichen oder anderen erheblichen Umweltauswirkungen beschränkt werden. 
Durch die Änderung des Flächennutzungsplanes werden jedoch keine anderen Umwelt-
auswirkungen erwartet, als die im Umweltbericht zum Bebauungsplan abschließend auf-
geführten Aspekte. Der Inhalt des Umweltberichtes zum Bebauungsplan „Oldenburger 
Straße, Wahnbek“ gilt daher gleichermaßen für die Änderung des Flächennutzungsplanes 
„Oldenburger Straße, Wahnbek“. 

1.1 Beschreibung des Planvorhabens / Angaben zum Standort 

Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage nach gewerblichen Bauflächen in der Gemeinde 
Rastede, insbesondere an der Grenze zur Stadt Oldenburg gelegenen Ortschaft Wahn-
bek, ist es planerisches Ziel, an einem bereits vorgeprägten Standort, Erweiterungsmög-
lichkeiten für einen bestehenden Betrieb zu schaffen und Bauland für gewerbliche Nut-
zungen bereitzustellen. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 121 „Oldenburger 
Straße, Wahnbek“ mit einer Flächengröße von insgesamt circa 2,07 ha befindet sich im 
Südosten des Gemeindegebietes von Rastede im Norden der Ortschaft Wahnbek auf den 
Flurstücken 96/4 und 96/7 und umfasst kleine Teile der Flurstücke 96/2 und 89/2, allesamt 
Teil der Flur 48 Gemarkung Rastede. Neben der Landwirtschaftsfläche umfasst der Gel-
tungsbereich auch die ehemals zugehörige Hofstelle an der Oldenburger Straße. Das 
städtebauliche Umfeld ist größtenteils bebaut und wird durch die Lage entlang der Olden-
burger Straße (K131) geprägt. Im Osten, Norden und Westen befinden sich verschiedene 
Gewerbebetriebe, einschließlich der Flächen des zu erweiternden Automobilhändlers. Im 
Süden grenzen gemischte Bauflächen an den Geltungsbereich an. 

 
Genaue Angaben zum Standort sowie eine detaillierte Beschreibung des städtebaulichen 
Umfeldes, der Art des Vorhabens und den Festsetzungen sind den entsprechenden Ka-
piteln der Begründung zum Bebauungsplan „Oldenburger Straße, Wahnbek“, Kap. 2.2 
„Räumlicher Geltungsbereich“, Kap. 2.3 „Städtebauliche Situation und Nutzungsstruktur“, 
Kap. 1.0 „Anlass und Ziel der Planung“ sowie Kap. 5.0 „Inhalt des Bebauungsplanes“ zu 
entnehmen. 
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1.2 Umfang des Vorhabens und Angaben zu Bedarf an Grund und Boden 

Durch die Festsetzung von Gewerbegebieten, einer Fläche für private Erschließung sowie 
einer privaten Grünfläche, wird ein bisher zum Großteil unbebauter Bereich städtebaulich 
neu beordnet und zum Teil einer anderen Nutzung zugeführt.  

 
Die einzelnen Flächenausweisungen umfassen: 
 
Eingeschränktes Gewerbegebiet 
 

ca. 15.644 m² 

Straßenverkehrsflächen ca. 1.498 m² 
- davon Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung, hier: Ver-

kehrsfläche 
 
ca. 1.211 m² 

 
Flächen für Versorgungsanlagen und für die Abwasserbeseitigung, Zweck-
bestimmung „Regenrückhaltebecken“ 

 
ca. 1.487 m² 

 
Private Grünflächen 
 

ca. 2.074 m² 

- davon Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhal-
tung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

ca. 214 m² 

- davon Flächen zum Anpflanzen und zum Erhalt von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen 

ca. 1.770 m² 

 
Durch die im Bebauungsplan „Oldenburger Straße, Wahnbek“ vorbereiteten Überbau-
ungsmöglichkeiten innerhalb des festgesetzten eingeschränkten Gewerbegebietes kön-
nen bis zu ca. 1,4 ha dauerhaft neu versiegelt werden. 

2.0 PLANERISCHE VORGABEN UND HINWEISE 

Die in einschlägigen Fachplänen und Fachgesetzen formulierten Ziele, die für den vorlie-
genden Planungsraum relevant sind, werden spätestens zum Entwurf unter Kap.3.0 „Pla-
nerische Vorgaben“ der Begründung zum Bebauungsplan umfassend dargestellt (Lan-
desraumordnungsprogramm (LROP), Regionales Raumordnungsprogramm (RROP), vor-
bereitende und verbindliche Bauleitplanung). Im Folgenden werden zusätzlich die plane-
rischen Vorgaben und Hinweise aus naturschutzfachlicher Sicht (Landschaftsprogramm, 
Landschaftsrahmenplan), naturschutzfachlich wertvolle Bereiche / Schutzgebiete, arten-
schutzrechtliche Belange) dargestellt. 

2.1 Landschaftsprogramm  

Entsprechend der Einteilung des Niedersächsischen Landschaftsprogramms aus dem 
Jahr 2021 befindet sich der Geltungsbereich in der naturräumlichen Region „Ostfriesisch-
Oldenburgische Geest“. Diese Region ist geprägt von Grundmoränenplatten im Wechsel 
mit großflächigen Hoch- und Niedermoorgebieten, die durch zahlreiche kleine Bäche ge-
gliedert sind. Daraus entsteht eine regelmäßige Abfolge flacher, schmaler Sandrücken mit 
feuchten, meist moorigen Talniederungen. Die Moorflächen sind heute überwiegend kul-
tiviert oder in Abtorfung befindlich. Außerdem zählt diese Region zu den waldärmsten 
Regionen Niedersachsens, weshalb eine Weiträumigkeit für diese Region charakteristisch 
ist. 

 
Das Plangebiet wird im Niedersächsischen Landschaftsprogramm (MU 2021) in den Kar-
tenwerken wie folgt berücksichtigt: 

 
Das Plangebiet liegt gänzlich im Kulturlandschaftsraum „Oldenburger Geest mit Ammer-
land“ (Karte 3).  
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2.2 Landschaftsrahmenplan (LRP) 

Der Landschaftsrahmenplan als ein informelles Fachgutachten liegt mit dem Stand von 
2021 (LANDKREIS AMMERLAND 2021) vor und trifft folgende Aussagen zum Plangebiet: 
 

- Die potenzielle natürliche Vegetation wird mit Drahtschmielen-Buchenwald des Tief-
landes mit Übergang zum Flattergras-Buchenwald angegeben (Textkarte 1). 

- Das Plangebiet und seine Umgebung gehört zur Landschaftseinheit der „Wie-
felsteder Geestplatte“ (Textkarte 2). 

- Das vorhandene Grünland mit vereinzelten Gebüschen und Gehölzbeständen wird 
als mesophiles Grünland mit hoher bis sehr hohe Bedeutung dargestellt (Textkarten 
5 und 6). 

- Das Plangebiet wird teilweise von Wallhecken durchzogen, welche als kulturhistori-
sche Besonderheiten gelten (Textkarte 11). 

- Für das Plangebiet und seine Umgebung wird Podsol, Braunerde-Podsol, Gley-Po-
dsol sowie Pseudogley-Podsol beschrieben (Textkarte 12). 

- Die vorkommenden Biotoptypen des Plangebietes weisen eine hohe Bedeutung auf. 
Außerdem herrscht eine Lärmbelästigung von > 55 dB Lden (day-evening-night-Lär-
mindex) der nahegelegenen Straßen und Autobahn A293. Nördlich sowie westlich 
grenzen direkt Industrie- und Gewerbeflächen > 1 ha an (Karte 1). 

- Das Landschaftsbild weist eine hohe Bedeutung auf (Karte 2).  
- Das Plangebiet und seine weitere Umgebung gehören zu einem Bereich mit beson-

derer Funktionsfähigkeit für die Wasser- und Stoffretention. Der Fläche wird eine 
mittlere potenzielle Grundwasserneubildung mit geringen oder mittlerem Nitrataus-
waschungsrisiko angegeben (Karte 3.2). 

- Nach der Karte 4 gehört das Grünland zu einem Bereich mit mittlerer Bedeutung für 
die Treibhausgasspeicherung von organischen Böden. 

2.3 Naturschutzfachlich wertvolle Bereiche / Schutzgebiete 

Im Plangebiet und der direkt angrenzenden Umgebung befinden sich gemäß der interak-
tiven Umweltkarten des Kartenservers des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, 
Energie, Bauen und Klimaschutz (MU 2022) keine faunistisch, vegetationskundlich oder 
historisch wertvollen Bereiche oder Vorkommen, die einen nationalen oder internationalen 
Schutzstatus bedingen. Ferner bestehen keine festgestellten oder geplanten Schutzge-
biete.  

 
Im Geltungsbereich wurden Wallhecken erfasst, die als geschützter Landschaftsbestand-
teil nach § 29 BNatSchG i. V. m. § 22 NNatSchG einzustufen sind. 

2.4 Artenschutzrechtliche Belange 

§ 44 BNatSchG in Verbindung mit Art. 12 und 13 der FFH-Richtlinie und Art. 5 der Vogel-
schutzrichtlinie (V-RL) begründen ein strenges Schutzsystem für bestimmte Tier- und 
Pflanzenarten (Tier und Pflanzenarten, die in Anhang A oder B der Europäischen Arten-
schutzverordnung - (EG) Nr. 338/97 aufgeführt sind, Tier- und Pflanzenarten des Anhangs 
IV der FFH-Richtlinie, alle europäischen Vogelarten, besonders oder streng geschützte 
Tier- und Pflanzenarten der Anlage 1 der BArtSchV). Danach ist es verboten, 

- wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 
fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Na-
tur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

- wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogel-
arten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
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Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, 
wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population 
einer Art verschlechtert, 

- Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wildlebenden Tiere der besonders ge-
schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstö-
ren und 

- wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwick-
lungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschä-
digen oder zu zerstören. 

 
Die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 (1) werden um den für Eingriffs-
vorhaben relevanten Absatz 5 des § 44 BNatSchG ergänzt, mit dem bestehende und von 
der Europäischen Kommission anerkannte Spielräume bei der Auslegung der arten-
schutzrechtlichen Vorschriften der FFH-Richtlinie genutzt und rechtlich abgesichert wer-
den, um akzeptable und im Vollzug praktikable Ergebnisse bei der Anwendung der Ver-
botsbestimmungen des Absatzes 1 zu erzielen: 
 
Entsprechend dem § 44 (5) BNatSchG gelten die artenschutzrechtlichen Verbote bei nach 
§ 15 zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie nach den Vorschriften des Bau-
gesetzbuches zulässigen Vorhaben im Sinne des § 18 (2) Satz 1 nur für die in Anhang IV 
der FFH-RL aufgeführte Tier- und Pflanzenarten sowie für die Europäischen Vogelarten. 
Darüber hinaus ist nach nationalem Recht eine Vielzahl von Arten besonders geschützt. 
Diese sind nicht Gegenstand der Betrachtung, da gem. § 44 (5) Satz 5 BNatSchG die 
Verbote des Absatzes 1 für diese Arten nicht gelten, wenn die Zulässigkeit des Vorhabens 
gegeben ist, was bei diesem Projekt der Fall ist. 
 
Zwar ist die planende Kommune nicht unmittelbar Adressat dieser Verbote, da mit dem 
Bebauungsplan in der Regel nicht selbst die verbotenen Handlungen durchgeführt bezie-
hungsweise genehmigt werden. Allerdings ist es geboten, den besonderen Artenschutz 
bereits in der Bauleitplanung angemessen zu berücksichtigen, da ein Bebauungsplan, der 
wegen dauerhaft entgegenstehender rechtlicher Hinderungsgründe (hier entgegenste-
hende Verbote des besonderen Artenschutzes bei der Umsetzung) nicht verwirklicht wer-
den kann, vollzugsunfähig ist.  
 
Die Belange des Artenschutzes werden im Kapitel 3.1.2 und 3.1.3 dargelegt und berück-
sichtigt.  

3.0 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN 

Die Bewertung der bau-, betriebs- und anlagebedingten Umweltauswirkungen des vorlie-
genden Planvorhabens erfolgt anhand einer Bestandsaufnahme bezogen auf die einzel-
nen, im Folgenden aufgeführten Schutzgüter. Durch eine umfassende Darstellung des 
gegenwärtigen Umweltzustandes einschließlich der besonderen Umweltmerkmale im un-
beplanten Zustand sollen die umweltrelevanten Wirkungen der Bebauungsplanaufstellung 
herausgestellt werden. Hierbei werden die negativen sowie positiven Auswirkungen der 
Umsetzung der Planung auf die Schutzgüter dargestellt und hinsichtlich ihrer Erheblichkeit 
soweit wie möglich bewertet. Ferner erfolgt eine Prognose der Umweltauswirkungen bei 
Durchführung und Nichtdurchführung der Planung („Nullvariante“). 
 
Aufgrund der geplanten Baumaßnahmen und der getroffenen Flächenfestsetzungen kön-
nen die vorhandenen Gehölzstrukturen nicht in vollem Umfang erhalten bleiben. Einzel-
bäume werden überplant, aber randliche Heckenstrukturen werden im Zuge der Planung 
festgesetzt und in ihrem Umfang erweitert. Entlang der östlichen Geltungsbereichsgrenze 
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befinden sich Wallhecken, die teilweise auch in den vorliegenden Geltungsbereich hinein-
ragen. Teilweise grenzen Wallheckenabschnitte an. Für die Wallhecken innerhalb des 
Plangebiets wird der Schutzstatus aufgehoben. Die vorhandenen Gehölze werden inner-
halb einer Erhaltfläche zum Erhalt festgesetzt und dauerhaft geschützt. Es erfolgt ein 
Durchbruch auf einer Breite von 10 m. Für die angrenzende Wallhecke im Osten, außer-
halb des vorliegenden Geltungsbereichs, besteht durch die Festlegung einer mindestens 
5 m breiten nicht überbaubaren Fläche, ausreichend Schutz. Innerhalb der nicht überbau-
baren Bereiche sind Garagen und Nebenanlagen in Form von Gebäuden gem. §§ 12 (6) 
und 14 (1) BauNVO sowie Bodenaufschüttungen und -abgrabungen, Boden- und Materi-
alablagerungen und Flächenversiegelungen jeglicher Art unzulässig. 

3.1 Bestandsaufnahme und Bewertung der einzelnen Schutzgüter 

Die Bewertung der Umweltauswirkungen richtet sich nach der folgenden Skala:  
 
- sehr erheblich, 
- erheblich, 
- weniger erheblich, 
- nicht erheblich.  
 
Sobald eine Auswirkung entweder als nachhaltig oder dauerhaft einzustufen ist, kann von 
einer Erheblichkeit ausgegangen werden. Eine Unterteilung im Rahmen der Erheblichkeit 
als „weniger erheblich“, „erheblich“ oder „sehr erheblich“ erfolgt in Anlehnung an die Un-
terteilung der Arbeitshilfe „Umweltbericht in der Bauleitplanung - Arbeitshilfe zu den Aus-
wirkungen des EAG Bau 2004 auf die Aufstellung von Bauleitplänen“ (SCHRÖDTER et al. 
2004). Es erfolgt die Einstufung der Umweltauswirkungen nach fachgutachterlicher Ein-
schätzung, welche für jedes Schutzgut verbal-argumentativ projekt- und wirkungsbezogen 
dargelegt wird. Ab einer Einstufung als „erheblich“ sind Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men vorzusehen, sofern es über Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen nicht zu 
einer Reduzierung der Beeinträchtigungen unter die Erheblichkeitsschwelle kommt. 
 
Die Einstufung der Wertigkeiten der einzelnen Schutzgüter erfolgt bis auf die Einstufung 
der Biotopstrukturen beim Schutzgut Pflanzen, bei denen das Bilanzierungsmodell des 
Niedersächsischen Städtetages (NIEDERSÄCHSISCHER STÄDTETAG 2013) verwendet wird, 
in einer Dreistufigkeit. Dabei werden die Einstufungen „hohe Bedeutung“, „allgemeine Be-
deutung“ sowie „geringe Bedeutung“ verwendet. Die Bewertung erfolgt verbal-argumen-
tativ. 
 
Zum besseren Verständnis der Einschätzung der Umweltauswirkungen wird im Folgen-
den ein kurzer Abriss über die, durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 121  
„Oldenburger Straße, Wahnbek“, verursachten Veränderungen von Natur und Landschaft 
gegeben. 
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Oldenburger Straße, Wahnbek“ werden die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen, einen bestehenden Gewerbebetrieb 
zu erweitern und die Ausweisung weiterer gewerblicher Bauflächen zu ermöglichen. Zur 
Umsetzung des genannten Planungsziels werden im Bebauungsplan „Oldenburger 
Straße, Wahnbek“ eingeschränkte Gewerbegebiete gem. § 8 BauNVO, sowie Straßen-
verkehrsflächen und private Verkehrsflächen und Grünflächen festgesetzt. Weitere grün-
ordnerische Festsetzungen als Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen sowie für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen sowie von Gewässern dienen der planungsrechtlichen Sicherung prägen-
der Elemente in der Landschaft. Darüber hinaus sichern Festsetzungen zur Beschränkung 
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der Art und des Maßes der baulichen Nutzung, der Bauweise und Schutzflächen eine 
geordnete städtebauliche Entwicklung. 
 
Die zulässige Bodenversiegelung beträgt bei einer GRZ von 0,8 maximal 80 % des Ge-
werbegebietes. Zusammen mit den zukünftigen Straßenverkehrsflächen, für die 90% Ver-
siegelung angenommen wird, entspricht dies einer maximalen Versiegelung von rd. 1,4 
ha.  
 
Im Folgenden werden die konkretisierten Umweltauswirkungen des Vorhabens auf die 
verschiedenen Schutzgüter dargestellt und bewertet. 

3.1.1 Schutzgut Mensch 

Ziel des Immissionsschutzes ist es Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Was-
ser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen. 
Schädliche Umwelteinwirkungen sind auf Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das 
Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter einwirkende Luftverunrei-
nigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Umweltein-
wirkungen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nach-
teile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit  
oder die Nachbarschaft herbeizuführen. 
 
Die technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) konkretisiert die zumutbare 
Lärmbelastung in Bezug auf Anlagen i. S. d. Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BIm-
SchG). Die DIN 18005 – Schallschutz im Städtebau – enthält im Beiblatt 1 Orientierungs-
werte, die bei der Planung anzustreben sind.  
 
Grundlage für die Beurteilung ist die Verordnung über Immissionswerte für Schadstoffe in 
der Luft (39. BImSchV), mit der wiederum die Luftqualitätsrichtlinie der EU umgesetzt 
wurde.  
 
Von der I+B Akustik GmbH wurde eine schalltechnische Untersuchung für den Geltungs-
bereich durchgeführt. Für die gewerblichen Nutzungsflächen wurden im Zuge der Unter-
suchung Emissionskontingente nach den Vorgaben der DIN 45691 ermittelt. Die Berech-
nung der Geräuschbelastung durch den öffentlichen Straßenverkehr ergab, je nach ge-
planter Gebietsausweisung, zum Teil Überschreitungen der Orientierungswerte nach Bei-
blatt 1 zur DIN 18005-1. Während der Orientierungswert von 65 dB(A) im Tagzeitraum 
innerhalb der voraussichtlichen, überbaubaren Flächen eingehalten wird, kann es im 
Nachtzeitraum in westlicher Angrenzung an die Oldenburger Straße zu einer Überschrei-
tung des Orientierungswerts von 55 dB(A) um bis zu rund 2 dB kommen. Auf der Grund-
lage der ermittelten Beurteilungspegel wurden die maßgeblichen Außenlärmpegel inner-
halb des Geltungsbereichs ermittelt. Basierend hierauf wurden die Anforderungen an den 
passiven Schallschutz gemäß DIN 4109 deklariert. Die I+B Akustik GmbH kommt zu dem 
Ergebnis, dass insgesamt gegenüber dem angestrebten Bauleitplanverfahren aus immis-
sionsschutzrechtlicher Sicht keine Bedenken bestehen, sofern die in dem Gutachten ge-
nannten schalltechnischen Empfehlungen berücksichtigt werden. 
 
Eine intakte Umwelt stellt die Lebensgrundlage für den Menschen dar. Im Zusammenhang 
mit dem Schutzgut Mensch sind vor allen Dingen gesundheitliche Aspekte bei der Bewer-
tung der umweltrelevanten Auswirkungen von Bedeutung. Bei der Betrachtung des 
Schutzgutes Mensch werden daher neben dem Immissionsschutz, aber auch Aspekte wie 
die planerischen Auswirkungen auf die Erholung- und Freizeitfunktionen bzw. die Wohn-
qualität herangezogen. 



Gemeinde Rastede – Umweltbericht Bebauungsplan Nr. 121 und 82. Flächennutzungsplanänderung  

„Oldenburger Straße, Wahnbek“ 7 

 

 
Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 

 

 
Für den Menschen stellt das Untersuchungsgebiet momentan Grünlandflächen mit unter-
schiedlichen Gehölzstrukturen dar. Ausgebaute Wegebeziehungen, die der Erholung die-
nen könnten, existieren innerhalb des Plangebietes nicht. Entlang der westlichen Gel-
tungsbereichsgrenze verläuft die Oldenburger Straße und angrenzend befinden sich Ge-
werbebetriebe und Siedlungsbebauung. Dementsprechend hat das Plangebiet keine be-
sondere Erholungsfunktion.  
 
Bewertung 
Dem Geltungsbereich wird hinsichtlich des Schutzgutes Mensch aufgrund der derzeitigen 
Nutzung als Grünland sowie o. g. sonstiger Vorbelastungen der Umgebung eine allge-
meine Bedeutung zugewiesen. Für das Schutzgut Mensch werden keine erheblichen 
umweltrelevanten Auswirkungen, welche die gesundheitlichen Aspekte nachteilig beein-
flussen können, erwartet. 

3.1.2 Schutzgut Pflanzen 

Gemäß dem BNatSchG sind Natur und Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes und 
als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die 
künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der 
nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass:  
 
1. die biologische Vielfalt,  
2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes einschließlich der Rege-

nerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie  
3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Land-

schaft auf Dauer gesichert sind. Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt 
sind entsprechend dem jeweiligen Gefährdungsgrad insbesondere  

a. lebensfähige Populationen wildlebender Tiere und Pflanzen einschließlich 
ihrer Lebensstätten zu erhalten und der Austausch zwischen den Populatio-
nen sowie Wanderungen und Wiederbesiedelungen zu ermöglichen, 

b. Gefährdungen von natürlich vorkommenden Ökosystemen, Biotopen und Ar-
ten entgegenzuwirken sowie 

c. Lebensgemeinschaften und Biotope mit ihren strukturellen und geografi-
schen Eigenheiten in einer repräsentativen Verteilung zu erhalten; be-
stimmte Landschaftsteile sollen der natürlichen Dynamik überlassen bleiben. 

 
Die Erfassung von Biotopen, ihrer Ausprägung und ihres Verbundes liefert Informationen 
über schutzwürdige Bereiche eines Gebiets und ermöglicht eine Bewertung der unter-
suchten Flächen. 
 
Für den Bebauungsplan „Oldenburger Straße, Wahnbek“ wurde im Mai 2022 eine Bio-
toptypenkartierung gemäß DRACHENFELS (2021) durchgeführt. Hierdurch soll die ökologi-
sche Wertigkeit bestimmt sowie eventuell schutzwürdige Bereiche erfasst werden. Im 
Rahmen der Biotopkartierung wurde die Fläche weiterhin auf das Vorkommen geschützter 
Pflanzenarten sowie Arten der Roten Liste (GARVE 2004) untersucht. 

 
Die Benennung der Biotoptypen sowie die Zuordnung zu ihren jeweiligen Gruppen erfolgt 
im folgenden Text sowie der anhängenden Karte gemäß ihrer Benennung in DRACHEN-

FELS (2021). 
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Die Nomenklatur der beschriebenen Pflanzenarten basiert auf der Arten-Referenzliste der 
Gefäßpflanzen (Tracheophyta) für Niedersachsen und Bremen (NLWKN 2021). Informa-
tion zum vorliegenden Bodentyp wurden der BK50 im NIBIS Kartenserver (LBEG 2022) 
entnommen. Zusätzliche bodenkundliche Untersuchungen wurden nicht vorgenommen.  

 
Für Einzelbäume und Gehölzbestände werden in Text und Karte jeweils die minimalen 
und maximalen Brusthöhendurchmesser angegeben.  

 
Die Biotoptypenkartierung wurde am 05.05.2022 durchgeführt. 
 
Übersicht der Biotoptypen 
Im Plangebiet und in dessen unmittelbarer Umgebung befinden sich Biotoptypen aus den 
folgenden Gruppen: 

 
 - Gebüsche und Gehölzbestände 
 - Binnengewässer 
 - Stauden- und Ruderalfluren, 
 - Grünland Grünanlagen, 
 - Acker- und Gartenbaubiotope sowie 
 - Gebäude, Verkehrs- und Industrieflächen. 

 
Beschreibung des Plangebiets 
Das Untersuchungsgebiet befindet sich in Rastede Wahnbek, östlich der Oldenburger 
Straße. Nördlich anschließend befindet sich das Autohaus Nord-Automobile e.K. Das 
Plangebiet umfasst derzeit Flurstück 96/5 und einen Teil von 93/35.  

 
Der eigentliche Geltungsbereich umfasst Grünland- und Rasenflächen mit einigen Gehöl-
zen. Randlich grenzen lineare Gehölzbestände an, darunter auch Wallhecken. Flurstück 
96/4 umfasst ein Wohngrundstück mit historischen Gebäuden sowie Gartenflächen mit 
teils altem Baumbestand. 

 
Das gesamte Untersuchungsgebiet verläuft gemäß der BK 50 (LBEG 2022) auf mittlerem 
Pseudogley-Podsol. 
 
Beschreibung der Biotoptypen 
 
Gebüsche und Gehölzbestände 
Im zentralen Bereich des Untersuchungsgebiets wurden einige Einzelbäume (HBE) und 
Einzelsträucher (BE) festgestellt. Hierbei handelt es sich überwiegend um Obstgehölze 
(Ob) mit Brusthöhendurchmessern zwischen 0,2 und 0,3 m (bis 0,5 m). Auch eine Birke 
(Betula spec.) und eine Stiel-Eiche (Quercus robur) mit Stammdurchmessern zwischen 
0,2 und 0,3 m wurden erfasst (Abbildung 1). 
 
Hinweis: Aufgrund der geringen Anzahl der Obstbäume war es möglich diese individuell 
statt insgesamt als Streuobstbestand (HO) zu erfassen. Gemäß DRACHENFELS (2021) 
können Obstbaumbestände ab einer Größe von 2.500 m² unter den Schutz von § 24 fal-
len. Diese Mindestgröße wird im vorliegenden Fall eindeutig nicht erreicht. 
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Abbildung 1: Gehölze im zentralen Bereich des Plangebiets. Foto: Mai 2022, Stutzmann. 

 
Im Norden des Plangebiets verläuft eine kurze - vor einigen Jahren auf Stock gesetzte – 
Hecke, die derzeit als Strauchhecke (HFS) einzustufen ist. Dominierende Gehölze sind 
Hainbuchen (Carpinus betulus) und Rot-Buchen (Fagus sylvatica). 
 
Am Südrand des Plangebiets verläuft entlang eines Grabens ein schmales Sukzessions-
gebüsch (BRS) aus Weide (Salix spec), der fremdländischen Späten Traubenkirsche 
(Prunus serotina), Brombeeren (Rubus fruticosus agg.) sowie jungen Obstgehölzen. 

 
An den Rändern des Untersuchungsgebiets wurden mehrere Wallhecken erfasst. Festge-
stellt wurden Baum-Wallhecken (HWB), Strauch-Baum-Wallhecken (HWM) sowie ein kur-
zer Gehölzfreier Wall (HWO). Alle erfassten Wallhecken werden im Wallheckenkataster 
dargestellt, mit Ausnahme der Strauch-Baumwallhecke südwestlich des Plangebiets. 
Diese konnte jedoch im Abgleich mit den Preußischen Landesaufnahmen aufgrund des 
vorhandenen Wallkörpers und des teils alten Baumbestands ebenfalls eindeutig als Wall-
hecke eingestuft werden. Ihr Wallkörper weist eine Höhe von etwa 70 cm und eine Breite 
von ca. 2 m auf. 

 
Die Baum-Wallhecken werden von Stiel-Eichen sowie teils auch Rot-Buchen bestimmt. 
Die Brusthöhendurchmesser betragen zwischen 0,3 und 0,8 m (Abbildung 2). Die 
Strauch-Baum-Wallhecken weisen einen Bewuchs aus Stiel-Eichen, Berg-Ahorn (Acer 
pseudoplatanus), Birken und Stechpalmen (Ilex aquifolium) auf. Hier betragen die Brust-
höhendurchmesser zwischen 0,2 und 1,0 m. Alle festgestellten Wallhecken sind ge-
schützte Landschaftsbestandteile gemäß § 22 Abs. 3 NNatSchG. 
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Abbildung 2: Baum-Wallhecke am Nordöstlichen Rand des Plangebiets. Foto: Mai 2022, 
Stutzmann. 

 
Entlang der Oldenburger Straße wurde ein Sonstiger standortgerechter Gehölzbestand 
(HPS) aus Stiel-Eichen, Ahorn, Gewöhnlicher Esche (Fraxinus excelsior) und vereinzelten 
Fichten (Picea abies) mit Brusthöhendurchmessern zwischen 0,2 und 0,7 m erfasst. Die 
Eschen sind aufgrund des Befalls mit Falschem Weißen Stängelbecherchen (Eschentrieb-
sterben) deutlich abgängig. Ein Teil der Eschen wurde kurz vor der Geländebegehung 
infolge von Sturmschäden gerodet.  

 
Einzelbäume im Bereich der Wohnbebauung südlich des Plangebiets wurden explizit er-
fasst, sofern sie nahe der Plangebietsgrenze wachsen. Erfasst wurden eine mehrstäm-
mige Weide (2x0,3 m Brusthöhendurchmesser) sowie eine Stiel-Eiche (Brusthöhendurch-
messer 0,8 m.) 
 
Binnengewässer sowie Stauden- und Ruderalfluren 
Entlang der Oldenburger Straße sowie auch am Südrand des Plangebiets verlaufen Sons-
tige vegetationsarme Gräben (FGZ). Beide führten bei der Bestandserfassung kein Was-
ser, sie wurden als unbeständig (u) eingestuft. Hinweise auf aquatische Vegetation wur-
den nicht festgestellt. Der Graben an der Oldenburger Straße weist eine leichte Verbu-
schung mit Brombeeren (v) auf. Er wird beiderseits von einer Halbruderalen Gras- und 
Staudenflur mittlerer Standorte (UHM) gesäumt. Neben häufigen Gräsern des Grünlands 
treten nitrophile Arten wie die Knoblauchrauke (Alliaria petiolata) und Große Brennnessel 
(Urtica dioica) hinzu. 

 
Auf einem Lärmschutzwall (o.ä.) parallel zur Oldenburger Straße wurde eine Ruderalflur 
frischer bis feuchter Standorte in Verbindung mit einem Rubus Gestrüpp (URF/BRR) fest-
gestellt. Neben Brombeeren kommen hier nitrophile, kurzlebige Arten wie Knoblauchrauke 
und Gräser wie das Knäuelgras (Dactylis glomerata) vor. 
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Grünland und Grünanlagen 
Wiesen und Rasenflächen unterschiedlicher Ausprägungen nehmen den Großteil des 
Plangebiets ein. Es wurden Sonstiges feuchtes Extensivgrünland (GEF) und Mageres me-
sophiles Grünland kalkarmer Standorte (GMA) sowie Artenreiche Scher- und Trittrasen 
(GRR, GRT) festgestellt. 

 
Die artenarmen Extensivgrünlandbereiche werden dabei von häufigen Grünlandarten wie 
Wiesen-Fuchsschwanz (Alopecurus pratensis), Knäuelgras, Echtem Löwenzahn (Taraxa-
cum officinale agg.) und Wolligem Honiggras (Holcus lanatus) sowie Spitz-Wegerich 
(Plantago lanceolata) und Ruchgras (Anthoxanthum odoratum) bestimmt. Bei den beiden 
zuletzt genannten Arten handelt es sich um Kennarten des mesophilen Grünlands, die 
jedoch für eine Einstufung als ebensolches nicht ausreichen. 

 
Das mesophile Grünland weist zusätzlich zu den oben genannten, häufigen Grünlandar-
ten mit Großem Sauerampfer (Rumex acetosa), Ruchgras, Spitz-Wegerich und Rot-
Schwingel (Festuca rubra) vier Kennarten des mesophilen Grünlands mit breiter Stand-
ortamplitude sowie mit den drei Magerkeitszeigern Tüpfel-Johanniskraut (Hypericum per-
foratum), Gewöhnlichem Ferkelkraut (Hypochaeris radicata) und der randlich vorkommen-
den Feld-Hainsimse (Luzula campestris) drei Kennarten des Mageren mesophilen Grün-
lands kalkarmer Standorte auf. Die Fläche wurde als Mageres mesophiles Grünland mit 
einer kennartenarmen Ausprägung (GMA-) eingestuft. Für eine Einstufung als Mageres 
mesophiles Grünland kalkarmer Standorte (GMA) sind mindestens vier Kennarten des 
mesophilen Grünlands mit breiter Standortamplitude sowie zwei Magerkeitszeiger not-
wendig (DRACHENFELS 2021). Dieser Teilbereich hat eine Fläche von 1.500 m². Die Kenn-
arten wurden in unterschiedlicher, aber in zusammengenommen hoher Deckung verteilt 
über die gesamte Fläche festgestellt (Abbildung 3). 

 
Hinweis:  
Mesophiles Grünland ist gemäß „§ 24 Abs. 2 Nr.3 NNatSchG geschützt, je nach Ausprä-
gung ab 500-2.500 m². Der untere Wert gilt für sehr artenreiche Ausprägungen (…) und 
Vorkommen von Rote-Liste-Arten, der obere Wert für Bestände, die die Mindestartenzahl 
nicht oder wenig überschreiten“ (DRACHENFELS 2021). Die beschriebene Fläche fällt auf-
grund ihrer niedrigen Kennartenzahl in Verbindung mit ihrer geringen Größe nicht unter 
den Schutz von § 24 NNatSchG. 
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Abbildung 3: Mesophiles Grünland im Süden des Plangebiets. Foto: Mai 2022, Stutzmann. 

 
Ein Teil der grünlandartig entwickelten Flächen wurde bereits vor der Biotopkartierung 
Anfang Mai erstmalig gemäht. Die Flächen wurden als Scherrasen und nicht als Grünland 
eingestuft, da eine landwirtschaftliche Nutzung des Schnittguts zu diesem frühen Zeit-
punkt unwahrscheinlich ist und die Flächen angrenzend an weitere, als Stellflächen ge-
nutzte Rasenflächen vorgefunden wurden.  

 
Mit Scharfem Hahnenfuß (Ranunculus acris), Spitz-Wegerich, Großem Sauerampfer, Rot-
Schwingel, Ruchgras und Gewöhnlichem Hornklee (Lotus corniculatus) wurden sechs 
Kennarten des mesophilen Grünlands mit breiter Standortamplitude sowie Gewöhnliches 
Ferkelkraut und Feld-Hainsimse (wiederum randlich) als Magerkeitszeiger festgestellt, 
weshalb zusätzlich eine Tendenz zu mesophilem Grünland ausgewiesen wurde. Da einer 
der beiden Magerkeitszeiger nur randlich festgestellt wurde, handelt es sich insgesamt 
um einen Artenreichen Scherrasen mit einer Tendenz zu Sonstigem mesophilen Grünland 
mit breiter Standortamplitude (GRR(GMS), Abbildung 4).  

 
Hinweis:  
Scherrasen fallen auch bei einer Tendenz zum mesophilen Grünland nicht unter den 
Schutz von § 24 NNatSchG. Um die Artenzusammensetzung in der Bewertung widerzu-
spiegeln, sind die Fläche aber wie GMS (Wertstufe IV von V, vgl. DRACHENFELS 2012) zu 
bewerten. 
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Abbildung 4: Scherrasen mit Tendenz zum mesophilen Grünland im südlichen Plangebiet. 
Foto: Mai 2022, Stutzmann. 

 
Angrenzend an die beschriebenen Scherrasen befindet sich auch eine Trittrasenfläche 
(GRT) im Plangebiet. Sie wird als Stellfläche für Fahrzeuge des angrenzenden Autohau-
ses genutzt. Sie weist hohe Offenbodenanteile sowie trittverträgliche Gräser und Kräuter 
wie Spitz-Wegerich, Echten Löwenzahn und Kriechenden Hahnenfuß (Ranunculus 
repens) auf (Abbildung 5). 
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Abbildung 5: Trittrasen im Nordosten des Plangebiets. Foto: Mai 2022, Stutzmann. 

 
Der Garten im Bereich von Flurstück 96/4 ist teilweise als Neuzeitlicher Ziergarten (PHZ) 
mit Rasenflächen und Ziersträuchern einzustufen (Abbildung 6), teilweise wird er von ei-
nem dichten Baumbestand aus Stiel-Eichen und Rot-Buchen bestimmt. Die Brusthöhen 
betragen 0,3-0,8 m. Dieser Teilbereich wurde als Hausgarten mit Großbäumen (PHG) ein-
gestuft (Abbildung 7). 
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Abbildung 6: Neuzeitlicher Ziergarten im Flurstück 96/4. Foto: Mai 2022, Stutzmann. 

 

Abbildung 7: Hausgarten mit Großbäumen im Westen von Flurstück 96/4. Foto: Mai 2022, 
Stutzmann. 

In den Randbereichen von Flurstück 96/4 wurden mehrere Abschnitte Artenreicher Scher-
rasen (GRR) mit kurzer, regelmäßig gepflegter Grasnarbe und typischer tritt- und schnitt-
verträglicher Vegetation festgestellt. Sie befinden sich außerhalb der eigentlichen Garten-
flächen und wurden deshalb gesondert erfasst. 
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Zwischen dem Wohngrundstück und dem Gelände des Autohauses verläuft ein Zierge-
büsch überwiegend nicht heimischer Gehölzarten in Verbindung mit einer Baumreihe 
(BZN/HBA) aus jungen Obstgehölzen (Brusthöhendurchmesser unter 0,1 m). 

 
Die Grünanlagen im Bereich des Autohauses wurden als Artenreiche Scherrasen in Ver-
bindung mit Ziergebüschen aus überwiegend nicht heimischen Gehölzarten (GRR/BZN) 
sowie einer Sonstigen Grünanlage ohne Altbäume (PZA) in Verbindung mit einem Stillge-
wässer in Grünanlage (SXG) eingestuft. 

 
Acker- und Gartenbaubiotope 
Im nördlichen Plangebiet befindet sich eine Landwirtschaftliche Lagerfläche (EL) von 
Schnittgut mit einem aufkommenden Rubus-Gestrüpp (als Nebencode: BRR). 

 
Gebäude, Verkehrs- und Industrieflächen 
Bei den Gebäuden im Bereich von Flurstück 96/4 handelt es sich um historische Wohn- 
und Landwirtschaftsgebäude, die als Dorfgebiet/landwirtschaftliches Gebäude (OD) ein-
gestuft wurden, sowie kleinere Sonstige Bauwerke (OY). Die Zuwegung zu den Gebäuden 
erfolgt über Wege (OVW), die mit Lockermaterial (w) bzw. Kopfsteinpflaster (p) befestigt 
wurden. 

 
Westlich des Plangebiets verläuft die asphaltierte Oldenburger Straße (OVSa). Die Au-
ßenbereiche des Autohauses wurden als Sonstiger gewerblich genutzter Platz (OFG) ein-
gestuft, teils mit Lockermaterial (w), teils mit einer Mischung aus Rasengittersteinen (g) 
oder engfugigem Pflaster (v) befestigt. Das Hauptgebäude des Autohauses wurde als Ge-
werbegebiet (OGG) erfasst. 

 
Die Zuwegung ins Plangebiet erfolgt derzeit über eine Lücke in der Wallhecke im Nord-
westen des Plangebiets. Der dortige Weg ist mit Lockermaterial befestigt (OVWw) und 
läuft in einen unbefestigten bis dünn mit Lockermaterial bedeckten Wegabschnitt aus 
(OVWuw). 

 
Südlich des Plangebiets grenzen Hausgärten (PH) mit Gebäuden der Einzel- und Reihen-
hausbebauung (OE) an. Zusätzliche Gebäude in diesem Bereich wurden als Sonstige 
Bauwerke (OY) eingestuft. 

 
Floristische und faunistische Besonderheiten 

Einer der Einzelbäume wies neben Kronentotholz eine Spechthöhle sowie auch mehrere 
größere Höhlungen durch ausgefaulte Äste auf. Reste eines letztjährigen Hornissennests 
(besonders geschützte Art gemäß BArtSchV) bestätigen die anzunehmende Habitatfunk-
tion der Höhlungen (Abbildungen 8 & 9). 

 
In zwei der angrenzenden Wallhecken außerhalb des Geltungsbereichs wurde mit der 
Stechpalme eine besonders geschützte Art (gemäß § 7 Abs. 2 BNatSchG) festgestellt. Es 
handelt sich um zwei Individuen an der Ostgrenze des Plangebiets und etwa acht Indivi-
duen südöstlich desselben. 
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Abbildung 8: Eine der Höhlungen im Habitatbaum. Foto: Mai 2022, Stutzmann 

 

Abbildung 9: Spechthöhle im Stamm des Habitatbaums. Foto: Mai 2022, Stutzmann. 
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Bewertung 
Zur Ermittlung des Eingriffes in Natur und Landschaft wird das Bilanzierungsmodell des 
niedersächsischen Städtetages von 2013 (Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung) angewendet. 
 
In diesem Modell werden Eingriffsflächenwert und Kompensationsflächenwert ermittelt 
und gegenübergestellt. Zur Berechnung des Eingriffsflächenwertes werden zunächst 
Wertfaktoren für die vorhandenen Biotoptypen vergeben und mit der Größe der Fläche 
multipliziert. Analog werden die Wertfaktoren der Biotoptypen der Planungsfläche mit der 
Flächengröße multipliziert und anschließend wird die Differenz der beiden Werte gebildet.  
 
Es werden 6 Wertfaktoren unterschieden: 
 

Wertfaktor Beispiele Biotoptypen 
 

5 = sehr hohe Bedeutung naturnaher Wald; geschütztes Biotop 
4 = hohe Bedeutung Baum-Wallhecke 
3 = mittlere Bedeutung Strauch-Baumhecke 
2 = geringe Bedeutung Intensiv-Grünland 
1 = sehr geringe Bedeutung Acker 
0 = weitgehend ohne Bedeutung versiegelte Fläche 

 
In der Liste II des Bilanzierungsmodells (Übersicht über die Biotoptypen in Niedersachsen) 
sind den einzelnen Biotoptypen entsprechende Wertfaktoren zugeordnet. Für die im Plan-
gebiet vorhandenen bzw. geplanten Biotope ergeben sich folgende Wertstufen: 
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Tabelle 1: Im Geltungsbereich erfasste und geplante Biotoptypen und deren Bewertung 

 
Biotoptyp 

 

 
Wertfaktor 

 
Anmerkungen 

Strauch-Baum-Wallhecke 
[HWM]  

4 hohe Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Baum-Wallhecke [HWB] 4 hohe Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Gehölzfreier Wall [HWO] 4 hohe Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Sonstiger Einzelbaum [HBE] 4-2 hohe bis geringe Bedeutung für Arten und Lebensge-
meinschaften 

Baumreihe/Allee [HBA] 4-2 hohe bis geringe Bedeutung für Arten und Lebensge-
meinschaften 

Mageres mesophiles Grünland 
kalkarmer Standorte [GMA] 

4-3 hohe Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Sonstiges mesophiles Grün-
land [GMS] 

4-3 hohe Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Sonstiges feuchtes Extensiv-
grünland [GEF] 

5-3 hohe Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Einzelstrauch [BE] 3 mittlere Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Sonstiger standortgerechter 
Gehölzbestand [HPS] 

3 mittlere Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Strauchhecke [HFS] 3 mittlere Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Rubus-Gestrüpp [BRR] 3 mittlere Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Ruderalflur frischer bis feuch-
ter Standorte [URF] 

3 mittlere Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Halbruderale Gras- und Stau-
denflur mittlerer Standorte 
[UHM] 

3 mittlere Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Ziergebüsch aus überwiegend 
nicht heimischen Gehölzarten 
[BZN] 

2 geringe Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Hausgarten mit Großbäumen 
[PHG] 

2 geringe Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Sonstiges naturnahes Sukzes-
sionsgebüsch [BRS] 

2 geringe Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Stillgewässer in Grünanlage 
[SXG] 

2 geringe Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Sonstiger vegetationsarmer 
Graben [FGZ] 

2 geringe Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Sonstige Grünanlage ohne Alt-
bäume [PZA] 

2 geringe Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Neuzeitlicher Ziergarten [PHZ] 1 sehr geringe Bedeutung für Arten und Lebensgemein-
schaften 

Artenreicher Scherrasen 1 sehr geringe Bedeutung für Arten und Lebensgemein-
schaften 

Trittrasen [GRT] 1 sehr geringe Bedeutung für Arten und Lebensgemein-
schaften 

Weg [OVW] 0 weitgehend ohne Bedeutung 

Straße [OVS] 0 weitgehend ohne Bedeutung 

Versiegelte Flächen [OD, 
OGG, OY, OE, OFG] 

0 weitgehend ohne Bedeutung 

 
Hinsichtlich der Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen ist zu konstatieren, 
dass Wiesen und Rasenflächen unterschiedlicher Ausprägungen den Großteil des Plan-
gebiets einnehmen, welches demnach eine allgemeine Bedeutung für Arten und Lebens-
gemeinschaften aufweist. 
 
Durch die Flächeninanspruchnahme durch die Ausweisung von Gewerbegebieten sowie 
Erschließungswegen gehen Lebensräume von Pflanzen verloren bzw. werden stark ver-
ändert, so dass erhebliche negative Umweltauswirkungen zu prognostizieren sind. 
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3.1.3 Schutzgut Tiere 

Für das Schutzgut Tiere gelten die übergeordneten Ziele wie für das Schutzgut Pflanzen 
(vgl. Kapitel 3.1.2). 

 
Es wurden keine faunistischen Kartierungen durchgeführt. Es kann darum lediglich von 
Annahmen auf Grundlage der durchgeführten Biotoptypenkartierung ausgegangen wer-
den, wie sich die faunistische Zusammensetzung in dem Gebiet darstellen könnte. 

 
Das Plangebiet wird überwiegend von Grünland mit Gehölzbeständen eingenommen.  

 
Es ist aufgrund der im Plangebiet vorhandenen sowie umliegenden Strukturen und der 
aktuellen Nutzung davon auszugehen, dass z. B. bei der faunistischen Gruppe der Vögel 
Arten des Siedlungsbereiches vorkommen können. Diese Arten weisen eine breite ökolo-
gische Amplitude auf und sind in der Lage, bei Störungen auf Ersatzbiotope der Umge-
bung auszuweichen. Insgesamt sind im Plangebiet und daran angrenzend vorwiegend 
Vogelarten anzunehmen, die sich an die Anwesenheit des Menschen gewöhnt haben. 
Aufgrund der vorhandenen Strukturen ist das Vorhandensein von Bodenbrütern, Gehölz- 
und Gebäudebrütern anzunehmen.  
 
Als eine weitere Artengruppe sind die Säugetiere und hier insbesondere die Fledermäuse 
zu erwähnen, wobei hier im Hinblick auf die artenschutzrechtliche Abarbeitung ein 
Schwerpunkt auf die Berücksichtigung dieser Tiergruppe gelegt werden kann. Alle Fleder-
mausarten sind nach § 7 (2) Nr. 14 BNatSchG streng geschützt.  
 
Bei der Biotoptypenkartierung wurde festgestellt, dass einer der Einzelbäume neben Kro-
nentotholz eine Spechthöhle sowie auch mehrere größere Höhlungen durch ausgefaulte 
Äste aufwies. Für diesen Baum kann eine Habitatfunktion sowohl für Höhlenbrüter als 
auch für Fledermäuse angenommen werden. 

 
Bewertung 
Das Plangebiet weist aufgrund seiner aktuellen Situation eine allgemeine Bedeutung für 
das Schutzgut Tiere auf. Zum Teil kommen im Geltungsbereich auch ältere Einzelbäume 
vor, die nicht allesamt erhalten bleiben können. Insgesamt werden aufgrund der aktuellen 
Situation und der Überplanung von Gehölzbeständen und Grünland im Plangebiet bei 
Umsetzung der Planung erhebliche Beeinträchtigungen für das Schutzgut Tiere erwar-
tet. 

Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 

Die Festsetzungen sehen vor, eine vorhandene Grünland- und Scherrasenflächen zu 
überplanen. Die angrenzenden und teilweise im Geltungsbereich befindlichen Gehölze 
der Wallhecken werden durch die Festsetzung einer Erhaltfläche weitestgehend erhalten. 
Im Geltungsbereich stockende Einzelbäume werden überplant. Diese Strukturen könnten 
für Fledermäuse und Brutvögel potenzielle Fortpflanzungs-, Aufzucht- und Ruhestätten 
darstellen. Mit der Überplanung dieser Strukturen könnten artenschutzrechtliche Verbots-
tatbestände gemäß § 44 BNatSchG verbunden sein, da den Tieren diese Lebensräume 
nach Durchführung der Planung nicht mehr zur Verfügung stünden bzw. Störungen durch 
bau- und betriebsbedingte Lärmimmissionen verursacht werden könnten.  
 
Aufgrund der starken anthropogenen Vorbelastung des Gebiets ist nicht davon auszuge-
hen, dass weitere Tierarten gemäß Anhang IV der FFH- Richtlinie im Plangebiet vorkom-
men.  
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Zur Überprüfung der Auswirkungen der Planung auf die verschiedenen Arten unter Be-
rücksichtigung der Verbotstatbestände wird im Folgenden eine artenschutzrechtliche Prü-
fung für Fledermäuse und Brutvögel durchgeführt.  

 
Tierarten des Anhanges IV der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 

 
Säugetiere: Fledermäuse 
 
Prüfung des Zugriffsverbots (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) sowie des Schädigungsverbots 
(§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 
Quartierpotenzial für Fledermäuse im Geltungsbereich ist im Bereich der bestehenden 
Gehölzstrukturen nicht gänzlich auszuschließen. Vorhandene Gehölzstrukturen können 
Fledermäusen als Fortpflanzungs- und Ruhestätte dienen. Im Geltungsbereich sind Ge-
hölzstrukturen, teilweise ältere Einzelbäume vorhanden, die sich aufgrund ihrer Rinden- 
und Altersstruktur am ehesten für Fledermäuse eignen, womit potenziell auch Fleder-
mausquartiere vorkommen können. Ein Einzelbaum im Plangebiet weist verschiedene als 
Quartier geeignete Strukturen auf und erfüllt damit ebenfalls potenziell eine Habitatfunk-
tion.  
 
Zu fällende Bäume, die diesen Kriterien entsprechen, sind vor der Fällung durch eine öko-
logische Baubegleitung oder einer geeigneten Fachkraft mittels Hubsteiger/Baumkletterer 
und Endoskop auf besetzte Höhlen und somit artenschutzrechtliche Konflikte, insbeson-
dere Winterquartiere von Fledermäusen, zu überprüfen. 
 
Für die Überplanung des Einzelbaumes mit potenzieller Habitatfunktion wird angesichts 
des vorhandenen Quartierpotentials zur Sicherstellung der ökologischen Funktion in 
räumlichem Zusammenhang die Schaffung von Ausweichmöglichkeiten empfohlen:  
 
• Pro beseitigtem Höhlenbaum mind. 3 Fledermauskästen für baumbewohnende Fleder-
mausarten  
 
Die Installation der Kästen kann im Verlauf des Winters bis Mitte Februar erfolgen, so 
dass sie für die nächste Fledermaussaison nutzbar sind. Für das Anbringen der Fleder-
mauskästen sollte u.a. beachtet werden: 

 
Da Fledermäuse je nach Art und Jahreszeit unterschiedliche mikroklimatische Ansprüche 
haben, sollten die Ersatzquartiere in verschiedenen Himmelsrichtungen von sonnig bis 
halbschattig an einem oder benachbarten Gebäuden angeboten werden.  
 

- Ausrichtung der Kästen: Südost bis Nordwest als bevorzugte Aus-
richtung, Ost bis Nordwest möglich, Nord bis Nordost nicht grund-
sätzlich vermeiden, bei großer Hitze kann ein kühler Hangplatz 
nützlich sein.  

- Höhe, ab 3-5 m aufwärts, auf freien Anflug achten, damit die Fle-
dermäuse vor dem Kasten schwärmen können.  

- Fledermäuse meiden Licht, es darf daher keine Beleuchtung auf 
die Kästen fallen!  

 
Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die weiteren vorhandenen Gehölzstrukturen 
(hier: die älteren Einzelbäume) und Gebäude im Plangebiet den Fledermäusen als Fort-
pflanzungs- und Ruhestätte dienen, in dem einzelne eventuell vorhandene Baumhöhlen 
zeitweise als Sommer-, Zwischen- und Balzquartier bezogen werden, sind Vermeidungs-
maßnahmen diesbezüglich zu berücksichtigen.  
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Um die Verletzung und Tötung von Individuen auszuschließen ist die Baufeldräu-
mung/Baufeldfreimachung während des Fortpflanzungszeitraums vom 01. März bis zum 
15. Juli unzulässig. Darüber hinaus ist sie unzulässig in der Zeit vom 01. März bis zum 30. 
September, sofern Gehölze oder Bäume abgeschnitten, auf den Stock gesetzt oder be-
seitigt werden oder Röhrichte zurückgeschnitten oder beseitigt werden. Die Baufeldräu-
mung/Baufeldfreimachung ist in den o. g. Zeiträumen als auch bei einer Beseitigung von 
Bäumen und Röhrichten im Zeitraum vom 01. Oktober bis Ende Februar jeweils nur zu-
lässig, wenn die untere Naturschutzbehörde zuvor nach Vorlage entsprechender Nach-
weise der Unbedenklichkeit eine entsprechende Zustimmung erteilt hat.  

 
Vorhandene Gebäude sind vor der Durchführung von Sanierungsmaßnahmen bzw. Ab-
rissarbeiten durch eine sachkundige Person auf Fledermausvorkommen zu überprüfen. 
Werden Fledermäuse festgestellt, sind die Arbeiten umgehend einzustellen und das wei-
tere Vorgehen ist mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Ammerland ab-
zustimmen. Umfang und Ergebnis der biologischen Baubegleitung sind in einem Kurzbe-
richt/Protokoll nachzuweisen. 

 
Der Verlust potentieller Tagesverstecke, innerhalb der zu rodenden Gehölze kann durch 
angrenzende Habitatstrukturen (zu erhaltende Gehölze der Wallhecke und angrenzende 
Wallhecken) bzw. neu geplante Eingrünungen aufgefangen werden.  
 
Durch die vorgesehenen neuen Gebäude innerhalb der neu geplanten Bauflächen sind 
keine Tötungen oder Beschädigungen durch Kollisionen zu erwarteten, da Fledermäuse 
in der Lage sind, starren Objekten auszuweichen. Weitere stättenunabhängige Tötungen 
oder Beschädigungen von Individuen durch das Vorhaben können ebenfalls ausgeschlos-
sen werden. Bau-, betriebs- oder anlagebedingte Tötungen oder Verletzungen während 
der nächtlichen Jagdausübung von Fledermäusen werden nicht angenommen, da 
Baumaschinen und neu errichtete Gebäude keine erheblichen Hindernisse darstellen, die 
nicht umflogen werden können. Eine Erhöhung über das normale Lebensrisiko hinaus 
wird nicht erwartet.  

 
Sofern die oben beschriebenen Vorsorgemaßnahmen durchgeführt werden, sind etwaige 
schädliche Wirkungen mit der Realisierung der vorliegenden Bauleitplanung weder bau- 
noch anlage- oder betriebsbedingt zu erwarten. Unter Voraussetzung der oben genannten 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) sind das Zugriffsverbot und 
das Schädigungsverbot nach § 44 (1) Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG nicht einschlägig. 

 
Prüfung des Störungsverbots (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 
Ein Verbotstatbestand im Sinne des § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG liegt vor, wenn es zu einer 
erheblichen Störung der Art kommt. Diese tritt dann ein, wenn sich der Erhaltungszustand 
der lokalen Population der jeweiligen Art verschlechtert. Die lokale Population kann defi-
niert werden als (Teil-)Habitat und Aktivitätsbereich von Individuen einer Art, die in einem 
für die Lebensraumansprüche der Art ausreichend räumlich-funktionalen Zusammenhang 
stehen.  

 
Der Erhaltungszustand der Population kann sich verschlechtern, wenn aufgrund der Stö-
rung einzelne Tiere durch den verursachten Stress so geschwächt werden, dass sie sich 
nicht mehr vermehren können (Verringerung der Geburtenrate) oder sterben (Erhöhung 
der Sterblichkeit). Weiterhin käme es zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustan-
des, wenn die Nachkommen aufgrund einer Störung nicht weiter versorgt werden können. 

 
Baubedingte Störungen durch Verlärmung und Lichtemissionen während sensibler Zeiten 
(Aufzucht- und Fortpflanzungszeiten) sind in Teilbereichen grundsätzlich möglich, da es 
potenziell möglich ist, dass Quartiere in den bestehenden Gehölzstrukturen und in der 
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unmittelbaren Umgebung in älteren Gehölzen vorkommen. Erhebliche und dauerhafte 
Störungen durch baubedingte Lärmemissionen (Baumaschinen und Baufahrzeuge) sind 
jedoch nicht zu erwarten, da die Bautätigkeit auf einen begrenzten Zeitraum beschränkt 
ist und außerhalb der Hauptaktivitätszeit von Fledermäusen, d. h. am Tage und nicht in 
der Nacht, stattfindet. Ein hierdurch ausgelöster dauerhafter Verlust von potentiellen 
Quartieren in der Umgebung des Plangebietes ist unwahrscheinlich. Bei dem geplanten 
Vorhaben ist auch aufgrund der anthropogenen, vor allem gewerblichen, Vorbelastungen 
nicht von einer erheblichen Störung für die in diesem Areal potentiell vorkommenden Arten 
auszugehen.  
 
Erhebliche, baubedingte Störungen während der nächtlichen Jagdaktivitäten von Fleder-
mäusen werden ebenfalls nicht angenommen, da nach BRINKMANN et al. (2011) heutzu-
tage weitgehend davon ausgegangen wird, dass Scheuch- und Barrierewirkungen bei Fle-
dermäusen eine nur untergeordnete Rolle spielen. Ein ausgelöster langfristiger Verlust 
von potenziellen Quartieren in der Umgebung ist unwahrscheinlich. Von den im Geltungs-
bereich bereits vorhandenen sowie geplanten Nutzungen ist nicht von einer Störung für 
die in diesem Areal möglicherweise vorkommenden Arten auszugehen. Deshalb ist auch 
nicht damit zu rechnen, dass ein Teilbereich für die betroffenen Individuen der lokalen 
Population verloren geht. Von der im Geltungsbereich geplanten Ausweisung von Gewer-
begebieten sowie Anpflanz- und Erhaltflächen und Flächen zur Regenrückhaltung ist nicht 
von einer Störung für die in diesem Areal und der Umgebung möglicherweise vorkom-
menden Fledermausarten auszugehen. Eine erhebliche Störung im Sinne einer Ver-
schlechterung des Erhaltungszustandes der potentiellen lokalen Fledermauspopulatio-
nen, die einen über den Eingriffsbereich hinausreichenden Aktionsradius haben dürften, 
ist ungeachtet dessen nicht anzunehmen. Gleiches gilt für potentiell vorkommende Win-
terquartiere im Umfeld des Eingriffsbereichs als Lebensstätten während der Überwinte-
rungszeit von Fledermäusen. 
 
Zwischen Sommerquartieren und Winterquartieren legen Fledermäuse mehr oder weni-
ger lange Wanderungen zurück (SCHOBER & GRIMMBERGER 1998, DIETZ 2007). Durch die 
zu den raumgreifenden Zugstrecken vergleichsweise kleine Planfläche und ihrer innerört-
lichen (Rand)Lage, ist von einer erheblichen Störung der Zugstrecken während der Wan-
derungszeiten abzusehen. Ebenso bilden die zukünftig neuen Strukturen kein erhebli-
ches, anlagebedingtes Hindernis, das nicht umflogen werden kann, da diese Strukturen 
bereits im Plangebiet und der Umgebung vorkommen und bereits umflogen werden müs-
sen. In der unmittelbaren Umgebung bilden Baum- und Heckenstrukturen entlang von 
landwirtschaftlich genutzten Freiflächen nutzbare Leitlinien zur Orientierung für die lokale 
Fledermausfauna. Durch die Festsetzung von randlichen Eingrünungen an der westli-
chen, nördlichen und östlichen Geltungsbereichsgrenze können ebenfalls neue Leitlinien 
entstehen.  
 
Der Fellwechsel der Fledermäuse erfolgt vor und nach den Wintermonaten (DIETZ 2007). 
Während dieser „Mauserzeit“ bleiben die Tiere mobil und zeigen keine größeren Abwei-
chungen oder Beeinträchtigungen in ihrer Lebensweise, auf die das Vorhaben mit einer 
erheblichen und nachhaltigen Störung Einfluss haben könnte.  
 
Der Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist daher nicht einschlägig. 

 
Geschützte wildlebende Vogelarten im Sinne von Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes können verschiedene europäische Vogelarten 
potenziell vorkommen, die hinsichtlich der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände zu 
betrachten sind. 
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Generell gehören alle europäischen Vogelarten, d.h. sämtliche wildlebende Vogelarten 
die in den EU-Mitgliedstaaten heimisch sind, zu den gemeinschaftlich geschützten Arten. 
Um das Spektrum der zu berücksichtigenden Vogelarten im Rahmen der speziellen ar-
tenschutzrechtlichen Prüfung einzugrenzen, werden bei der artspezifischen Betrachtung 
folgenden Gruppen berücksichtigt:  
 

• Streng geschützte Vogelarten, 

• Arten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie, 

• Vogelarten, die auf der Roten Liste oder der Vorwarnliste ge-
führt werden, 

• Koloniebrüter, 

• Vogelarten mit speziellen Lebensraumansprüchen (u. a. hin-
sichtlich Fortpflanzungsstätte). 

 
Unter Berücksichtigung dieser Kriterien wird eine Vorentscheidung für die artbezogene 
Betrachtung vorgenommen. Euryöke, weit verbreitete Vogelarten müssen im Rahmen der 
artenschutzrechtlichen Prüfung keiner vertiefenden artspezifischen Darstellung unterlie-
gen, wenn durch das Vorhaben keine populationsrelevanten Beeinträchtigungen zu er-
warten sind (BMVBS 2009). Ein Ausschluss von Arten kann in dem Fall erfolgen, wenn 
die Wirkungsempfindlichkeiten der Arten vorhabenspezifisch so gering sind, dass mit hin-
reichender Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass keine Verbotstatbestände 
ausgelöst werden können (Relevanzschwelle). Diese sogenannten Allerweltsarten finden 
über den flächenbezogenen Biotoptypenansatz der Eingriffsregelung (einschließlich Ver-
meidung und Kompensation) hinreichend Berücksichtigung (vgl. BAUCKLOH et al. 2007). 
 
Das Vorhaben kann zu einem Verlust von Brut-, Wohn- und Zufluchtsstätten sowie Nah-
rungshabitaten europäisch geschützter Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie 
führen. 

 
Prüfung des Zugriffsverbots (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) sowie des Schädigungsverbots 
(§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 
Gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 ist es verboten, besonders geschützte Tierarten zu fangen, zu 
verletzen oder zu töten, gleiches gilt für deren Entwicklungsformen. Weiter ist es nach § 
44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG verboten, Fortpflanzungs- und Ruhestätten besonders ge-
schützter Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Sämtli-
che im Planungsraum potentiell vorkommenden Brutvögel gelten nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 
BNatSchG als mindestens besonders geschützt und fallen sinngemäß unter Artikel 1 der 
EU-Vogelschutzrichtlinie. 
 
Hinsichtlich der Fortpflanzungsstätten sind verschiedene Vogelgruppen zu unterscheiden, 
die unterschiedliche Nistweisen und Raumansprüche aufweisen. Dabei kann es sich um 
typische Gehölzbrüter oder auch um Arten, die an Gebäuden und oder auf dem Boden 
brüten, handeln.  

 
Regelmäßig genutzte Fortpflanzungsstätten sind auch bei längerer Abwesenheit der Tiere 
geschützt. Dies gilt beispielsweise für regelmäßig benutzte Brutplätze von Zugvögeln 
(STMI BAYERN 2011). Nicht mehr geschützt sind Fortpflanzungsstätten, die funktionslos 
geworden sind, z. B. alte Brutplätze von Vögeln, die in jedem Jahr an anderer Stelle ein 
neues Nest bauen. Ebenfalls nicht geschützt sind potenzielle Lebensstätten, die bisher 
noch nicht von gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten genutzt werden. Für die Prüfung 
des Eintretens des Verbotstatbestandes des § 44 Abs. 1 Nr. 3 (Zerstörung von Fortpflan-
zungsstätten) ist gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG maßgeblich, ob die ökologische Funktion 
der betroffenen Fortpflanzungsstätten im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt, d.h. 
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ob die jeweiligen Brutpaare auf geeignete Strukturen in der näheren Umgebung auswei-
chen können. Bei den ungefährdeten und ökologisch nicht ausgesprochen anspruchsvol-
len Arten, die zudem ihre Nester jährlich neu bauen, wird gemäß RUNGE et al. (2010) 
davon ausgegangen, dass ein Ausweichen für diese Vorkommen generell möglich ist. 
 
Nahezu sämtliche potenziell vorkommende Arten sind in der Lage, sich in der nächsten 
Brutperiode einen neuen Niststandort zu suchen, dennoch kann ein Vorkommen von per-
manenten Fortpflanzungsstätten nicht in Gänze ausgeschlossen werden. Bei der Bio-
toptypenkartierung wurde festgestellt, dass einer der Einzelbäume neben Kronentotholz 
eine Spechthöhle sowie auch mehrere größere Höhlungen durch ausgefaulte Äste auf-
wies. Für diesen Baum kann eine Habitatfunktion für Höhlenbrüter angenommen werden. 
 
Im Fall einer Beseitigung von Höhlenbäumen wären dann geeignete vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in Form von artspezifischen künstlichen Nisthil-
fen vorzusehen, die das Eintreten des Verbotstatbestandes vermeiden, indem diese dazu 
beitragen, dass die ökologische Funktion der von den Rodungsarbeiten betroffenen Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt bleiben. Da-
her wird angesichts des vorhandenen Quartierpotentials zur Sicherstellung der ökologi-
schen Funktion in räumlichem Zusammenhang die Schaffung von Ausweichmöglichkeiten 
empfohlen:  
 
• Pro beseitigtem Höhlenbaum mind. 4 Nistkästen für Brutvögel 
 
Dabei sollten die Nistkästen vornehmlich für ausgesprochene Höhlenbrüter sowie auch 
anteilig für Halbhöhlenbrüter Verwendung finden.  
 
Um die Verletzung und Tötung von Individuen auszuschließen, sind Bau-, Abriss- und 
Rodungsarbeiten, der Auf- und Abtrag von Oberboden sowie vergleichbare Maßnahmen 
nur außerhalb der Brutphase der Vögel durchzuführen (d.h. nicht vom 01. März bis zum 
30. September). Zur Vermeidung von Verstößen gegen artenschutzrechtliche Bestimmun-
gen sind ganzjährig unmittelbar vor dem Fällen die Bäume durch eine sachkundige Per-
son auf das Vorkommen besonders geschützter Arten, insbesondere auf die Bedeutung 
für höhlenbewohnende Vogelarten und Gehölzbrüter zu überprüfen. Vorhandene Ge-
bäude sind vor der Durchführung von Sanierungsmaßnahmen bzw. Abrissarbeiten durch 
eine sachkundige Person auf Vogelniststätten zu überprüfen. Werden besetzte Vogelnes-
ter/Baumhöhlen festgestellt, sind die Arbeiten umgehend einzustellen und das weitere 
Vorgehen ist mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Ammerland abzustim-
men. 
 
Mögliche Tötungen von Individuen durch betriebsbedingte Kollisionen mit Fahrzeugen 
vom bspw. Zulieferverkehr oder mit Gebäuden gehen nicht über das allgemeine Lebens-
risiko hinaus und stellen daher keinen Verbotstatbestand dar. Bei dem Untersuchungs-
raum ist davon auszugehen, dass es sich um eine standort- und strukturtypische Nutzung 
ohne erhöhte punktuelle oder flächige Nutzungshäufigkeit von bestimmten Vogelarten 
handelt. Den Bereich queren keine traditionellen Flugrouten bzw. besonders stark fre-
quentierte Jagdgebiete von Vögeln, so dass eine signifikante Erhöhung von Kollisionen 
und eine damit verbundene Mortalität aufgrund des geplanten Bauvorhabens auszuschlie-
ßen ist. 
 
Somit ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen die 
Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG nicht erfüllt sind. 

 
Prüfung des Störungsverbots (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG 



Gemeinde Rastede – Umweltbericht Bebauungsplan Nr. 121 und 82. Flächennutzungsplanänderung  

„Oldenburger Straße, Wahnbek“ 26 

 

 
Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 

 

Die Störung von Vögeln durch bau- oder betriebsbedingten Lärm und/oder andere Immis-
sionen in für die Tiere sensiblen Zeiten kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden, da 
die vorhandenen Gehölzstrukturen im Plangebiet bzw. am Rand des Plangebietes oder in 
dessen näherer Umgebung verbleiben und als Niststätten genutzt werden können und die 
Lärmimmissionen durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes höher sein dürften als 
im jetzigen Ist-Zustand.  

 
Das Störungsverbot nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG während der sensiblen Zeiten der 
Vögel stellt nur in dem Fall einen Verbotstatbestand dar, in dem eine erhebliche Störung 
verursacht wird. Eine Erheblichkeit ist gemäß Bundesnaturschutzgesetz gegeben, wenn 
durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert wird, ins-
besondere wenn sich die Störung auf die Überlebenschancen, die Reproduktionsfähigkeit 
oder den Fortpflanzungserfolg der lokalen Population nachteilig auswirkt. Unter dem Be-
griff der lokalen Population einer Art ist eine Gruppe von Individuen einer Art zu verstehen, 
die eine Fortpflanzungs- oder Überdauerungsgemeinschaft bilden und einen zusammen-
hängenden Raum gemeinsam bewohnen. Typische Beispiele für projektspezifische Stö-
rungen sind Beunruhigung / Scheuchwirkung infolge Bewegung, Erschütterung, Lärm 
oder Licht, häufig durch Fahrzeuge oder Maschinen sowie auch Zerschneidungswirkun-
gen (vgl. STMI BAYERN 2011). 
 
Von erheblichen Störungen während der Mauserzeit, die zur Verschlechterung des Erhal-
tungszustandes der lokalen Population führen, ist nicht auszugehen. Dies hängt damit 
zusammen, dass es nur zu einer Verschlechterung käme, wenn die Störung von Indivi-
duen während der Mauserzeit zum Tode derselben und damit zu einer Erhöhung der Mor-
talität in der Population führen würde. Die im Plangebiet potentiell vorkommenden Arten 
bleiben jedoch auch während der Mauser mobil und können gestörte Bereiche verlassen 
und Ausweichhabitate in der Umgebung aufsuchen. 
 
Weiterhin sind erhebliche Störungen während Überwinterungs- und Wanderzeiten auszu-
schließen. Das Plangebiet stellt keinen Rast- und Nahrungsplatz für darauf zwingend an-
gewiesene Vogelarten dar. Die im Plangebiet zu erwartenden Vögel sind an die verkehrs- 
und siedlungsbedingten Beunruhigungen (im speziellen Fall natürlich auch durch die be-
reits bestehende Nutzung) gewöhnt und in der Lage, bei Störungen in der Umgebung 
vorhandene ähnliche Habitatstrukturen (Gehölzbestände) aufzusuchen. Durch die Pla-
nung kommt es zu keinen ungewöhnlichen Scheucheffekten, die zu starker Schwächung 
und zum Tod von Individuen führen werden.  

 
Hinsichtlich des Störungsverbotes während der Fortpflanzungs- und Aufzuchtszeit ist  
ebenfalls nicht mit der Erfüllung von Verbotstatbeständen zu rechnen. Die zu erwartenden 
Arten sind nicht auf einen Niststandort angewiesen. Gestörte Bereiche kommen daher für 
die Nistplatzwahl von vornherein nicht in Frage. Sollten einzelne Individuen durch plötzlich 
auftretende erhebliche Störung, z. B. Freizeitlärm, zum dauerhaften Verlassen des Nestes 
und zur Aufgabe ihrer Brut veranlasst werden, führt dies nicht automatisch zu einer Ver-
schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population der im Plangebiet zu er-
wartenden Arten. Nistausfälle sind auch durch natürliche Gegebenheiten, wie z. B. Un-
wetter und Fraßfeinde gegeben. Durch Zweitbruten und die Wahl eines anderen Niststan-
dortes sind die Arten i.d.R. in der Lage solche Ausfälle zu kompensieren.  
 
Betriebsbedingte Störungen durch u. a. Anlieferverkehre können nicht während der Fort-
pflanzungs- und Aufzuchtzeiten ausgeschlossen werden. Lärmimmissionen können ne-
ben dem Effekt der Verlärmung als solches zu Maskierungen von artspezifischen Gesän-
gen, die der Kommunikation, dem Revierverhalten oder der Balz dienen, führen. Zu prüfen 
ist nun, inwiefern sich eine solche Störung auf den Erhaltungszustand der lokalen Popu-
lation auswirkt, falls die Beeinträchtigung als erheblich einzustufen wäre. 
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Es kann aufgrund der bereits stark vorgeprägten Strukturen angrenzend an das Plange-
biet davon ausgegangen werden, dass die vorkommenden Arten an gewisse für Siedlun-
gen, Straßen und Gewerbegebiete typische Störquellen gewöhnt sind. Eine erhebliche 
Störung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG liegt bei dieser Planung nicht vor, da die 
potenziell vorkommenden Brutvogelarten nicht durch Störungsempfindlichkeit gekenn-
zeichnet sind und weiterhin Ausweichmöglichkeiten im nahen Umfeld bestehen. Es kommt 
somit nicht zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population. 

 
Fazit 
Im Ergebnis der Betrachtung bleibt festzustellen, dass die Verbotstatbestände nach  
§ 44 BNatSchG unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen nicht einschlägig 
sind. 

3.1.4 Biologische Vielfalt 

Als Kriterien zur Beurteilung der Vielfalt an Lebensräumen und Arten wird die Vielfalt an 
Biotoptypen und die damit verbundene naturraum- und lebensraumtypische Artenvielfalt 
betrachtet, wobei Seltenheit, Gefährdung und die generelle Schutzverantwortung auf in-
ternationaler Ebene zusätzlich eine Rolle spielen. 
 
Das Vorkommen der verschiedenen Arten und Lebensgemeinschaften wurde in den vo-
rangegangenen Kapiteln zu den Schutzgütern Pflanzen und Tiere ausführlich dargestellt. 
Ebenso werden hier die Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter Pflanzen und 
Tiere betrachtet und bewertet. 
 
Bewertung 
Unter Berücksichtigung der prognostizierten Auswirkungen des Vorhabens werden für die 
Biologische Vielfalt insgesamt keine erheblichen negativen Auswirkungen durch die Rea-
lisierung des Gewerbegebietes und der weiteren Festsetzungen erwartet. Die geplante 
Realisierung des Planvorhabens ist damit mit den betrachteten Zielen der Artenvielfalt 
sowie des Ökosystemschutzes der Rio-Konvention von 1992 vereinbar und widerspricht 
nicht der Erhaltung der biologischen Vielfalt bzw. beeinflusst diese nicht im negativen 
Sinne. 

3.1.5 Schutzgüter Boden und Fläche 

Der Boden nimmt mit seinen vielfältigen Funktionen eine zentrale Stellung im Ökosystem 
ein. Neben seiner Funktion als Standort der natürlichen Vegetation und der Kulturpflanzen 
weist er durch seine Filter-, Puffer- und Transformationsfunktionen gegenüber zivilisati-
onsbedingten Belastungen eine hohe Bedeutung für die Umwelt des Menschen auf. Ge-
mäß § 1a (2) BauGB ist mit Grund und Boden sparsam umzugehen, wobei zur Verringe-
rung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglich-
keiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von 
Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen so-
wie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen sind. 

 
Auf Basis des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) gilt es, nachhaltig die Funktio-
nen des Bodens zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenverän-
derungen abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässer-
verunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Bo-
den zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürli-
chen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit 
wie möglich vermieden werden. 
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Das Plangebiet wird gemäß den Aussagen der aktuellen Bodenkarte BK50 des Datenser-
vers des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG 2022) überwiegend von 
mittlerem Pseudogley-Podsol eingenommen.  

 
Sulfatsaure Böden sowie Suchräume für schutzwürdige Böden werden für den gesamten 
Planbereich nicht angezeigt.  

 
In Deutschland liegt der Flächenverbrauch für Siedlungen und Verkehr bei durchschnitt-
lich 54 ha täglich (Stand 2020, UBA 2022). Täglich wird Fläche für Arbeiten, Wohnen und 
Mobilität belegt, was Auswirkungen auf die Umwelt hat. Ziel ist es, im Rahmen der deut-
schen Nachhaltigkeitsstrategie (BUNDESREGIERUNG 2022) den täglichen Flächenver-
brauch durch Zuwachs der Siedlungs- und Verkehrsfläche auf unter 30 ha pro Tag zu 
reduzieren. Dem Schutzgut Fläche kommt daher eine hohe Bedeutung zu.  

 

 

Abbildung 10: Bodentyp im Geltungsbereich (rot gestrichelt, LBEG 2022, unmaßstäblich) 

 
Bewertung 
Insgesamt wird der Boden hinsichtlich der Bodenfunktionen in den bislang noch unbebau-
ten Bereichen als Boden mit allgemeiner Bedeutung eingestuft. Aktuell gibt es wenig Be-
bauung oder Versiegelung im Geltungsbereich, d.h. die natürlichen Bodenfunktionen sind 
weder beeinträchtigt noch eingeschränkt. Das hier vorgesehene Vorhaben verursacht 
neue Versiegelungsmöglichkeiten in einer Flächengröße von ca. 1,3 ha. Sämtliche Bo-
denfunktionen gehen in diesen Bereichen irreversibel verloren. Durch Bautätigkeiten kann 
es im Umfeld zumindest zeitweise zu Verdichtungen und damit Veränderungen des Bo-
denluft- und -wasserhaushaltes mit Auswirkungen auf die Bodenfunktionen kommen.  
 
Die Überbauung dieses Bodens ist als erhebliche Beeinträchtigung zu bewerten.  

Pseudogley-Podsol 
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3.1.6 Schutzgut Wasser 

Das Schutzgut Wasser stellt einen wichtigen Bestandteil des Naturhaushaltes dar und 
bildet die Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen. Auf Basis des Wasser-
haushaltsgesetzes gilt es, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die Gewäs-
ser als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebens-
raum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen. Im Rahmen der Um-
weltprüfung ist das Schutzgut Wasser unter dem Aspekt der Auswirkungen auf den 
Grundwasserhaushalt, auf die Wasserqualität sowie auf den Zustand des Gewässersys-
tems zu betrachten. Im Sinne des Gewässerschutzes sind Maßnahmen zu ergreifen, die 
zu einer Begrenzung der Flächenversiegelung und der damit einhergehenden Zunahme 
des Oberflächenwassers, zur Förderung der Regenwasserversickerung sowie zur Ver-
meidung des Eintrags wassergefährdender Stoffe führen. Im Rahmen der Bauleitplanung 
ist der Nachweis eines geregelten Abflusses des Oberflächenwassers zu erbringen. 

 
Oberflächenwasser 
Laut den Daten des MU (2022) befinden sich im Plangebiet keine Oberflächengewässer. 
Entlang der südlichen Geltungsbereichsgrenze verläuft ein vegetationsarmer Graben.  
 
Grundwasser 
Grundwasser hat eine wesentliche Bedeutung für die Leistungsfähigkeit des Naturhaus-
haltes, als Naturgut der Frischwasserversorgung und als Bestandteil grundwassergepräg-
ter Böden. Gemäß den Darstellungen des LBEG (2022) liegt die Grundwasserneubil-
dungsrate im Plangebiet zwischen > 300 bis 350 mm/a. Das Schutzpotenzial der Grund-
wassersüberdeckung liegt im Plangebiet und seiner Umgebung im hohen Bereich. 
 
Bewertung 
In den bislang noch nicht bebauten Plangebiet wird dem Schutzgut Wasser eine allge-
meine Bedeutung zugesprochen. Es handelt sich im Geltungsbereich und der angrenzen-
den Umgebung weder um ein Wasserschutzgebiet noch um einen besonderen Bereich 
zur Trinkwassergewinnung.  

 
Das Planvorhaben wird aufgrund der bereits bestehenden Nutzungen im Umfeld und der 
geringen Erweiterungsmöglichkeiten voraussichtlich weniger erhebliche negative Aus-
wirkungen für das Schutzgut Wasser in seiner wichtigen Funktion für den Naturhaushalt 
mit sich bringen. 

3.1.7 Schutzgüter Klima und Luft 

Der Landkreis Ammerland und somit auch das Plangebiet, liegen in der klimaökologischen 
Region „Küstennaher Raum“. Diese Region ist geprägt durch gemäßigtes Seeklima und 
feuchte Nordwestwinde von der Nordsee her. Die überwiegende Luftzufuhr aus westlicher 
Richtung verursachen ein maritimes Klima, das sich durch relativ niedrige Temperatur-
schwankungen im Tages- und Jahresverlauf, eine hohe Luftfeuchtigkeit sowie häufige Be-
wölkung und Nebelbildung auszeichnet. Es herrschen daher mäßig warme Sommer und 
verhältnismäßig milde Winter. Die Niederschläge verteilen sich relativ über das ganze 
Jahr mit einem Maximum im Hochsommer (LANDKREIS AMMERLAND 2021).  

 
Luftverunreinigungen (Rauch, Stäube, Gase und Geruchsstoffe) oder Luftveränderungen 
sind Belastungen des Klimas, die sowohl auf der kleinräumigen Ebene als auch auf der 
regionalen oder globalen Ebene Auswirkungen verursachen können. Neben den Belas-
tungen bzw. Gefährdungen durch Luftschadstoffe werden im Zuge der Umweltprüfung 
auch klimarelevante Bereiche und deren mögliche Beeinträchtigungen betrachtet und in 
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der weiteren Planung berücksichtigt. Dazu gehören Flächen, die aufgrund ihrer Vegetati-
onsstruktur, ihrer Topographie oder ihrer Lage geeignet sind, negative Auswirkungen der 
Luft zu verringern und für Luftreinhaltung, Lufterneuerung oder Temperaturausgleich zu 
sorgen. 

 
Aufgrund der nahegelegenen Autobahn A293 und A29, kommt es im Plangebiet zu Mess-
werten von 1 Lden (day-evening-night-Lärmindex) durch Straßenlärm (MU 2022). Eben-
falls durch die Autobahn im Umfeld von 250 m gelegen, kommt es zu lufthygienischen 
Belastungen (LANDKREIS AMMERLAND 2021).  

 
Bewertung 
Bei der Bewertung der umweltrelevanten Auswirkungen auf das Schutzgut Luft sind die 
mit der Umsetzung der Planung einhergehenden Luftverunreinigungen von Bedeutung. 
Hierbei sind die Nutzungen zu beachten, die durch ihren Ausstoß von Luftschadstoffen 
(Rauch, Stäube, Gase und Geruchsstoffe) zu nachteiligen Veränderungen der Luftzusam-
mensetzung führen und somit eine Beeinträchtigung der übrigen Schutzgüter darstellen. 
Das Schutzgut Klima ist hierbei eng mit dem Schutzgut Luft verbunden. 

 
Luftverunreinigungen oder Luftveränderungen sind Belastungen des Klimas, die sowohl 
auf der kleinräumigen Ebene als auch auf der regionalen oder globalen Ebene Auswir-
kungen verursachen können. Neben den Belastungen bzw. Gefährdungen werden im 
Zuge der Umweltprüfung die Berücksichtigung und der Erhalt klimarelevanter Bereiche 
bewertet. Dazu gehören Flächen, die aufgrund ihrer Vegetationsstruktur, ihrer Topogra-
phie oder ihrer Lage geeignet sind, negative Auswirkungen der Luft zu verringern und für 
Luftreinhaltung, Lufterneuerung oder Temperaturausgleich zu sorgen. Aktuell ist das 
Kleinklima im Geltungsbereich und seiner Umgebung durch die vorhandenen Gehölzbe-
stände aber auch durch die bereits bestehende gewerbliche Nutzung, der Oldenburger 
Straße und der Autobahn in unmittelbarer Umgebung geprägt. Durch die Umsetzung des 
Planvorhabens sind insbesondere durch die starke Vorbelastung weniger erhebliche 
Auswirkungen auf das Schutzgut Klima sowie auf das Schutzgut Luft zu erwarten.  

3.1.8 Schutzgut Landschaft 

Da ein Raum immer in Wechselbeziehung und -wirkung zu seiner näheren Umgebung 
steht, kann das Planungsgebiet nicht isoliert, sondern muss vielmehr im Zusammenhang 
seines stadt- sowie naturräumlichen Gefüges betrachtet werden. Das Schutzgut Land-
schaft zeichnet sich durch ein harmonisches Gefüge aus vielfältigen Elementen aus, wel-
ches hinsichtlich der Aspekte Vielfalt, Eigenart oder Schönheit zu bewerten ist. 

 
Das Landschaftsbild im Plangebiet ist geprägt durch Gewerbebetriebe im Westen, Norden 
und Nordosten. Südlich des Geltungsbereichs befinden sich Wohnsiedlungen und in un-
mittelbarer Nähe liegt im Westen das Autobahnkreuz Oldenburg-Nord vor. Der Bereich ist 
gänzlich stark anthropogen vorgeprägt. Lediglich im Osten grenzen Grünflächen an das 
Plangebiet an. Der Geltungsbereich ist zudem umgeben von Gehölzbeständen. Die west-
liche Grenze verläuft an der Oldenburger Straße.  
 
Bewertung 
Dem Schutzgut Landschaft wird aufgrund der aktuellen Bestandssituation eine allgemeine 
Bedeutung zugesprochen. Durch die Umsetzung der Planung kommt es in den derzeit 
noch nicht bebauten Bereichen zu einer deutlich wahrnehmbaren Veränderung der bisher 
in weiten Teilen durch Grünland genutzten Fläche. Zudem werden die vorhandenen Ge-
hölzstrukturen überplant. Dem entgegen steht, dass die Sichtbarkeit des Vorhabens auf-
grund der den Geltungsbereich umgebenden Gehölzstrukturen teilweise eingeschränkt 
ist.  
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Die Umweltauswirkungen werden daher als weniger erheblich eingestuft.  

3.1.9 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Im BNatSchG ist die dauerhafte Sicherung von Natur- und historisch gewachsenen Kul-
turlandschaften mit ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern vor Verunstaltung, Zersie-
delung und sonstigen Beeinträchtigungen im Sinne der Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft in § 1 Abs. 4 Nr. 1 festgeschrieben. 
Der Schutz von Kulturgütern stellt im Rahmen der baukulturellen Erhaltung des Orts- und 
Landschaftsbildes ebenso gemäß § 1 Abs. 5 BauGB eine zentrale Aufgabe in der Bauleit-
planung dar. Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind § 1 Abs. 6 Nr. 7 d) BauGB folgend 
insbesondere die Belange von, und umweltbezogenen Auswirkungen auf Kultur- und 
Sachgüter zu berücksichtigen. 
 
Als Kulturgüter können Gebäude oder Gebäudeteile, gärtnerische oder bauliche Anlagen 
wie Friedhöfe oder Parkanlagen und weitere menschlich erschaffene Landschaftsteile von 
geschichtlichem, archäologischem, städtebaulichem oder sonstigem Wert betrachtet wer-
den. Schützenswerte Sachgüter bilden natürliche oder vom Menschen geschaffene Güter, 
die für Einzelne, Gruppen oder die Gesellschaft allgemein von materieller Bedeutung sind, 
wie bauliche Anlagen oder ökonomisch genutzte, regenerierbare Ressourcen 
(SCHRÖDTER et al. 2004).  
 
Die Wallhecken an der Geltungsbereichsgrenze, die geschützte Landschaftsbestandteile 
gemäß § 22 NNatSchG darstellen, sind als bedeutendes Kulturgut zu betrachten.  
 
Bewertung 
Die Wallhecken werden vom vorliegenden Vorhaben größtenteils nicht berührt, da sie zum 
größten Teil nicht Bestandteil der vorliegenden Planung sind und außerhalb des Geltungs-
bereichs liegen. Ein Teilbereich wird jedoch in geringer Flächengröße überplant.  Die Aus-
wirkungen auf das Kultur- und Sachgut Wallhecken wird aufgrund der Überplanung eines 
Wallheckenabschnitts als erheblich eingeschätzt. 

3.2 Wechselwirkungen 

Bei der Betrachtung der Wechselwirkungen soll sichergestellt werden, dass es sich bei 
der Prüfung der Auswirkungen nicht um eine rein sektorale Betrachtung handelt, sondern 
sich gegenseitig verstärkende oder addierende Effekte berücksichtigt werden (KÖPPEL et 
al. 2004). So stellt der Boden Lebensraum und Nahrungsgrundlage für verschiedene Fau-
nengruppen wie z.B. Vögel, Amphibien etc. dar, sodass bei einer Versiegelung nicht nur 
der Boden mit seinen umfangreichen Funktionen verloren geht, sondern auch Auswirkun-
gen auf das Schutzgut Pflanzen und Tiere zu erwarten sind.  

 
Negative, sich verstärkende Wechselwirkungen, die über das Maß der bisher durch das 
Vorhaben ermittelten Auswirkungen hinausgehen, sind nicht zu prognostizieren.  

3.3 Kumulative Wirkungen 

Wirkungen, die sich gegenseitig verstärken oder addieren, können nicht nur in Beziehung 
der Schutzgüter zueinander entstehen, sondern auch durch Zusammenwirken eines kon-
kreten Vorhabens mit weiteren Plänen und Projekten. Solche kumulativen Wirkungen tre-
ten ein, wenn Auswirkungen eines Projektes sich mit vergangenen, aktuellen oder in na-
her Zukunft zu realisierenden Plänen oder Projekten verbinden (JESSEL & TOBIAS 2000). 
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So kann bspw. der Ausbau von Straßen in Gewerbegebieten die Ansiedlung neuer Indust-
rieanlagen nach sich ziehen, wobei die Infrastrukturverbesserung und die Bestandsanla-
gen allein keine erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt haben, in Verbindung mit der 
Errichtung neuer Industrieanlagen Immissionsgrenzwerte jedoch überschritten werden 
können. Aus mehreren, für sich allein genommen geringen Auswirkungen können durch 
diese Wirkungsüberlagerung demnach erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt entste-
hen. Kumulative Wirkungsgefüge sind daher grundsätzlich in die Umweltprüfung einzube-
ziehen.  

 
Derzeit liegen keine Kenntnisse über Pläne oder Projekte vor, die einen hinreichenden 
Planungsstand aufweisen und im räumlichen Wirkbereich des geplanten Vorhabens lie-
gen. Von einer kumulativen Wirkung des betrachteten Vorhabens und weiterer Pläne oder 
Projekte ist daher nicht auszugehen. Es sind demnach keine erheblichen Auswirkun-
gen auf die Umwelt durch kumulative Wirkungen zu erwarten. 

3.4 Zusammengefasste Umweltauswirkungen 

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes „Oldenburger Straße, Wahnbek“ kommt 
es zu Versiegelungen von Fläche. Die Beeinträchtigung für die Schutzgüter Pflanzen, 
Tiere und Boden sowie Kultur- und Sachgüter sind als erheblich zu beurteilen. Für die 
Schutzgüter Wasser, Klima und Luft sowie Landschaft sind die Beeinträchtigungen als 
weniger erheblich zu beurteilen. Für die übrigen zu betrachtenden Schutzgüter sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. Unfälle oder Katastrophen, welche durch die 
Planung ausgelöst werden könnten wobei negative Umweltauswirkungen, die durch au-
ßerhalb des Plangebietes auftretende Unfälle und Katastrophen hervorgerufen werden 
können, sind nicht zu erwarten. Die zu erwartenden Umweltauswirkungen bei Realisie-
rung des Vorhabens werden nachfolgend tabellarisch zusammengestellt. 
 

Tabelle 2: Zu erwartende Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter und ihre Bewertung 

Schutzgut Beurteilung der Umweltauswirkungen Erheblichkeit 

Mensch 

• Keine bzw. geringe Erholungsfunktion 

• Vorbelastungen durch die Oldenburger Straße und 
angrenzende Gewerbebetriebe 

• Keine erheblichen Auswirkungen ersichtlich 

- 

Pflanzen 
• Erhebliche negative Auswirkungen durch Verlust der 

Biotopstrukturen 
•• 

Tiere 

• Verlust von Teillebensräumen (u. a. Bruthabitate) 

• Größtmöglicher Erhalt von Gehölzstrukturen  

• Verlust von einigen Einzelbäumen 

• Neuanpflanzung von Gehölzstrukturen 

•• 

Biologische 
Vielfalt 

• Nach derzeitigem Kenntnisstand keine erheblichen 
Auswirkungen ersichtlich 

- 

Boden und 
Fläche 

• negative Auswirkungen durch Verlust von Bodenfunk-
tionen durch Versiegelungen, Bodenbewegung und 
Verdichtung 

•• 

Wasser 
• geringe Veränderung des lokalen Wasserhaushalts 

durch Flächenversieglung 

• Überplanung eines Grabens 

• 

Klima und 
Luft 

• Beeinträchtigungen der klimatischen Gegebenheiten 
durch Versiegelung 

• Beeinträchtigung der Luftqualität durch Versiegelung 
und dem Gewerbegebiet 

• 
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4.0 ENTWICKLUNGSPROGNOSEN DES UMWELTZUSTANDES 

4.1 Entwicklung des Umweltzustandes bei Planungsdurchführung 

Bei der konkreten Umsetzung des Planvorhabens ist mit den oben genannten Umwelt-
auswirkungen zu rechnen. Durch die Realisierung der Bestimmungen des Bebauungspla-
nes wird es ermöglicht, auf einer rd. 2 ha großen, derzeit hauptsächlich landwirtschaftli-
chen Grünlandfläche mit landwirtschaftlichem Gebäude ein eingeschränktes Gewerbege-
biet zu entwickeln. Im Zuge dessen können bis zu 1,4 ha neu versiegelt werden. Die vor-
handenen prägenden Gehölzstrukturen innerhalb der Fläche werden größtenteils über-
plant während randliche Strukturen erhalten und durch weitere Anpflanzungen ergänzt 
werden.  

4.2 Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung 

Bei Nichtdurchführung der Planung bleiben die bestehenden Nutzungen unverändert er-
halten. Das Plangebiet würde weiterhin einer landwirtschaftlichen Grünlandnutzung un-
terliegen. Für Arten und Lebensgemeinschaften würde der bisherige Lebensraum unver-
änderte Lebensbedingungen bieten.  

5.0 VERMEIDUNG, MINIMIERUNG UND KOMPENSATION NACHTEILIGER 
UMWELTAUSWIRKUNGEN 

Der Verursacher eines Eingriffs ist nach § 15 Abs. 1 BNatSchG verpflichtet, vermeidbare 
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. Beeinträchtigungen sind 
vermeidbar, wenn zumutbare Alternativen, den mit dem Eingriff verfolgten Zweck am glei-
chen Ort ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu er-
reichen, gegeben sind. Soweit Beeinträchtigungen nicht vermieden werden können, ist 
dies zu begründen. Verbleiben nach Ausschöpfung aller Vermeidungs- und Minimierungs-
maßnahmen erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes, so sind gemäß § 15 
Abs. 2 BNatSchG Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchzuführen.  
 
Die Belange des Umweltschutzes sind nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB bei der Aufstellung 
von Bauleitplänen sowie nach § 1 Abs. 7 BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen. 
Obwohl durch die Aufstellung eines Bebauungsplanes an sich nicht direkt in den Natur-
haushalt und das Landschaftsbild eingegriffen wird, sondern durch dessen Realisierung, 
ist die Eingriffsregelung dennoch von großer Bedeutung. Nur unter ihrer Beachtung ist 
eine ordnungsgemäße Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange möglich. Auf der 
Grundlage der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung sind nach § 1 a Abs. 3 BauGB die 

Schutzgut Beurteilung der Umweltauswirkungen Erheblichkeit 

Landschaft 

• Verlust prägender Gehölzstrukturen im Plangebiet  

• Verlust von Grünlandflächen 

• Vorbelastung durch Gewerbe und Straße in der unmit-
telbaren Umgebung 

• 

Kultur- und 
Sachgüter 

• Überplanung eines Wallheckenabschnitts •• 

Wechsel-
wirkungen 

• Keine erheblichen sich verstärkenden Wechselwirkun-
gen zwischen den einzelnen Schutzgütern 

- 

Einstufung der Erheblichkeit in Anlehnung an SCHRÖDTER et al. (2004):  

•••: sehr erheblich, ••: erheblich, •: weniger erheblich, -: nicht erheblich. 
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Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu beurteilen und Aussagen zur Vermei-
dung, Minimierung und zur Kompensation zu entwickeln. 
 
Das geplante Vorhaben wird vermeidbare sowie unvermeidbare Beeinträchtigungen von 
Natur und Landschaft auslösen. Die einzelnen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnah-
men für die jeweiligen Schutzgüter wie auch Kompensationsumfang und Kompensations-
maßnahmen nicht vermeidbarer, erheblicher Beeinträchtigungen werden in den folgenden 
Kapiteln dargestellt. 

5.1 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Maßnahmen und Vorkehrungen, die aufgrund gesetzlicher Bestimmungen regulär durch-
zuführen sind (z. B. Schallschutzmaßnahmen) bilden keine ausdrücklichen Vermeidungs- 
und Minimierungsmaßnahmen im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. Sie 
stellen einen grundsätzlichen, verbindlichen Handlungsrahmen und werden im Zuge der 
Umweltprüfung nicht zusätzlich angeführt. Allgemeinhin gilt, dass im Zuge der Planung 
und Umsetzung des Vorhabens in jeglicher Hinsicht der neueste Stand der Technik zu 
berücksichtigen ist. Zudem hat eine fachgerechte Entsorgung und Verwertung von Abfäl-
len zu erfolgen, die während der Bau- sowie der Betriebsphase anfallen. Weiterhin sind 
die Bauzeit sowie die Baufläche auf das notwendige Maß zu reduzieren. 
 
Die im Folgenden aufgeführten Maßnahmen tragen dem Grundsatz der Eingriffsvermei-
dung und -minimierung Rechnung. 

5.1.1 Schutzgut Mensch 

Unter Berücksichtigung der im Schallgutachten genannten schalltechnischen Empfehlun-
gen werden keine erheblichen negativen Auswirkungen erwartet. Folglich gelten folgende 
Vermeidungs- oder Minimierungsmaßnahmen. 
 

• Bauliche Maßnahmen zum Schallschutz 
Innerhalb des Geltungsbereiches sind als Vorkehrung zum Schutz gegen schädliche 
Umwelteinwirkungen i. S. d. BImSchG gem. § 9 (1) Nr. 24 BauGB bauliche Maßnah-
men zur Umsetzung der Anforderungen an das gesamte bewertete Bau-Schalldämm-
Maß R'w,ges durchzuführen. 
 

• Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen 
Innerhalb des Geltungsbereiches werden als Vorkehrung zum Schutz gegen schäd-
liche Umwelteinwirkungen i. S. d. BImSchG gem. § 9 (1) Nr. 24 BauGB werden für 
Schlafräume folgende passive Schallschutzmaßnahmen festgesetzt: 

- In zukünftigen Schlafräumen ist zur Nachtzeit zwischen 22:00 und 6:00 Uhr 
ein Schalldruckpegel von ≤ 30 dB (A) im Rauminneren bei ausreichender 
Belüftung zur gewährleisten. 

- Zukünftige Schlafräume im Bereich mit einem Beurteilungspegel von 
Lr,Nacht > 50 dB(A) sind bevorzugt zur geräuschabgewandten Seite aus-
zurichten sowie zusätzlich bspw. mit schallgedämmten Lüftungssystemen 
auszustatten. 

- Zukünftige Schlafräume im Bereich mit einem Beurteilungspegel von 50 
dB(A) ≥ Lr,Nacht > 45 dB(A) sind bevorzugt zur geräuschabgewandten 
Seite auszurichten oder bspw. Mit schallgedämmten Lüftungssystemen 
auszustatten. 

- Die Dimensionierung solcher Lüftungssysteme ist im Zuge der Genehmi-
gungsplanung festzulegen und zu detaillieren. Generell gilt gemäß Kapitel 
4.4.5.1 der DIN 4109-2 /15/, dass auf der lärmabgewandten Seite von um 5 
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dB verminderten Pegeln ausgegangen werden kann. Im Falle einer ge-
schlossenen Bauweise bzw. bei Innenhöfen ist eine pauschale Reduzierung 
um 10 dB zulässig.  

 
Durch Maßnahmen zum Ausgleich von Beeinträchtigungen anderer Schutzgüter können 
allerdings zusätzlich positive Wirkungen auf das Schutzgut Mensch erreicht werden. 

5.1.2 Schutzgut Pflanzen 

Aufgrund der Überplanung und den damit einhergehenden Verlusten sind die Umwelt-
auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen als erheblich zu bewerten. Es werden daher 
folgende Maßnahmen textlich festgesetzt: 
 

• Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzun-
gen sowie von Gewässern gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB (ca. 215 m²) 
Innerhalb der Flächen zur Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen gem. § 9 (1) Nr. 25a & b BauGB sind die vorhandenen Gehölze zu erhalten. 
Bei Abgang sind die Gehölze durch Neupflanzungen zu ersetzen. Während der Er-
schließungsarbeiten sind Schutzmaßnahmen gem. RAS-LP 4 und DIN 18920 vorzu-
sehen. Die Flächen decken die vorhandenen Flächenanteile der Wallhecke im Plan-
gebiet ab. Der Schutzstatus der Wallhecken wird im Zuge dieser Planung aufgehoben 
und die Wallheckenabschnitte kompensiert. Mit der Anlage der Erhaltfläche soll der 
Bestand dennoch geschützt und erhalten werden. Zum Schutz ist weiterhin eine nicht 
überbaubare Fläche von mindestens 5 m festgesetzt. Diese Bereiche dienen dem 
Schutz der Gehölzbestände vor Beeinträchtigungen durch Versiegelungen, Verdich-
tungen, Aufschüttungen und Abgrabungen. Innerhalb dieser Flächen sind Bodenauf-
schüttungen und -abgrabungen, Boden- und Materialablagerungen sowie Flächen-
versiegelungen jeglicher Art unzulässig. 

 

• Flächen zum Anpflanzen sowie für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a und 
b BauGB 
Innerhalb der Flächen zum Anpflanzen und zur Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 (1) Nr. 25a & b BauGB sind die vorhandenen 
Gehölze zu erhalten. Außerdem sind die bestehenden Gehölze durch heimische, 
standortgerechte Gehölzanpflanzungen in Form einer Baum- Strauchhecke zu ergän-
zen und auf Dauer zu erhalten. Bei Abgang sind die Gehölze durch Neupflanzungen 
zu ersetzen. Während der Erschließungsarbeiten sind Schutzmaßnahmen gem. 
RAS-LP 4 und DIN 18920 vorzusehen.  
 
Zu verwendende Pflanzarten: 
Bäume: Eberesche, Stieleiche, Hainbuche, Sandbirke, Rotbuche 
Sträucher: Eingriffliger Weißdorn, Faulbaum, Gemeiner Schneeball, Gewöhnliches 
Pfaffenhütchen, Hundsrose, Schlehe, Schwarzer Holunder 
 
Qualitäten: 
Bäume: Hochstamm, 3x verpflanzt, Stammumfang 12-14 cm, Heister, 2x verpflanzt, 
Höhe 125-150cm 
Sträucher: leichte Sträucher, 1x verpflanzt, Höhe 70 - 90 cm 

 
Maßnahmen, auf die verbindlich hingewiesen wird bzw. die verbindlich nachrichtlich über-
nommen werden, bilden folgende:  

 

• Allgemeine Schutzbestimmungen 
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Im Rahmen der Planungsumsetzung sind die Bestimmungen der §§ 39 (Allgemeiner 
Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen) und 44 BNatSchG (Vorschriften für beson-
ders geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten) zu beachten. 

 

• Bauzeitenregelung für Rodungsarbeiten und Gehölzentnahmen 
Die Baufeldräumung/Baufeldfreimachung ist während des Fortpflanzungszeitraums 
vom 01. März bis zum 15. Juli unzulässig. Darüber hinaus ist sie unzulässig in der 
Zeit vom 01. März bis zum 30. September, sofern Gehölze oder Bäume abgeschnit-
ten, auf den Stock gesetzt oder beseitigt werden oder Röhrichte zurückgeschnitten 
oder beseitigt werden. Die Baufeldräumung/Baufeldfreimachung ist in den o. g. Zeit-
räumen als auch bei einer Beseitigung von Bäumen und Röhrichten im Zeitraum vom 
01. Oktober bis Ende Februar jeweils nur zulässig, wenn die untere Naturschutzbe-
hörde zuvor nach Vorlage entsprechender Nachweise der Unbedenklichkeit eine ent-
sprechende Zustimmung erteilt hat. 
 

Maßnahmen, auf die allgemein hingewiesen wird, bilden folgende: 
 

• Schutz von Gehölzbeständen  
Zum Schutz von zu erhaltenden oder unmittelbar an den Geltungsbereich angrenzen-
den Gehölzbeständen und Einzelbäumen während der Erschließungs- und Bauarbei-
ten sind Schutzmaßnahmen gemäß RAS-LP 4 und DIN 18920 durchzuführen. We-
sentliche Punkte zum Schutz oberirdischer Gehölzteile sowie dem Wurzelbereich bil-
den Schutzmaßnahmen, die davor bewahren, dass:  

 

− Erdreich abgetragen oder aufgefüllt wird. 

− Baumaterialien gelagert, Maschinen, Fahrzeuge, Container oder Kräne ab-
gestellt oder Baustelleneinrichtungen errichtet werden. 

− bodenfeindliche Materialien wie Streusalz, Kraftstoff, Zement oder Heißbitu-
men gelagert oder aufgebracht werden. 

− Fahrzeuge fahren und direkt oder indirekt die Wurzeln schwer verletzen. 

− Wurzeln ausgerissen oder geschädigt werden. 

− Stamm oder Äste angefahren, angestoßen oder abgebrochen werden. 

− die Rinde verletzt wird. 

− die Blattmasse stark verringert wird. 
 

Die Schutzmaßnahmen sind fachgerecht vor Baubeginn zu installieren und werden 
erst nach Fertigstellung der Bautätigkeiten abgebaut. Deren volle Funktion ist wäh-
rend des gesamten Bauzeitraums sicherzustellen. Eintretende Mängel sind umge-
hend zu beseitigen. Durch die Umsetzung der Maßnahme werden Beeinträchtigun-
gen von Gehölzen während der Bauzeit vermieden und die Funktion dieser im Natur-
haushalt erhalten- auch im Hinblick auf Lebensstätten für die Fauna. 

 

• Größtmöglicher Erhalt von Gehölzstrukturen 
Im Zuge der Planung und der Bautätigkeiten sollte der größtmögliche Erhalt von Ge-
hölzen, Sträuchern und Einzelbäumen im Plangebiet angestrebt werden. 

 
Für die verbleibenden, nicht zu vermeidenden erheblichen Auswirkungen durch das 
Vorhaben auf das Schutzgut Pflanzen wird der Kompensationsbedarf in Kapitel 5.2 
ermittelt. Die durchzuführenden Kompensationsmaßnahmen werden in Kapitel 5.3 
erläutert.  



Gemeinde Rastede – Umweltbericht Bebauungsplan Nr. 121 und 82. Flächennutzungsplanänderung  

„Oldenburger Straße, Wahnbek“ 37 

 

 
Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 

 

5.1.3 Schutzgut Tiere 

Aufgrund des Verlustes von Lebensstätten ergeben sich erhebliche Auswirkungen auf das 
Schutzgut Tiere.  
 
Es gelten dieselben Maßnahmen, die für das Schutzgut Pflanzen textlich festgesetzt wur-
den. Von den aufgeführten Bestandssicherungen profitiert nicht nur das Schutzgut Pflan-
zen, sondern auch das Schutzgut Tiere. Es werden für die gehölzbrütende Vogelfauna 
potentielle Lebensstätten erhalten. 
 
Maßnahmen, auf die verbindlich hingewiesen wird bzw. die verbindlich nachrichtlich über-
nommen werden, bilden folgende:  
 

• Allgemeine Schutzbestimmungen 
Im Rahmen der Umsetzung der Planung sind die Bestimmungen der §§ 39 (Allgemei-
ner Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen) und 44 BNatSchG (Vorschriften für be-
sonders geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten) zu beachten. 

 

• Bauzeitenregelung für die Baufeldfreimachung 
Die Baufeldräumung/Baufeldfreimachung ist während des Fortpflanzungszeitraums 
vom 01. März bis zum 15. Juli unzulässig. Darüber hinaus ist sie unzulässig in der 
Zeit vom 01. März bis zum 30. September, sofern Gehölze oder Bäume abgeschnit-
ten, auf den Stock gesetzt oder beseitigt werden oder Röhrichte zurückgeschnitten 
oder beseitigt werden. Die Baufeldräumung/Baufeldfreimachung ist in den o. g. Zeit-
räumen als auch bei einer Beseitigung von Bäumen und Röhrichten im Zeitraum vom 
01. Oktober bis Ende Februar jeweils nur zulässig, wenn die untere Naturschutzbe-
hörde zuvor nach Vorlage entsprechender Nachweise der Unbedenklichkeit eine ent-
sprechende Zustimmung erteilt hat. 

 

• Anbringen von Nisthilfen 
Als Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB sind, um artenschutzrechtliche Verbotstatbe-
stände für Brutvögel gemäß § 44 (1) BNatSchG zu vermeiden, pro beseitigtem Höh-
lenbaum (entsprechend mind. 4) Nistkästen für Brutvögel (geeignet für Höhlenbrüter 
und Halbhöhlenbrüter) anzubringen. Die Nisthilfen müssen jeweils speziell für die zu-
vor genannten Arten geeignet sein und fachgerecht an dem zu erhaltenden Baumbe-
stand im Geltungsbereich angebracht und erhalten werden. Die Durchführung der 
Maßnahmen ist rechtzeitig vor der Brutzeit zu gewährleisten.  
 
Als Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB sind, um artenschutzrechtliche Verbotstatbe-
stände für Fledermäuse gemäß § 44 (1) BNatSchG zu vermeiden pro beseitigtem 
Höhlenbaum (entsprechend mind. 3) Fledermauskästen für baumbewohnende Fle-
dermausarten anzubringen. Die Kästen müssen für die entsprechenden Arten geeig-
net sein und fachgerecht an dem zu erhaltenden Baumbestand im Geltungsbereich 
angebracht und erhalten werden. Die Durchführung der Maßnahmen ist im Verlauf 
des Winters bis Mitte Februar zu gewährleisten.  
 
Zudem sind zu fällende Bäume zeitnah vor der Fällung von einer Fachkraft auf arten-
schutzrechtliche Konflikte zu überprüfen. Eine Beseitigung von Bäumen im genann-
ten Zeitraum ist nur zulässig, wenn die zuständige UNB zuvor durch Vorlage entspre-
chender Nachweise der Unbedenklichkeit auf Antrag eine entsprechende Zustim-
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mung erteilt hat. Sollten dennoch während der Bautätigkeiten Hinweise auf ein arten-
schutzrechtliches Hindernis bestehen, sind alle Arbeiten umgehend einzustellen und 
das weitere Vorgehen mit der zuständigen UNB abzustimmen. 

 
Durch Umsetzung der Maßnahme werden artenschutzrechtliche Verbotstatbestände 
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG hinsichtlich der Artengruppen Vögel und Fledermäuse 
vermieden. 

 
Maßnahmen, auf die allgemein hingewiesen wird, bilden folgende:  

 

• Insektenfreundliche Leuchtmittel 
Zur Vermeidung erheblicher Störungen potentiell vorhandener Quartiere ist auf eine 
starke nächtliche Beleuchtung der Baustellen ebenso zu verzichten wie auf Lichtein-
träge, die über das normale Maß der Beleuchtung der Verkehrswege und der auf den 
Wohngrundstücken vorhandenen versiegelten Flächen hinausgehen. Die Beleuch-
tung sollte nur indirekt und mit „insektenfreundlichen“ Lampen erfolgen (HSE/T-Lam-
pen). Punktuelle Beleuchtungskonzentrationen sind zu vermeiden. Gebäude sollten 
nicht direkt angestrahlt werden. Vorgaben hierfür können bspw. dem Leitfaden „In-
sektenfreundliche Leuchtmittel“ des BUND LANDESVERBAND SCHLESWIG-HOLSTEIN E. 
V. (2014) entnommen werden.  

 
Für die verbleibenden, nicht zu vermeidenden erheblichen Auswirkungen durch das Vor-
haben auf das Schutzgut Tiere wird der Kompensationsbedarf in Kapitel 5.2 ermittelt. Die 
durchzuführenden Kompensationsmaßnahmen werden in Kapitel 5.3 erläutert.  

5.1.4 Biologische Vielfalt 

Es werden nach derzeitigem Kenntnisstand keine erheblichen negativen Auswirkungen 
erwartet, folglich sind auch keine Vermeidungs- oder Minimierungsmaßnahmen notwen-
dig oder vorgesehen. Durch Maßnahmen zum Ausgleich von Beeinträchtigungen anderer 
Schutzgüter können allerdings zusätzlich positive Wirkungen auf die Biologische Vielfalt 
erreicht werden. 

5.1.5 Schutzgüter Boden und Fläche 

Aufgrund des Verlustes der Bodenfunktionen und der Flächenneuversiegelung ergeben 
sich durch das Vorhaben erhebliche Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden und Flä-
che.  

 
Maßnahmen, auf die verbindlich hingewiesen wird bzw. die verbindlich nachrichtlich über-
nommen werden, bilden folgende:  
 

• Meldung von Altablagerungen 
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen zutage 
treten, so ist unverzüglich die zuständige untere Bodenschutzbehörde zu benachrich-
tigen. 

 
Maßnahmen, auf die allgemein hingewiesen wird, bilden folgende: 

 

• Verminderung von Versiegelung 
Zur Verminderung der Beeinträchtigungen, die aus der Versiegelung von Flächen re-
sultieren, sind Zufahrten, Stellflächen und sonstige zu befestigende Flächen mög-
lichst mit luft- und wasserdurchlässigen Materialien (Schotterrasen, Rasengittersteine 
o. ä.) zu erstellen. 
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• Schutz des Oberbodens 
Entsprechend § 202 BauGB ist der humose Oberboden von anderen Bodenschichten 
getrennt auszuheben und zu lagern. Ziel ist es, ihn in einem nutzbaren Zustand zu 
erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen.  

 

• Berücksichtigung von DIN-Normen 
Im Rahmen der Bautätigkeiten sind die gängigen DIN-Normen zum Bodenschutz ak-
tiv anzuwenden (u. a. DIN 18915, DIN 19639, DIN 19731). Im Wesentlichen sollen: 

 

− sich Eingriffe und Arbeitsflächen auf das notwendige Maß beschränken. 

− angrenzende Flächen nicht befahren oder anderweitig genutzt werden. 

− Bodenschichten im Allgemeinen schichtgetreu ab- und aufgetragen werden. 

− Lagerungen von Boden ortsnah, schichtgetreu, von möglichst kurzer Dauer 
und entsprechend vor Witterung und Wassereinstau geschützt vorgenommen 
werden. 

− Vermischungen von Böden verschiedener Herkunft oder mit unterschiedli-
chen Eigenschaften vermieden werden.  

− auf verdichtungsempfindlichen Flächen Stahlplatten oder Baggermatten zum 
Schutz vor mechanischen Belastungen ausgelegt werden.  

− besonders bei verdichtungsempfindlichen Böden auf die Witterung und den 
Feuchtegehalt im Boden geachtet werden, um Strukturschäden zu vermei-
den. 

− Anforderungen an die korrekte stoffliche Verwertung von mineralischen Ab-
fällen berücksichtigt werden. 

 
Die als erheblich eingestuften Umweltauswirkungen für das Schutzgut Boden und Fläche 
können durch die genannten im Plangebiet vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen mi-
nimiert werden. Ferner wird durch die umzusetzenden externen Kompensationsmaßnah-
men auch das Schutzgut Boden aufgewertet, so dass keine erheblichen Umweltauswir-
kungen verbleiben. 

5.1.6 Schutzgut Wasser 

Das Planvorhaben wird weniger erhebliche Auswirkungen für das Schutzgut Wasser mit 
sich bringen. Es werden daher folgende Maßnahmen textlich festgesetzt: 
 

• Anlage von Regenrückhaltebecken 
Innerhalb der festgesetzten Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB sind für die 
Oberflächenentwässerung geplanten Regenrückhaltebecken anzulegen.  

 
Maßnahmen, auf die allgemein hingewiesen wird, bilden folgende: 
 

• Versickerung von Niederschlagswasser auf den Baugrundstücken 
Um den Eingriff in den Wasserhaushalt so gering wie möglich zu halten, sollte das 
Niederschlagswasser so lange wie möglich im Gebiet gehalten werden. Dazu ist das 
Regenwasser von Dachflächen und Flächen anderer Nutzung, von denen kein Ein-
trag von Schadstoffen ausgeht, nach Möglichkeit auf den Grundstücken zu versi-
ckern.  

 
Mit den Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, die für das Schutzgut Pflanzen vorgesehen 
werden, können die weniger erheblichen negativen Umweltauswirkungen, die durch das 
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hier betrachtete Vorhaben prognostiziert wurden, ausgeglichen werden. Es verbleiben 
keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser, die einer Kompensation be-
dürfen. 

5.1.7 Schutzgüter Klima und Luft 

Bei Umsetzung der Planung sind geringe lokale Veränderungen mit weniger erheblichen 
Auswirkungen auf die Schutzgüter Klima und Luft zu erwarten. Erhebliche Auswirkungen 
auf regionaler oder globaler Ebene werden nicht angenommen.  

 
Es gelten dieselben Maßnahmen, die für das Schutzgut Pflanzen textlich festgesetzt wur-
den. Von den aufgeführten Bestandssicherungen profitiert nicht nur das Schutzgut Pflan-
zen, sondern durch die CO2-Minderung und O2 -Anreicherung auch die Luftqualität im und 
um das Plangebiet.  
 
Maßnahmen, auf die allgemein hingewiesen wird, bilden folgende: 

 

• Energetische Standards nach GEG 
Die Anforderungen an Neubauten im Sinne des GEG sind bei der Gebäudeplanung 
zu berücksichtigen. Energetische Gebäudestandards werden hierdurch erheblich an-
gehoben und damit effizienter gestaltet, was sich weniger negativ auf das Kleinklima 
im Plangebiet auswirkt und im übergeordneten Sinne auch auf das regionale und glo-
bale Klima. 
 

• Verwendung fossiler Brennstoffe 
Die Verwendung fossiler Brennstoffe (Braun- und Steinkohle, Torf, Erdgas und Erdöl) 
für die Wärme- und Warmwasserversorgung ist unzulässig. Ausgenommen davon ist 
die Wärme- und Warmwasserversorgung für gewerbliche Prozesse. Holz und Bio-
masse gehören nicht zu den fossilen Brennstoffen und werden von dieser Festset-
zung nicht erfasst. (§ 9 (1) Nr. 23 a BauGB). 

 

• Photovoltaik 
Die nutzbaren Dachflächen der Gebäude (Dachflächen abzüglich durch Dachfenster, 
Entlüftungsanlagen, technische Aufbauten etc. belegter Teile des Daches) sind mit 
Photovoltaikmodulen zur Nutzung der einfallenden solaren Strahlungsenergie auszu-
statten (§ 9 (1) Nr. 23 b BauGB). 
 

Es verbleiben keine erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgüter Klima und Luft, die 
einer Kompensation bedürfen. 

5.1.8 Schutzgut Landschaft 

Es ist mit weniger erheblichen Auswirkungen durch das Vorhaben auf das Schutzgut 
Landschaft zu rechnen. Es werden folgende Maßnahmen verbindlich textlich festgesetzt:  

 

• Festsetzung von Bauverbotszonen 
Auf den nicht überbaubaren, straßenseitigen Grundstücksflächen und auf der nicht 
überbaubaren, östlichen Grundstücksfläche zu den Flurstücken 89/2, 89/6 und 90/24 
hin sind Garagen und Nebenanlagen in Form von Gebäuden gem. §§ 12 (6) und 14 
(1) BauNVO nicht zulässig. Innerhalb dieser Flächen sind Bodenaufschüttungen und 
-abgrabungen, Boden- und Materialablagerungen sowie Flächenversiegelungen jeg-
licher Art unzulässig. 
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• Festsetzung von Gebäudehöhen 
Innerhalb des eingeschränkten Gewerbegebietes wird die maximale Firsthöhe auf 
12,00 m festgesetzt.  

 
Ferner gelten dieselben Maßnahmen, die für das Schutzgut Pflanzen textlich festgesetzt 
wurden (vgl. Kap. 5.1.2). Von den aufgeführten Bestandssicherungen profitiert nicht nur 
das Schutzgut Pflanzen, sondern auch das Schutzgut Landschaft durch die siedlungsty-
pische Eingrünung des Baugebietes.  

 
Maßnahmen, die durch die örtlichen Bauvorschriften verbindlich werden, bilden folgende: 

 

• Beschränkung von Werbeanlagen 
Werbeanlagen sind nur zur Eigenwerbung an der Stätte der Leistung zulässig. Dies 
gilt sowohl für direkt am Gebäude angebrachte Werbeanlagen als auch für freiste-
hende Werbeanlag (z.B. Aufsteller, Pylone und Fahnenmasten). Ausgenommen von 
dieser Regelung sind: 

- Auslagen, Dekorationen und Plakatwerbung in Fenstern und Schaukästen, 
- Werbeanlagen, die vorübergehend für öffentliche Wahlen oder Abstimmun-

gen angebracht oder aufgestellt werden.  
Ausnahmsweise können Werbeanlagen auch auf einem Grundstück errichtet werden, 
das unmittelbar an das Grundstück der Leistung angrenzt. 
 
Im räumlichen Geltungsbereich sind folgende Werbeanlagen unzulässig: 

- Werbung in Form von Lauf-, Wechsel- und Blinklicht 
- Lichtwerbung in folgenden Farben: RAL 1026 Leuchtgelb, RAL 2005 Leuch-

torange, RAL 2007 Leuchthellorange, RAL 3024 Leuchtrot, RAL 3026 
Leuchthellrot, RAL 603·8· Leuchtgrün sowie Töne, die dem Farbspektrum 
entsprechen, 

- Werbung mit Einsatz von Bildwerfern und Lasern (Lichtwerbung am Himmel 
oder auf Projektionsflächen) 

- Werbeanlagen, von denen Beschallungen zum Zwecke der Werbung aus-
gehen. 

 
Es verbleiben keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft, die einer 
Kompensation bedürfen.  

5.1.9 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Es ergeben sich durch das Vorhaben erhebliche Auswirkungen auf das Kulturgut Wallhe-
cke. Maßnahmen, auf die verbindlich hingewiesen wird bzw. die verbindlich nachrichtlich 
übernommen werden, bilden folgende:  

 

• Meldung von Bodenfunden 
Im Rahmen der Bauleitplanung sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB die Belange des 
Denkmalschutzes und der Denkmalpflege zu beachten. Sollten bei den geplanten 
Bau- und Erdarbeiten ur- und frühgeschichtliche sowie mittelalterliche und frühneu-
zeitliche Bodenfunde (das können u. a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansamm-
lungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen oder Steinkonzentrationen, 
auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gemäß § 14 Abs. 
1 des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes (DSchG ND) meldepflichtig und 
müssen der zuständigen unteren Denkmalschutzbehörde beim Landkreis Ammerland 
oder dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege - Abteilung Archäologie 
- Stützpunkt Oldenburg, Ofener Straße 15, Tel. 0441/799-2120 unverzüglich gemel-
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det werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unterneh-
mer. Bodenfunde und FundsteIlen sind nach § 14 Abs. 2 DSchG ND bis zum Ablauf 
von vier Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz 
ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung 
der Arbeiten gestattet. 

 
Für die verbleibenden, nicht zu vermeidenden erheblichen Auswirkungen durch das 
Vorhaben auf die Schutzgüter Kultur- und Sachgüter wird der Kompensationsbedarf 
in Kapitel 5.2 im Rahmen der Bilanzierung der Biotoptypen ermittelt. Die durchzufüh-
renden Kompensationsmaßnahmen werden in Kapitel 5.3 erläutert.  
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5.2 Eingriffsbilanzierung  

Entsprechend dem Naturschutzgesetz (Eingriffsregelung) muss ein unvermeidbarer zu-
lässiger Eingriff in die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und das Landschaftsbild 
durch geeignete Maßnahmen kompensiert werden.  

5.2.1 Schutzgut Pflanzen 

Die Eingriffsbilanzierung erfolgt mit dem Bilanzierungsmodell des niedersächsischen 
Städtetages von 2013 (NIEDERSÄCHSISCHER STÄDTETAG: Arbeitshilfe zur Ermittlung von 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung). Der Eingriffsumfang wird da-
bei durch einen Flächenwert ausgedrückt, der sich nach der folgenden Formel errechnet: 
 
a) Flächenwert des Ist-Zustandes: 
 

Größe der Eingriffsfläche in m² x 
Wertfaktor des vorhandenen Bio-
toptyps  
 

b) Flächenwert des Planungszustandes: Größe der Planungsfläche in m² x 
Wertfaktor des geplanten Biotoptyps  
 

c) 
 

    Flächenwert des Planungszustandes 
-   Flächenwert des Ist-Zustandes 
=  Flächenwert des Eingriffs (Maß für die Beeinträchtigung) 

 
Mit Hilfe dieses Wertes wird die Bilanzierung von Eingriff und Kompensation ermöglicht. 
Berechnung des Flächenwertes des Eingriffs: 
 

Tabelle 2: Berechnung des Flächenwertes des Eingriffs 

 
Ist-Zustand 

  

Planung 

Biotoptyp 
Fläche 
(m²) 

Wertfak-
tor 

Flächen-
wert 

Biotoptyp 
Fläche 
(m²) 

Wert-
faktor 

Flächen-
wert 

A* 241 1 241 HF (Erhaltfläche)*2 214 2,5 536 

                

HBE (4 Stk)*1 80 3 240 HF*3 1.665 2 3.330 

GEF 4.163 3 12.490 HF** 105 2 210 

GMA- 1.520 3 4.560         

URF/BRR 178 3 535 SXZ*4 1.487 1 1.487 

HPS 215 3 644         

HFS 89 3 268 GR*5 3.129 1 3.129 

        GR*6 150 1 150 

GRR(GMS) 3.124 2 6.248 GRT*7 90 1 90 

BE (3 Stk)*1 30 2 60         

HBE (7 Stk)*1 70 2 140 X*8 12.515 0 0 

EL(BRR) 289 2 578 X*9 1.348 0 0 

BRS 157 2 314     

FGZu 268 2 536     

PHG 809 2 1.619     

        

HF** 105 2 210     

        

PHZ 4.046 1 4.046     
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Ist-Zustand 

  

Planung 

Biotoptyp 
Fläche 
(m²) 

Wertfak-
tor 

Flächen-
wert 

Biotoptyp 
Fläche 
(m²) 

Wert-
faktor 

Flächen-
wert 

GRR 2.281 1 2.281     

GRT 1.826 1 1.826     

            

OD 744 0 0     

OY 93 0 0     

OVW 553 0 0     

Gesamt 20.882*   Gesamt 20.703   

Flächenwert Ist-Zustand                        36.837 Flächenwert Planungs-Zustand 8.931 

 
Erklärungen:  
 

* Es handelt sich um die Flächenanteile der Wallheckenabschnitte im Geltungsbereich. Da die Wallhecke im 
Verhältnis 1:1 (abhängig von den betroffenen Metern) kompensiert wird, werden die Flächenanteile mit 
der Wertstufe 1 in die Bilanzierung eingestellt, um eine doppelte Kompensation zu vermeiden.  

*1 Gemäß dem angewendeten Bilanzierungsmodell (Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen in der Bauleitplanung) werden Einzelbäume zusätzlich zur Grundfläche erfasst. Weiterhin sind 
vorhandene Einzelbäume zusätzlich zur Grundfläche nach der vorhandenen Kronentrauffläche zu bestim-
men. Dieser Flächenwert ist dem Wert der Grundfläche zuzuzählen. Aus diesem Grund ist bei einem Vor-
handensein von Einzelbäumen die Gesamtfläche größer als die Geltungsbereichsgröße. Die Größe des Gel-
tungsbereiches ergibt sich indem die Flächen der Einzelbäume und Einzelsträucher von der Gesamtfläche 
abgezogen werden. Die Fläche der Einzelbäume beträgt hier 180 m². Pro Einzelbaum mit > 0,3 m Stamm-
durchmesser wird eine Fläche von 20 m² angesetzt und die Wertstufe 3 berücksichtigt (hier: 4 Stk.). Pro 
Einzelbaum mit < 0,3 m Stammdurchmesser wird eine Fläche von 10 m² angesetzt und die Wertstufe 2 
berücksichtigt (hier: 11 Einzelbäume, 3 Einzelsträucher). 

*2 Im Geltungsbereich befindliche Abschnitte der Wallhecke werden innerhalb dieser Fläche zum Erhalt fest-
gesetzt.  

*3 Es handelt sich um Flächen für die Anlage von standortgerechten, heimischen gebietseigenen Baum-
Strauchpflanzungen (Anpflanz- und Erhaltfläche, HF). 

*4 Es handelt sich um die Fläche für die Regenrückhaltung. 
*5 Die unversiegelten Bereiche der festgesetzten Fläche für Gewerbe (20 %) werden als artenarmer Scherrasen 

(GR) mit dem Wertfaktor 1 berücksichtigt. 
*6 Die unversiegelten Bereiche der festgesetzten Fläche für die Erschließung (10 %) werden als artenarmes 

Straßenbegleitgrün (GR) mit dem Wertfaktor 1 berücksichtigt. 
*7 Übrige Bereiche der privaten Grünfläche werden als Scher- und Trittrasen mit dem Wertfaktor 1 berück-

sichtigt. 
*8 Vollständig versiegelte Flächenanteile des ausgewiesenen Gewerbegebietes (80%). 
*9 Vollständig versiegelte Flächenanteile der Erschließung (90%). 
** Planungsrechtlich freigeräumte Fläche aus Überplanung einer Teilfläche des vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplans Nr. 1 „Südlich Brombeerweg“ 2. Änderung. Im Bestandsplan liegen dort Flächen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft als Umgrenzung von Flächen mit 
Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
sowie von Gewässern vor. Die Fläche wird innerhalb des Geltungsbereichs verlagert und auf der Planungs-
seite innerhalb der Anpflanz- und Erhaltfläche kompensiert. 

 
 
 Flächenwert Planung =    8.931   
- Flächenwert Ist-Zustand =  36.837 
= Flächenwert des Eingriffs = -27.906 
 
 

Es ergibt sich somit ein Flächenwert von 27.906 Werteinheiten für den Eingriff in Natur 
und Landschaft, der kompensiert werden muss. Dies entspricht einer Flächengröße von 
ca.  27.906 m2 bei Aufwertung um einen Wertfaktor. Bei einer Aufwertung der potenziellen 
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Kompensationsflächen um zwei Wertfaktoren, wie es im Allgemeinen durch entspre-
chende Maßnahmenkonzepte möglich ist, ergibt sich ein Bedarf von ca. 13.953 m2 Kom-
pensationsbedarf auf externen Flächen. 

5.2.2 Schutzgut Tiere 

Brutvögel 
Als Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB sind, um artenschutzrechtliche Verbotstatbestände für 
Brutvögel gemäß § 44 (1) BNatSchG zu vermeiden pro beseitigtem Höhlenbaum (ent-
sprechend mind. 4) Nistkästen für Brutvögel (geeignet für Höhlenbrüter und Halbhöhlen-
brüter) anzubringen. Die Nisthilfen müssen jeweils speziell für die zuvor genannten Arten 
geeignet sein und fachgerecht an dem zu erhaltenden Baumbestand im Geltungsbereich 
angebracht und erhalten werden. Die Durchführung der Maßnahmen ist durch eine fach-
kundige Person rechtzeitig vor der Brutzeit zu gewährleisten.  
 
Fledermäuse 
Als Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB sind, um artenschutzrechtliche Verbotstatbestände für 
Fledermäuse gemäß § 44 (1) BNatSchG zu vermeiden pro beseitigtem Höhlenbaum (ent-
sprechend mind. 3) Fledermauskästen für baumbewohnende Fledermausarten anzu-
bringen und pro beseitigtem Gebäude mind. 5 Fledermauskästen für gebäudebewoh-
nende Fledermausarten zu installieren.  
 
Die Installation der Kästen kann im Verlauf des Winters bis Mitte Februar erfolgen, so 
dass sie für die nächste Fledermaussaison nutzbar sind. Für das Anbringen der Fleder-
mauskästen sollte u.a. beachtet werden: Da Fledermäuse je nach Art und Jahreszeit un-
terschiedliche mikroklimatische Ansprüche haben, sollten die Ersatzquartiere in verschie-
denen Himmelsrichtungen von sonnig bis halbschattig an einem oder benachbarten Ge-
bäuden angeboten werden.  
 

- Ausrichtung der Kästen: Südost bis Nordwest als bevorzugte Ausrichtung, Ost 
bis Nordwest möglich, Nord bis Nordost nicht grundsätzlich vermeiden, bei 
großer Hitze kann ein kühler Hangplatz nützlich sein.  

- Höhe, ab 3-5 m aufwärts, auf freien Anflug achten, damit die Fledermäuse vor 
dem Kasten schwärmen können.  

- Fledermäuse meiden Licht, es darf daher keine Beleuchtung auf die Kästen 
fallen!  

5.2.3 Schutzgüter Boden und Fläche 

Auf einer Fläche von rd. 1,4 ha erfolgt die Neuversiegelung bzw. Überbauung offener Bo-
denbereiche. Bezogen auf das Schutzgut Boden und Fläche stellt dies einen erheblichen 
Eingriff dar. Die Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden können gem. Eingriffsmodell 
nach dem Nds. Städtetag (NIEDERSÄCHSISCHER STÄDTETAG 2013) zusammen mit den 
Wertverlusten für das Schutzgut Pflanzen ausgeglichen werden, da die Kompensations-
maßnahmen, welche eine Verbesserung der Biotoptypen mit sich bringen multifunktional 
ebenfalls eine Verbesserung der Bodenfunktionen über bspw. eine Verringerung von 
Nährstoffeinträgen oder Bodenbearbeitung mit sich bringen. Es verbleiben somit keine 
erheblichen Umweltauswirkungen für das Schutzgut Boden.  
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5.2.4 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Durch den Bebauungsplan „Oldenburger Straße, Wahnbek“ werden im Geltungsbereich 
Wallhecken auf einer Länge von insgesamt 113 m überplant. Dafür ist eine Neuanlage im 
Verhältnis 1:1 (= 113 m) erforderlich. Da eine Neuanlage innerhalb des Geltungsbereichs 
nicht möglich ist, verbleibt ein Kompensationsdefizit von 113 m Wallhecke, dass durch 
eine Neuanlage zu decken ist.  

5.3 Maßnahmen zur Kompensation 

Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Na-
tur und Landschaft zu unterlassen sowie unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maß-
nahmen des Naturhaushaltes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaß-
nahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Ausgeglichen ist eine Beeinträchtigung, 
wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes in gleichartiger 
Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederherge-
stellt oder neugestaltet ist. Ersetzt ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beein-
trächtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betroffenen Naturraum in gleichwerti-
ger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neugestaltet ist (§ 
15 (1) und (2) BNatSchG).  
 
Obwohl durch den Bebauungsplan nebst Flächennutzungsplanänderung selbst nicht in 
den Naturhaushalt und das Landschaftsbild eingegriffen werden kann, sondern nur durch 
seine Realisierung, ist die Eingriffsregelung dennoch von Bedeutung, da nur bei ihrer Be-
achtung eine ordnungsgemäße Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange möglich 
ist. 

 
Um die mit der Realisierung des Bebauungsplanes verbundenen Beeinträchtigungen in 
den Naturhaushalt und das Landschaftsbild zu kompensieren, sind folgende Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen durchzuführen: 

5.3.1 Ausgleichsmaßnahmen 

Anlage von standortgerechten, heimischen gebietseigenen Baum-Strauch-Pflan-
zungen (ca. 1.770 m²) 
 
Entlang der westlichen und südlichen Geltungsbereichsgrenze sind in der Fläche zum 
Anpflanzen und zur Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen so-
wie von Gewässern (Planungen, Nutzungsregelungen und Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft nach § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 
6 BauGB) auf einer Breite von mindestens 3,00 m (bis 17 m) Anpflanzungen mit standort-
gerechten heimischen / gebietseigenen Bäumen und Sträuchern vorzusehen.  
 
Bei der Auswahl der Gehölze wird in Anlehnung an die potenziell natürliche Vegetation 
auf standorttypische, gebietseigene Arten zurückgegriffen. Neben der landschaftlichen 
Einbindung und der Schutz- bzw. Begrenzungsfunktionen weist eine standorttypische Ge-
hölzvegetation (Kombination Bäume/Sträucher) einen hohen faunistischen Wert auf. Eine 
Vielzahl von biotoptypischen Vogelarten nutzen diese Biotope als Ansitz- und Singwarte 
sowie als Brutmöglichkeit. Weiterhin haben verschiedene Wirbellose und auch Amphi-
bienarten ihren Haupt- oder Teillebensraum im Bereich von Gehölzen und Gebüschen. 
Neben der hohen Bedeutung für die Tierwelt und den Naturhaushalt prägen derartige Bi-
otopstrukturen das Landschaftsbild positiv. Neben der hohen Bedeutung für die Tierwelt 
und den Naturhaushalt wird auf die besondere Landschaftsbildprägung derartiger Biotop-
strukturen hingewiesen. 
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Zu verwendende Pflanzenarten: 
 
Bäume: Eberesche, Stieleiche, Hainbuche, Sandbirke, Rotbuche 
Sträucher: Eingriffliger Weißdorn, Faulbaum, Gemeiner Schneeball, Gewöhnliches Pfaf-
fenhütchen, Hundsrose, Schlehe, Schwarzer Holunder 
 
Qualitäten: 
 
Bäume:  Hochstamm, 3x verpflanzt, Stammumfang 12-14 cm, 

Heister, 2x verpflanzt, Höhe 125 - 150 cm 
Sträucher:  leichte Sträucher, 1x verpflanzt, Höhe 70 - 90 cm 
 
Der Pflanz- und Reihenabstand erfolgt im Abstand von jeweils einem Meter. Bei Abgang 
der gepflanzten Gehölze sind entsprechende Exemplare an gleicher Stelle nachzupflan-
zen. Um im Rahmen der Eingriffsregelung den o. g. übergeordneten naturschutzfachli-
chen Zielsetzungen gerecht zu werden, ist bei der Umsetzung von Kompensationsmaß-
nahmen und der Durchführung von Pflanzmaßnahmen und Ansaaten die Verwendung 
von Pflanzen und Saatgut gebietseigener Herkünfte vorzusehen. 

5.3.2 Ersatzmaßnahmen 

Die mit der Realisierung der Aufstellung des Bebauungsplanes „Oldenburger Straße, 
Wahnbek“ verbundenen unvermeidbaren Beeinträchtigungen können nicht vollständig 
über Ausgleichsmaßnahmen gemäß § 15 (2) BNatSchG kompensiert werden.  
 
Trotz der beschriebenen Ausgleichsmaßnahmen verbleibt ein Kompensationsrestwert 
von insgesamt 27.906 Werteinheiten für das Schutzgut Biotoptypen, die extern zu kom-
pensieren sind. Die Gemeinde verfügt über Poolflächen, die für Ersatzmaßnahmen zur 
Verfügung stehen und zur Deckung des Kompensationsdefizits von 27.906 Werteinheiten 
herangezogen werden.   

 
Wallheckenkompensation 
 
Durch die vorliegende Planung werden Wallhecken auf einer Länge von insgesamt 113 m 
überplant. Dafür ist eine Neuanlage im Verhältnis 1:1 (= 113 m) erforderlich. Zur Kompen-
sation sind an anderer Stelle 113 m neue Wallhecken anzulegen oder wallheckenför-
dernde Maßnahmen durchzuführen. Dies erfolgt über das Wallheckenschutzprogramm 
der Unteren Naturschutzbehörde des LANDKREISES AMMERLAND. Die Gemeinde Rastede 
wird zu diesem Zweck mit der Naturschutzstiftung Ammerland eine vertragliche monetäre 
Regelung treffen, durch welche die Wallhecke über die Stiftung kompensiert werden kann. 
 
Über die beschriebenen Maßnahmen und Flächen können die ermittelten erheblichen 
Umweltauswirkungen vollständig ersetzt werden.  

6.0 ANDERWEITIGE PLANUNGSMÖGLICHKEITEN 

6.1 Standort – Änderung des Flächennutzungsplanes 

Die Standortwohl ist im Kapitel 1.1 der Begründung erläutert und wird im Folgenden erneut 
aufgeführt. 
 
Nach § 1 (3) BauGB sind Bauleitpläne aufzustellen (oder zu ändern, zu ergänzen oder 
aufzuheben), sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung er-
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forderlich ist. Die Umwandlung landwirtschaftlicher Flächen soll gemäß § 1 a BauGB be-
gründet werden.  
 
Der Standort befindet sich im Südwesten der Gemeinde Rastede im Norden der Ortschaft 
Wahnbek. Die Ortschaft ist insbesondere durch Ihre Nähe zur Stadtgrenze von Oldenburg 
geprägt, welche in circa 2 Kilometer südlicher Entfernung liegt. Die Oldenburger Straße 
(K131), ist die Hauptverkehrsroute von Oldenburg in Richtung Rastede. In unmittelbarer 
Umgebung befindet sich das Autobahndreieck Oldenburg Nord, welches, eine Auffahrt 
auf die Autobahnen A29 (Emstek - Wilhelmshaven), A 293 (Autobahnkreuz Oldenburg 
Nord - Autobahnkreuz Oldenburg West) und die Bundesstraße 211 (Oldenburg - Brake) 
ermöglicht. Außerdem ist das Plangebiet für eine sich im ländlichen Raum befindende 
Ortschaft gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Circa 130 m nördlich an der 
Oldenburger Straße liegt die Bushaltestelle „Wahnbek Brombeerweg“, an der die Linien 
340, 345 und 349 (Jaderberg/Wiefelstede/Rastede - Oldenburg) verkehren.  
 
Das Plangebiet ist im Westen, Norden und Osten von Gewerbeflächen umgeben und wird 
im Süden von gemischten Bauflächen begrenzt. Lediglich im Westen grenzt ein kleiner 
Teil einer öffentlichen Grünfläche an. Die bestehende Landwirtschaftsfläche wird aktuell 
nicht landwirtschaftlich genutzt. Darüber hinaus ist das Potenzial für eine künftige land-
wirtschaftliche Nutzung aufgrund der umliegenden starken gewerblichen Prägung bereits 
eingeschränkt. Der Bereich ist aufgrund der verkehrlichen Lage und den umliegenden 
Nutzungen ein idealer Standort für die weitere Entwicklung von Gewerbeflächen in der 
Gemeinde Rastede. Insgesamt führt die Darstellung weiterer Gewerbeflächen zur Erwei-
terung eines bereits bestehenden Gewerbebetriebes, zu einer bedarfsgerechten Auswei-
sung von Gewerbeflächen und Wohnbauland. Daher soll in diesem Fall der Entwicklung 
von Gewerbeflächen ein Vorrang gegenüber der Landwirtschaft eingeräumt werden.  
 
Die vorliegende Änderung des Flächennutzungsplanes führt dazu, dass in einem notwen-
digen Umfang bislang ungenutzte Flächen mit einer neuen Nutzung versehen werden. Die 
Gemeinde Rastede ist auf die Inanspruchnahme dieser Fläche zugunsten der bedarfsge-
rechten städtebaulichen Entwicklung angewiesen. Die Flächen auf dem vorgesehenen 
Standort sind für die Gemeinde verfügbar, was hinsichtlich der mittelfristigen Realisierung 
der vorbereitenden Bauleitplanung ein entscheidendes Kriterium ist. Daher werden hier 
die Belange der Landwirtschaft zurückgestellt. 

6.2 Planinhalt – Aufstellung eines Bebauungsplans 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Oldenburger Straße, Wahnbek“ werden die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen, um Flächen zur Erweiterung eines be-
stehenden Gewerbebetriebes und der Ausweisung weiterer gewerblicher Bauflächen be-
reitzustellen. Zu diesem Zweck wird im Geltungsbereich ein eingeschränktes Gewerbe-
gebiet (GEe) gem. § 8 BauNVO festgesetzt. 
 
Im Bebauungsplan „Oldenburger Straße, Wahnbek“ wird das Maß der baulichen Nutzung 
innerhalb der festgesetzten Baugebiete über die Festsetzung einer Grundflächenzahl 
(GRZ) gem. § 16 (2) Nr. 1 BauNVO geregelt. Innerhalb des gem. § 8 BauNVO festgesetz-
ten eingeschränkten Gewerbegebietes (GEe) wird eine GRZ von maximal 0,8 festgesetzt. 
Dies entspricht der dem Entwicklungsvorhaben zu Grunde liegenden Planung und den für 
die gewerbliche Baugebiete üblichen Dimensionierungen.  
 
Zudem wird das Maß der baulichen Nutzung über die zulässige Zahl der Vollgeschosse 
baulicher Anlagen gem. § 16 (2) Nr. 3 BauNVO definiert. Innerhalb des festgesetzten ein-
geschränkten Gewerbegebietes (GEe) gem. § 8 BauNVO darf maximal zweigeschossig 
gebaut werden, was dem bestehenden Siedlungsumfeld entspricht. 
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Zur Erschließung des Plangebiets von der Oldenburger Straße wird eine Verkehrsfläche 
besonderer Zweckbestimmung „private Erschließung“ gemäß gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB 
festgesetzt. 
 
Zur Eingrünung des Plangebiets und zur Absicherung der landschaftsprägenden Ele-
mente im Plangebiet, werden private Grünflächen gem. § 9 (1) Nr. 15 BauGB festgesetzt. 
Aussagen über die Gestaltung werden nicht getroffen. 
 
Zur Sicherung, Erhaltung und Entwicklung des Grünbestands, insbesondere der Gehölz-
strukturen, die den Saum des Plangebietes im Süden und im Westen zur Oldenburger 
Straße bilden, werden Teile der oben genannten festgesetzten öffentliche Grünflächen 
überlagernd als Fläche zum Anpflanzen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen gem. § 9 (1) Nr. 25 a) i.V.m. § 9 (1) Nr. 25 b) BauGB festgesetzt. In diesen 
Flächen sind die vorhandenen Gehölzbestände zu schützen, zu pflegen und dauerhaft zu 
erhalten sowie durch Anpflanzungen von heimischen, standortgerechten Bäumen und 
Sträuchern zu ergänzen. Abgänge oder Beseitigungen aufgrund einer Befreiung sind adä-
quat vom Eingriffsverursacher zu ersetzen.  

7.0 ZUSÄTZLICHE ANGABEN 

7.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Ver-
fahren 

7.1.1 Analysemethoden und -modelle 

Die Eingriffsregelung wurde für das Schutzgut Pflanzen auf Basis des niedersächsischen 
Städtetages von 2013 (Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
in der Bauleitplanung) abgehandelt. Zusätzlich wurde für die übrigen Schutzgüter eine 
verbal-argumentative Eingriffsbetrachtung vorgenommen. 

7.1.2 Fachgutachten 

Im Rahmen der Aufstellung dieser Bauleitplanungen wurde eine Biotoptypenkartierung im 
Geltungsbereich und der angrenzenden Umgebung durchgeführt. Die schalltechnische 
Untersuchung zum Verkehrslärm für den Geltungsbereich des Plangebietes wurde von 
der I+B Akustik GmbH durchgeführt.   

7.2 Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen 

Zu den einzelnen Schutzgütern stand ausreichend aktuelles Datenmaterial zur Verfügung 
bzw. wurde im Rahmen der Bestandserfassung zu den Biotoptypen erhoben, sodass 
keine Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen auftraten. 

7.3 Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung 

Gemäß § 4c BauGB müssen die Kommunen die erheblichen Umweltauswirkungen über-
wachen (Monitoring), die auf Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten. Hier-
durch sollen insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig er-
kannt werden, um geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ermöglichen. Im Rahmen der 
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vorliegenden Planung wurden zum Teil erhebliche bzw. weniger erhebliche Umweltaus-
wirkungen festgestellt.  
 
Zur Überwachung der prognostizierten Umweltauswirkungen der Planung wird innerhalb 
von zwei Jahren nach Satzungsbeschluss bzw. Feststellungsbeschluss eine Überprüfung 
durch die Gemeinde Rastede stattfinden, die feststellt, ob sich unvorhergesehene erheb-
liche Auswirkungen abzeichnen. Gleichzeitig wird die Durchführung der festgelegten Aus-
gleichsmaßnahmen ein Jahr nach Umsetzung der Baumaßnahme erstmalig kontrolliert. 
Nach weiteren drei Jahren wird eine erneute Überprüfung stattfinden. Sollte diese nicht 
durchgeführt worden sein, wird die Gemeinde deren Realisierung über geeignete Maß-
nahmen sicherstellen. 

8.0 ALLGEMEINVERSTÄNDLICHE ZUSAMMENFASSUNG 

Die Gemeinde Rastede beabsichtigt den Bebauungsplan Nr. 121 „Oldenburger Straße, 
Wahnbek“ aufzustellen, um der anhaltend hohen Nachfrage nach gewerblichen Bauflä-
chen Rechnung zu tragen. Im Parallelverfahren wird gem. § 8 (3) BauGB die 82. Flächen-
nutzungsplanänderung „Oldenburger Straße, Wahnbek“ durchgeführt. 
 
Durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes „Oldenburger Straße, Wahnbek“ kommt 
es zu Versiegelungen von Fläche. Die Beeinträchtigung für die Schutzgüter Pflanzen, 
Tiere und Boden sowie Kultur- und Sachgüter sind als erheblich zu beurteilen. Für die 
Schutzgüter Wasser, Klima und Luft sowie Landschaft sind die Beeinträchtigungen als 
weniger erheblich zu beurteilen. Für die übrigen zu betrachtenden Schutzgüter sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. Unfälle oder Katastrophen, welche durch die 
Planung ausgelöst werden könnten wobei negative Umweltauswirkungen, die durch au-
ßerhalb des Plangebietes auftretende Unfälle und Katastrophen hervorgerufen werden 
können, sind nicht zu erwarten.  
 
Die Eingriffe in Natur und Landschaft werden unter Berücksichtigung der Vermeidungs- 
und Minimierungs- sowie Ausgleichsgebote dargestellt. 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur 
Vermeidung, Minimierung und die Kompensationsmaßnahmen auf externen Flächen 
keine erheblichen negativen Umweltauswirkungen im Geltungsbereich zurückbleiben. 
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Gemeinde Rastede
Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 121 "Oldenburger Straße, Wahnbek"

Quelle/Kartengrundlage: Amtliche Karte (ALKIS)

Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 121
"Oldenburger Straße, Wahnbek"

Gemeinde Rastede

Abkürzungen für Gehölzarten
Ah Ahorn Acer  spec.
Ahb Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus
Bi Birke Betula spec.
Bu Rot-Buche Fagus sylvatica
Ei Stiel-Eiche Quercus robur
Hb Hainbuche Carpinus betulus
Hs Gewöhnliche Hasel Corylus avellana
Ob Obstbäume
Sp Stechpalme llex aquifolium
Ts Späte Traubenkirsche Prunus serotina
We Weide Salix spec.

Landkreis Ammerland

Geltungsbereich des Bebauungsplanes

Einzelbaum, Einzelstrauch

Wälder, Gehölze

Graben, Gewässer

Stammdurchmesser der Gehölze in m (geschätzt)

Wallhecke gemäß § 22 Abs. 3 NNatSchG

0,3

§w

Biotoptypen (Stand 05/2022)
[Biotoptypenkürzel nach « Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen » (DRACHENFELS 2021)]

Gebüsche und Gehölzbestände
BRR Rubus-Gestrüpp
BRS Sonstiges naturnahes Sukzessionsgebüsch
HWM Strauch-Baum-Wallhecke
HWB Baum-Wallhecke
HWO Gehölzfreier Wall
HFS Strauchhecke
HBE Einzelbaum
BE Einzelstrauch
HBA Baumreihe/Allee
HPS Sonstiger standortgerechter Gehölzbestand

Binnengewässer
FGZ Sonstiger vegetationsarmer Graben
SXG Stillgewässer in Grünanlage

Zusätze: u = unbeständig, zeitweise trockenfallend
v = Verbuschung, Gehölzaufkommen

Grünland
GMA Mageres mesophiles Grünland kalkarmer Standorte
GMS Sonstiges mesophiles Grünland
GEF Sonstiges feuchtes Extensivgrünland
UHM Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte
URF Ruderalflur frischer bis feuchter Standorte

Zusätze: – = kennartenarme Ausprägung

Stauden- und Ruderalfluren
UHM Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte
URF Ruderalflur frischer bis feuchter Standorte

Acker- und Gartenbaubiotope
EL Landwirtschaftliche Lagerfläche

Grünanlagen
GRR Artenreicher Scherrasen
GRT Trittrasen
BZN Ziergebüsch aus überwiegend nicht heimischen Gehölzarten
PH Hausgarten
PHG Hausgarten mit Großbäumen
PHZ Neuzeitlicher Ziergarten
PZA Sonstige Grünanlage ohne Altbäume

Gebäude, Verkehrs- und Industrieflächen
OVS Straße
OVW Weg
OFG Sonstiger gewerblich genutzter Platz
OE Einzel- und Reihenhausbebauung
OD Dorfgebiet/landwirtschaftliches Gebäude
OGG Gewerbegebiet
OY Sonstiges Bauwerk 

Zusätze: w = wassergebundene Decke/Lockermaterial
p = Kopfsteinpflaster
g = Sonstiges Pflaster mit breiten Fugen
v = Sonstiges Pflaster mit engen Fugen
a = Asphalt/Beton
u = unbefestigt

Anmerkung des Verfassers:
Die genaue Lage und Ausdehnung der dargestellten Biotoptypen ist nicht vor Ort eingemessen, so dass 
hieraus keinerlei Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden kann. Die dargestellten Strukturen geben 
vielmehr die ungefähre Lage und Ausdehnung der zum Zeitpunkt der Bestandskartierung angetroffenen 
Biotoptypen und Nutzungen wieder.
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 Gemeinde Rastede 
 Der Bürgermeister 

 

B e s c h l u s s v o r l a g e  

 

Vorlage-Nr.: 2024/132 
freigegeben am 15.08.2024 

 
GB 3 Datum: 13.08.2024 
Sachbearbeiter/in: Rädicker, Nico  
 

Straßenbenennung BPlan 121 - Gewerbefläche Wahnbek 
 
 
Beratungsfolge: 
Status Datum Gremium 
Ö 02.09.2024 Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Bauen 
N 10.09.2024 Verwaltungsausschuss 
Ö 01.10.2024 Rat 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Planstraße erhält gemäß der Anlage 1 die Bezeichnung „Bodestraße“. 
 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
Die Erschließung des Plangebietes des Bebauungsplans Nr. 121 (Gewerbeflächen 
Wahnbek) erfolgt über die Oldenburger Straße. Aus der Begründung des Bebau-
ungsplans geht hervor, dass zur Erschließung des Plangebietes im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung eine Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „pri-
vate Verkehrsfläche“ mit einer Breite von 9,00 Metern sowie einem Wendekreis im 
Zentrum des Plangebietes festgesetzt wird.  
 
Im Zuge dessen wird die Gemeinde außerhalb des Bauleitverfahrens eine Kreu-
zungsvereinbarung mit dem Landkreis als Eigentümerin der Straße abschließen. Ei-
ne wesentliche Voraussetzung für den Abschluss dieser Vereinbarung ist die öffentli-
che Widmung der ersten 30 Meter der Planstraße. Um die Widmung später zu voll-
ziehen, ist die Festlegung eines Straßennamens erforderlich. 
 
In Anlehnung an die benachbarten Straßen im Umfeld des Plangebietes wird vorge-
schlagen, die Benennung nach deutschen Flüssen fortzusetzen. Daher wird für die 
Planstraße der Name „Bodestraße“ vorgeschlagen. Die Bode ist ein 169 Kilometer 
langer Fluss, westlich der Saale in Sachsen-Anhalt gelegen und passt somit thema-
tisch in das bestehende Namenskonzept der Umgebung. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Keine. 
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Auswirkungen auf das Klima: 
 
Keine. 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1: Planzeichnung 
 



Straßenbenennung

Bebauungsplan 121
„Gewerbeflächen Wahnbek“

Planstraße „Bodestraße“

kobbe
Textfeld
Anlage 1 zu Vorlage 2024/132
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 Gemeinde Rastede 
 Der Bürgermeister 

 

B e s c h l u s s v o r l a g e  

 

Vorlage-Nr.: 2024/118 
freigegeben am 07.08.2024 

 
Stab Datum: 31.07.2024 
Sachbearbeiter/in: Vogt, Mareike  
 

Nachbesetzung Erster Gemeinderat/Erste Gemeinderätin 
 
 
Beratungsfolge: 
Status Datum Gremium 
N 20.08.2024 Verwaltungsausschuss 
Ö 01.10.2024 Rat 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Das vorgeschlagene Verfahren und der beigefügte Ausschreibungstext zur Nachbe-
setzung der Stelle Erster Gemeinderat/Erste Gemeinderätin werden beschlossen.  
 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
Herr Günther Henkel wurde mit Wirkung vom 01.01.2018 für die Dauer von acht Jah-
ren in das Beamtenverhältnis auf Zeit berufen. Seine Amtszeit endet mit Ablauf des 
31.12.2025.  
 
Gem. § 109 NKomVG werden Beamtinnen und Beamte auf Zeit auf Vorschlag des 
Hauptverwaltungsbeamten von der Vertretung für eine Amtszeit von acht Jahren ge-
wählt. Die Wahl darf nicht früher als ein Jahr vor Ablauf der Amtszeit des Stellenin-
habers stattfinden. Die Stelle ist öffentlich auszuschreiben. 
 
Die Dienststelle plant die öffentliche Ausschreibung der Stelle mit dem als Anlage 
beigefügten Ausschreibungstext unmittelbar nach der Ratssitzung. Um § 107 Abs. 1 
Satz 3 Rechnung zu tragen, wonach dem Leitungspersonal einer Kommune eine 
Beamtin oder ein Beamter mit der Befähigung für die Laufbahn der Laufbahngruppe 
2 der Fachrichtung Allgemeine Dienste angehören muss, die oder der mit dem Er-
werb der Befähigung zugrunde liegenden Qualifikation vertiefte Kenntnisse des all-
gemeinen und besonderen Verwaltungsrechts erworben hat, ist diese Voraussetzung 
in das Stellenprofil übernommen worden. 
 
Das Auswahlverfahren ist vorgesehen für das IV. Quartal 2024, gegebenenfalls an-
dauernd bis Anfang 2025. Auf Vorschlag des Bürgermeisters kann im Anschluss An-
fang 2025 die Wahl zur Ersten Gemeinderätin/zum Ersten Gemeinderat in öffentli-
cher Sitzung durch den Rat der Gemeinde erfolgen.  
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Mit der Wahl hat die Bewerberin/der Bewerber einen Anspruch auf Ernennung. Der 
Beginn der Amtszeit wäre auf den 01.01.2026 zu bestimmen. 
 
Um eine ausführliche Einarbeitung und ordnungsgemäße Übergabe der umfangrei-
chen Aufgaben gewährleisten zu können, ist vorgesehen, die Gewählte/den Gewähl-
ten unmittelbar nach der Wahl und somit vor Beginn der Amtszeit für die Übergangs-
zeit in einem Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis zu beschäftigen. Zum jetzigen 
Zeitpunkt lässt sich dieser Zeitraum nicht abschließend festlegen, da davon auszu-
gehen ist, dass der ausgewählte Kandidat/die ausgewählte Kandidatin Kündigungs- 
beziehungsweise Versetzungszeiten unterworfen sein wird.  
 
Durch die nicht besetze Stelle „Leitung des Geschäftsbereichs 3“, die von Herrn 
Henkel kommissarisch ausgeführt wird, steht eine freie und besetzbare Stelle für die 
Übergangszeit zur Verfügung. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Haushaltsmittel sind eingeplant und stehen insoweit zur Verfügung. 
 
 
Auswirkungen auf das Klima: 
 
Keine. 
 
 
Anlagen: 
 
Ausschreibungstext „Erster Gemeinderat/Erste Gemeinderätin“ 
 



Bei der Gemeinde Rastede im Landkreis Ammerland ist zum 

1. Januar 2026 die Stelle der/des 

Erste Gemeinderätin/Erster Gemeinderates (m/w/d) 

als allgemeine Vertreterin/allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters 

neu zu besetzen. 

Der bisherige Stelleninhaber scheidet zum 31.12.2025 aus. Die Wahlzeit beträgt acht 
Jahre. Die Besoldung erfolgt nach Besoldungsgruppe B 2 NKBesVO. Eine monatliche 
Aufwandsentschädigung wird gewährt. 

Eine vorherige Beschäftigung im Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis zum frühest 
möglichen Zeitpunkt wird angestrebt, um eine ordnungsgemäße Übergabe der 
Aufgaben zu ermöglichen. 

Sie möchten eine Führungsrolle in einer modernem Verwaltung wahrnehmen, legen 
großen Wert auf eine kollegiale Zusammenarbeit und verstehen sich als Mitglied des 
Ganzen? Ihnen macht es Freude, an der Schnittstelle zwischen Politik, Gesellschaft 
und Verwaltung die gemeindlichen Belange in den Blick zu nehmen und an der Zukunft 
einer attraktiven Gemeinde verantwortungsvoll und mit eigenen Ideen mitzuarbeiten? 

Dann sollten Sie weiterlesen, um mehr über unser Stellenangebot zu erfahren. 

Die Gemeinde Rastede (rund 23.500 Einwohner) liegt in landschaftlich reizvoller Lage 
eingebettet in die grüne Parklandschaft des Ammerlandes und verkehrsgünstig direkt 
an der A 29. Die Kernverwaltung besteht aus ca. 80 Mitarbeitenden, mit den 
Beschäftigten in den Außenstellen arbeiten rund 260 Mitarbeitenden in und für die 
Gemeinde Rastede. 

Schon die Oldenburger Herzöge wussten die Vorzüge der Gegend zu schätzen und 
wählten Rastede als ihre Sommerresidenz. Die traditionsreiche Vergangenheit ist in 
Rastede allerorts sichtbar. 

Zum Zentrum des Ortes gehören das herzogliche Schloss mit seinem weitläufigen 
Schlosspark, das historische Prinzenpalais als auch die im Jahr 1059 gestiftete St.-
Ulrichs-Kirche mit ihrer frühromanischen Hallenkrypta. 

In der naturbelassenen Umgebung des Residenzortes befinden sich idyllische 
Bauerndörfer und eindrucksvolle Gutshöfe. Ausgedehnte Moorlandschaften, grüne 
Weiden und Wälder bieten jede Menge Raum, um in der Natur Erholung zu finden. 

Gewachsene und neue Industrie- und Gewerbegebiete, gesunde Mittel- und 
Kleinbetriebe bieten gute Zukunftsperspektiven. In der Gemeinde Rastede lassen sich 
die Vorzüge einer dynamischen Wirtschaft mit den vorhandenen Freizeitwerten 
hervorragend verbinden. 

kobbe
Textfeld
Anlage 1 zu Vorlage 2024/118



Rastede gilt als traditionsbewusste, moderne Gemeinde mit einem sehr hohen 
Wohnwert. Kindergärten, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, medizinische Versorgung 
sowie kulturelle Einrichtungen sind zahlreich vorhanden. 

Die Gemeinde Rastede ist somit ein idealer Wohn-, Freizeit- und Arbeitsort für Familien 
und Menschen jeden Alters. 

Ihre Schwerpunktaufgaben: 

• Allgemeine Vertretung des Bürgermeisters in sämtlichen 
Verwaltungsangelegenheiten 

• Verantwortungsvolle Leitung und Weiterentwicklung der Stabstelle 
Wirtschaftsförderung und Finanzen. Eine Änderung bzw. Neugliederung der 
Geschäftsverteilung bleibt vorbehalten. 

• Koordinierung und Steuerung komplexer Projekte zur innovativen 
Weiterentwicklung der Gemeinde Rastede 

• Die strategisch ausgerichtete Beratung und Begleitung in Themenstellungen 
aller Verwaltungsbereiche in enger Abstimmung mit den weiteren Geschäfts-, 
Service- und Fachbereichsleitungen 

• Die Vertretung gemeindlicher Interessen und die konstruktive Zusammenarbeit 
mit allen relevanten internen und externen Akteuren insbesondere mit den 
politischen Gremien 

Unsere Anforderungen an Sie: 

• Sie verfügen über die 
o Befähigung für die Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt in der 

Fachrichtung Allgemeine Dienste (ehemals höherer allgemeiner 
Verwaltungsdienst) 

oder  
o als Beamtin oder Beamter über eine Spitzenposition der Laufbahngruppe 

2, erstes Einstiegsamt der Fachrichtung Allgemeine Dienste (ehemals 
gehobener allgemeiner Verwaltungsdienst) 

oder  
o  die Befähigung zum Richteramt (Zweites juristisches Staatsexamen) 

 
• Wünschenswert ist eine mindestens fünfjährige Berufserfahrung in leitender 

Funktion innerhalb einer Bundes- oder Landesbehörde bzw. 
Kommunalverwaltung 

• Umfassende Kenntnisse auf dem Gebiet der kommunalen Selbstverwaltung 
insbesondere im Kommunalrecht 

• Ausgeprägte strategische konzeptionelle Kompetenz 
• Erfahrung in Entwicklungs- bzw. Veränderungsprozessen und 

Projektmanagement 
• Flexibilität, Eigeninitiative, Ideenreichtum und Innovationskraft 
• Teamorientiertes Führungsverhalten sowie Integrations-, Kooperations- und 

Motivationsfähigkeit  
• Entscheidungsfähigkeit, Durchsetzungsvermögen und Verhandlungsgeschick 
• Überzeugende Repräsentationsfähigkeiten sowie ein sicheres souveränes 

Auftreten 



• Darüber hinaus müssen die Bewerberinnen und Bewerber die allgemeinen 
beamtenrechtlichen Voraussetzungen für die Berufung in das 
Beamtenverhältnis erfüllen. 
 

Unser Angebot: 

• Eine Stelle als Wahlbeamtin/Wahlbeamter. Die Wahlzeit beträgt acht Jahre. 
Wiederwahlen sind möglich. 

• Eine Besoldung nach Besoldungsgruppe B 2 NKBesVO zzgl. einer monatlichen 
Aufwandsentschädigung in Höhe von 198 €.  

• Eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit sehr viel Handlungs- und 
Gestaltungsspielraum zur Weiterentwicklung der Gemeinde Rastede an 
verantwortlicher Stelle 

• Die Zusammenarbeit mit einem qualifizierten und hochmotivierten Team im 
Rahmen eines modernen Dienstleisters 

Wir suchen eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit Kompetenz und 
Kreativität. 

Sie sind motiviert, eine vielseitige und anspruchsvolle Tätigkeit bei der 
Gemeinde Rastede zu übernehmen und die Zukunft unserer Gemeinde positiv 
und nachhaltig mitzugestalten?  

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung! 

Richten Sie diese bitte bis zum xx.11.2024 an den Bürgermeister der Gemeinde 
Rastede, Sophienstraße 27, 26180 Rastede, gerne auch per E-Mail an: 
bewerbung@rastede.de. 

Für Fragen steht Ihnen Herr Bürgermeister Lars Krause unter der Telefonnummer 
04402/920-100 gern zur Verfügung. 

Bewerbungen schwerbehinderter und gleichgestellter Menschen werden bei gleicher 
Eignung und Befähigung begrüßt und bevorzugt behandelt. Zur Wahrung Ihrer 
Interessen teilen Sie uns dies bitte bereits im Anschreiben mit bzw. legen Ihrer 
Bewerbung einen entsprechenden Nachweis bei. 

Wir verstehen Diversität als Bereicherung und freuen uns über Bewerbungen von 
Menschen, die dazu beitragen! 

 

Hinweis: Die Gemeindeverwaltung Rastede verarbeitet die von Ihnen übersandten Daten nach den 
Bestimmungen der DSGVO, des Nds. Datenschutzgesetzes sowie des Nds. Beamtengesetzes. Ihre 
Daten werden nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist datenschutzgerecht gelöscht bzw. vernichtet. Alles 
Weitere entnehmen Sie gern folgender Datenschutz-Info: 
https://www.rastede.de/wp-content/uploads/2024/04/Infoblatt-
Bewerberverwaltung_Datenschutz.pdf  

 

https://www.rastede.de/wp-content/uploads/2024/04/Infoblatt-Bewerberverwaltung_Datenschutz.pdf
https://www.rastede.de/wp-content/uploads/2024/04/Infoblatt-Bewerberverwaltung_Datenschutz.pdf
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